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Einführung 

„Weh dir, dass du ein Enkel bist!“1  

Obgleich sich Goethe kaum mit Ökonomie beschäftigte, lassen sich doch mit 

diesem Zitat weite Teile der Diskussion um Staatsverschuldung auf den Punkt bringen. 

Zwar prangert Mephisto eigentlich das überkommene Rechtssystem an, doch lässt sich 

seine Klage über eine von Generation zu Generation fortgeschleppte Last leicht auf das 

Thema dieser Arbeit übertragen. Aus dem Munde des großen Ökonomen David Ricardo 

klingt es anders, besagt aber das Gleiche: 

„[Staatsverschuldung ist] eine der schrecklichsten Geißeln, die jemals 
zur Plage einer Nation erfunden wurden.“2 

Ganz anders hingegen bewertet Lorenz von Stein den Sachverhalt. Für ihn gilt: 

„Ein Staat ohne Staatsschuld thut entweder zuwenig für seine Zukunft, 
oder er fordert zuviel von seiner Gegenwart.“3 

Seit den Anfängen der Ökonomie erhitzt Staatsverschuldung die Gemüter. Die 

Beurteilungen schwanken von Wundermittel bis Teufelszeug, von wertvollem Werk-

zeug bis gefährlicher Versuchung. Nicht nur zur Beurteilung von Staatsverschuldung 

gibt es stark divergierende Meinungen, auch die Bedeutung, die dem Thema beigemes-

sen wird, ist starken Schwankungen unterworfen. Es ist geradezu verblüffend, wie 

Staatsverschuldung immer wieder für überwunden oder irrelevant erklärt wird, nur um 

dann nach wenigen Jahren mit umso größerer Wucht auf die Tagesordnung zurück zu 

kehren. Im zeitlichen Umfeld des Abschlusses dieser Arbeit stand die Thematik wieder 

im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses. Verfolgte man in der zweiten Jahreshälfte 

2010 die Nachrichten, so gab es eine Abfolge von Hiobsbotschaften zu lesen. Staaten 

am Rande der Zahlungsunfähigkeit, Sparpakete von historischer Dimension, blutige 

Demonstrationen in Athen, Unkenrufe über das Zerbrechen des Euros, manchmal gar 

Spekulationen über das Ende der europäischen Idee. All diese Berichte hatten eine ge-

meinsame Wurzel: Staatsverschuldung. Es wird deutlich, dass Verschuldung und Defi-

                                                

1 Goethe (2009) Vers 1977. 
2 Ricardo	   (1966):	   „One	  of	   the	  most	   terrible	   scourges	  which	  was	   ever	   invented	   to	   afflict	   a	   nation.“	  Ähnlich	  bei	  
Hume	  (1904):	  „Either	  the	  nation	  must	  destroy	  public	  credit	  or	  public	  credit	  will	  destroy	  the	  nation.“ 
3 Stein (1875) S. 716. 
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zit wichtige Themen sind, welche die aktuelle Politik genauso wie die Wohlfahrt der 

Zukunft prägen. 

Seit den Klassikern der Ökonomie kreist die Diskussion zur Staatsverschuldung 

in verschiedenen Variationen um die gleichen Fragen: Welche Auswirkung hat Staats-

verschuldung? Was muss alles unter dem Oberbegriff Staatsverschuldung subsumiert 

werden? Wieso kommt es zu (einer stetig steigenden) Staatsverschuldung? Sollte der 

Anstieg der Staatsverschuldung begrenzt werden, und wenn ja, wie? Im Bezug auf die 

Begrenzung von Staatsverschuldung hat sich dabei eine gewisse Hoffnungslosigkeit 

breit gemacht. Zu mannigfaltig sind die Erfahrungen mit langfristig gescheiterten Kon-

solidierungsversuchen. Doch muss man wirklich mit Schumpeter resignieren und kon-

statieren, dass die Wahrscheinlichkeit von Wurstvorräten bei einem Hund höher sei, als 

die von Überschüssen in der Demokratie?4 

In den letzten Jahren gab es in verschiedenen Forschungsbereichen rund um die 

Staatsverschuldung erhebliche Fortschritte, welche einen neuen Anlauf zur Lösung der 

Begrenzungsproblematik rechtfertigen. Die allgemeine Theorie der Staatsverschuldung 

hat das Verständnis über die Wirkung der öffentlichen Defizite vertieft, die Arbeiten 

rund um das Generational Accounting gaben neue Einsichten in das Wesen der Staats-

verschuldung und die politische Ökonomie lieferte aufschlussreiche Erklärungen für das 

Entstehen derselben. Schließlich wurden eine Reihe neuer Ansätze zur Begrenzung der 

staatlichen Verschuldung entwickelt. Was jedoch weitgehend unterblieb, war eine sy-

stematische Verknüpfung dieser neuen Erkenntnisse aus verschiedenen Strömungen. Es 

fehlt ein Gesamtbild. Es fehlt der Versuch, die Ergebnisse des einen Bereiches für die 

Fortentwicklung des anderen fruchtbar zu machen. Dies gilt insbesondere für die neuen 

Konzepte zur Begrenzung von Staatsverschuldung. Hier lassen sich durch die Berück-

sichtigung der neuen Erkenntnisse in den verschiedenen Forschungszweigen Fortschrit-

te und Verbesserungen erzielen. Hinzu kommt, dass es an systematischen Vergleichen 

und Evaluierungen der aktuellen Vorschläge mangelt. Dabei ließen sich auch daraus 

wertvolle Rückschlüsse zur Verbesserung der Ansätze oder zur Entwicklung eines neu-

en, überlegenen Modells ziehen. Diese Vergleiche und Verbindungslinien herzustellen 

                                                

4 „Eher legt sich ein Hund einen Wurstvorrat an als eine demokratische Regierung eine Budgetreserve.“ 
Das Bonmot wird allgemein Schumpeter zugeschrieben, vgl. z.B. www.gutzitiert.de oder www.zitate.de, 
kann jedoch nicht eindeutig belegt werden. 
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und so die Diskussion um wirkungsvolle Begrenzungsmechanismen voran zu bringen 

ist ein Ziel dieser Arbeit. 

Eine weitere Lücke, die mit dieser Arbeit geschlossen werden soll, ist die 

ethisch-normative Betrachtung der Staatsverschuldung. Die Frage soll nicht nur lauten, 

welcher Umgang mit Staatsverschuldung effizient und wirksam ist, sondern auch, wel-

cher Umgang mit Staatsverschuldung ethisch geboten ist. Mit der Beantwortung dieser 

Frage wird ein Mangel behoben, der sich in zahlreichen ökonomischen Arbeiten auftut. 

So wird zwar immer wieder auf eine angebliche moralische Verpflichtung zur Begren-

zung von Staatsverschuldung Bezug genommen, diese aber nie fundiert begründet und 

hergeleitet. Hier wird geprüft, ob diese Annahme und Argumentation berechtigt sind. 

Hinzu kommt der Umstand, dass sich die Ökonomie einem zunehmenden gesellschaftli-

chen Rechtfertigungsdruck ausgesetzt sieht. Spätestens seit dem – in den Augen der 

Öffentlichkeit als solchem empfundenen5 – Versagen der Wirtschaftswissenschaften in 

der jüngsten Finanzkrise, wird immer häufiger die Frage nach der Legitimität volkswirt-

schaftlicher Vorschläge erhoben. Vorschläge, die sich nur an Effizienzkriterien ausrich-

ten und dabei gesellschaftliche Werte und Normen missachten, finden es zunehmend 

schwer, Gehör zu finden. Dabei wird auch moniert, dass das Fach zu engstirnig sei und 

nicht ausreichend Ergebnisse aus anderen Bereichen einbände. Um diesen Einwänden 

entgegenzutreten wird die vorliegende Arbeit den Blick weiten, die Fächergrenzen 

überschreiten und die Fragestellung auch unter normativen Gesichtspunkten beleuchten.  

Diese Arbeit untersucht also die Frage, wie sich Staatsverschuldung wirksam 

begrenzen lässt, wann dies nötig ist und welche Komponenten dafür berücksichtigt wer-

den sollten. Sie betrachtet verschiedene Ansätze zur Begrenzung von Staatsverschul-

dung, evaluiert sie, und versucht aus ihren Stärken und Schwächen eine verbesserte Be-

grenzungsregel abzuleiten. Schließlich untermauert sie die gesellschaftliche Akzeptanz 

und Relevanz ihres Vorschlags, indem sie die Notwendigkeit und die mögliche Ausge-

staltung einer Begrenzungsregel nicht nur unter Effizienzgesichtspunkten betrachtet, 

sondern auch eine normative Untersuchung vornimmt. Die erarbeiteten Evaluierungs-

kriterien und Vorschläge sollen gleichermaßen mit ethischen und ökonomischen Anfor-

derungen vereinbar sein. 

                                                

5 Z.B. Handelsblatt (2010b) und (2011). 
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Gliederung der Arbeit 

Teil A beschreibt den aktuellen Stand der theoretischen Diskussion um Staats-

verschuldung und der Frage nach der Notwendigkeit von Begrenzungsregeln. In Kapitel 

1 erfolgt eine Definition und Abgrenzung des Phänomens Staatsverschuldung, wobei 

herausgearbeitet wird, dass diese nicht auf die so genannte explizite Staatsverschuldung 

beschränkt werden darf. Die Rechtfertigungsgründe von Staatsverschuldung, also die 

Bereiche, in denen sie (vermeintlich) gewinnbringend eingesetzt werden kann, werden 

in Kapitel 2 diskutiert. Anschließend werden die Auswirkungen der Staatsverschuldung 

dargestellt. In Kapitel 4 werden schließlich die Erkenntnisse der Neuen Politischen 

Ökonomie zu den Entstehungsursachen der Staatsverschuldung beleuchtet. Dies gibt 

wichtige Aufschlüsse darüber, wie eine Begrenzungsregel beschaffen sein muss. 

Teil B widmet sich den normativen Aspekten der Staatsverschuldung. Staatsver-

schuldung wird hier nicht unter ökonomischen Effizienzkriterien beleuchtet, sondern 

unter einer ethisch-moralischen Fragestellung. Als Analyserahmen dient die katholische 

Soziallehre. Sie ist eine philosophisch fundierte Denkschule, die auch erheblichen Ein-

fluss auf die Entwicklung der sozialen Marktwirtschaft und des Grundgesetzes hatte, so 

dass ihre Aussagen in Deutschland in weiten Teilen konsensfähig sind. Außerdem ist sie 

hinreichen detailliert ausgearbeitet um eine differenzierte Diskussion auf ihr aufzubau-

en. Im ersten Kapitel von Teil B wird noch einmal die Frage aufgegriffen, warum es 

überhaupt Sinn macht, die normative Fragestellung in diese Arbeit aufzunehmen, und 

warum ausgerechnet die katholische Soziallehre eine geeignete Grundlage für diese 

Diskussion ist. Anschließend wird diese ausführlich dargestellt. In Kapitel 2 werden 

ihre geistesgeschichtlichen Grundlagen geschildert. Dabei wird gezeigt, dass es sich bei 

der katholische Soziallehre nicht um ein theologische oder innerkirchliche Lehre han-

delt, sondern dass sie philosophisch, naturrechtlich argumentiert, und sich somit an die 

gesamte Gesellschaft richtet. Kapitel 3 schildert die inhaltlichen Aussagen, in Kapitel 4 

werden diese operationalisiert und in konkrete Kriterien übersetzt. In einem ersten 

Schritt werden themenunabhängige Kriterien abgeleitet, mit denen man beliebige Poli-

tikfelder überprüfen könnte. Im zweiten Schritt werden diese dann konkret auf die 

Thematik der Staatsverschuldung angewandt. So wird eine Kriterienmatrix entwickelt, 

aus der sich die Aussagen der katholischen Soziallehre zu einer ethisch richtigen Ver-

schuldungspolitik ablesen lassen. 
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Teil C führt die beiden bisherigen Stränge zusammen und wendet sich der kon-

kreten Frage nach Möglichkeiten zur Staatsschuldbegrenzung zu. Dieser dritte und letz-

te Teil der Arbeit entwickelt eine konkrete ökonomische Kriterienmatrix, prüft das Ver-

hältnis von ökonomischen und normativen Kriterien, evaluiert bestehende Konzepte und 

leitet aus all dem ein verbessertes Begrenzungskonzept ab. Kapitel 1 diskutiert grund-

sätzliche Anforderungen an Staatsverschuldungsbegrenzungskonzepte. Mit der Beant-

wortung der Fragen, wann und wie Staatsverschuldung begrenzt werden muss, sowie 

was unter diese Regel fallen und wo sie ansetzen soll, werden die Grundlagen für Kapi-

tel 2 gelegt. Kapitel C.2 ist einer der zentralen Teile dieser Arbeit. Hier werden die Er-

kenntnisse aus den vorherigen Teilen in eine neues Prüfschema überführt. Aus Zielen, 

Prinzipien und Kriterien der Staatsschuldbegrenzung wird eine Matrix erstellt, mit der 

sich beliebige Budgetregeln überprüfen lassen, ob sie den Anforderungen an ein sinn-

volles und wirksames Begrenzungsregime erfüllen. Die Theorie der Staatsverschuldung 

und der Neuen Politischen Ökonomie werden so operationalisiert und verschiedene An-

sätze vergleichbar gemacht. Dieses Kapitel schließt auch eine Lücke in der Literatur, da 

es bisher keinen solchen Kriterienkatalog gibt, der den gegenwärtigen Stand der For-

schung widerspiegelt. Abschließend werden die ökonomische und normative Kriterien-

matrix verglichen. Es wird geprüft, in welcher Beziehung Ethik und Effizienz im Bezug 

auf die Staatsverschuldung stehen. In Kapitel 3 wird die Kriterienmatrix auf verschiede-

ne Begrenzungskonzepte angewandt. Diese werden so evaluiert, dass ihre jeweiligen 

Stärken und Schwächen herausgearbeitet und die verschiedenen Ansätze vergleichbar 

gemacht werden. Der letzte und ebenfalls zentrale Teil der Arbeit ist Kapitel C.4. Auf 

Basis der Kriterienmatrix und der Erkenntnisse der vorangehenden Abschnitte wird hier 

der Vorschlag für eine verbesserte Budgetregel unterbreitet. Dabei werden die in der 

Evaluation aufgezeigten Stärken der diskutierten Modelle systematisch zusammenge-

führt und verbleibende Schwachstellen mit neuen Vorschlägen behoben.  

So spannt die Arbeit einen Bogen von der allgemeinen Theorie der Staatsver-

schuldung, dem Generational Accounting und der Neuen Politischen Ökonomie über 

die katholische Soziallehre bis hin zu der konkreten Anwendung dieser Theorien in ei-

ner Kriterienmatrix und einer neuen Budgetregel. 
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A. Theorie der Staatsverschuldung  

Die grundlegenden Begriffe für diese Arbeit zu klären ist Aufgabe dieses Kapi-

tels. Es spannt den Argumentationsrahmen für Teil C. Nach einer Einführung in die 

Begriffe der Staatsverschuldung werden Rechtfertigungsgründe für die öffentliche 

Schuld und ihre Auswirkungen diskutiert, bevor mit der Theorie der politischen Öko-

nomie Entstehungsgründe für übermäßige Staatsverschuldung analysiert werden. Hier 

wird das theoretische Fundament gelegt für die spätere Untersuchung von wirksamen 

und sinnvollen Begrenzungsansätzen. 

Kapitel 1 zeigt, dass eine einseitige Konzentration auf klassische Verschul-

dungskennziffern zu kurz greift. Eine umfassende Begrenzung von Staatsverschuldung 

muss auch die implizite Staatsverschuldung im Blick haben. Andererseits sollten im 

Rahmen der so genannten „Goldenen Regel der Staatsverschuldung“ auch das Vermö-

gen und die Investitionen des Staates berücksichtigt werden. 

Kapitel 2 diskutiert verschiedene Einsatzgebiete und Situationen, welche die 

Verwendung von Staatsverschuldung rechtfertigen könnten. So werden die Wirkung 

und Sinnhaftigkeit von Konjunkturpolitik, Steuerglättung und »Pay as you use«-

Verfahren diskutiert, sowie der Einsatz von Staatsverschuldung bei besonderen Ereig-

nissen. Es zeigt sich, dass Staatsverschuldung oft ein hilfreiches und sinnvolles Instru-

ment sein kann, dass sie aber nicht überall bedenkenlos eingesetzt werden kann. 

Kapitel 3 beleuchtet die Auswirkungen und Folgen von Staatsverschuldung. 

Eingangs wird die These der Staatsschuldneutralität diskutiert und verworfen. Danach 

werden gesamtwirtschaftliche, fiskalische, intragenerative und politische Auswirkungen 

erörtert. Dabei wird gezeigt, dass Staatsverschuldung eine ganze Reihe von negativen 

Folgen nach sich ziehen kann. 

Kapitel 4 untersucht die Gründe für die Entstehung von Staatsverschuldung. Da-

bei wird insbesondere auf die Erkenntnisse der Neuen Politischen Ökonomie zurückge-

griffen. Es wird gezeigt, dass Staatsverschuldung oft mehr von politischen Gegebenhei-

ten beeinflusst wird als von Effizienzüberlegungen, und dass sie in Teilen als Politik-

versagen interpretiert werden kann. 
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1 Definition und Abgrenzung 

Was ist Staatsverschuldung? Worauf sollte sich die angestrebte Begrenzung von 

Staatsverschuldung beziehen? Obwohl es offensichtlich ist, dass eine wirksame Begren-

zung nur möglich ist, wenn tatsächlich alle Formen der Verschuldung berücksichtigt 

werden, wird dieser Punkt in der öffentlichen Diskussion oft vernachlässigt. Auch die 

Literatur zur Begrenzung von Staatsverschuldung ist hier erstaunlich eindimensional: 

Wie in Kapitel C.4 zu sehen sein wird, beziehen sich fast alle relevanten Begrenzungs-

konzepte nur auf die so genannte explizite Staatsverschuldung. 

Blankart definiert Staatsverschuldung als alle gegen den Staat gerichteten Forde-

rungen.6 Dies beinhaltet neben den „expliziten“, verbrieften Schulden auch „implizite“, 

unverbriefte Ansprüche. Diese werden in den ersten beiden Abschnitten untersucht. Mit 

den impliziten Schulden werden auch die entsprechenden Tragfähigkeitskonzepte vor-

gestellt. Anschließend werden auch klassische Konzepte der Nachhaltigkeitsdiskussion 

kurz vorgestellt. 

Den Schulden steht das Vermögen des Staates gegenüber. Da in der so genann-

ten „Goldenen Regel der Staatsverschuldung“ Verbindlichkeiten und Vermögen, sowie 

Defizite und Neuinvestitionen des Staates gegenübergestellt werden, wird diese im drit-

ten Abschnitt diskutiert. Abschließend wird der für diese Arbeit relevante Verschul-

dungsbegriff festgehalten. 

1.1 Explizite Verschuldung 

Im allgemeinen Sprachgebrauch versteht man unter Staatsverschuldung die Fi-

nanzschulden eines Staates: den Schuldenstand, also den Bestand an öffentlichen 

Schuldtiteln sowie die staatliche Neuverschuldung, das heißt die jährliche Veränderung 

des Schuldenstandes. Auch die politische Diskussion dreht sich fast ausschließlich um 

diesen Aspekt der Staatsverschuldung. Diese Arbeit beziehen sich auf diese Form der 

Verschuldung als „explizite Verschuldung“. Sie ist die offensichtlichste und am ein-

fachsten zu beziffernde Form der Staatsverschuldung, aber mitnichten die einzige. In 

vielen Fällen ist sie gar nur die Spitze des Eisbergs. 

                                                

6 Blankart (1998) S. 337. 



 

 8 

Die explizite Verschuldung wird meist in absoluten Zahlen oder relativ zum 

Bruttoinlandsprodukt ausgedrückt. Besondere Bedeutung haben – auch durch die Maß-

gaben des Maastricht-Vertrages – das Verhältnis des Schuldenstands zum nominalen 

Bruttoinlandsprodukt und das Finanzierungsdefizit, bezogen auf das nominale Bruttoin-

landsprodukt, erlangt. Diese Kennziffern dienen auch in anderem Kontext als Bewer-

tungs- und Vergleichsmaßstab.7 

Für die Ermittlung der Daten werden zwei unterschiedliche Rechenwerke ver-

wendet. Die Finanzstatistik erfasst Einnahmen und Ausgaben der öffentlichen Gesamt-

haushalte (einschließlich Sondervermögen und Sozialversicherung) nach ihrer Kassen-

wirksamkeit, wird daher als „Kassenstatistik“ bezeichnet. In der Volkswirtschaftlichen 

Gesamtrechnung (VGR) hingegen werden die Daten nach ihrer Entstehung erfasst. Man 

spricht daher von einer „Vermögensänderungsstatistik“.8 Für gängige verfassungsrecht-

liche Verschuldungsbegrenzungen ist in der Regel die Finanzstatistik relevant. Bei in-

ternationalen Vergleichen oder auch den Defizitgrenzen des Europäischen Stabilitäts- 

und Wachstumspaktes liegen meist die VGR oder verwandte Systeme, wie das Europäi-

sche System volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG), zugrunde. Die Kennzif-

fern beider Systeme können zum Teil erheblich voneinander abweichen.9 

1.1.1 Schuldenstand und Schuldenstandsquote 

Der Schuldenstand drückt die absolute Höhe der Verschuldung aus. Er ist die 

Summe aller früheren Defizite und Überschüsse. Da die absoluten Zahlen aber zur Eva-

luierung der Verschuldung von beschränkter Aussagekraft sind, werden sie in Relation 

zu anderen Kennziffern wie Einwohnerzahl oder nominalem Bruttoinlandsprodukt ge-

setzt. Ersteres ergibt die Pro-Kopf-Verschuldung, letzteres die Schuldenstandsquote. 

Diese zeigt das Ausmaß der Verschuldung im Verhältnis zur wirtschaftlichen Leistungs-

fähigkeit eines Landes. t bezeichnet die Periode. Bezeichnet man den Bestand an 

Schuldtiteln zu Beginn der Periode mit B, das Bruttoinlandsprodukt mit Y und den De-

flator desselben als P, so ergibt sich die Schuldenstandsquote b wie folgt:  

                                                

7 Für eine Übersicht klassischer Indikatoren vgl. Blejer/Cheasty (1991).  
8 Vgl. Blankart (2006) S. 148ff., S. 457ff. und Sachverständigenrat zur Begutachtung der 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2007b) S. 9. 
9 Vgl. Dietz (2006). 
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(1) bt =
Bt
PtYt

. 

Forderungen wie die von Eisner nach einer inflations- und marktwertorientierten 

Bewertung des Schuldenstandes haben sich nicht durchgesetzt.10 

Die folgenden Grafiken geben einen Eindruck vom Umfang der Verschuldung in 

Deutschland11 und einigen anderen Ländern und zeigen ihren gravierenden Anstieg im 

Laufe der Zeit. Bei der Betrachtung der Verschuldungsquoten fällt deutlich ins Auge, 

dass es eine treppenförmige Entwicklung gibt. Bei besonderen Ereignissen wie der Öl-

krise, der deutschen Einheit oder der jüngsten Finanzkrise steigt das Verschuldungsni-

veau rapide, um sich dann für ein paar Jahre auf hohem Niveau zu stabilisieren und 

dann weiter zu steigen. Offensichtlich gelingt es nicht, den Anstieg in der Krise zu 

bremsen oder die Verschuldung danach wieder zurückzuführen. 

 

Abbildung 1: Schuldenstand der öffentlichen Haushalte in Deutschland 

                                                

10 Eisner (1986). 
11 Für Daten zu den deutschen Bundesländern siehe Bertelsmann Stiftung (2006). 
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Abbildung 2: Schuldenstandsquote der öffentlichen Haushalte in Deutschland 

 

Abbildung 3: Schuldenstandsquoten im internationalen Vergleich 
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Der internationale Vergleich der letzten Grafik illustriert die Folgen der jüngsten 

Finanzkrise. Deutschland konnte seine Verschuldung in der Krise halbwegs stabil hal-

ten. Hingegen haben die Vereinigten Staaten und das Vereinigte Königreich, Länder mit 

traditionell eher niedriger Verschuldung, ihre Schuldenstandsquoten deutlich erhöht. 

Der japanische Schuldenstand spiegelt eine seit Jahren eher mäßig erfolgreiche expansi-

ve Fiskalpolitik wider. Bemerkenswert ist die Entwicklung in der Schweiz, welche auch 

auf die in Kapitel C.3.4 diskutierte Schuldenbremse zurückzuführen ist. 

1.1.2 Neuverschuldung und Defizitquote 

Während Schuldenstand und -quote für die Bewertung der Gesamtsituation rele-

vant sind, kann die aktuelle Politik anhand der Neuverschuldung und der daraus resul-

tierenden Defizitquote bewertet werden. Die Neuverschuldung ist das Defizit (der Über-

schuss) des laufenden Jahres. Die Neuverschuldung, oder allgemeiner ausgedrückt der 

Finanzierungssaldo FS, ergibt sich aus der jährlichen Budgetgleichung12 

(2) FSt = Et −Gt − iBt ,  

wobei E die staatlichen Einnahmen ohne Kredite bezeichnet, G die Primäraus-

gaben (Ausgaben ohne Zinszahlungen) und i den Zinssatz. Der Finanzierungssaldo kann 

auch als Änderung des Schuldenstandes dargestellt werden 

(3) −FSt = Bt+1 − Bt . 

Setzt man dieses wiederum in Relation zum BIP, so erhält man die Defizitquote 

(wenn fs < 0), bzw. allgemein ausgedrückt die Quote des Finanzierungssaldos fs.  

(4)  fst =
FSt
PtYt

. 

Anhand der jeweiligen Quoten lässt sich (3) auch ausdrücken als  

(5) −
FSt
PtYt

=
Bt+1

Pt+1Yt+1

Pt+1Yt+1
PtYt

−
Bt
PtY

. 

Nimmt man für die Veränderungsraten des Bruttoinlandsproduktes n und seines 

Deflators π 

                                                

12 Vgl. Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2007b) S. 17ff. 
für folgende formale Darstellung. 
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(6)

 

nt =
Yt+1 −Yt
Yt

π t =
Pt+1 − Pt
Pt

 

und benennt die Veränderungsrate des nominalen Bruttoinlandsproduktes mit m, 

so kann man unter der Bedingung , dass  

(7) 1+ mt( ) = 1+ π t( ) 1+ nt( )  

gilt, (5) in 

(8) 
bt+1 − bt = − fst − mtbt+1[ ] = 1+ mt( )−1 − fst − mtbt[ ]  

umformen. Die Schuldenstandsquote eines zukünftigen Jahres T > t lautet dann 

(9) bT = −
fst

1+ m( )T − t + b0
1

1+ m( )Tt=0

T −1

∑ . 

Dies kann umgeformt werden in 

(10)  bT =
− fst
m

+ b0 +
fs
m

⎡
⎣⎢

⎤
⎦⎥

1
1+ m

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
T

, 

so dass folgende Grenzwertbetrachtung gilt: 

(11)  lim
T→∞

bT = −
fs
m

. 

Die letzte Gleichung drückt aus, dass die Schuldenstandsquote bei konstanter 

Defizitquote gegen den Quotienten aus Defizitquote und Wachstum des nominalen 

Bruttoinlandsproduktes tendiert. So bräuchte es z.B. bei einer Defizitquote von 3 v.H. 

ein Wirtschaftswachstum von 5 v.H. um das Verschuldungsniveau auf der 60 v.H.-

Schwelle des europäischen Stabilitäts- und Wachstumspaktes zu halten.13 

Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung der deutschen Defizitquote. Auffällig 

sind die Ausschläge im Zusammenhang mit der Ölkrise in den 70ern, der Wiederverei-

nigung 1990 und der Finanzkrise 2009. Der folgende internationale Vergleich illustriert 

die unterschiedliche fiskalische Tradition, aber auch den unterschiedlichen Umgang mit 

der Finanzkrise. 

                                                

13 Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2007b) S. 19. 
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Abbildung 4: Defizitquote Deutschland 

 

Abbildung 5: Defizitquoten im internationalen Vergleich 
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Zu beachten ist der Unterschied zwischen Netto- und Bruttoneuverschuldung, 

wobei offensichtlich ist, dass ersteres die relevante Größe ist. Nur die Nettoneuver-

schuldung zeigt die tatsächliche Veränderung des Schuldenstandes. Bezieht man die 

Neuverschuldung auf die Gesamtsumme der öffentlichen Ausgaben, so erhält man die 

Kreditaufnahmequote. Die Defizitquote wird auf Basis der VGR berechnet, die Kredit-

aufnahmequote anhand der Finanzstatistik. 

1.1.3 Weitere Kennziffern 

Welchen Einfluss die Defizite der Vergangenheit auf die aktuelle Politik haben, 

lässt sich anhand der Zinslastquote ablesen. Diese beschreibt, wie hoch der Anteil der 

Zinszahlungen an den Gesamtausgaben ist. Dies zeigt, wie stark die Handlungsspiel-

räume im Zeitpunkt t durch früher aufgenommene Schulden eingeschränkt sind. 

Der Primärsaldo beschreibt, wie die gegenwärtige Politik ohne die Lasten der 

Vergangenheit zu bewerten wäre. Hier werden die Zinsausgaben für die bestehenden 

Schulden außen vor gelassen und nur die so genannten Primärausgaben berücksichtigt. 

Bei einem ausgeglichenen Primärsaldo reichen die gegenwärtigen Einnahmen, um die 

gegenwärtige Politik zu finanzieren. Eine eventuelle Kreditaufnahme ist nur zur Zah-

lung der Zinsausgaben notwendig. Der Primärsaldo PS ist damit die Differenz aus Ein-

nahmen ohne Kredite Et und Ausgaben ohne Zinsen Gt.  

(12) PSt = Et −Gt . 

Sollte der zu zahlende Nominalzins über der Wachstumsrate des Bruttoinlands-

produktes liegen (was meist der Fall ist14), ist ein Primärüberschuss notwendig, um die 

Schuldenquote konstant zu halten. 

(13) FSt = PSt − iBt . 

Oder anders ausgedrückt: die Primärsaldenquote ps muss die das Wirtschafts-

wachstum übersteigenden Zinszahlungen decken. 

(14) ps = i − m( )b0 . 

Dies zeigt, dass die Aufnahme von Krediten langfristig kaum höhere Handlungs-

spielräume für die Politik schaffen kann.15 Dies mag zwar kurzfristig funktionieren, 

                                                

14 Vgl. Abel, et al. (1989), Blanchard/Fischer (1989) Kapitel 2 und Homburg (1992). 
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sobald jedoch die Neuverschuldung zur Zahlung der Zinsen verwendet werden muss, 

können neuerliche zusätzliche Handlungsspielräume nur durch eine weiter gesteigerte 

Neuverschuldung geschaffen werden. Dieser ungebremste Anstieg kann langfristig zur 

Zahlungsunfähigkeit einer Gebietskörperschaft führen.16 

1.1.4 Strukturelles und konjunkturelles Defizit 

Um die Qualität einer bestimmten Finanzpolitik zu beurteilen, muss man sie in 

den Kontext der aktuellen wirtschaftlichen Lage setzen. Es leuchtet ein, dass ein und 

derselbe Haushaltssaldo im Boom oder in einer Rezession etwas völlig Unterschiedli-

ches bedeutet. Eine Defizitquote von z.B. 1 v.H. kann in einer Rezession der Ausdruck 

einer sparsamen und stabilitätsorientierten Finanzpolitik sein, im Boom hingegen Zei-

chen mangelnden Sparwillens. Der wirtschaftliche Kontext ist auch entscheidend für die 

Beurteilung der notwendigen Maßnahmen.17 

Der Einfluss konjunkturbedingter Schwankungen kann ermittelt und herausge-

rechnet werden, auch wenn das Verfahren nicht frei von Kritik ist. Ebenso werden Ein-

maleffekte herausgerechnet.18 Man erhält so das konjunkturbereinigte, bzw. „strukturel-

le Defizit“. So lassen sich dauerhafte und temporäre Einflüsse unterscheiden. Dieses 

Vorgehen basiert auf der Annahme, dass sich positive und negative temporäre Effekte 

im Laufe eines Konjunkturzyklus gegenseitig ausgleichen. In einem ersten Schritt wer-

den potentieller Output und Produktionslücke ermittelt. Gängige Methoden sind der 

Hodrick-Prescott (HP) Filter19 oder die Schätzung der Produktionsfunktion.20 Daraus 

lassen sich – meist mit Hilfe der Elastizitätsmethode – Mehr- bzw. Minder-Einnahmen 

und -Ausgaben ableiten und ein konjunkturell bereinigtes Budget ermitteln.21  

                                                

15 Vgl. Kolms (1976) S. 74. 
16 Cansier (1982) S. 92 und Rürup (1982b) S. 302. Weitere, für diese Arbeit nicht weiter wichtige Kenn-
ziffern sind z.B. die Zins-Steuer-Quote und die Zins-Ausgaben-Quote. Erstere zeigt den Anteil der Zins-
ausgaben an den Steuereinnahmen, letztere zeigt entsprechend den Anteil an den Gesamtausgaben. 
17 Vgl. Hagemann (1999). 
18 Blanchard/Fischer (1989) Kapitel 1, Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung (2006) S. 467. Siehe Buiter (1985) für methodische Kritik. 
19 Entwickelt in Hodrick/Prescott (1980), für eine Übersicht siehe z.B. Mc Morrow/Roeger (2001), für ein 
Anwendungsbeispiel Bruchez (2003). 
20 Siehe z.B. De Masi (1997). 
21 Vgl. zur Methodik Hagemann (1999), Mohr (2001) und Sachverständigenrat zur Begutachtung der 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2006) S. 467ff. 
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Abbildung 6: Strukturelle Defizitquoten im internationalen Vergleich 

Der Vergleich zwischen strukturellen und unbereinigten Defiziten der einzelnen 

Länder zeigt, dass hier die Ausschläge meist weniger extrem sind, was ja auch zu erwar-

ten war. Dies zeigt, dass das unbereinigte Defizit die Situation in der Regel überzeich-

net. Andererseits ist aber auch erstaunlich, wie stark selbst die strukturellen Defizite 

noch schwanken. Dies zeigt, dass das Defizit nur zu einem Teil von den wirtschaftli-

chen Rahmenbedingungen abhängt. Der Unterschied zwischen strukturellen und kon-

junkturellen Defiziten wird im Laufe der Arbeit bedeutsam, besonders wenn Wirkwei-

sen und Sinnhaftigkeit der automatischen Stabilisatoren diskutiert werden. 

1.2 Implizite Verschuldung und Generationenbilanzen 

Vergleicht man die blankard’sche Definition von Staatsverschuldung als allen 

gegen den Staat gerichteten Forderungen mit der expliziten Staatsverschuldung, so fällt 

eine erhebliche Diskrepanz auf.22 Was ist z.B. mit zukünftigen Rentenansprüchen, die 

man durch gegenwärtige Zahlungen an die heutigen Rentner erwirbt? Oder wie sind die 

Pensionsansprüche zu bewerten, durch deren Zusage sich der Staat seinen gegenwärti-

                                                

22 Blankart (1998) S. 337ff. 
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gen Konsum verbilligt? Will man sich ein realistisches Bild von den Forderungen ma-

chen, welche in der Zukunft beglichen werden müssen, so kommt man um die Berück-

sichtigung dieser nicht explizit fixierten Schulden kaum herum. Man spricht von der 

»impliziten Staatsverschuldung«.23 

Im folgenden Abschnitt wird zuerst das Grundkonzept der impliziten Staatsver-

schuldung geschildert, bevor verschiedene Methoden zur Berechnung derselben vorge-

stellt werden. Es wird gezeigt, dass sich die implizite Staatsverschuldung trotz einzelner 

methodischer Schwächen durchaus seriös beziffern lässt und dass sie im Umfang oft 

gravierender ist als die explizite Staatsverschuldung. 

1.2.1 Grundkonzept 

Den traditionellen Messgrößen der expliziten Staatsverschuldung gelingt es 

nicht, das tatsächliche Ausmaß der Staatsverschuldung, die zukünftigen Zahlungsver-

pflichtungen und die Nachhaltigkeit des Staatshaushaltes darzustellen und zu messen.24 

Es fehlt der Maßstab für die noch zu erwartenden Folgen gegenwärtiger Politik.25 Wenn 

Staatsverschuldung eine Last ist, dann sind die traditionellen Messinstrumente der Fi-

nanzstatistik und VGR kein geeignetes Mittel zur Messung.26 Zu viele Maßnahmen las-

sen das Budgetdefizit unverändert, haben aber dennoch Auswirkungen auf die Lasten-

verteilung zwischen den Generationen27.  

Demgegenüber steht das Konzept der impliziten Staatsverschuldung als der Dif-

ferenz zwischen ausstehenden Forderungen und erwarteten Zahlungen. Sie erfasst die 

Finanzierungslücke aus allen zukünftigen Zahlungsverpflichtungen und den zu erwar-

tenden staatlichen Einnahmen bei Fortschreibung der aktuellen Politik.28 Sie treten in 

erster Linie in den Bereichen der sozialen Sicherungssysteme, namentlich Renten- und 

Pensionssystemen, sowie der Gesundheitsfürsorge auf und resultieren aus Leistungszu-

                                                

23 Blankart (2006) S. 380ff. spricht auch von der prospektiven Staatsverschuldung. 
24 Vgl. z.B. Auerbach, et al. (1992), Raffelhüschen, et al. (2003) und Benz/Fetzer (2006). 
25 Balassone/Franco (2000a) S. 28. 
26 Feldstein (1974) äußerte als erster diese Kritik, auch Kotlikoff (1988a) und (1988b) kritisiert die Will-
kürlichkeit klassischer Defizitbuchhaltung und ebnet so den Weg für alle in diesem Kapitel vorgestellten 
alternativen Berechnungsmethoden. Siehe Kotlikoff (1999) für eine knappe Modell-Darstellung. 
27 Fehr (1995) S. 2. 
28 Vgl. z.B. Auerbach, et al. (1991), Fehr (1995), Fenge/Werding (2003), Kotlikoff (2003) und  
Raffelhüschen, et al. (2006) S. 1. 
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sagen, denen keine adäquaten Einnahmen gegenüberstehen. Dramatisch verschärft wird 

die Problematik durch den demographischen Wandel, den die meisten westlichen Ge-

sellschaften erleben.29 Dieser hat das Thema zu einem wichtigen wirtschaftswissen-

schaftlichen Forschungsfeld werden lassen.30 Die Kehrseite der impliziten Verschul-

dung sind zum Teil erhebliche private implizite Vermögen in der Rentenversicherung.31 

Dass explizite und implizite Verschuldung tatsächlich zusammenhängen und in 

ihrer Gesamtheit zu betrachten sind, zeigt sich auch in der politischen Praxis. Unter der 

Annahme, dass Individuen Ersparnis und Konsum über ihren gesamten Lebenszyklus 

hinweg optimieren (»life-cycle optimization«) lässt sich zeigen,32 dass Umverteilung 

zwischen den Generationen nicht mit jährlichen Budgetsalden zusammenhängt. Die 

Politik kann verschiedene Zeitpfade der Verschuldung wählen, um identische Vertei-

lungswirkungen zu erzielen. Oder anders gesagt: Identische Reihenfolgen von Defiziten 

können unterschiedliche Umverteilung bewirken. Die Regierung kann ihre Politik so 

gestalten, dass sie jeden beliebigen Schuldenpfad abbilden kann.33 Ein praktisches Bei-

spiel gibt der Sachverständigenrat,34 der demonstriert, dass ein umlagefinanziertes Ren-

tensystem ökonomisch äquivalent zu einem bestimmten Zeitpfad staatlicher Verschul-

dung ist. Es ist für eine Regierung zweitrangig, ob sie ihr Ziel der Einführung einer 

Rentenversicherung durch explizite oder implizite Verschuldung erreicht.  

Dennoch unterscheiden sich explizite und implizite Staatsverschuldung qualita-

tiv. Die explizite Verschuldung ist in Höhe und Art festgelegt, gründet auf privatrechtli-

chen Ansprüchen und lässt sich im Nachhinein nicht ändern.35 Forderungen und Zins-

ausgaben sind verbrieft. Die implizite Verschuldung hingegen kann verhältnismäßig 

                                                

29 Vgl. Börsch-Supan (1991), Statistisches Bundesamt (2003), Börsch-Supan, et al. (2005) und  
Deutsche Bank Research (2006). 
30 Vgl. Balassone/Franco (2000a) für einen Literaturüberblick. 
31 Frick/Grabka (2010); neueste Untersuchungen schätzen die impliziten Vermögen aus Renten- und 
Pensionsanwartschaften auf rund 4,6 Billionen Euro, wobei die durchschnittlichen individuellen implizi-
ten Vermögen fast so groß sind, wie die expliziten. 
32 Vgl. Kotlikoff (1979) und Chamley (1981). 
33 Kotlikoff (1999) S. 4. 
34 Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2003) S. 271ff. 
35 Vorausgesetzt man schließt Staatsbankrott und bewusste Inflationierung aus. Davon wird zwar mei-
stens ausgegangen, es ist aber de facto keine ganz seltene Option, wie Reinhart/Rogoff (2008) zeigen. 



 

 19 

einfach per Gesetz geändert werden.36 Die Forderungen sind unverbrieft und können 

durch einseitige gesetzliche Maßnahmen in ihrer Höhe beeinflusst werden. Während die 

explizite Verschuldung zwangsläufig später zu Zahlungen in heute bekannter Höhe 

führt, kann eine Rentenreform mit Rentenkürzungen oder die Absenkung des Niveaus 

der Gesundheitsfürsorge die impliziten Schulden senken.37 Dies ändert zwar nichts an 

der Relevanz der impliziten Staatsverschuldung, sollte jedoch bei der Addition der bei-

den Verschuldungsarten und der Interpretation des impliziten Schuldenstandes im Hin-

terkopf behalten werden.38 Die enorme Bedeutung der impliziten Staatsverschuldung 

verdeutlicht ihr Ausmaß. Die folgende Grafik illustriert dies für Deutschland: 

 

Abbildung 7: Implizite Staatsverschuldung in Deutschland  

                                                

36 Obgleich natürlich die politische Durchsetzung von Kürzungen - z.B. bei den Renten - keineswegs als 
Leichtigkeit abgetan werden soll. 
37 Vgl. Fenge/Werding (2003) S. 2, Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung (2003) S. 427f. und Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung (2007b) S. 24. 
38 Allgemein wird eine Addition expliziter und impliziter Verschuldung zur Bezifferung der Gesamtbela-
stung als zulässig angesehen. Vgl. z.B. Fehr (1995) und Benz/Fetzer (2006). Auch Sachverständigenrat 
zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2003) addiert beide zur Tragfähigkeitslücke 
(s.u.), obgleich er in (2007b) darauf hinweist, dass die Addition nicht unproblematisch sei. 



 

 20 

Die implizite Staatsverschuldung ist hier mehr als vier mal so hoch wie die ex-

plizite. Sie stammt hauptsächlich aus der gesetzlichen Kranken- und Rentenversiche-

rung. Dies unterstreicht die Rolle des demographischen Wandels für das Entstehen der 

impliziten Staatsverschuldung.39 Wie die folgende Grafik zeigt, liegt Deutschland damit 

im internationalen Vergleich im Mittelfeld. Besonders große Ungleichgewichte beste-

hen in den angelsächsischen Ländern. In der folgenden Grafik nicht enthaltene Länder 

wie Kanada oder Neuseeland hingegen haben sogar positive Generationenbilanzen.40  

 

Abbildung 8: Implizite Staatsverschuldung im internationalen Vergleich 

1.2.2 Verschiedene Ansätze zur Messung der impliziten Verschuldung 

Wie also lässt sich die implizite Verschuldung messen? Es gibt eine Reihe ver-

schiedener Methoden; als die beiden einflussreichsten gelten41 der OECD-Ansatz nach 

                                                

39 Vgl. zur deutschen Generationenbilanz Raffelhüschen/Moog (2010). 
40 Vgl. zu den USA Birkeland/Prescott (2006) S. 3, für eine internationale Übersicht Auerbach, et al. 
(1999) und für vergleichende Statistiken Hagist, et al. (2009), Raffelhüschen, et al. (2009) und 
Raffelhüschen, et al. (2010). 
41 Vgl. die Diskussion z.B. in Fenge/Werding (2003), Sachverständigenrat zur Begutachtung der 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2003) S. 430ff. und Benz/Fetzer (2006). 
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Blanchard42 und die Generationenbilanzen (»Generational Accounting«) in der Auer-

bach-Kotlikoff-Tradition43.  

Beide Konzepte haben die intertemporale Budgetrestriktion als Ausgangspunkt 

und gehen von ähnlichen theoretischen Annahmen aus. Ebenso teilen sie gemeinsame 

Defizite: Allgemeine Gleichgewichtseffekte durch Politikanpassungen werden vernach-

lässigt, die Ergebnisse hängen stark von der Qualität der Annahmen und Prognosen ab, 

und die Wahl des Basisjahres hat erheblichen Einfluss auf das Ergebnis.44 Beide Kon-

zepte haben breite Resonanz erhalten und werden in der Praxis angewandt.45 Alles in 

allem scheinen jedoch die Generationenbilanzen den größeren Einfluss gewonnen zu 

haben als der OECD-Ansatz. Der Sachverständigenrat kommt zu dem Schluss, dass sie 

„informativer und [...] überlegen“46 sind, sie werden in der Literatur häufiger genannt 

und auch die Mehrheit der Regierungen, welche die implizite Verschuldung berechnen 

lassen, verwendet dazu die Generationenbilanzen.47 Beide Ansätze sollen im Folgenden 

ausführlicher dargestellt werden. 

Wurden diese beiden Konzepte anfangs noch sehr kontrovers diskutiert und ge-

geneinander in Stellung gebracht,48 entwickelt sich nun zunehmend ein Konsens,49 dass 

beide mit verschiedenen Methoden letztlich bei identischen Zeiträumen und Annahmen 

zu identischen Ergebnissen kommen. Der Sachverständigenrat ist daher dazu überge-

gangen, die beiden Systeme zu kombinieren und davon ausgehend eine „Tragfähigkeits-

lücke“ zu errechnen.50 Dieses Konzept soll als Drittes ausführlicher vorgestellt werden. 

                                                

42 Blanchard (1990) und Blanchard, et al. (1990). 
43 Auerbach, et al. (1991), (1992), (1994) und (1999). 
44 Vgl. Benz/Fetzer (2006), für eine knappe Diskussion der Generationenbilanz siehe z.B. Raffelhüschen 
(1999) oder Bonin/Patxot (2004), für die OECD-Methode Franco/Munzi (1997), für einen algebraischen 
Vergleich beider Methoden Besendorfer (2004). 
45 Vgl. Franco/Munzi (1997) und Auerbach, et al. (1999). 
46 Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2003) S. 430. 
47 In den USA wurde die Erstellung von Generationenbilanzen von offizieller Seite ironischer Weise 
wieder eingestellt, nachdem sie gezeigt hatten, dass die von Präsident Clinton geplante Gesundheitsre-
form nicht nachhaltig war. Vgl. Congressional Budgeting Office (1995) und Kotlikoff (1997) S. 312f. 
48 Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesministerium der Finanzen (2001) und Kitterer (2002) favorisie-
ren die OECD-Methode und kritisieren die Generationenbilanzen, Raffelhüschen (2002) und viele andere 
hingegen sehen es umgekehrt. 
49 Vgl. Benz/Fetzer (2006). 
50 Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2003) S. 425ff. 
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Daneben finden sich weitere Ansätze.51 Der »Net Pension Liabilities«-Ansatz 

basiert auf Arbeiten von Van den Noord und Herd52 und wurde in weiteren Folgestudien 

verfeinert.53 Er verfolgt das Ziel, den heutigen Wert gegenwärtiger und zukünftiger 

Rentenansprüche, sowie zukünftige Einnahmen und Vermögen abzubilden. Die implizi-

te Schuld besteht hier aus dem Gegenwartswert angesammelter Rentenansprüche abzüg-

lich des Gegenwartswertes zukünftiger Beitragszahlungen. Der Ansatz liefert einen gu-

ten Rahmen zur Berechnung der Lasten aus umlagefinanzierten Rentensystemen. Dar-

auf aufbauend wurde der »Net Pension Liabilities«-Ansatz zum »General Government 

Fiscal Balance«-Ansatz erweitert, um weitere Bereiche als das Rentensystem zu erfas-

sen.54 Hier sollen alle Kanäle der Lastenverschiebung berücksichtigt werden, insbeson-

dere das Gesundheitssystem. Das Konzept der »Impliziten Steuer«55 misst intergenera-

tive Lasten, indem es die Differenz aus abdiskontierten eigenen lebenslangen Einzah-

lungen und zu erhaltenden Rentenzahlungen als persönliche Steuer ausdrückt. Da es mit 

dem Kapitalmarktzins abdiskontiert, erfasst dieses Verfahren auch Verluste aus niedri-

gerer Rendite des umlagefinanzierten Systems im Vergleich zur Kapitalmarkt-Anlage. 

Es demonstriert die Auswirkung der alternden Gesellschaft auf Individuen in verschie-

denen Alterskohorten, hilft die Effekte der umlagefinanzierten Rente auf intergeneratio-

nale Verteilung zu verstehen und zeigt, dass umlagefinanzierte Systeme im Endeffekt 

ein Nullsummenspiel zwischen den Generationen sind. Auch Gramlich56 und Choura-

qui57 entwickelten Ansätze, die sich jedoch nicht durchsetzten und in der Diskussion 

keine Rolle mehr spielen. 

Ein Forschungszweig, der sich nicht direkt auf die implizite Staatsverschuldung 

bezieht, sich aber doch mit der Erfassung staatlicher Lasten und zukünftiger Zahlungs-

verpflichtungen beschäftigt, ist die öffentliche Rechnungslegung. Unter den Stichwör-

tern »Ressourcenverbrauchskonzept« oder »accrual accounting« und »accrual budge-

ting« wird eine neue Form der öffentlichen Bilanzierung entwickelt, die sich mit einer 

                                                

51 Vgl. z.B. Bonin (2001) und Fenge/Werding (2003). 
52 Noord/Herd (1993) und (1994). 
53 Organisation für Ökonomische Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) (1998b), (2000) und (2001). 
54 Leibfritz, et al. (1995) und Roseveare, et al. (1996). 
55 Vgl. Sinn (1997), (2000), Sinn/Werding (2000), Thum/Weizsäcker (2000) und Fenge/Werding (2003). 
56 Gramlich (1990). 
57 Chouraqui, et al. (1990). 
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doppelten Buchführung (»Doppik«) an der im Unternehmenssektor üblichen Bilanzie-

rung orientiert.58 Die Diskussion um die Rechnungslegung öffentlicher Haushalte und 

die Kritik an der derzeit gängigen Kameralistik hat die gleichen Wurzeln wie die For-

schung zur impliziten Staatsverschuldung: Unzufriedenheit mit der Aussagekraft gängi-

ger Verschuldungskennziffern und der mangelnden Erfassung der tatsächlichen La-

sten.59 Ein zentraler Punkt dieser geforderten Umstellung ist die Berücksichtigung zu 

erwartender Lasten, für welche in der Bilanz Rückstellungen zu bilden sind. Als Schul-

den werden damit nicht mehr nur Geldschulden betrachtet, sondern auch zukünftige 

Verbindlichkeiten, also die implizite Staatsverschuldung.60 Allerdings findet die Thema-

tik der öffentlichen Bilanzierung in der Literatur zur impliziten Staatsverschuldung 

kaum Beachtung. Dies mag auf die Aussage zurückgehen, wonach letztlich jede Art von 

Rechnungslegung nur die jeweiligen Regeln widerspiegelt und somit für die Berech-

nung der tatsächlichen Lasten nicht entscheidend ist.61 Auch der Hinweis, dass das Ac-

crual Accounting nicht weit genug in die Zukunft sehe,62 ist nicht von der Hand zu wei-

sen. Schließlich wird auch in den Quellen dieses Forschungszweiges kaum der Begriff 

der impliziten Staatsverschuldung verwendet, geschweige denn, dass Konzepte erarbei-

tet würden, wie diese vollständig zu berechnen sei. Befürworter sprechen der Doppik 

jedoch durchaus die Fähigkeit zu, die implizite Staatsverschuldung wenigstens teilweise 

abbilden zu können.63 Gerade offensichtliche zukünftige Ausgaben, wie Pensionen, 

können verhältnismäßig einfach exakt berechnet und als Verbindlichkeit in die Bilanz 

eingestellt werden. Außerdem zeigt sich hier ein Weg auf, die Begrenzung der implizi-

ten Staatsverschuldung zu operationalisieren. Es lohnt sich daher, das Thema im Hin-

terkopf zu behalten, auch wenn es hier nicht intensiver diskutiert werden soll. 

Diese Konzepte sind für ihren jeweiligen Zweck wertvoll, konzentrieren sich je-

doch oft nur auf bestimmte Aspekte, bzw. erfassen nicht das ganze Bild der impliziten 

Staatsverschuldung und haben in der Diskussion um implizite Staatsverschuldung nicht 

denselben Einfluss gewonnen wie die folgenden. 

                                                

58 Vgl. Robinson (1998b), (1999), (2002), Lüder/Jones (2003), Adam (2004), Lüder (2007) und 
Budäus/Hilgers (2009). 
59 Siehe Wagener (2005) S. 523ff. und Budäus/Hilgers (2009) S. 378f. 
60 Budäus/Hilgers (2009) S. 383. 
61 Auerbach, et al. (1995) S. 1; Robinson (1998a) weist diese Kritik zurück. 
62 Raffelhüschen (1999) S. 28. 
63 Wagener (2005) S. 526. 
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1.2.2.1 Der OECD-Ansatz zur Messung der impliziten Verschuldung 

Der OECD-Ansatz geht zurück auf die Arbeit von Blanchard64 und wird bis heu-

te in der Literatur diskutiert und für die Analysen der OECD eingesetzt.65 Seine Entste-

hung gründet auf der Kritik an der traditionellen Messung von Staatsverschuldung und 

Nachhaltigkeit der Finanzen. Die rückblickende Fixierung auf den aktuellen Schul-

denstand und sein Verhältnis zum BIP wird als nicht aussagekräftig kritisiert. Wichtiger 

sei der Blick nach vorne. Ursprünglich zielte Blanchard auf die Ermittlung einer „Tax-

Gap“66 um festzustellen, bei welchem Steuersatz die Staatsfinanzen nachhaltig sind. 

Ziel ist es eine kurz-, mittel- und langfristige Lücke für die jeweils nächsten 1, 5 und 40 

Jahre zu ermitteln 

Ausgangspunkt ist die bereits bekannte staatliche Budgetrestriktion (2), von de-

ren langfristiger Einhaltung ausgegangen wird.67 Unter Berücksichtigung von (1) und 

(12) erhält man  

(15)  bt+1
Yt+1
Yt

− bt = − pst + ibt . 

Dies besagt, dass der Anstieg der Schuldenstandsquote b sich aus Primärsaldo ps 

und den Zinszahlungen ergibt. Zur Vereinfachung wird die Zuwachsrate des Bruttoin-

landsproduktes Y als konstant angenommen, so dass man mit (6) und (7) umformen 

kann in 

(16)  bt+1 = −
pst
1+ m

+
1+ i
1+ m

bt , 

was die Entwicklung der Schuldenstandsquote in Abhängigkeit von der Primär-

saldenquote beschreibt. Um die gewünschte kurz-, mittel- und langfristige Vorschau 

aufzustellen, definiert man den gewünschten Zeithorizont T und betrachtet die in Bar-

werten ausgedrückte intertemporale Budgetgleichung, welche man durch rekursives 

                                                

64 Blanchard (1990) und Blanchard, et al. (1990). 
65 Vgl. Franco/Munzi (1997), Organisation für Ökonomische Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) 
(1998a), Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2003) S. 425 
und Benz/Fetzer (2006). Für ein Anwendungsbeispiel siehe Bertelsmann Stiftung (2006). 
66 Blanchard, et al. (1990) S. 8. 
67 Diese Annahme wird gelegentlich kritisiert, vgl. Blinder (2004) S. 20 und Fontana (2009) S. 593, liegt 
jedoch den meisten vergleichbaren Berechnungsmethoden zugrunde. 
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Eliminieren erhält. Sie drückt aus, dass der Barwert der Primärsalden der Differenz aus 

Anfangsschulden und dem Barwert der Schulden im Zeitpunkt T entsprechen muss. 

(17) 0 = b0 − bT
1+ m
1+ i

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
T

−
pst
1+ m

1+ m
1+ i

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
t+1

t=0

T −1

∑ . 

Wie auch die anderen vergleichbaren Modelle, geht das OECD-Modell von der 

»No-Ponzi-Bedingung«68 aus. Das heißt, dass es nicht möglich sein soll, dauerhaft die 

Zinszahlungen für alte Schulden durch neue Kredite zu decken. Diese Bedingung ist 

erfüllt, wenn i > m, also wenn der Zinssatz über der Wachstumsrate liegt. Denn wenn 

der auf die Schulden zu zahlende Zinssatz höher ist, als das Wirtschaftswachstum, wür-

de ein Ponzi-Spiel zu explodierenden Schuldensätzen und langfristig zum Staatsbank-

rott führen. Diese Bedingung ist jedoch in Industrieländern meist gegeben und langfri-

stig zwingend, so dass die Annahme berechtigt ist.69  

Da 

(18) lim
T→∞

bT
1+ m
1+ i

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
T

= 0  

wird (17) zu  

(19) b0 =
pst
1+ mt=0

∞

∑ 1+ m
1+ i

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
t+1

. 

Dies ist die langfristige Nachhaltigkeitsbedingung: Die abdiskontierten Primär-

überschüsse der Zukunft müssen dem Schuldenstand im Ausgangszeitpunkt entspre-

chen. In einer abgeschwächten Form wird Nachhaltigkeit schon dann als gegeben ak-

zeptiert, wenn der Schuldenstand konstant gehalten wird. 

Berechnet man nun die tatsächlich erwarteten Primärsalden und vergleicht diese 

mit den zur Erfüllung der Tragfähigkeitsbedingung nötigen Primärsalden, ergibt sich die 

implizite Verschuldung. Ursprünglich wurde die Lücke als Steuerlücke ausgedrückt, die 

zeigt, wie hoch die nötigen Anpassungen sind. Damit werden jedoch nicht automatisch 

entsprechende Steuererhöhungen gefordert. Das Modell trifft keinerlei Aussagen über 

                                                

68 Vgl. Blanchard/Fischer (1989) S. 49, Chalk/Hemming (2000) S. 4 und Blanchard/Weil (2001) für Dis-
kussionen zur No-Ponzi-Bedingung. 
69 Vgl. Abel, et al. (1989), Blanchard/Fischer (1989) Kapitel 2 und Homburg (1992). Nur vereinzelt wird 
eine andere Meinung vertreten, vgl. Ball, et al. (1998). 
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die geeigneten Maßnahmen zur Schließung der Lücken. Es ist für das Modell unerheb-

lich, ob Steuern erhöht oder Ausgaben gesenkt werden. Ein weiterer Vorteil des Mo-

dells ist, dass es die Kosten einer verzögerten Anpassung zeigt. So lässt sich ablesen, 

um wie viel höher die notwendige Konsolidierung ausfällt, je weiter diese nach hinten 

verschoben wird.70 Fragen der intergenerationalen Gerechtigkeit und Umverteilung 

spielen bei der OECD-Methode – anders als bei den Generationenbilanzen – keine Rol-

le.71  

Für die Schätzung der zukünftigen Einnahmen und Ausgaben werden zwei ver-

schiedene Systeme verwendet. Einnahmen und nicht demographisch bedingte Ausgaben 

wachsen mit derselben Rate, wie sie für das Bruttoinlandsprodukt unterstellt werden. 

Demographisch bedingte Ausgaben werden auf Basis öffentlicher Bevölkerungs- und 

Ausgabenschätzungen gesondert berechnet. Hier unterscheiden sich jedoch verschiede-

ne Studien in ihrem Vorgehen.72 Im OECD-Modell, wie auch in anderen Modellen, ist 

es sinnvoll, die Daten des Ausgangsjahres um konjunkturelle und temporäre Faktoren 

zu bereinigen, da diese in die Zukunft fortgeschrieben werden. Abweichungen im Aus-

gangsjahr können daher zu erheblichen Verzerrungen führen.73 

Ein in der Literatur immer wieder diskutierter Aspekt sind die untersuchten Zeit-

räume. Befürworter fassen die relativ kurzen Betrachtungszeiträume von bis zu 50 Jah-

ren als Vorteil auf mit der Begründung, dass sie realistischer seien und eine höhere ge-

sellschaftliche Akzeptanz bewirken könnten.74 Kritiker halten genau dies für eine ent-

scheidende Schwäche. So lässt die Betrachtung endlicher Zeiträume Fragen zu der am 

Ende des Zeitraums verbleibenden Schuldenlast offen. Auch bleiben Lasten unberück-

sichtigt, die zwar in der Gegenwart begründet sind, aber erst in mehr als 50 Jahren an-

fallen. Spätestens wenn man auch Fragen der intergenerationalen Umverteilung und 

langfristige demografische Effekte in die Überlegungen mit einbeziehen möchte, ist die 

Betrachtung längerer Zeiträume sinnvoll, wenn nicht gar zwingend notwendig.75 Die 

                                                

70 Blanchard, et al. (1990) S. 14. 
71 Benz/Fetzer (2006) S. 5. 
72 Ebd. S. 4. 
73 Vgl. Benz/Hagist (2007). 
74 Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesministerium der Finanzen (2001), Kitterer (2002) und 
Benz/Fetzer (2006). 
75 Vgl. Raffelhüschen (2002). 
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OECD-Methode ist daher, genau wie von ihr beabsichtigt, eine gute Methode zur Pro-

jektion der kurz-, mittel- und langfristigen Finanzentwicklung. Möchte man jedoch die 

implizite Verschuldung berechnen, so ist es sinnvoll, das Konzept in der Frage der Zeit-

räume zu modifizieren. Genau dies, kombiniert mit Ansätzen aus den Generationenbi-

lanzen, macht der Sachverständigenrat bei der Berechnung seiner Tragfähigkeitslücke, 

welche später in dieser Arbeit vorgestellt wird. 

1.2.2.2 Generationenbilanzen zur Messung der impliziten Verschuldung 

Ziel des »Generational Accounting« ist, die fiskalischen Lasten zu messen, die 

heutige Generationen den zukünftigen Generationen aufbürden.76 Dies trifft genau das 

hier verwendete Verständnis von Staatsverschuldung. Die Generationenbilanzen sollen 

Antwort auf zwei entscheidende Fragen der Finanzpolitik geben, welche das klassische 

»Deficit Accounting« schuldig bleibt:77  

1. Die Höhe der fiskalischen Last, die zukünftigen Generationen vererbt wird. 

2. Die Umverteilung von Wohlfahrt zwischen den Generationen durch be-

stimmte Maßnahmen. 

Die Generationenbilanzen wurden Anfang der 90er Jahre vorgestellt78 und kon-

tinuierlich weiterentwickelt,79 um dem oben kritisierten Misstand der nicht aussagekräf-

tigen Finanzstatistik80 mit der »klassischen«, expliziten Verschuldung abzuhelfen. Die 

Kritik an der traditionellen Messung von Staatsverschuldung wird auch durch die Wahl 

der Titel und Formulierungen in den entsprechenden Texten deutlich. Immer wieder 

sprechen die Autoren von „meaningful.“81 Indem sie ihren neuen Ansatz als aussage-

kräftig bezeichnen, sprechen sie der traditionellen Messung genau diese Eigenschaft ab. 

Dies unterstreicht auch Fehr, der konstatiert, „daß das Haushaltsdefizit als Indikator für 

die intergenerativen Umverteilungswirkungen ungeeignet ist.“82 Die Generationenbilan-

                                                

76 Auerbach, et al. (1991) S. 55. 
77 Kotlikoff (1999). 
78 Auerbach, et al. (1991), (1992) und (1994). 
79 Raffelhüschen (1999) und Auerbach, et al. (1999). 
80 Feldstein (1974) äußerte als erster diese Kritik, auch Kotlikoff (1988a) und (1988b) kritisiert die Will-
kürlichkeit klassischer Indikatoren. 
81 Vgl. z.B. Auerbach, et al. (1991), (1994) und Kotlikoff (1999). 
82 Fehr (1995) S. 2. 
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zen gelten nach langer Diskussion83 inzwischen als etabliert84 und werden weltweit er-

stellt.85 Allerdings sind sie in relativ wenigen Fällen Teil der offiziellen staatlichen Sta-

tistik geworden und konnten die klassische Finanzbuchhaltung bislang nirgends ver-

drängen.86 

Die Generationenbilanzen sind ein intertemporales Budgetierungssystem zur 

Saldierung aller zukünftigen Zahlungen und Leistungen, die ein Individuum an den 

Staat zahlt und von ihm erhält. So lassen sich die Nettosteuerlasten verschiedener Gene-

rationen, die Lastenverschiebungen zwischen heutigen und zukünftigen Generationen, 

sowie die implizite Staatsverschuldung berechnen.87  

Eine besondere Stärke und für die Ermittlung der impliziten Staatsverschuldung 

besonders relevant ist die Fähigkeit der Generationenbilanzen, die Lasten demographi-

scher Veränderungen abzubilden, da diese in hohem Maße für selbige verantwortlich 

sind. Die klassische Finanzstatistik verdeckt diese eher.88 Seit den 1970er Jahren sinkt 

die deutsche Fertilitätsrate, während gleichzeitig die Lebenserwartung steigt. Dies wird 

zu einem Anstieg des Altersquotienten führen, so dass sich das Verhältnis von Rentnern 

zu Erwerbstätigen von derzeit rund 25 v.H. auf 53 v.H. mehr als verdoppeln wird.89 In 

einem umlagefinanzierten System wie dem deutschen führt eine solche demographische 

Verschiebung zu deutlichen Verwerfungen. Immer weniger Beitragszahler müssen für 

die früher erworbenen Ansprüche der Rentner aufkommen.90 Je weiter sich diese Lücke 

zwischen künftigen Ansprüchen und Beitragszahlungen auftut, umso höher die implizite 

Staatsverschuldung. 

                                                

83 Vgl. u.a. Haveman (1994), Diamond (1996), Kotlikoff (1997) und Buiter (1997). 
84 Z.B. Benz/Hagist (2007). Fenge/Werding (2003) S. 14-17 sehen den weltweiten Einfluss des Genera-
tional Accounting zwar bereits wieder schwinden, sind damit jedoch eine Minderheitenmeinung. 
85 Vgl. Jägers/Raffelhüschen (1999) für eine europäische Übersicht und Auerbach, et al. (1999) für eine 
weltweite. Vgl. auch Deutsche Bundesbank (2001). 
86 Vgl. zur Diskussion um die Ablösung der klassischer Finanzstatistik Haveman (1994). 
87 Vgl. zur Konzeption, Diskussion und Kritik z.B. Fehr (1995), Fehr/Kotlikoff (1997), Raffelhüschen 
(1999), Feist/Raffelhüschen (2000) Raffelhüschen, et al. (2003) und Bonin/Patxot (2004). 
88 Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2003) S. 274. 
89 Statistisches Bundesamt (2003).  
90 Vgl. Börsch-Supan (1991), Statistisches Bundesamt (2003), Börsch-Supan, et al. (2005) und Deutsche 
Bank Research (2006) zu den Folgen des doppelten Alterungsprozesses. 
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Wie die OECD-Methode basieren auch die Generationenbilanzen auf der staatli-

chen Budgetrestriktion (2).91 Aus dieser wird die intertemporale Budgetrestriktion des 

Staates abgeleitet. Nimmt man (3) in (2) so erhält man durch Auflösung nach Bt und 

fortgesetzte Substitution künftiger Budgetbeschränkungen in die Budgetbeschränkung 

t=0,  

(20) B0 =
Tt −Gt

(1+ r)t+1t=0

∞

∑ . 

Die heutige Verschuldung entspricht also allen abdiskontierten Defiziten der 

Zukunft. Dabei gilt, dass der Barwert der Schulden langfristig Null sein muss. 

(21) lim
x→∞

Bt+1
1+ r( )t+1

= 0 . 

Dies bedeutet, dass die heutige Staatsschuld durch die Summe aller zukünftigen 

Nettosteuerzahlungen abgegolten werden muss. 92 Oder anders gesagt: Irgendwer wird 

irgendwann zahlen müssen. 

Somit lässt sich aus (20) auch die implizite Staatsverschuldung ablesen. Ist der 

Barwert des Saldos aus künftigen Einnahmen und Ausgaben des Staates negativ, müsste 

diesem Defizit eigentlich ein Vermögen in der Gegenwart gegenüberstehen, damit (20) 

erfüllt ist. Die Differenz aus tatsächlichem Vermögen des Staates und eigentlich nöti-

gem Vermögen ist die implizite Staatsverschuldung. Sie zeigt die anstehenden Ansprü-

che gegen den Staat, wenn die aktuelle Rechtslage unverändert fortgeschrieben wird.93 

Damit zeigt sie, in welchem Umfang Reformen nötig sind, um die Nachhaltigkeit der 

Haushalte zu sichern. Raffelhüschen94 entwickelt in einer abweichenden formalen Dar-

stellung einen Skalierungsparameter θ, der die notwendigen Anpassungen beziffert. Er 

ist ein fiskalischer Indikator, der einen proportionalen Anstieg aller zukünftigen Steuer-

zahlungen abbildet oder aber den Prozentsatz, um den alle Transfers gekürzt werden 

müssten, um den Haushalt nachhaltig zu gestalten. 

                                                

91 Darstellungen der Methodik der Generationenbilanzen finden sich u.a. in Auerbach, et al. (1994), Fehr 
(1995), Raffelhüschen (1999), Auerbach/Kotlikoff (1999), Feist/Raffelhüschen (2000), Bonin (2001) und 
Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2003). 
92 Cutler (1993) und Auerbach, et al. (1999) Kapitel 1. 
93 Vgl. z.B. Benz/Hagist (2007) S. 3. 
94 Raffelhüschen (1999) und Raffelhüschen, et al. (2003) S. 6. 
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Die Generationenbilanzen sind ein intergeneratives Budgetierungssystem, mit 

dem nicht nur die gesamtstaatliche Verschuldung gemessen werden kann, sondern auch 

die generationenspezifische Belastung und Umverteilung. Dafür werden die so genann-

ten Generationenkonten erstellt. In einem ersten Schritt95 wird die Bevölkerungszahl N 

in der Periode t gemessen. Dazu wird die gesamt Bevölkerung in Jahreskohorten aufge-

teilt. Jedes Individuum hat die Lebensdauer A. Nt
t-a ist die Zahl der in Periode t Leben-

den Personen des Jahrgangs (t-a), mit a=0, 1, ..., A und a als Alter der Person.  

(22) Nt = Nt
t−a

a=0

A

∑ . 

Im zweiten Schritt werden nun die staatlichen Ausgaben G jeder Periode auf alle 

in dieser Periode lebenden Generationen verteilt, um herauszufinden, wer in welchem 

Umfang profitiert. Ebenso wird mit den staatlichen Einnahmen E verfahren. Es wird 

ermittelt: Wann hat der Staat wie viel für wen ausgegeben? Wer hat wann wie viel an 

Steuern und Abgaben gezahlt? Die Werte werden daher wieder mit hochgestellten Indi-

zes für die Generation und tiefgestellten Indizes für die Periode versehen. Damit ist 

(23) 
Gt = Gt

t−a

a=0

A

∑

St = St
t−a

a=0

A

∑
.  

Nun werden die Pro-Kopf-Ausgaben g und Pro-Kopf-Einnahmen e ermittelt. 

(24) 
g

t

t−a =
Gt

t−a

Nt
t−a

e
t

t−a =
Et
t−a

Nt
t−a

. 

Berücksichtigt werden alle Zahlungsströme wie Steuern, Beiträge, Gebühren, 

und Leistungen wie Zahlungen aus den Sozialversicherungskassen, öffentliche Güter, 

Bildung. Dazu werden repräsentative Durchschnittsindividuen der im Basisjahr leben-

den Kohorten simuliert, auf welche die Werte aus der Volkswirtschaftlichen Gesamt-

                                                

95 Die folgende formale Darstellung folgt Sachverständigenrat zur Begutachtung der 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2003) S. 428f. 
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rechnung des Basisjahres verteilt werden. Die Profile werden mit einer Wachstumsrate 

g in die Zukunft fortgeschrieben.96 

Das Generationenkonto GK ist der Barwert der Nettoabgabenlast einer Generati-

on, also der heutige Wert aller gezahlten Abgaben und empfangener Transfers. 

(25) GT t−a =
Et
t−a −Gt

t−a

1+ r( )tt=1

T

∑ . 

Im Gegensatz zur OECD-Methode betrachtet das Generational Accounting sehr 

lange Zeiträume mit Projektionen von 200 – 300 Jahren.97 Dies wird von Befürwortern 

als Stärke des Ansatzes hervorgehoben.98  

Im Pro-Kopf Generationenkonto gk werden die Gesamtsalden gewichtet, so dass 

man die Bilanz eines durchschnittlichen Individuums dieser Kohorte sehen kann. Diese 

sind aussagekräftiger, da sie die Stärke eines Jahrgangs berücksichtigen. 

(26) gkt−a = GK
t−a

N t−a . 

Vollständige Generationenkonten lassen sich nur für Generationen erstellen, die 

in der Ausgangsperiode t=1 oder später geboren werden.99 Die Generationenbilanz er-

fasst keine vor der Ausgangsperiode liegenden Zahlungsströme, da die intertemporale 

Budgetgleichung des Staates keine vergangenen Zahlungsströme erfassen kann.100 

Nimmt man als Beispiel eine vereinfachte Welt, in welcher in jeder Periode nur zwei 

Generationen leben, welche wiederum jeweils immer nur zwei Perioden lang leben: die 

in t-1 geborenen »Alten« und die in t geborenen »Jungen«. Alle Ausgaben und Einnah-

men werden auf diese beiden Generationen verteilt. Alle Darstellungen lassen sich ver-

einfachen, z.B. lautet es dann 

                                                

96 Vgl. z.B. Benz/Hagist (2007) S. 3. 
97 Fehr (1995) S. 4 und Benz/Fetzer (2006) S. 4. 
98 Vgl. Auerbach/Kotlikoff (1999) und Raffelhüschen (2002). 
99 Vgl. Raffelhüschen, et al. (2003) S. 7. Wobei natürlich nichts dagegen spricht, ein vergangenes Jahr als 
Ausgangsperiode zu wählen. In den USA z.B. wurden rückwirkend für alle Generationen seit 1900 Gene-
rationenbilanzen erstellt. Vgl. Fehr (1995) S. 12. 
100 Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2003) S. 275 und  
S. 429. 
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(27) 
Gt = Gt

t−1 +Gt
t

Et = Et
t−1 + Et

t
. 

Das Generationenkonto der jungen Generation, welche im Ausgangsjahr gebo-

ren wurde, lautet in der Pro-Kopf-Form 

(28) gkt = GK
t

N t = et
t − gt

t +
et+1
t − gt+1

t

1+ r
. 

Das vollständige Generationenkonto der älteren Generation, welche im Vorjahr 

(also Jahr -1) geboren wurde, müsste in der Pro-Kopf-Form 

(29) gk−1 =
GK −1

N −1
= e−1

−1 − g−1
−1 +

e0
−1 − g0

−1

1+ r
 

lauten. Da keine rückwirkenden Betrachtungen angestellt werden, gibt es für 

diese Generation jedoch nur ein unvollständiges Konto 

(30) gk0
−1 =

e0
−1 − g0

−1

1+ r
. 

Die Generationenkonten erlauben auch die Analyse intergenerativer Vertei-

lungseffekte. Nicht nur lassen sich im Ausgangszeitpunkt die Konten verschiedener 

Generationen vergleichen, so dass man die bestehende Umverteilung zwischen den Ge-

nerationen erkennen kann, auch die Wirkung von Reformen lässt sich untersuchen. So 

kann man berechnen, wie sich durch eine Politikänderung die Konten der verschiedenen 

Generationen verändern, und sehen, wer welche Vor- oder Nachteile hat.Am Beispiel 

der deutschen Daten101 kann man ablesen, dass ein Individuum, das heute 35 Jahre alt 

ist, in seinem restlichen Leben gut 75.000 Euro mehr an Steuern und Abgaben zahlen 

wird, als er an Transfers und Leistungen vom Staat zurückerhalten wird. Umgekehrt 

wird ein heute 60 Jahre altes Individuum knapp 250.000 Euro mehr erhalten als zahlen. 

                                                

101 Raffelhüschen, et al. (2010) S. 4. 
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Abbildung 9: Generationenkonten Deutschland 

Zur Berechnung der Generationenbilanzen müssen in vier Bereichen Schätzun-

gen getroffen werden.102 1. Bevölkerungsstatistik und Entwicklung: Größe und Ent-

wicklung der Kohorten jetzt und später muss geschätzt werden. 2. Haushaltsdaten: Der 

öffentliche Gesamthaushalt der Ausgangsperiode muss konjunkturbereinigt werden und 

unter Berücksichtigung langfristiger Projektionen und Planungen fortgeschrieben wer-

den. Dabei wird versucht, die ganze Bandbreite der Fiskalpolitik abzudecken.103 3. Ver-

teilungsprofile für Zahlungsströme zwischen Staat und Kohorten: Steuerbelastung und 

Transfers werden gegenübergestellt, mit kohortenspezifischen Verteilungsprofilen (z.B. 

aus dem sozioökonomischen Panel) wird festgestellt, wer wie viel erhält und zahlt. Der 

Staatsverbrauch wird in vielen Studien nicht auf einzelne Kohorten aufgeteilt. 4. An-

nahmen zu exogenen Parametern: So müssen der Diskontierungsfaktor r und die Rate 

des technischen Fortschritts g möglichst genau geschätzt werden. 

Wo Lob ist, bleibt meist auch Kritik nicht aus. So hat sich auch die Generatio-

nenbilanzierung kritischen Anmerkungen aus verschiedenen Richtungen gefallen lassen 

                                                

102 Fehr (1995) S. 3. 
103 Fenge/Werding (2003) S. 16. 
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müssen. Diese reicht von grundsätzlicher Ablehnung des Ansatzes über Kritik an der 

empirischen Umsetzung bis hin zu Detailanmerkungen.104 

Ein Kern-Kritikpunkt ist die Nichtberücksichtigung der Inzidenz politischer 

Maßnahmen. Die Generationenbilanzen messen die Veränderung von Generationenkon-

ten durch politische Reformen, bzw. geben vor, in welchem Umfang Reformen notwen-

dig sind. Kritiker geben jedoch zu bedenken, dass eben diese Reformen auch erhebliche 

Auswirkungen auf alle anderen Bereiche der Wirtschaft, wie z.B. Preise und Wachstum 

haben. Damit verändern sich jedoch alle Rahmenbedingungen, so dass in der Sicht der 

Kritiker die Kalkulationen der Generationenkonten, der individuellen Nutzen und La-

sten ihre Aussagekraft verlieren.105 Dem wird entschieden widersprochen.106 So zeigen 

Fehr und Kotlikoff in ihrer Studie, dass die mit Generationenbilanzen errechneten Un-

terschiede weitgehend den im »Auerbach-Kotlikoff dynamic life cycle«-Modell errech-

neten entsprechen, v.a. wenn die Reform keine grundsätzliche Veränderung in der öko-

nomischen Anreizstruktur bewirkt.107 Die Literatur folgt mehrheitlich der Argumentati-

on der Befürworter des Generational Accountings. Allerdings gestehen auch Befürwor-

ter ein, dass man nicht die Fülle aller Wirkungen erfassen kann. Alle Ergebnisse sind als 

Näherung zu verstehen.108 Auch nimmt der Ansatz nicht für sich in Anspruch, die Effi-

zienzwirkungen der Reformen zu beurteilen.109 Er untersucht nicht, ob eine bestimmte 

Reform sinnvoll ist, sondern nur, welche Einkommenseffekte sie hat. 

Problematisch ist die Zuordnung von Konsolidierungslasten auf einzelne Gene-

rationen. Es ist schwer abzuschätzen, wann die nötigen Reformen ergriffen werden. 

Auch wird oft davon ausgegangen, dass alle Lasten von den zukünftigen Generationen 

getragen werden. Dabei wird nicht berücksichtigt, dass im Ausgangszeitpunkt lebende 

und kurz danach geborene Generationen über eine lange Zeit hinweg nebeneinander 

                                                

104 Vgl. Cutler (1993), Diamond (1996), Feist/Raffelhüschen (2000), Börstinghaus/Hirte (2001) und 
Benz/Hagist (2007).  
105 Vgl. Diamond (1996), Börstinghaus/Hirte (2001) und Bonin/Patxot (2004). 
106 Vgl. Fehr/Kotlikoff (1997), Raffelhüschen/Risa (1997) und Kotlikoff (1997). 
107 Fehr/Kotlikoff (1997) 
108 Kotlikoff (1999). 
109 Fehr (1995) S. 16ff. 
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leben. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf die Messung der impliziten Staatsverschul-

dung.110 

Daneben gibt es eine Reihe weiterer Einwände. Z.B. die „grundsätzliche Ableh-

nung des Lebenszyklus-Ansatzes“111. Befürworter der ricardianischen Äquivalenz mo-

nieren, dass der Wirkzusammenhang dieses Theorems die Relevanz der Generationenbi-

lanzen ausheble.112 Allerdings verliert dieser Einwand dadurch an Brisanz, dass die Gül-

tigkeit des Äquivalenztheorems allgemein in Zweifel gezogen wird.113 Selbst wenn es 

doch gälte, wären die Aussagen der Generationenbilanz von Interesse.114 Dass die Zah-

len, mit denen eine Generationenbilanz erstellt wird, von der Politik manipuliert werden 

können, ist zwar eine zutreffende Kritik, die jedoch genauso auf jede andere Form der 

Finanzstatistik zutrifft. Kotlikoff fordert daher,115 dass staatliche Zahlenwerke und Pro-

gnosen von unabhängigen Institutionen erstellt werden sollten. Auch die Diskussion um 

die (Nicht-)Einbeziehung untergeordneter Steuerarten in die Berechnung oder die Sor-

ge, dass die Nichtberücksichtigung von Staatskonsum in den Generationenbilanzen eine 

Verhaltensverzerrung bei Politikern, welche versuchen, eine ausgeglichene Bilanz auf-

zustellen, hervorrufen könnte,116 spielen bei der Gesamtbeurteilung dieser Herange-

hensweise nur eine untergeordnete Rolle.117 

Gewichtiger sind empirische Probleme bei der Erstellung der Generationenbi-

lanzen. Eine Vielzahl von Annahmen und Prognosen müssen getroffen und erstellt wer-

den, was die Aussagekraft und Verbindlichkeit reduziert.118 Die Annahme, dass die heu-

tige Politik für alle Zeiten unverändert fortgesetzt wird, erscheint auf den ersten Blick 

absurd. Berücksichtigt man aber, dass die Bilanzen keine Prognose der tatsächlich er-

warteten Politik darstellen, sondern eine Messlatte und Vergleichsmaßstab zur Darstel-

                                                

110 Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2003) S. 275. 
111 Fehr (1995) S. 16. 
112 Cutler (1993). 
113 Vgl. Buchanan (1976), Elmendorf/Mankiw (1999), Akerlof (2007) und die ausführliche Diskussion in 
Kapitel A.3.2.1. 
114 Kotlikoff (1997) S. 309f. 
115 Ebd. S. 312f. In den USA wurde die Erstellung von Generationenbilanzen durch offizielle Stellen 
eingestellt, nachdem die erstellenden Wissenschaftler sich geweigert hatten, ebensolche Manipulationen 
durchzuführen. Siehe auch Congressional Budgeting Office (1995). 
116 Diamond (1996). 
117 Kotlikoff (1997) S. 305-308. 
118 Fehr (1995) S. 16ff. 
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lung des Handlungsbedarfs sind, löst sich das Problem. Aber auch die schlichte Fort-

schreibung anderer Parameter in die Zukunft ist nicht unproblematisch.119 Die Festle-

gung des Wirtschaftswachstums oder Zinssatzes haben erheblichen Einfluss auf das 

Ergebnis einer Untersuchung. Dies ist jedoch das Problem aller Zukunftsforschung. Ihm 

wird durch Sensitivitätsanalysen, also der Erstellung verschiedener Szenarien begeg-

net.120 

Schließlich ist die Basisjahr-Kritik bedeutsam, also dass die Ergebnisse zu stark 

von der Wahl des Basisjahres abhinge. Benz und Hagist zeigen jedoch,121 dass diese 

Kritik nur eingeschränkt zutrifft. Außerdem ist es üblich,122 die Daten des Ausgangsjah-

res um konjunkturelle und temporäre Faktoren zu bereinigen. 

1.2.2.3 Die Tragfähigkeitslücke des Sachverständigenrates 

Benz und Fetzer zeigen ausführlich, dass die OECD-Methode und die Genera-

tionenbilanzen trotz unterschiedlicher Vorgehensweisen, Stärken und Schwächen bei 

gleichen Betrachtungszeiträumen zu den gleichen Ergebnissen kommen. Statt also die 

beiden gegeneinander abzuwägen, solle man lieber die Stärken kombinieren und die 

beiden zu einem einheitlichen Konzept verschmelzen.123 Der Sachverständigenrat bestä-

tigt diese Einschätzung und geht auch selber diesen Weg, indem er das Konzept der 

„Tragfähigkeitslücke“ entwickelt.124 

„Das Konzept der Tragfähigkeitsberechnung fasst explizite und implizite 
Schulden [...] zu einer Tragfähigkeitslücke zusammen, die den finanzpoli-
tischen und sozialpolitischen Handlungsbedarf beziffert, der zur Sicher-
stellung tragfähiger staatlicher Haushalte unabweisbar ist.“125 

Die Tragfähigkeitslücke kombiniert die Methodik des Blanchard-Ansatzes mit 

den Generationenbilanzen. Sie arbeitet mit den langen Zeiträumen des Generational 

                                                

119 Cutler (1993) und Diamond (1996). 
120 Fehr (1995) S. 5, Kotlikoff (1997) S. 305 & Kotlikoff (2003) S. 63. 
121 Benz/Hagist (2007). 
122 Siehe z.B. Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2003) 
S. 270ff. 
123 Benz/Fetzer (2006) S. 19. 
124 Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2003) S. 270ff. Siehe 
auch hier für die folgenden formalen Darstellungen. 
125 Ders.(2007b) S. 24. 
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Accountings126 und ähnelt diesem stärker, verwendet jedoch die typischer Weise bei der 

OECD-Methode eingesetzten hoch aggregierten Einnahme- und Ausgabeströme. Die 

Tragfähigkeitslücke verliert dadurch die Fähigkeit, generationenspezifische Belastungen 

so genau beziffern zu können wie die Generationenbilanzen. Dafür ist die Tragfähig-

keitslücke sehr gut geeignet, eine robuste Berechnung der Höhe der impliziten Staats-

verschuldung und des finanzpolitischen Korrekturbedarfs zu liefern. Die Tragfähigkeits-

lücke TL ist formal die Differenz aus heutigem Schuldenstand und der Summe der ab-

diskontierten zukünftigen Primärüberschüsse (-Defizite). Um die intertemporale Bud-

getgleichung zu erfüllen, müsste sie Null sein. Wenn dies nicht der Fall ist, besteht fi-

nanzpolitischer Handlungsbedarf.127 

(31) TL0
y = b0

y −
pst

y

1+ mt=0

∞

∑ 1+ m
1+ r

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
t+1

. 

Zur Messung des Handlungsbedarfs wird der Korrekturfaktor β erstellt, mit β e 

für Mehreinnahmen und β g für Minderausgaben. Die Tragfähigkeitslücke kann durch 

Mehreinnahmen oder Minderausgaben geschlossen werden. Daher wird der Handlungs-

bedarf mit zwei Kennziffern illustriert. Der Ausgabenkürzungssatz (β g<0) zeigt, um 

wie viel Prozent alle gegenwärtigen und zukünftigen Ausgaben gekürzt werden müssen, 

um die Tragfähigkeitslücke zu schließen. Dieser Wert lag 2002 bei 12,1 v.H. Alternativ 

zeigt der Abgabenerhöhungssatz (β e>0) den Prozentsatz, um den alle Abgaben erhöht 

werden müssten, um die Tragfähigkeit der Haushalte zu sichern. Dieser lag 2002 bei 

14,5 v.H.128 Der Ausgabenkürzungssatz ist dann (β s-1)x100, der Abgabenerhöhungs-

satz analog (1-β g)x100. 
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Wie auch bei den bereits vorgestellten Konzepten werden hier Preis- und Ver-

haltensanpassungen im Laufe der Zeit nicht berücksichtigt. Für die Schließung der 

Tragfähigkeitslücke ist es daher unerheblich, ob Steuern erhöht oder staatliche Ausga-

ben gesenkt werden. Diese Aussage kann natürlich im Lichte von Effizienzkriterien 

                                                

126 Ders. (2003) S. 428. 
127 Ebd. S. 427. 
128 Ebd. S. 276. 



 

 38 

nicht gehalten werden. Auch hier ist also bei der Interpretation der Ergebnisse zu beach-

ten, dass die Tragfähigkeitslücke zwar den finanzpolitischen Handlungsbedarf beziffert, 

allerdings keine Empfehlungen gibt, wie die Lücke zu schließen ist.129 

1.2.3 Zwischenfazit 

Zusammenfassend lassen sich bis dato zwei Dinge festhalten:  

1. Es gibt bei der exakten Messung der impliziten Staatsverschuldung methodische 

Probleme und die vorgestellten Ansätze können nicht alle Kritikpunkte zweifels-

frei ausräumen. Dennoch lässt sich die implizite Staatsverschuldung – zumindest 

näherungsweise – seriös berechnen. Die gängigste Methodik ist das Generational 

Accounting, wobei auch Ansätze wie die Tragfähigkeitslücke des Sachverstän-

digenrates wertvoll sind. Zweifelsohne ist auch hier der Weisheit letzter Schluss 

noch nicht gefunden, so dass sich die Qualität der Berechnungen in Zukunft wei-

ter verbessern wird. Das Argument, dass die implizite Staatsverschuldung nicht 

gut genug gemessen werden könnte und daher nicht zu berücksichtigen ist, über-

zeugt auf jeden Fall nicht mehr. 

2. Will man ernsthaft über Staatsverschuldung sprechen und will man die Über-

wälzung von Lasten auf künftige Generationen wirksam begrenzen, so wird man 

nicht umhin kommen, auch die implizite Staatsverschuldung in die Betrachtun-

gen mit einzubeziehen. Sie ist vom Umfang her so relevant und so eng mit der 

expliziten Staatsverschuldung verknüpft, dass ein Begrenzungsregime, welches 

die implizite Verschuldung außen vor lässt, von vornherein wenig Sinn macht.  

1.3 Nachhaltigkeitsbegriff und Tragfähigkeit 

Die Frage nach der Nachhaltigkeit und Tragfähigkeit öffentlicher Haushalte be-

schäftigt die Forschung schon lange und hat verschiedene Antworten hervorgebracht.130 

Die im vorhergehenden Kapitel dargelegten Konzepte sind eine davon und mit dem 

eben genannten Zitat könnte man das Thema als für diese Arbeit abgeschlossen betrach-

ten. Da die zuvor kritisierten »klassischen« Konzepte jedoch nach wie vor in der Dis-

                                                

129 Ebd. S. 430. 
130 Keynes (1923) und Domar (1944). Vgl. Shaviro (1997), Balassone/Franco (2000a) und Afonso (2005) 
für einen Überblick über die Diskussion. Siehe Cecchetti, et al. (2010) für einen internationalen Vergleich 
der Folgen der jüngsten Finanzkrise auf die Nachhaltigkeit der öffentlichen Haushalte. 
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kussion eine Rolle spielen, sollen sie hier knapp dargestellt werden. Nicht zuletzt im 

europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakt wird wiederholt auf die Nachhaltigkeit 

der Finanzpolitik abgestellt, jedoch ohne dass die implizite Staatsverschuldung eine 

Rolle spielt. 

Es gibt in der Literatur keine Einigkeit über eine allgemeine Definition der 

Nachhaltigkeit,131 doch geht es im Kern immer um die Frage, ob die gegenwärtige Poli-

tik beibehalten werden kann, ohne dass es zu explodierenden Staatsschulden kommt.132 

Oder um die Definition des Finanzministeriums zu bemühen: 

„Die Finanzpolitik eines Landes wird als nachhaltig bezeichnet, sofern 
die gegenwärtige Finanzpolitik auch in der Zukunft fortgeführt werden 
kann.“133 

Der entscheidende Unterschied zwischen den klassischen Nachhaltigkeitsindika-

toren und den eben geschilderten, welche sich auf die implizite Staatsverschuldung be-

ziehen, liegt darin, dass sich die klassischen Indikatoren eben nur auf die explizite 

Staatsverschuldung konzentrieren. Hinzu kommt, dass die Analysen oft rückblickend 

arbeiten, statt, wie z.B. die Generationenbilanzen, die Zukunft zu schätzen.134 Dabei 

werden die Finanzdaten der Vergangenheit empirisch untersucht und abgeschätzt, ob 

die Politik geändert werden muss.135 

Drei Kriterien werden am häufigsten genannt: stabile (Primär-)Defizitquoten, 

stabile Schuldenstandsquoten und Erfüllung der No-Ponzi-Bedingung. 

Der erste und einfachste Blick geht auf die Defizitquote fs. Wenn es gelingt, die-

se konstant zu halten, so könnte man der Finanzpolitik eine gewisse Stabilität zuspre-

chen. Als Beispiel wäre das 3v.H.-Maastricht-Kriterium zu nennen.136 Will man etwas 

genauer hinsehen, so betrachtet man die Primärdefizitquoten ps. Für sich genommen 

macht jedoch beides keinen Sinn. Angenommen, es gelänge der Politik, eine bestimmte 

                                                

131 Balassone/Franco (2000a) und Benz/Fetzer (2006). 
132 Blanchard (1990) S. 10, Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung (2003) S. 270 und Raffelhüschen, et al. (2003) S. 5. 
133 Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesministerium der Finanzen (2001). 
134 Benz/Fetzer (2006), vgl. Afonso (2005) für die EU und Bohn (2005) für die USA. 
135 Vgl. Cuddington (1997). 
136 Siehe auch Kapitel C.3.9. 
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Defizitquote konstant zu halten, diese läge aber von vorneherein auf einem viel zu ho-

hen Niveau, dann würde der betreffende Staat dennoch in den Bankrott rutschen. 

Der zweite und wichtigere Blick muss sich daher auf die Schuldenstandsquote b 

richten. Diese sollte mittelfristig konstant bleiben.137 Darauf zielt das 60 v.H. Maa-

stricht-Kriterium. Dafür muss die Defizitquote entsprechend an das Wirtschaftswach-

stum n angepasst werden. Betrachtet man den Primärsaldo, so muss dieser positiv sein, 

wenn der Zinssatz das Wirtschaftswachstum übersteigt (r > n). Hier stellt sich jedoch 

wieder die Frage, warum die ursprüngliche Schuldenstandsquote ein angemessener 

Maßstab sein soll. Sie könnte ebenfalls zu hoch sein, so dass eine nachhaltige Politik 

auf die Senkung derselben hinarbeiten müsste. Außerdem ist es schwierig, schlüssig zu 

begründen, warum ausgerechnet ein bestimmter Referenzwert, wie z.B. 60 v.H. des 

BIP, angemessen ist, und alle anderen Werte nicht.138  

Auch die Erfüllung der „No-Ponzi-Bedingung“139 wird als Tragfähigkeitsbedin-

gung aufgeführt.140 Demnach sind die Staatsfinanzen solide, solange der Staat seine 

Zinszahlungen nicht mit neuen Krediten bedienen muss. Ein weiterer Ansatz zur Mes-

sung der Nachhaltigkeit ist der Steuersatz. Demnach kann eine Finanzpolitik als nach-

haltig angesehen werden, wenn der Steuersatz konstant gehalten werden kann.141 

Schließlich gibt es Studien, die den Blick in die Zukunft richten und Nachhaltig-

keit dann gegeben sehen, wenn die Verbindlichkeiten des Staates geringer sind, als der 

Barwert der zukünftigen Einnahmen.142 Dem lässt sich entgegenhalten, dass es auch 

andere wichtige Verwendungszwecke für die zukünftigen Einnahmen gibt, als den 

Schuldendienst. Außerdem krankt diese Betrachtung an der Frage zukünftiger Defizite, 

wie sie z.B. durch den demographischen Wandel entstehen. Dem kann man entgegen 

wirken, indem man die intertemporale Budgetrestriktion und zukünftige Zahlungsver-

                                                

137 Blanchard, et al. (1990) S. 11. 
138 Zwar gibt es Studien, die darauf hindeuten, dass es bestimmte Schwellenwerte gibt, ab denen z.B. die 
Folgen für das Wirtschaftswachstum andere Ausmaße annehmen, doch heißt das nicht, dass diese Werte 
dadurch die optimalen Verschuldungsstände sind. So sehen Reinhart/Rogoff (2010b) die Schwelle, ab der 
Staatsverschuldung das Wirtschaftswachstum in entwickelten Ländern hemmt bei 90% des BIPs. 
139 Vgl. Kapitel A.1.2. 
140 Vgl. Blanchard/Fischer (1989) S. 49 und Chalk/Hemming (2000) S. 4. 
141 Domar (1944) S. 148 und Balassone/Franco (2000a) S. 27. 
142 Jochimsen/Konrad (2006) S. 17ff. und S. 35. 
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pflichtungen mit einbezieht, womit sich der Kreis zum vorherigen Kapitel und der im-

pliziten Staatsverschuldung wieder schließt. 

1.4 Staatsvermögen - „Goldene Regel“ der Staatsverschuldung  

Die Bewertung von Verschuldung hängt entscheidend davon ab, inwieweit den 

Verbindlichkeiten Vermögen gegenübersteht. Es ist offensichtlich, dass ein erheblicher 

qualitativer Unterschied besteht, ob eine zukünftige Generation, die einen bestimmten 

Schuldenstand erbt, auch Vermögen in gleicher Höhe erbt, oder nicht. Zur besseren Un-

terscheidung werden in dieser Arbeit die Begriffe der gedeckten und der ungedeckten 

Verschuldung verwendet. Die gedeckte Staatsverschuldung beschreibt diejenigen Ver-

bindlichkeiten, welchen ein entsprechendes Vermögen gegenübersteht, die also keine 

Nettolast darstellen. Ceteris paribus beschreibt die ungedeckte Staatsverschuldung die-

jenigen Verbindlichkeiten, welchen kein entsprechendes Vermögen gegenübersteht. In 

diesen Fällen wird der Konsum früherer Generationen auf die Zukunft abgewälzt. Was 

für den Schuldenstand gilt, lässt sich auch auf die Neuverschuldung übertragen. Unter 

dem Stichwort der Goldenen Regel der Staatsverschuldung versteht man die Aufnahme 

von Krediten nur für investive Zwecke, so dass keine ungedeckte Staatsverschuldung 

entsteht. Jede Generation sollte die Kosten für den Nutzen tragen, den sie selber in ihrer 

Periode genießt.  

Die Frage nach der Verwendung der aufgenommenen Mittel und die Unter-

scheidung zwischen konsumtiver und investiver Staatsverschuldung beschäftigte bereits 

Mitte des 19. Jahrhunderts Vertreter der Finanzwissenschaft wie Lorenz von Stein, Carl 

Dietzel oder Adolph Wagner.143 Unter dem Begriff der objektbezogenen Schuldenpoli-

tik sollten außerordentliche Ausgaben, wie Investitionen, durch außerordentliche Ein-

nahmen, wie Kredite, finanziert werden. Dadurch sollte die intergenerative Gerechtig-

keit gewahrt werden. So prägte Lorenz von Stein das berühmte Zitat:  

„Ein Staat ohne Staatsschuld thut entweder zuwenig für seine Zukunft, 
oder er fordert zuviel von seiner Gegenwart.“144 

In den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts intensivierte sich die Debatte mit 

der Musgrave’schen Forderung nach der Einführung eines dualen Budgets.145 Demnach 

                                                

143 Hansmeyer (1970) S. 48ff. 
144 Stein (1875) S. 716. 
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sollten Investitionen aus dem allgemeinen Staatshaushalt herausgehalten und in einem 

eigenen Rechnungswerk erfasst werden. Später verfeinerte Musgrave seine Gedanken 

zum „Pay as you use“-Prinzip (vgl. Kapitel A.2.3).146 Auch hier steht die intertemporale 

Äquivalenz zwischen den Generationen im Mittelpunkt. Der Begriff der Goldenen Re-

gel wurde schließlich in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts von Phelps ge-

prägt.147 Die Diskussion um die Goldene Regel wurde seither weltweit intensiv ge-

führt.148 Ein prominentes Beispiel für die praktische Implementierung (oder zumindest 

den Versuch) ist die gegen Ende der Arbeit diskutierte alte Version des Artikel 115 des 

deutschen Grundgesetzes.149 Auch in der Diskussion um die Ausgestaltung des europäi-

schen Stabilitäts- und Wachstumspaktes wurde immer wieder die Einführung einer Gol-

denen Regel gefordert.150 

Für die Goldene Regel sprechen viele überzeugende Argumente. Kurz gefasst 

soll sie eine als gerecht empfundene Lastenverteilung bewirken, einerseits eine als 

„falsch“ empfundene Staatsverschuldung bremsen und andererseits zu geringen Investi-

tionen vorbeugen. 

Investitionen mit Krediten zu finanzieren ermöglicht eine Verteilung der Kosten 

auf den gesamten Nutzungszeitraum.151 Und da Investitionen typischerweise sehr lang-

lebig sind, wird es als gerecht empfunden, wenn jeder, der von einer Investition profi-

tiert, auch entsprechend seines Nutzens an der Finanzierung beteiligt wird. Müsste die 

Ausgangsgeneration alle Kosten alleine tragen, brächte dies eine Umverteilung zugun-

sten der zukünftigen Generationen mit sich.152 

Wird die Goldene Regel so ausgestaltet, dass die Aufnahme von Krediten nur 

noch zu investiven Zwecken möglich ist, kann unter Umständen die Entstehung unge-

deckter Staatsverschuldung vermieden werden. Kredite können nur noch für diejenigen 

                                                

145 Musgrave (1939). 
146 Ders. (1959) S. 558. 
147 Phelps (1961) S. 642. 
148 Vgl. z.B. Goode/Birnbaum (1955), Premchand (1983), Poterba (1995), Robinson (1998b) und 
Balassone/Franco (2000b). 
149 Siehe Kapitel C.3.3. 
150 Vgl. Modigliani, et al. (1998) und Balassone/Franco (2000b). 
151 Musgrave (1959) S. 558. 
152 Ders. (1988) und Balassone/Franco (2000b) S. 210. 
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Ausgaben aufgenommen werden, denen ein entsprechender Gegenwert auch für zukünf-

tige Perioden gegenübersteht. Es wird unmöglich, die Kosten des Gegenwartskonsums 

auf die Zukunft zu verschieben. Die Goldene Regel schiebt also unerwünschter Staats-

verschuldung einen Riegel vor, ohne jedoch erwünschte und notwendige Investitionstä-

tigkeit abzuwürgen. So lässt sich zeigen, dass es ohne Budgetregel zwar zu einer effi-

zienten Investitionshöhe kommt, aber gleichzeitig auch zu überhöhten strategischen 

Defiziten. Wird das Defizit hingegen pauschal beschränkt, so kommt es im Modell zur 

Unterinvestition.153 Diese Angst vor einer staatlichen Unterinvestition und aller damit 

einhergehenden negativen Zukunftsfolgen aufgrund eines Schuldenverbotes schwingt 

seit Lorenz von Stein in der Diskussion mit. In der Tat gäbe es bei einem Schuldenver-

bot einen erheblichen negativen Anreiz, große Investitionsvorhaben anzugehen, wenn 

die Kosten nicht mehr über verschiedene Perioden verteilt werden könnten.154 Die Poli-

tische Ökonomie stützt diese Argumentation. Auf Wiederwahl bedachte Politiker haben 

keinen Anreiz, langfristige Investitionsvorhaben anzugehen, deren Nutzen auch Nach-

folgeregierungen zu Gute kommt, deren Kosten aber komplett den eigenen Handlungs-

spielraum einschränken. Die Unsicherheit über den Ausgang zukünftiger Wahlen lässt 

Politiker gegenwärtige Güter höher bewerten als zukünftige.155 Bei einer Goldenen Re-

gel hingegen können sie investieren, ohne den eigenen Spielraum einzuschränken und 

so die Wiederwahl zu gefährden.156 Selbst bei einem wohlmeinenden Politiker bestünde 

bei einem vollkommenen Schuldenverbot die Gefahr, dass die Investitionen zu einer 

Schwankungsmasse verkommen und damit oft zu gering ausfallen. Um die Wohlfahrt 

zu maximieren, wäre er darauf bedacht, die Steuersätze konstant zu halten, und müsste 

daher bei einer fixen Defizitquote im Zweifelsfall die Investitionen an die verfügbaren 

Einnahmen anpassen (s.u. Abschnitt A.2.2 für weitere Ausführungen zum »tax 

smoothing«).157 Diverse Untersuchungen prognostizieren daher erhebliche Wohlfahrts-

verluste, würde man auf schuldenfinanzierte Investitionen verzichten.158 Noch gravie-

                                                

153 Vgl. z.B. Dur, et al. (1997), welche die Wirkungen einer Goldenen Regel im Modellrahmen von 
Tabellini/Alesina (1990) analysieren. 
154 Vgl. Poterba (1995), der zeigt, dass Investitionen durch eine Goldene Regel 30% höher ausfallen, und 
Balassone/Franco (2000b) S. 209f. 
155 Tabellini/Alesina (1990). 
156 Balassone/Franco (1999). 
157 Barro (1979). 
158 Kitterer (1994), Poterba (1995) und Ewijk (1997). 
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render wären diese Probleme, wenn sich ein Land gerade in einer Phase der Haushalts-

konsolidierung befände. Ausgaben für Investitionen gelten als die am leichtesten zu 

kürzenden Ausgaben, welche daher in schwierigen Zeiten als erstes gekürzt werden.159 

Dies bestätigt sich auch empirisch, z.B. wenn man die Erfahrungen im Vorfeld der Eu-

ro-Einführung betrachtet, bei der ein erheblicher Teil der Konsolidierungen über die 

Reduktion von Investitionen lief.160 Eine Goldene Regel hebelt diese Probleme aus und 

wirkt dem Anreiz zur Unterinvestition entgegen.161 

Vergleicht man das Regime einer Goldenen Regel mit dem eines strikten Schul-

denverbots (bzw. einer festen Grenze),162 so wird mit ihr, gleichsam als positiver Ne-

beneffekt, eine prozyklische Fiskalpolitik vermieden und somit die allgemeine Wohl-

fahrt erhöht. Eine Goldene Regel ermöglicht eine konstante Investitionspolitik, welche 

sich an dem Konjunkturzyklus und nicht an der Kassenlage ausrichtet.163 Allerdings 

ließe sich dieses Problem auch anders lösen. Eine einfache konjunkturelle Komponente 

in Rahmen des allgemeinen Schuldenverbotes, wie sie z.B. in der Schweizer Schulden-

bremse enthalten ist,164 hat den gleichen Effekt. Sie glättet die Staatsausgaben über den 

Konjunkturzyklus hinweg, so dass auch ohne Goldene Regel keine prozyklische Investi-

tionspolitik entstehen muss. 

Somit lässt sich zusammenfassen, dass eine richtig ausgestaltete Goldene Regel 

unter bestimmten Umständen die Wohlfahrt erheblich erhöhen kann. Allerdings ist die 

Goldene Regel auch mit einigen Problemen verbunden, die eine wirksame Ausgestal-

tung zu einer nicht trivialen Angelegenheit werden lassen. 

Einer der schwächeren Einwände richtet sich gegen das Argument der gerechten 

Lastenverteilung und moniert, dass die Gegenwart kein Recht hätte, Lasten auf die Zu-

kunft zu verteilen, da sich die Präferenzen ändern könnten. Z.B. könnte der Investiti-

onsgegenstand durch technischen Fortschritt obsolet werden,165 oder durch veränderte 

                                                

159 Vgl. Oxley/Martin (1991), S. 161 und De Haan, et al. (1996). 
160 Vgl. Balassone/Franco (2000b) S. 212 und Toigo/Woods (2005) S. 70. 
161 Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesministerium der Finanzen (1980) S. 44, Dur, et al. (1997) und 
Ewijk (1997). 
162 Groneck (2008). 
163 Modigliani, et al. (1998). 
164 Vgl. Kapitel C.3.4. 
165 Z.B. könnten Telefonnetze eines Tages obsolet werden, wenn alle Daten per Funk übertragen werden. 



 

 45 

Wertevorstellungen seinen nutzenstiftenden Charakter verlieren.166 Auch die Art der 

nötigen Investitionen kann sich ändern.167 Daher sollte nach dieser Argumentation jede 

Generation für die von ihr gewünschten Investitionen zahlen und den zukünftigen Gene-

rationen wiederum die Entscheidung überlassen, welche Investition ihnen welche Aus-

gaben wert sind, statt der Zukunft die eigenen Präferenzen überzustülpen.168 

Gravierender ist die Frage nach der Abgrenzung des Investitionsbegriffs. Was 

sind Investitionen? Für welche Ausgaben sind Kredite gerechtfertigt? Strittige Bereiche 

sind immer wieder z.B. Ausgaben für Bildung (Investitionen in Humankapital) oder 

Verteidigung (Anschaffung von Waffen). Wo endet der Konsum, wo beginnt die Inve-

stition? Eine zu enge Definition würde zu einseitigen Anreizen führen, durch welche 

Ausgaben für intangible Güter vernachlässigt würden.169 Eine zu weite Abgrenzung 

hingegen würde den Sinn der Goldenen Regel aushöhlen und Tür und Tor für Miss-

brauch öffnen. Grundsätzlich ist eine Staatsausgabe dann eine Investition, wenn sie ei-

nen über mehrere Perioden verteilten Nutzen generiert und öffentliches Vermögen er-

zeugt. Dabei kann zwischen der Wachstumswirksamkeit und der Vermögenswirksam-

keit unterschieden werden.170 Bei Ersterem wird untersucht, ob die Investition einen 

positiven Kapitalertrag hat, oder (was häufiger der Fall ist) im privaten Sektor positive 

Wachstumswirkungen hervorruft,171 die größer sind als die durch Staatsverschuldung 

verursachten Nachteile.172 Allerdings ist die Messung dieser Effekte zu ungenau, oft gar 

widersprüchlich, so dass diese Abgrenzung als Basis für eine Goldene Regel ungeeignet 

ist. Bei dem zweiten Unterscheidungskriterium, der Vermögenswirksamkeit, wird die 

Investition unabhängig von ihrer Produktivitätswirkung durch einen Zuwachs des öf-

fentlichen Vermögens definiert. Auch hier gibt es eine Reihe fragwürdiger Effekte, aber 

immerhin ergibt sich ein klares Kriterium.173 Aufgrund dieser Abgrenzungsprobleme 

                                                

166 Z.B. Denkmähler oder Symbolbauten. 
167 So sind heutzutage Bildungsinvestitionen wichtiger als in der Zeit nach dem 2. Weltkrieg, als die Wie-
derherstellung der Infrastruktur im Mittelpunkt stand. 
168 Vgl. Kowalcky/LeLoup (1993), Schweizerischer Bundesrat (2000) S. 4675ff., Pünder (2007) und 
Kirchhof (2010). 
169 Colm/Wagner (1963) S. 125. 
170 Toillié (1980). 
171 Greiner/Semmler (2000). 
172 Thöne (2005). 
173 Toillié (1980), Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesministerium der Finanzen (1980) S. 37 und 
Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2007b) S. 75f. 
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der Investitionen gibt es immer wieder Stimmen, die den Einsatz Goldener Regeln ab-

lehnen.174  

Das Beispiel Bildung steht exemplarisch für die Problematik. Einerseits ist es 

unstrittig, dass die Investitionen in Humankapital zu den wichtigsten Investitionen ge-

hören, die unsere Gesellschaft tätigt, und dass Investitionen in die Köpfe nicht weniger 

wichtig sind als Investitionen in Gebäude und Straßen. Andererseits fällt es schwer, 

Ausgaben für laufende Gehälter des Lehrpersonals als dauerhafte Investition mit exakt 

messbarem Nutzen und möglichen Abschreibungen zu kategorisieren. Selbst wenn man 

alle Bildungsausgaben als Investitionen klassifiziert, stößt man auf methodische Pro-

bleme und auf extrem hohe Abschreibungen von bis zu 95 v.H. in 10 Jahren.175 Die 

Einbeziehung des Humankapitals in das Regime einer Goldenen Regel wird daher zu-

meist abgelehnt.176 Wird aber Bildung nicht in den Katalog der zulässigen Investitionen 

aufgenommen, so besteht die Gefahr, dass diese in Relation zu anderen, von der Golde-

nen Regel erfassten, Investitionen benachteiligt wird. Die Investitionspräferenz wird 

durch die Goldene Regel verzerrt. 

Die Frage des Missbrauchs wird von der Neuen Politischen Ökonomie aufge-

griffen. Diese bewertet die Goldene Regel zwar insgesamt positiv, da sie negative Inve-

stitionsanreize verhindert, weist aber darauf hin, dass die Politik stets einen erheblichen 

Verschuldungsdruck ausübt.177 Jede amtierende Regierung wird versuchen, ihren Hand-

lungsspielraum wo immer möglich auszudehnen. Und wie die Erfahrungen mit dem 

alten Artikel 115 GG gezeigt haben,178 bietet sich die Ausdehnung des Investitionsbe-

griffs in besonderer Weise dafür an, die Verschuldungsspielräume unauffällig zu erwei-

tern. 

Damit ergeben sich zwei Kritikpunkte: Erstens kann die Goldene Regel die Aus-

gabenstruktur der öffentlichen Hand negativ verzerren, zweitens ist es schwer, eine sau-

bere Abgrenzung der Investitionen zu erreichen und Missbrauch zu verhindern. 

                                                

174 Z.B. Balassone/Franco (2000b) S. 226, Wyplosz (2005) S. 71 und Wissenschaftlicher Beirat beim 
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (2008). 
175 Ewerhart (2002) und (2003). 
176 Vgl. z.B. Balassone/Franco (2000b) S. 218. 
177 Berthold/Koch (2008). 
178 Vgl. Kapitel C.3.3. 
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Der gewichtigste Einwand jedoch bezieht sich auf die Problematik der Ab-

schreibungen und die Unfähigkeit der Goldenen Regel, tatsächlich intergenerative Ge-

rechtigkeit herbeizuführen. Nimmt man den Grundgedanken der Goldenen Regel ernst, 

nach dem sichergestellt werden soll, dass allen Schulden ein entsprechender Gegenwert 

gegenüberstehen muss, so muss der Referenzpunkt jeder solchen Regelung die Nettoin-

vestition sein. Die Abschreibungen und Desinvestitionen müssen mit den Neuinvesti-

tionen gegengerechnet werden.179 Außerdem müssten konsequenter Weise nicht nur 

explizite, sondern auch implizite Lasten miteinbezogen werden. Daraus ergeben sich 

zwei Anfragen an die Sinnhaftigkeit einer Goldenen Regel:  

1. Praktische Durchführbarkeit der Abschreibungen. 

2. Begrenzte Wirkung bei konstantem Investitionsniveau in entwickelten Volks-

wirtschaften. 

Praktische Durchführbarkeit  

Die gesamten investiven Aufgaben des Staates richtig zu bewerten und dann ad-

äquat abzuschreiben wäre nur mit viel Aufwand durchzuführen. Nicht nur, dass es in 

vielen Fällen nur schwer seriös zu bewerkstelligen wäre, auch hier ergäbe sich ein 

enormes Missbrauchspotential, welches in der Realität zu einer Aushöhlung der Regel 

führen könnte.180 Ferner müssten intangible Kosten, wie Umweltzerstörung, mit einbe-

zogen werden. Beide Probleme lassen sich jedoch lösen. Die Problematik des polit-

ökonomischen Missbrauchspotentials wird in dieser Arbeit zu einem späteren Zeitpunkt 

ausführlicher thematisiert.181 Kurz gesagt ließen sich die schädlichen Mechanismen 

durch die Schaffung unabhängiger Institutionen, die sich an den Erfahrungen der unab-

hängigen Geldpolitik orientieren, aushebeln. Die Messung notwendiger Abschreibungen 

und die Einbeziehung impliziter Lasten ließe sich durch entsprechende Rechnungsle-

gungsstandards bewerkstelligen.182 Vor allem international wird schon lange disku-

tiert,183 die Kameralistik mit ihrer ausschließlichen Konzentration auf kassenwirksame 

                                                

179 Auch dieser Gedanke lässt sich bis zu Musgrave (1939) zurückverfolgen. 
180 Balassone/Franco (2000b) S. 222 und Sachverständigenrat zur Begutachtung der 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2007b) S. 80f. 
181 Vgl. Kapitel A.4. 
182 Robinson (1998b), (1999) und (2002). 
183 Und in zahlreichen Fällen schon umgesetzt. 
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Größen und den zahlreichen daraus resultierenden Problemen184 durch eine Bilanzie-

rung mit doppelter Buchführung (»Doppik«), vergleichbar zu der im Unternehmenssek-

tor üblichen, zu ersetzen, oder wenigstens zu ergänzen. Unter den Stichwörtern »accrual 

accounting« und »accrual budgeting« werden Rechnungslegungsstandards entwickelt, 

die den tatsächlichen Gesamtzustand der Staatsfinanzen abbilden sollen. Diese wurde 

inzwischen in den „International Public Sector Accounting Standards“ (IPSAS) stan-

dardisiert. Sie zielen auf den Ressourcenverbrauch ab und zeigen den Vermögensver-

brauch, implizite Lasten und nötige Rückstellungen.185 Unter einer solchen Rechnungs-

legung ließe sich der Zielgedanke der Goldenen Regel verwirklichen, indem die Politik 

verpflichtet wird, die Nettovermögensbilanz konstant zu halten.186 Außerdem gibt es 

auch Stimmen, die alternativ zu der Umstellung auf die Doppik eine Anpassung im 

Rahmen der geltenden Rechnungslegungsstandards für ausreichend halten.187 Allerdings 

werden dann die Aspekte der langfristigen Tragfähigkeit nicht mehr erfasst und die Pro-

blematik der impliziten Staatsverschuldung bleibt ungelöst. 

Begrenzte Wirkung 

Dieser Punkt zielt darauf ab, dass eine konsequent auf Nettoinvestitionen bezo-

gene Goldene Regel nur in einem Szenario mit unregelmäßigen oder konstant steigen-

den Investitionsniveaus Sinn macht. Sind die Nettoinvestitionen im Durchschnitt bei 

Null, so ist auch der durchschnittliche Verschuldungsspielraum bei Null. In diesem Fall 

verliert auch das Argument der gerechten intertemporalen Lastenverteilung seine Stich-

haltigkeit. Wenn jede Generation in etwa gleich viel Substanz erbt und hinterlässt, ist es 

nicht mehr so entscheidend, jedes einzelne Investitionsobjekt exakt zuzuordnen. Die 

erste Generation wäre zwar benachteiligt, für alle folgenden Generationen aber wäre es 

egal, ob eine Goldene Regel existierte oder nicht.188 Bei einer negativen Nettoinvestiti-

on müsste es eigentlich zu einer Schuldenreduktion kommen, d.h. die Haushalte müss-

ten Überschüsse erwirtschaften, um die Entstehung ungedeckter Verschuldung zu ver-

meiden. Dieser Aspekt einer konsequent zu Ende gedachten Goldenen Regel wird in der 

                                                

184 Siehe Budäus/Hilgers (2009) S. 378f. 
185 Vgl. Lüder/Jones (2003), Adam (2004), Lüder (2007) und Budäus/Hilgers (2009). 
186 Robinson (1998b) S. 449. Siehe S. 456ff. für eine detaillierte Diskussion und leichte Modifikationen 
zur besseren Anwendbarkeit (»Balanced Accrual Budgets« statt »Constant Net Worth«). 
187 Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2007b) S. 75ff. 
188 Haller (1959) und Balassone/Franco (2000b) S. 210. 
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Literatur kaum erwähnt. Alles in allem kann die Goldene Regel in einem Umfeld mit 

konstanten Investitionen ihre Stärken kaum ausspielen, behält aber alle Nachteile und 

Risiken. 

Betrachtet man die Situation in Deutschland, so sieht man, dass der Einwand 

durchaus relevant ist. Die Nettoinvestitionen sinken seit vielen Jahren. Die Nettoinvesti-

tionen des gesamtstaatlichen Sektors in Deutschland sind seit 2003 sogar negativ (siehe 

Grafik),189 d.h. das Vermögen sinkt. Folgt man dem Gedanken der Goldenen Regel, 

müssten in gleichem Umfang Schulden zurückgezahlt werden. Betrachtet man nur den 

Bund, ist das Bild etwas besser. Die Nettoinvestitionen gehen zwar auch gegen Null, 

waren aber immerhin nur 2005 negativ.190 

 

Abbildung 10: Öffentliche Nettoinvestitionen Deutschland 

Hier lässt sich jedoch erwidern, dass die Goldene Regel bei negativen Nettoin-

vestitionen Haushaltsüberschüsse erzwingen könnte.191 

                                                

189 Weinert (2004) S. 18, Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 
(2007a) S. 265 und Tabelle 23* S. 549. 
190 Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2007b) S. 77ff. 
191 Siehe z.B. Groneck/Plachta (2008) für eine Simulationsrechung.  
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Zwischenfazit 

Ein abschließendes Urteil zur Goldenen Regel zu treffen fällt nicht leicht. Einer-

seits verheißt sie schwer wiegende Vorteile, anderseits drohen aber auch erhebliche 

Probleme, die mit einer schlechten Ausgestaltung einhergehen.  

Eine gerechte Verteilung der Investitionslasten zu bewirken ist wichtig. Ist aber 

der Investitionsbegriff zu weit gefasst ist und werden die Abschreibungen nicht ange-

messen durchgeführt, dann entstünde im Endeffekt doch wieder ungedeckte Staatsver-

schuldung und die Goldene Regel hat ihre Daseinsberechtigung verfehlt. Man denke 

sich als Beispiel eine Brücke mit einer Nutzungsdauer von einhundert Jahren. Hier ist es 

vertretbar, diese Brücke über hundert Jahre hinweg abzubezahlen. Wenn aber die Brüc-

ke nach hundert Jahren abgerissen wird, und die ursprünglichen Schulden immer noch 

nicht abbezahlt sind, dann ist das Ziel der gleichmäßigen Lastenverteilung offensicht-

lich verfehlt worden. Auch wenn das Nettoinvestitionsniveau konstant ist, ist das Proze-

dere nicht der Mühe wert. 

Unterinvestition zu vermeiden ist wichtig. Führt eine Goldene Regel aber zu 

verzerrten Investitionspräferenzen, oder wird sie zu einer verschleierten Ausdehnung 

der Staatsverschuldung missbraucht, so ist sie zu hinterfragen.  

Antizyklische Fiskalpolitik zu ermöglichen, ist ein gutes Ziel. Wenn es jedoch 

einen anderen Weg gibt, wie einen Konjunkturfaktor für das Budget, der weniger Ne-

benwirkungen hat, dann sollte man lieber diesen Weg gehen. Konjunkturpolitik und 

Investitionsniveaus sind zwei verschiedene Paar Stiefel.  

Sind Goldene Regeln also abzulehnen? Nein. Eine Goldene Regel ist auf jeden 

Fall besser als überhaupt keine Regel. Lieber Schulden für Investitionen als Schulden 

für Konsum. Aber auch im Vergleich zu einem strikten Schuldenverbot kann die Gol-

dene Regel überlegen sein. Dabei ist das Nettoinvestitionsniveau der springende Punkt. 

Bei dauerhaft positiven Nettoinvestitionen spricht einiges für eine Goldene Regel. Dies 

gilt auch für andere Szenarien. Denn nur eine Goldene Regel kann erzwingen, dass bei 

negativen Nettoinvestitionen auch entsprechend Schulden reduziert werden. Zu groß 

wäre sonst das Risiko, dass bei negativen Nettoinvestitionen und konstanten Schulden-

ständen ungedeckte Staatsverschuldung entstünde. 

Allerdings ist (besonders in reifen Volkswirtschaften wie Deutschland mit einem 

niedrigen Nettoinvestitionsniveau) eine Goldene Regel nur unter strikten Bedingungen 
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einem schlichten Schuldenverbot vorzuziehen.192 Eine konsequente Orientierung an den 

Nettoinvestitionen, also eine Abschreibung aller Investitionen, muss genauso garantiert 

sein wie eine transparente Abgrenzung von Investitionen und Konsum. Ist dies nicht 

gegeben, so ist ein Schuldenverbot das geringere Übel. Dann halten sich die Vorteile in 

zu engen Grenzen, um die Nachteile und praktischen Probleme aufzuwiegen. Dann 

empfiehlt es sich, dem »Lieber den Spatz in der Hand, als die Taube auf dem Dach«-

Prinzip zu folgen, und auf die Implementierung einer Goldenen Regel zu verzichten.193 

1.5 Für diese Arbeit relevanter Verschuldungsbegriff 

Zusammenfassend lässt sich für den weiteren Verlauf dieser Arbeit festhalten: 

Diese Arbeit folget dem umfassenden Staatsverschuldungsbegriff und verstehet 

unter Staatsverschuldung alle zukünftigen Zahlungsverpflichtungen des Staates. Wer 

über die Begrenzung von Staatsverschuldung reden möchte, muss das ganze Problem im 

Blick haben und neben der expliziten Staatsverschuldung auch die implizite Staatsver-

schuldung mit einbeziehen. Zur Messung derselben bieten sich vor allem die Generatio-

nenbilanzen und die Tragfähigkeitslücke des Sachverständigenrates an. Hiermit lassen 

sich auch Aussagen über die zu erreichende Nachhaltigkeit öffentlicher Haushalte tref-

fen. 

Konjunkturelle Verschuldung, die über den Konjunkturzyklus hinweg ausgegli-

chen wird, sowie kurzfristige Verschuldung, ist zu unterscheiden von langfristiger Ver-

schuldung aufgrund struktureller Defizite, welche zu stetig steigenden Schuldenständen 

führt.  

Schließlich ist zwischen gedeckter und ungedeckter Verschuldung zu unter-

scheiden. Unter gedeckter Verschuldung wird hier verstanden, dass den Verbindlichkei-

ten ein entsprechender Wert gegenübersteht. Wenn also spätere Generationen diese be-

dienen müssen, so werden sie durch einen entsprechenden Nutzen entschädigt. Unge-

deckte Verschuldung hingegen entstand z.B. durch die konsumtive Verwendung von 

Krediten, was die Nicht-Durchführung von Abschreibungen mit einschließt. Während 

erstere als grundsätzlich legitim empfunden wird, ist letztere zu hinterfragen. 

                                                

192 Vgl. Darstellung des Schuldenverbots in Kapitel C.3.2.  
193 Vgl. für eine ausführliche Abwägung der beiden Alternativen in Kapitel C.4.2. 
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2 Rechtfertigungsgründe 

Dieses Kapitel diskutiert Rechtfertigungsgründe für Staatsverschuldung, wofür 

sie eingesetzt wird und welchen Nutzen sie bringen kann. Dazu gibt es sehr konträre 

Meinungen. Die klassische Ökonomie lehnte sie rundheraus ab. Für Hume und Smith 

war sie der direkte Weg in den Staatsbankrott. Es herrschte der allgemeine Konsens, 

dass Staatsverschuldung nur in Sondersituationen, wie z.B. Kriegen, eingesetzt werden 

sollte.194 Heute ist die Diskussion differenzierter. Während manche sagen, es gäbe keine 

ökonomisch überzeugenden Pro-Argumente,195 sehen andere in der Staatsverschuldung 

ein wertvolles Instrument zur Mehrung des Wohlstandes.196 Wenn sich Staatsverschul-

dung nutzbringend einsetzen lässt, dann ist es sinnvoll, dieses Instrument auch zu nut-

zen. Tatsächlich gibt es in der Literatur eine Vielzahl von Argumenten, wann und war-

um Staatsverschuldung gewinnbringend eingesetzt werden könnte. Im folgenden Kapi-

tel sollen die wichtigsten Argumente dargestellt und kritisch diskutiert werden. Dabei 

richtet sich das Augenmerk auf drei zentrale Argumente: die Stabilisierungs-, Über-

brückungs- und Lastenverschiebungsfunktion der Staatsverschuldung.197 

Es zeigt sich, dass Staatsverschuldung ein wichtiges Instrument sein kann, das 

nicht grundsätzlich abgelehnt werden sollte. Gleichzeitig zeigt sich aber auch, dass die 

Pro-Argumente nur in engen Grenzen gelten und Staatsverschuldung nicht das Allheil-

mittel ist, für das es manche halten. 

2.1 Die Stabilisierungsfunktion: Konjunkturpolitik 

Die konjunkturellen Schwankungen, denen jede Volkswirtschaft unterliegt, ha-

ben per se schädliche Auswirkungen, da sie Unsicherheit erzeugen und zu Effizienzver-

lusten führen.198 Sie laufen den Präferenzen der Konsumenten zuwider, welche einen 

möglichst stabilen Konsum wünschen, sie mindern besonders die Wohlfahrt derer, die 

im Abschwung arbeitslos werden, und können das Potentialwachstum einer Volkswirt-

                                                

194 Vgl. Shaviro (1997) für einen Überblick über die klassische Debatte zur Staatsverschuldung. 
195 Weizsäcker (2004b) S. 3f. 
196 Schlecht (1968) S. 444. 
197 Für einen knappen Überblick siehe Berthold/Koch (2010). 
198 Vgl. Beaudry/Pages (2001) und Aghion/Marinescu (2007). 
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schaft mindern. Wenn es gelänge, diese Schwankungen zu glätten, ließen sich positive 

Wohlfahrtswirkungen erzielen. Seit Keynes wird daher versucht, durch antizyklische 

Fiskalpolitik ein Gegengewicht zu den Schwankungen der Wirtschaft zu bilden. Beson-

deres Augenmerk liegt dabei auf der Bekämpfung von Wirtschaftskrisen. Der Staatsver-

schuldung wird hier eine allokative Funktion zugewiesen. Kreditfinanzierte Ausgaben 

sollen einen Multiplikator-Effekt auslösen und somit zur schnelleren Überwindung ei-

ner Rezession beitragen.199 

2.1.1 Überblick 

Ursprung der theoretischen Diskussion um die aktive Fiskalpolitik ist die keyne-

sianische Theorie. Ausgehend von Preisrigiditäten und überschüssigen Kapazitäten wird 

angenommen, dass der Output von der aggregierten Nachfrage bestimmt wird. So soll 

eine expansive Fiskalpolitik nicht nur Angebot und Nachfrage erhöhen, sondern darüber 

hinaus einen Multiplikator-Effekt auslösen. Dieser Effekt fällt bei kreditfinanzierten 

Mehrausgaben höher aus als bei einer Steuerreduktion.200 

Tatsächlich zeigt sich, dass viele Staaten diesem Gedanken folgen und dass ein 

entsprechendes Handeln nicht wirkungslos ist. So weisen die meisten OECD-Staaten 

antizyklische Defizite auf.201 Wie erhofft, gelingt es in gewissen Grenzen den privaten 

Konsum, aber auch die Wirtschaft als Ganzes, zu stabilisieren und die Schwankungen 

abzufedern. Studien zeigen, dass der Staat rund ein Drittel eines negativen Schocks ab-

fangen kann. 202  

Nach Sorensen und Yosha konnten in den EU und OECD-Staaten im Zeitraum 

1966 bis 1990 auf 1-Jahres-Sicht 40 v.H. eines Schocks durch antizyklische Fiskalpoli-

tik geglättet werden, auf 3-Jahres-Sicht waren es immerhin noch 25 v.H.203 Betrachtet 

man detaillierter, welche Ausgaben wie wirken, so zeigt sich, dass auf 1-Jahres-Sicht 13 

v.H. eines Schocks durch Staatskonsum geglättet werden, 18 v.H. durch Transfers und 5 

v.H. durch Subventionen. Entgegen den üblichen Annahmen wirkten die Steuern hinge-

                                                

199 Das volle Instrumentarium der Stabilisierungspolitik umfasst neben der aktiven Fiskalpolitik auch die 
Geldpolitik, auf welche hier jedoch nicht eingegangen werden soll. 
200 Hemming, et al. (2002) S. 4f.  
201 Gavin/Perotti (1997). 
202 Vgl. Sorensen/Yosha (1998), Brunila, et al. (2003), Barrell/Pina (2004), Scharnagl/Tödter (2004) und 
Aghion/Marinescu (2007). 
203 Sorensen/Yosha (1998). 
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gen prozyklisch.204 Aghion und Marinescu weisen darauf hin, dass antizyklische Kredit-

aufnahme auch einen passiven Stabilisierungseffekt auf die Konjunktur haben kann.205 

Diese positiven Aussagen sollten aber nicht voreilig verabsolutiert werden. Wie gleich 

zu zeigen ist, handelt es sich bei der aktiven Fiskalpolitik um ein zweischneidiges 

Schwert. 

Grundsätzlich unterscheidet man zwei verschiedene Instrumentarien der Stabili-

sierungspolitik: Die automatischen Stabilisatoren sowie diskretionäre Eingriffe. 

2.1.2 Automatische Stabilisatoren 

Wie der Name schon sagt, wirken diese regelgebundenen Maßnahmen automa-

tisch. Es bedarf keiner diskretionären gesetzgeberischen Handlung. In der Krise geben 

sie Impulse, im Boom dämpfen sie. Als wichtigste Beispiele wären Sozialtransfers, ins-

besondere die Arbeitslosenversicherung, und das progressive Steuersystem zu nennen. 

Ihre Wirksamkeit hängt von der konkreten Ausgestaltung der entsprechenden Systeme 

ab. So gilt gemeinhin: je progressiver ein Steuersystem und je großzügiger die Sozial-

transfers, umso größer die automatische Stabilisierungswirkung. Die private Nachfrage 

wird in Krisen durch staatliche Zahlungen und niedrigere Steuersätze gestärkt und im 

Aufschwung gedämpft. Dies führt zugleich zu automatischen Defiziten, bzw. Mehrein-

nahmen für den Staatshaushalt. Daneben ist auch die Vermeidung von prozyklischer 

Ausgabenpolitik wichtig, also dass das allgemeine Ausgabenniveau des Staates nicht 

anhand der aktuellen Einnahmen schwankt, sondern relativ konstant bleibt.206 

Eine Reihe von Studien bestätigt die positive Wirkung automatischer Stabilisato-

ren. Noord spricht ihnen für Deutschland die Fähigkeit zu, konjunkturelle Schwankun-

gen um bis zu einem Drittel zu glätten.207 Scharnagl und Tödter untersuchen gezielt die 

Wirkung automatischer Stabilisatoren in einem Konsum-, Investitions- bzw. Nachfrage-

schock. Sie ermitteln dabei für Deutschland und einige andere Staaten ein durchschnitt-

liches Absorptionspotential von 20 v.H. des negativen Schocks, wobei die Wirkung bei 

                                                

204 Arreaza, et al. (1998). Sie weisen auch darauf hin, dass die Ausprägung der politischen Institutionen 
einen Einfluss auf die Wirksamkeit der fiskalischen Maßnahmen hat. 
205 Aghion/Marinescu (2007). 
206 Vgl. z.B. Brümmerhoff (2007) S. 371 und Sachverständigenrat zur Begutachtung der 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2009) S. 167f. 
207 Noord (2000). 
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einem Konsumschock am stärksten ausfällt.208 Barrell und Pina kommen zu ähnlichen, 

allerdings schwächer ausgeprägten, Effekten.209 Allerdings weisen Brunila, et al. darauf 

hin, dass die Wirkung der automatischen Stabilisatoren v.a. bei privaten Konsum-

schocks stark ist und sie bei angebotsseitigen Schocks weitgehend wirkungslos sind. 

Das sei aber kein Problem, da bei solchen Schocks strukturelle Reformen die angemes-

sene Reaktion seien.210 Insgesamt wird den automatischen Stabilisatoren also eine ver-

hältnismäßig hohe Wirksamkeit zugesprochen, so dass sie in der Literatur kaum umstrit-

ten sind. 

2.1.3 Diskretionäre Finanzpolitik 

Hier entscheidet die Politik fallabhängig, ob und wie sie aktiv wird, z.B. durch 

gezielte temporäre Mehrausgaben oder Steuersenkungen. Wenn man über aktive Fiskal-

politik spricht, bezieht man sich meist auf dieses Instrumentarium. Es geht über die au-

tomatischen Stabilisatoren hinaus. Um angemessen zu wirken, müssen sie schnell in 

Kraft treten und zielgenau in betroffenen Bereichen wirken. 

Die Wirkung diskretionärer Ausgabenprogramme, insbesondere der erreichten 

Multiplikator-Wirkung, ist uneindeutig. Dies liegt unter anderem an den methodischen 

Schwierigkeiten. Einerseits lässt sich die Wirkung nicht direkt beobachten und messen, 

andererseits gibt es eine Vielzahl von Einflüssen, die ihre Wirkung auf das BIP entfal-

ten. Es müssen verschiedene Effekte voneinander isoliert und zudem verschiedene mög-

liche Verläufe simuliert werden. Hinzu kommen Fragen nach dem untersuchten Zeit-

raum, also der langfristigen Wirkung der Maßnahmen, und internationalen Einflüssen. 

Während manche Studien betonen, dass sich die Wirkung nicht klar bestimmen 

lässt,211 kommen andere zu dem Schluss, dass Konjunkturprogramme das Wachstum 

eher reduzieren und prozyklisch wirken.212 Gemein ist ihnen, dass die Wirkung – unab-

hängig vom Vorzeichen – als insgesamt gering eingeschätzt wird. 

                                                

208 Scharnagl/Tödter (2004). 
209 Barrell/Pina (2004). 
210 Brunila, et al. (2003). 
211 Siehe Roos (2007) für einen Überblick zur Literatur und das Fazit, dass keine klare Aussage getroffen 
werden kann.  
212 Vgl. z.B. Cimadomo (2008) für eine Untersuchung über den Zeitraum von 1994-2006 und Badinger 
(2008) für eine internationale Untersuchung von 1960-2004. 
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Auerbach und Kotlikoff wiesen als erste auf die dynamischen Effekte der Fis-

kalpolitik hin. Wenn Crowding Out und Lohn-Preis-Spiralen erst mittelfristig wirken, 

dann können durchaus kurzfristig gute Multiplikator-Effekte ausgelöst werden, auch 

wenn die Maßnahmen langfristig schaden.213 Eine Reihe von jüngeren Untersuchungen 

kommen im Detail zu leicht divergierenden aber von der Grundtendenz her ähnlichen 

Ergebnissen und stützen die Auerbach-Kotlikoff-These empirisch.214 Demnach entfalten 

Konjunkturprogramme zur Bekämpfung negativer Schocks anfangs eine positive Wir-

kung, die sich jedoch nach Auslaufen der Mehrausgaben entweder verflüchtigen oder 

gar ins Gegenteil verkehren. Der Multiplikator-Effekt liegt anfangs etwas über oder 

unter Eins, später bei Null oder sogar darunter. Demnach könnten die Konjunkturpro-

gramme eine Krise tatsächlich mildern, sie schwächten aber auch den folgenden Auf-

schwung. Der Gesamteffekt über den ganzen Zeitraum hinweg ist durchweg kleiner als 

Eins. Das heißt, dass sich die Konjunkturprogramme auf den ersten Blick nicht rentie-

ren: Für jeden ausgegebenen Euro gibt es weniger als einen Euro Wirtschaftswachstum. 

Hinzu kommt, dass der negative Effekt von Steuern größer ist als Eins. Ein kreditfinan-

ziertes Konjunkturprogramm, welches durch spätere Steuererhöhungen gegenfinanziert 

wird, ist also ein Verlustgeschäft. Allerdings bringt der konjunkturelle Glättungseffekt 

Vorteile mit sich.215 Außerdem werden die Mittel des Konjunkturprogramms in der Re-

gel nicht konsumtiv, sondern investiv verwendet, so dass sie über die Zeit hinweg wei-

tere Erträge bringen können. Für eine möglichst ausgeprägte Wirkung der diskretionä-

ren Fiskalpolitik sollten die Mehrausgaben in Form von Investitionen und Transferaus-

gaben an Arme ausgegeben werden. Hier sind die stärksten Wachstumsimpulse zu er-

warten. Steuersenkungen hingegen haben kaum eine Wirkung.216 

2.1.4 Kritische Diskussion 

Obgleich eine aktive Fiskalpolitik also offensichtlich eine glättende Wirkung 

entfalten kann, werden in der Literatur zahlreiche Kritikpunkte aufgeführt.217 Neben 

                                                

213 Auerbach/Kotlikoff (1987). 
214 Vgl. Smets/Wouters (2003), Fagan, et al. (2005), Cwik/Wieland (2009), Freedman, et al. (2009), 
Ratto/Roeger (2009) und Barro/Redlick (2010). 
215 Aghion/Marinescu (2007). 
216 Freedman, et al. (2009). 
217 Vgl. Bradford De Long (2000), Manasse (2006) und Brümmerhoff (2007) S. 378f. für einen Über-
blick. 
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grundsätzlicher Ablehnung jeglicher Eingriffe, weil eine erfolgreiche Abfederung un-

möglich sei,218 gibt es eine Reihe spezifischer Bedenken: 

Ein erster Einwand richtet sich nicht direkt gegen die fiskalischen Maßnahmen, 

sondern allgemein gegen die Verdrängungswirkung (»Crowding Out«), die von den 

Schulden ausgehen, welche zur Durchführung der Maßnahmen aufgenommen werden 

müssen. Dieses Thema wird weiter unten, im Kapitel 3.2 ausführlicher thematisiert. 

Ein zweiter Argumentationsstrang bemängelt schädliche Auswirkungen für die 

allgemeine Funktionsfähigkeit des Marktes. So würde die Verantwortung an den Staat 

abgeschoben und der marktwirtschaftliche Sanktionsmechanismus außer Kraft gesetzt. 

Daher sollte sich der Staat so weit wie möglich mit Eingriffen zurückhalten.219 

Als Schwäche der Konjunkturpolitik wird drittens angeführt, dass sie in erster 

Linie bei nachfrageseitigen Problemen wirkt, nicht aber bei Angebotsschocks. Daraus 

abzuleiten, dass man sie überhaupt nicht einsetzen sollte, wäre jedoch verfehlt. Außer-

dem gibt es doch auch Stimmen, welche die Position vertreten, dass sich unter bestimm-

ten Umständen auch bei Angebotsschocks gewisse Wirkungen erzielen ließen.220 

Ein vierter Argumentationsstrang beruft sich auf das ricardianische Äquivalenz-

theorem221 nach welchem die Finanzierung staatlicher Aktionen durch Staatsverschul-

dung oder Steuern äquivalent sind. Demnach wäre auch kreditfinanzierte Konjunkturpo-

litik wirkungslos.222 Das Thema der ricardianischen Äquivalenz wird in Kapitel 3.2 

thematisiert. Hier sei nur kurz gesagt, dass die Gültigkeit des Theorems nicht belegt ist 

und stark angezweifelt wird. Dieser Einwand wird daher hier nicht weiter beleuchtet. 

Der fünfte und gewichtigste Einwand gegen die Funktionsfähigkeit speziell 

diskretionärer Maßnahmen sind die diversen Verzögerungen, die bei ihrer Anwendung 

zum Tragen kommen können.223 Beginnend mit Milton Friedmans »long and variable 

lags«224 wird argumentiert, dass sich beim Erkennen der Krise, dem Beschließen der 

                                                

218 Z.B. Schemmel/Borell (1992) S. 143ff. und Weizsäcker (2004b) konstatieren, dass aktive Konjunktur-
politik einhellig abgelehnt wird. 
219 Brümmerhoff (2007) S. 378f. 
220 Auerbach (2002).  
221 Barro (1974). 
222 Wyplosz (2005) S. 64. 
223 Vgl. z.B. Bradford De Long (2000) S. 84 und Manasse (2006). 
224 Vgl. Friedman (1948), (1953), (1968) und Friedman/Meiselman (1963). 
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nötigen Maßnahmen, deren Umsetzung und schließlich der Entfaltung ihrer Wirkung so 

viele Verzögerungen ergeben, dass die Wirkung zu spät kommt. Bestenfalls entfaltet 

sich keine Wirkung, in der Regel jedoch werden die beschlossenen Maßnahmen pro-

zyklisch wirken. So würde die Krise schließlich nicht gemildert, aber dafür die Schwan-

kungen insgesamt verstärkt und obendrein der Schuldenstand erhöht werden. Dies wird 

erschwert durch Unsicherheiten über die Intensität der Wirkung und die Länge der 

Lags. Auch wenn die Anhänger dieser Theorie also nicht bestreiten, dass diskretionäre 

Maßnahmen wirken könnten, so raten sie doch dazu, auf dieselben zu verzichten. Auch 

Kydland und Prescott kommen, wenn auch mit einer etwas anderen Argumentation zu 

diesem Schluss. Sie zeigen, dass aktive Stabilisierungspolitik die wirtschaftlichen 

Schwankungen verstärkt und sogar eine stabile Wirtschaft destabilisieren kann.225 Sie 

begründen dies mit den rationalen Erwartungen aller Akteure, welche selbst wohlmei-

nenden Politikern die Erreichung des Optimums unmöglich machen. 

Ebenfalls schwer wiegt der sechste Einwand, welcher von der Neuen Politischen 

Ökonomie vorgebracht wird. Er zieht nicht die grundsätzliche Möglichkeit der Kon-

junkturglättung in Zweifel, sondern weist darauf hin, dass dieses Instrument in der Rea-

lität nie angemessen eingesetzt wird, und daher überhaupt nicht eingesetzt werden soll-

te. Um den Einsatz des »Deficit Spendings« zu rechtfertigen, müssen beide Seiten der 

Medaille berücksichtigt werden: Einerseits Defizite und Mehrausgaben in der Krise, 

welche andererseits durch Überschüsse und Einsparungen im Boom ausgeglichen wer-

den. Wenn dieser Ausgleich im Aufschwung unterbleibt, so führt die aktive Konjunk-

turpolitik zu immer weiter ansteigenden Schuldenständen. Genau dies ist in der politi-

schen Praxis der Fall. Es ist zwar einfach, die politischen Mehrheiten für Mehrausgaben 

zu finden, aber offensichtlich oft unmöglich, die dann nötigen Einsparungen durchzu-

setzen. Selbst wenn also alle vorher genannten Einwände gegenstandslos wären und 

aktive Fiskalpolitik tatsächlich funktionieren könnte, so muss man dennoch berücksich-

tigen, dass es sich um ein nicht ungefährliches Instrument handelt, da es in der Praxis 

selten richtig eingesetzt wird.226 

Dennoch gibt es auch Stimmen, die diese Einwände nicht teilen. Hier erfolgt ei-

ne andere Gewichtung, bei der einerseits die negativen Folgen der Staatsverschuldung 

                                                

225 Kydland/Prescott (1977) S. 486. 
226 Vgl. Kapitel A.4. 
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entweder nicht anerkannt, oder als nicht so schwerwiegend bewertet werden, während 

andererseits der mögliche Nutzen sehr hoch eingestuft wird. Aktive Konjunkturpolitik 

wird sehr positiv bewertet, der Möglichkeit zu einer flexiblen Fiskalpolitik daher eine 

hohe Bedeutung eingeräumt. Daher werden mögliche Begrenzungen sehr kritisch gese-

hen. Auch die Notwendigkeit einer Beschränkung wird in Frage gezogen. Die Höhe der 

gegenwärtigen Staatsverschuldung wird nicht als Zeichen von Politikversagen interpre-

tiert, sondern als angemessen betrachtet. Wenn nun aber Staatsverschuldung offensiv 

für diskretionäre Fiskalpolitik eingesetzt werden sollte und man gleichzeitig davon aus-

geht, dass dieses Instrument sinnvoll genutzt wird, so ist es ein folgerichtiger Schluss, 

Begrenzungsregeln abzulehnen.227 Diese beiden Annahmen werden jedoch, wie oben 

ausführlich diskutiert und begründet, in dieser Arbeit nicht geteilt. 

Zusammenfassung  

Aktuelle empirische Untersuchungen lassen darauf schließen, dass aktive Fis-

kalpolitik tatsächlich eine Wirkung entfalten, Krisen mildern und den Konjunkturver-

lauf glätten kann. Allerdings muss man zwischen automatischen Stabilisatoren und 

diskretionären Maßnahmen unterscheiden. Während erstere eindeutig positiv wirken, 

sind letztere umstritten und werden eher kritisch gesehen. Mittelfristig wirken Konjunk-

turprogramme schädlich, kommen oft zu spät und sind meist mit einer dauerhaft stei-

genden Staatsverschuldung verbunden. Insofern sind sie ein Instrument, das mit höch-

ster Vorsicht einzusetzen ist. Diese Arbeit folgt der Position wie sie auch von den 

»Wirtschaftsweisen« oder Elmendorf und Mankiw vertreten wird. Hier wird Konjunk-

turpolitik zwar zurückhaltend, aber nicht grundsätzlich ablehnenden beurteilt.228 Diskre-

tionäre Aktionen werden in der Regel abgelehnt, automatische Stabilisatoren hingegen 

begrüßt. Der Einsatz von automatischen Stabilisatoren, also regelgebundenen Maßnah-

men, entfaltet eine deutlich positive Wirkung, ohne mit den Problemen diskretionärer 

Maßnahmen verbunden zu sein. Sie können und sollten daher eingesetzt werden. Aktive 

Konjunkturpolitik, d.h. diskretionäre fiskalpolitische Maßnahmen, wird hingegen vom 

Sachverständigenrat, wie auch von weiten Teilen der Literatur kritisch gesehen. Auf-

grund der damit verbundenen Probleme sollte man bei normalen Schwankungen keine 

                                                

227 Siehe z.B. Schlecht (1968), Aschauer (1989), Romp/De Haan (2007), das Minderheitenvotum von 
Peter Bofinger in Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2007b) 
S. 157ff. oder Horn (2009).  
228 Elmendorf/Mankiw (1999) S. 50f. und Sachverständigenrat zur Begutachtung der 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2009) S. 76ff. und S. 166. 
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diskretionäre Finanzpolitik betreiben, sondern nur die automatischen Stabilisatoren wir-

ken lassen. Lediglich in außergewöhnlichen Krisen, wie der jüngsten Finanzkrise, wird 

für den Einsatz diskretionärer Finanzpolitik plädiert.229 Sie wird mit einer Medizin ver-

glichen, die zwar wirksam ist, wegen ihrer schweren Nebenwirkungen aber nur im Not-

fall verabreicht werden sollte. 

2.2 Die Überbrückungsfunktion: Steuerglättung 

Ständig schwankende Steuersätze können die allgemeine Wohlfahrt und das 

Wirtschaftswachstum erheblich beeinträchtigen: die Rentabilität von Investitionen kann 

nicht mehr genau berechnet werden, die Konsummöglichkeiten der Individuen schwan-

ken im Zeitablauf stärker, die verzerrende Wirkung von Steuern wird verstärkt, die Zy-

klik der Wirtschaft angeheizt. Kurz, die schädliche Wirkung, die von Steuern ausgeht, 

nimmt weiter zu. Außerdem steigen die Zusatzlasten der Besteuerung quadratisch mit 

der Höhe des Steuersatzes. Bei einem konstanten Durchschnittssteuersatz sind die Effi-

zienzverluste also geringer als bei einem einmal hohen und einmal niedrigem Steuer-

satz. Hinzu kommen hohe administrative Kosten und zeitliche Verzögerungen bei der 

Umsetzung von Steueranpassungen.230 

So, wie bei der Stabilisierungsfunktion der Staatsverschuldung versucht wird, 

den allgemeinen Konjunkturverlauf zu glätten, so soll Staatsverschuldung im Rahmen 

der ebenfalls allokativen Überbrückungsfunktion die Steuersätze konstant halten. Statt 

die Steuern jährlich an den aktuellen Finanzbedarf anzupassen, z.B. um Mehrausgaben 

in der Arbeitslosenversicherung zu finanzieren, sollen die Steuersätze auf einem mög-

lichst optimalen Niveau konstant gehalten werden. Indem temporäre Finanzlücken und 

Liquiditätsschwankungen mit Schulden überbrückt werden, kann die Politik eine inter-

temporale Optimierung der durch Steuern verursachten Effizienzverluste betreiben.  

Dieser Ansatz, der unter den Begriffen »Tax Smoothing« und »Equilibrium Ap-

proach« bekannt ist, geht auf Robert Barro zurück.231 Er entwickelte den Gedanken von 

Frank Ramsey weiter, nachdem der Staat die marginalen Wohlfahrtsverluste verschie-

                                                

229 Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2009) S. 6, S. 76ff. 
und S. 166. 
230 Corsetti/Roubini (1992) und Scherf (2009) S. 431f. 
231 Barro (1979), (1981) und (1985). Für eine Übersicht vgl. Aschauer (1988). 
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dener Steuerarten angleichen sollte.232 Barro sprach anfangs vom »Tax Rate 

Smoothing« welches erst später233 zum »Tax Smoothing« verallgemeinert wurde.234 

Im Gegensatz zu Vertreten der Neuen Politischen Ökonomie235 hat Barro eine 

positive Sicht der Politik. Er nimmt an, dass Staatsverschuldung gezielt und vernünftig 

zur Steigerung der Wohlfahrt eingesetzt wird. Das Modell geht von einer geschlossenen 

Ökonomie aus, mit einer Regierung, die als wohlmeinender sozialer Planer den Nutzen 

des repräsentativen Individuums maximiert. Regierung und repräsentatives Individuum 

haben den gleichen, unendlichen Zeithorizont. Intergenerative Aspekte und begrenzte 

Legislaturperioden werden vernachlässigt. Die Regierung muss ihre Ausgaben durch 

Steuern (insbesondere Einkommenssteuern) finanzieren, welche jedoch eine verzerren-

de Wirkung haben, da sie das Arbeitsangebot beeinflussen. Die Nutzenfunktion des 

repräsentativen Individuums hängt ab von privatem Konsum und Freizeit, nicht aber 

von der angebotenen Zahl öffentlicher Güter. Die intertemporale Budgetrestriktion muss 

eingehalten werden und das Ausgabenniveau ist exogen gegeben, wodurch auch die 

Höhe der Steuern gegeben ist. Das zentrale Ergebnis ist nun, dass der wohlmeinende 

Planer die Steuerhöhe konstant halten sollte. Dafür sollten Defizite und Überschüsse als 

Puffer verwendet werden, um Einnahmen- und Ausgaben-Schwankungen abzufedern. 

So erfolgt die staatliche Kreditaufnahme antizyklisch durch Defizite in Krisen und 

Überschüsse in wirtschaftlich starken Zeiten. Dadurch kann der Staat den Nutzen der 

Konsumenten und Unternehmen maximieren. Die Alternative, eine ständige Anpassung 

der Steuersätze, würde zu deutlichen Wohlfahrtsverlusten führen. Anpassungen der 

Steuersätze erfolgen nur noch, wenn sich das durchschnittliche Ausgabenniveau dauer-

haft verändert. Vertreter des Tax Smoothings verstehen die Theorie als sowohl norma-

tiv, als auch positiv. D.h., sie beschreibt in ihren Augen nicht nur wie Staatsverschul-

dung eingesetzt werden sollte, sondern auch wie sie tatsächlich entsteht.236 

Die normative Aussage des Tax Smoothings wird anerkannt und soweit als mög-

lich befolgt. Tatsächlich halten viele Regierungen auch dank Staatsverschuldung ihre 

                                                

232 Ramsey (1927). 
233 Lucas/Stokey (1983). 
234 Vgl. Tanner (2004) S. 720 und Niepelt (2004). 
235 Hier wird in der Tradition von Buchanan (1958) davon ausgegangen, dass repräsentative Demokratien 
eine chronische Tendenz zur Verschuldung haben. 
236 Vgl. Alesina/Perotti (1995) S. 5f. 
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Steuersätze auch in Krisen recht stabil und versuchen so prozyklisches Verhalten zu 

vermeiden. Auch der positive Anspruch ist nicht unbegründet. Der Ansatz erklärt die 

Entwicklung der Staatsverschuldung in den 60er und 70er Jahre recht gut. Allerdings 

versagt er bei der Erklärung des enormen Anstiegs der Staatsverschuldung in den letzten 

Jahrzehnten und der unterschiedlichen Entwicklung in verschiedenen Ländern.237 Eine 

tatsächlich nur durch Steuerglättung verursachte Staatsverschuldung müsste im Zeitver-

lauf relativ konstant bleiben. In der Realität zeigt sich jedoch das gleiche Problem wie 

bereits im Rahmen der Stabilisierungspolitik diskutiert. In Zeiten des Abschwungs wird 

die Staatsverschuldung zwar entsprechend der Theorie eingesetzt, für die dann nötige 

Rückführung fehlt jedoch die politische Kraft.  

Obgleich das Tax Smoothing als allgemeiner Erklärungsansatz für die Staatsver-

schuldung – also als positive Theorie – zurückgewiesen wurde, ist ihr normativer An-

spruch – also die Notwendigkeit der Steuerglättung – weitgehend anerkannt. Entspre-

chend wird auch meist gefordert, Staatsverschuldung als Überbrückungsinstrument zu 

erhalten. Vereinzelte Kritik richtet sich selten gegen das Tax Smoothing an sich, son-

dern eher allgemein gegen die Verschleierung der tatsächlichen Kosten durch Staatsver-

schuldung.238 Auch beim Tax Smoothing stellt sich also wieder die Frage, wie gewähr-

leistet werden kann, dass das an für sich sinnvolle Instrument richtig eingesetzt wird. 

2.3 Die Lastenverschiebungsfunktion: Pay as you use 

Das dritte große Rechtfertigungsargument für Staatsverschuldung hat einen dis-

tributiven Charakter. Mit Hilfe der Lastenverschiebungsfunktion sollen die Lasten staat-

licher Investitionen über den gesamten Nutzungszeitraum verteilt werden. Viele teure 

staatliche Investitionen generieren einen Nutzen, der sich über viele Jahre oder gar Ge-

nerationen verteilt. Seit Musgrave239 wird daher argumentiert, dass auch die Lasten für 

diese Investition gemäß ihrem Nutzen verteilt werden sollte. Man spricht daher von der 

Lastenverschiebungsfunktion,240 oder mit Musgrave von »pay as you use«. 

Der gezielte Einsatz der Lastenverschiebungsfunktion ist eine Voraussetzung für 

die Goldenen Regel. Die relevanten Punkte des »pay as you use«-Prinzips – Stärken, 

                                                

237 Vgl. Roubini/Sachs (1989) S. 905, Alesina/Perotti (1995) S. 8ff. und Velasco (1997). 
238 Niepelt (2005) S. 2. 
239 Musgrave (1959) S. 558. 
240 Wagschal/Wintermann (2006) S. 8. 
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Schwächen und Gefahren – wurden daher bereits oben in A.1.4 ausführlich dargestellt 

und diskutiert. Daher an dieser Stelle nur noch ein knapper Überblick. 

Der Nutzen einer richtig eingesetzten Lastenverschiebungsfunktion liegt auf der 

Hand: Die Herstellung intergenerativer Gerechtigkeit und die Vermeidung von Unterin-

vestition. Wenn in der gegenwärtigen Diskussion der Einsatz von Staatsverschuldung 

gefordert, oder die Einführung von Schuldenbremsen abgelehnt wird, dann oft mit dem 

Verweis darauf, dass Staatsverschuldung offensiv für kreditfinanzierte Investitionen 

eingesetzt werden sollte, um Wachstum und Wohlstand zu steigern.241 

Doch so überzeugend der Grundgedanke an sich auch sein mag, so gravierend 

sind die Probleme, die sich bei der praktischen Anwendung auftun. Angefangen von 

dem Problem, dass späteren Generationen die Präferenzen der heutigen Akteure aufge-

zwungen werden,242 über die Abgrenzung des Investitionsbegriffs243 und der prakti-

schen Durchführbarkeit, insbesondere der adäquaten Abschreibungen,244 bis hin zu dem 

hohen Missbrauchspotential im Zusammenhang mit der Definition des Investitionenka-

talogs und der zeitlichen Streckung der Abschreibungen.245 Hinzu kommt, dass der tat-

sächliche Nutzen einer Investition kaum adäquat gemessen, über die Zeit verteilt und 

mit Zahlungsströmen abgeglichen werden kann.246 Wie ist z.B. der Nutzen einer Brücke 

mit der Nutzungsdauer von 100 Jahren zu bewerten? Jedes Jahr ein Hundertstel? Oder 

anhand des Verkehrsaufkommens? Noch schwieriger wird die Bewertung bei intangi-

blen Gütern wie dem Humankapital. Der reale Nutzen ist schwer zu periodisieren. Ab-

gerundet wird die Kritik von der praktischen Beobachtung, dass das Prinzip in der Rea-

lität selten eingehalten wird. So lange der Staat keine Überschüsse erwirtschaftet, wer-

den netto auch keine Schulden getilgt. Dann werden zwar die Investition mit Krediten 

finanziert, diese werden aber nicht entsprechend der Nutzung wieder getilgt. Faktisch 

steigt die Staatsverschuldung immer weiter.247 Wenn die genannte Beispielbrücke nach 

                                                

241 Vgl. z.B. Aschauer (1989) und Romp/De Haan (2007). 
242 Vgl. Kowalcky/LeLoup (1993), Schweizerischer Bundesrat (2000) S. 4675ff. und Pünder (2007). 
243 Toillié (1980) und Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesministerium der Finanzen (1980) S. 37. 
244 Robinson (1998b), (1999) und (2002). 
245 Balassone/Franco (2000b) S. 222, Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung (2007b) S. 80f. 
246 Scherf (1996) S. 6. 
247 Weizsäcker (2004a). 
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100 Jahren abgerissen wird, sind in der Regel die korrelierenden Schulden noch nicht 

getilgt.248 In den nun folgenden Perioden müssen die Bürger für Schulden Zinsen zah-

len, denen kein Nutzen mehr gegenübersteht.  

So kommt man zu der Schlussfolgerung, dass die Realisierung des »pay as you 

use«-Prinzips zwar theoretisch durchaus wünschenswert wäre, praktisch aber nur erstre-

benswert ist, wenn es gelingt, die – vor allem polit-ökonomischen – Probleme zu umge-

hen. Dies zeigt sich auch bei der Bewertung des Prinzips in der Literatur. Bei einer rein 

formalen, modellhaften Betrachtung wird es in der Regel begrüßt,249 in polit-

ökonomischen Analysen eher kritisch gesehen.250  

An dieser Stelle sei noch auf die Pigou`sche Argumentation hingewiesen, dass 

sich viele Investitionen selbst finanzieren können. In diesen Fällen scheint es gerechtfer-

tigt, die Investitionen mit Krediten zu finanzieren.251 So wie Privatunternehmen und  

-personen kreditfinanzierte Investitionen tätigen und die Schulden aus den Erträgen be-

dienen, so soll es auch der Staat tun. In solchen Fällen sind auch die aus der zusätzli-

chen Verschuldung resultierenden Zinszahlungen nicht als Last zu verstehen, da sie ja 

aus den neu generierten Einnahmen gedeckt werden.252 Dabei kann man zwischen den-

jenigen Investitionen unterscheiden, die einen direkten positiven Kapitalertrag generie-

ren, und denjenigen, die indirekt wirken, indem sie das Wirtschaftswachstum erhö-

hen.253 Bei Ersteren lässt sich recht einfach bestimmen, ob sich die Investition lohnt und 

ob die Kredite aus den Erträgen zurückgezahlt werden können. Allerdings ist sehr genau 

zu prüfen, ob die Investition tatsächlich vom Staat getätigt werden muss, oder ob nicht 

der Privatsektor die gleiche Leistung effizienter anbieten könnte. Bei positiven Kapital-

erträgen liegt die Vermutung nahe, dass es auch Unternehmen möglich sein müsste, den 

Bereich abzudecken. Bei Letzterem ist offensichtlich, dass die Investition in der Regel 

vom Staat getätigt werden muss. Allerdings ist es schwerer, die Rentabilität der Investi-

tion zu messen. Steigert eine neue Autobahn das Wirtschaftswachstum so deutlich, dass 

aus den zusätzlichen Steuereinnahmen Zinsen und Tilgung finanziert werden können? 

                                                

248 Siehe Grafiken in Kapitel A.1.1. 
249 Vgl. Kitterer (1994), Greiner/Semmler (2000) und Mintz/Smart (2006). 
250 Vgl. Schlesinger, et al. (1993). 
251 Pigou (1928) S. 232. 
252 Hansen (1941) S. 135-185. 
253 Toillié (1980). 
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Grundsätzlich können kreditfinanzierte Investitionen das Wachstum erhöhen.254 Sie sind 

also ein potentiell wertvolles Instrumentarium. Allerdings ist ihre Wirkung umstritten. 

Dagegen wird argumentiert, dass es kaum gelingt, Staatsverschuldung so einzusetzen, 

dass sie sich selber finanziert. Zusammen mit den Problemen bei der Abschreibung und 

mit den Präferenzen künftiger Generationen, führt dies bei manchen zu der Gegenthese 

des »save before you use«.255 Auch sind hier wieder die andernorts diskutierten prakti-

schen und polit-ökonomischen Probleme zu berücksichtigen.  

2.4 Besondere Ereignisse 

In der gesamten Literatur praktisch unumstritten ist die Notwendigkeit, Staats-

verschuldung für die Bewältigung besonderer Ereignisse einzusetzen. Die außerordent-

lichen Lasten eines gravierenden singulären Ereignisses sollen nicht den Steuerzahlern 

einer einzigen Periode aufgebürdet werden, sondern über die Zeit verteilt werden. Die 

klassischen Beispiele sind Naturkatastrophen oder Kriege. Aber auch historische Um-

wälzungen, wie das Ende des kalten Krieges und die deutsche Wiedervereinigung, kön-

nen hier subsumiert werden. Die Bewältigung solch herausragender Ereignisse würde 

einen einzelnen Haushalt überfordern, weshalb die Lasten verteilt werden. Vereinzelt 

werden sogar die Lasten größerer politischer Reformen unter diesen Punkt subsumiert. 

So fallen z.B. bei einer großen Steuerreform in einer Übergangsphase Defizite an, die 

nicht sofort gegenfinanziert werden können. Um diesen Transformationszeitraum zu 

überbrücken, können Kredite gerechtfertigt sein.256 Dies ist aber kritisch zu hinterfra-

gen, da es sich bei politischen Reformen um gegenwartsbezogene Kosten handelt, die 

keine übergeordnete Bedeutung für spätere Generationen haben. Solche Defizite sollten 

auch zeitnah wieder abgebaut werden. Ein weiterer diskussionswürdiger Punkt sind 

außergewöhnlich schwere Finanz- und Wirtschaftskrisen, wie die gegenwärtige, oder 

auch Staatskrisen, wie in Griechenland und Irland. Die Bewältigung dieser Herausforde-

rungen ist nur mit Hilfe enormer Kredite gelungen, welche die Schuldenstände deutlich 

aufgebläht haben. Sind solche Krisen »besondere Ereignisse«, deren Lasten über mehre-

re Generationen verteilt werden sollten? Einerseits lässt sich argumentieren, dass die 

Bewältigung der gegenwärtigen Krisen ohne Staatsverschuldung nicht gelungen wäre 

                                                

254 Greiner/Semmler (2000). 
255 Schlesinger, et al. (1993) S. 146ff. 
256 Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2007b) S. 88. 
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und ein Kollaps der Wirtschaft und einzelner Staaten zu gravierenden Folgen auch für 

spätere Generationen führen könnte. Man denke nur an die Folgen der großen Depressi-

on der 1930er Jahre. Andererseits kann man einwenden, dass die gegenwärtigen Pro-

bleme weitgehend hausgemacht und von der gegenwärtigen Generation verschuldet 

sind, so dass es keine normative Berechtigung für die Überwälzung der Lasten auf zu-

künftige Generationen gibt. Hier zeigt sich eine Überschneidung mit dem weiter oben 

diskutierten Bereich der Konjunkturpolitik. Die Frage ist, wo stabilisatorische Eingriffe 

enden und wo die besonderen Ereignisse beginnen. Die Grenze dürfte dort liegen, wo 

sich die Defizite nicht mehr innerhalb eines Konjunkturzyklus’ ausgleichen lassen.  

So sehr jedes Staatswesen die Fähigkeit zur flexiblen und kraftvollen Reaktion 

auf außergewöhnliche Ereignisse benötigt, so sehr muss auch darauf geachtet werden, 

dass dieses Instrument nicht missbraucht wird. Die Erfahrung, z.B. mit dem alten Arti-

kel 115 GG hat gezeigt, dass es der politischen Mehrheit allzu leicht fällt, „außerge-

wöhnliche Störungen“ festzustellen, selbst wenn sich alle Fachleute einig sind, dass 

keine solche vorliegt.257 Es bedarf also entsprechend hoher Mehrheitsanforderungen für 

die Feststellung einer solchen Sondersituation.  

Daneben stellt sich die Frage nach der Rückzahlung der Schulden. Wenn, wie im 

Falle der gegenwärtigen Finanzkrise, Schulden nicht vermeidbar sind, aber gleichzeitig 

eine langfristige Lastenverteilung nicht gerechtfertigt ist, dann bedarf es eines Mecha-

nismus’, der die Flexibilität erhält, aber gleichzeitig eine Lastenüberwälzung wirksam 

unterbindet. Diese Frage wird in Teil C ausführlicher zu thematisieren sein. 

2.5 Weitere Aspekte 

Neben den vier genannten Hauptargumenten finden sich immer wieder Neben-

aspekte in der Diskussion. Da diese Punkte jedoch keine große Rolle spielen, werden sie 

hier nur der Vollständigkeit halber kurz angerissen. 

Beispielsweise könnte Staatsverschuldung einen Beitrag zum Funktionieren des 

Kapitalmarktes leisten, indem sie die Liquidität beeinflusst und das Bedürfnis nach si-

cheren Anlagen stillt.258 Ob dies jedoch wirklich Aufgabe oder gar Leitmotiv der Fis-

kalpolitik sein sollte, sei hier angezweifelt. 

                                                

257 Vgl. Bundesrechnungshof (2004) und die Diskussion in Kapitel C.3.3. 
258 Vgl. Wagschal (2002). 
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Gelegentlich wird der Staatsverschuldung auch die Funktion zugeschrieben, die 

Sparquote zu erhöhen. Der Staat könnte zwei Vorteile auf ein Mal realisieren und den 

Bürgern einerseits eine gute Möglichkeit zur Geldanlage bieten und gleichzeitig die 

Steuern niedrig halten.259 Es wird darauf hingewiesen, dass die Individuen mehr sparen 

sollten260 und dies durch Staatsverschuldung befördert werden könnte. Allerdings gilt es 

als eher zweifelhaft, ob dies gelingen kann.261 Auch ob es wirklich den Staat braucht, 

um ausreichend Geldanlagemöglichkeiten zu schaffen, sei dahin gestellt. 

Schließlich könnte man mit Hilfe der Staatsverschuldung im Sinne des Utilita-

rismus den Nutzen aller Generationen maximieren. Dafür könnte man den Wohlstand so 

umverteilen, dass die Grenzproduktivität des Kapitals den Nutzendiskontsatz über-

steigt.262 Da es aber kaum möglich ist, einen verbindlichen sozialen Abdiskontierungs-

satz festzulegen, lässt sich diese Überlegung kaum in die Praxis umsetzen. Der allge-

meine Nutzen könnte auch gesteigert werden, wenn es doch möglich wäre, wohlfahrts-

steigernde Ponzi-Spiele durchzuführen, was vereinzelt für möglich gehalten wird.263 

Insgesamt wird diese theoretische Möglichkeit jedoch als wenig plausibel betrachtet.264 

Alles in Allem fallen diese Punkte kaum ins Gewicht, so dass sie in der weiteren 

Diskussion vernachlässigt werden können.  

                                                

259 Vgl. Birkeland/Prescott (2006) und Prescott (2006). 
260 Vgl. Feldstein (1985) und Hubbard/Skinner (1996). 
261 Elmendorf/Mankiw (1999) S. 50ff. 
262 Rawls (1971) und Romer (1988). 
263 Ball, et al. (1998).  
264 Siehe Kapitel A.1.2. Vgl. Abel, et al. (1989), Blanchard/Fischer (1989) Kapitel 2 und Homburg 
(1992). 
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3 Auswirkungen 

Das folgende Kapitel untersucht die Auswirkungen von Staatsschulden und geht 

der Frage nach, welche Folgen das Auftürmen impliziter und expliziter Verpflichtungen 

mit sich bringt. Dies ist zentral für die Frage, warum Staatsverschuldung überhaupt be-

grenzt werden sollte. Dies sind grundlegende Themen für den weiteren Verlauf der Ar-

beit. Wenn, wie manche sagen, Staatsverschuldung keine Auswirkungen hätte, müsste 

man sich keine Gedanken über ihre Begrenzung machen. Erst wenn sich negative Fol-

gen zeigen lassen, kann man aus diesen ökonomische Argumente für eine Begrenzung 

ableiten.265 

Zuerst werden die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen und die damit verbun-

denen intergenerativen Auswirkungen untersucht. Es wird gezeigt, dass Staatsverschul-

dung zukünftige Generationen schlechter stellt und eine intergenerative Umverteilung 

bewirkt. Anschließend wird mit der These von der Staatsschuldneutralität die Gegenpo-

sition diskutiert. Hier liegt der Schwerpunkt auf dem ricardianischen Äquivalenztheo-

rem, das nach ausführlicher Diskussion verworfen wird. Anschließend werden weitere 

Auswirkungen der Staatsverschuldung beleuchtet, namentlich die fiskalischen, interge-

nerativen und politischen. Dabei wird deutlich, dass sie eine Reihe von negativen Aus-

wirkungen entfaltet. 

Eine Schwäche der meisten hier vorgestellten Überlegungen sei gleich zu Be-

ginn genannt: die Überlegungen beziehen sich in der Regel nur auf die explizite Staats-

verschuldung. Auswirkungen der impliziten Staatsverschuldung werden kaum berück-

sichtigt. Dies ist verkraftbar, da sie in manchen Fällen keine Rolle spielt, so lange sie 

nicht explizit ist, und in anderen ähnlich wirken dürfte wie die explizite Staatsverschul-

dung. Dennoch wäre eine bessere Erforschung der Thematik wünschenswert.  

3.1 Gesamtwirtschaftliche Auswirkungen und intergenerative 

Umverteilung 

Hier lässt sich anknüpfen an die Diskussion um Konjunkturpolitik in Kapitel 

A.2.1. Kreditfinanzierte Ausgaben führen kurzfristig zu einer erhöhten gesamtwirt-

                                                

265 Für eine Übersicht siehe Schemmel/Borell (1992) S. 143ff. und Elmendorf/Mankiw (1999). 
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schaftlichen Nachfrage, langfristig jedoch zu Wachstumseinbußen.266 Offensichtlich 

führen Anpassungsverzögerungen in der Wirtschaft (»stickyness«) zu einem kurzfristig 

keynesianischen Verhalten, langfristig jedoch schadet Staatsverschuldung dem Wirt-

schaftswachstum. Im Folgenden wird dargestellt, wie es zu diesen Einbußen kommt und 

wie sie sich auf die Verteilung der Lasten zwischen den Generationen auswirken. 

Eingangs wird die heute allgemein anerkannte, so genannte orthodoxe, oder 

gängige Sicht (»conventional view«) dargestellt.267 Doch sei darauf hingewiesen, dass 

das Thema lange Zeit umstritten war und die volkswirtschaftliche Zunft keine Einigkeit 

über die Frage nach der Wirkung der Staatsverschuldung erzielen konnte.268 

3.1.1 Crowding Out und Wachstumseinbußen 

Es wird allgemein davon ausgegangen, dass Staatsverschuldung Wachstumsein-

bußen hervorruft.269 Vielen Forschern gilt dies als Hauptproblem der Verschuldungs-

problematik.270 Wenn der Staat sein Defizit erhöht, fragt er zusätzliches Kapital nach. 

Um diese zusätzliche Nachfrage auszugleichen, müssen entweder die privaten Erspar-

nisse zunehmen, oder die Investitionen oder Nettokapitalexporte des Privatsektors zu-

rückgehen. In der Regel ist Letzteres der Fall.271 Wenn aber nun in der Gegenwart die 

Inlands- oder Auslandsinvestitionen zurückgehen, so führt dies dazu, dass für die Zu-

kunft ein geringerer Kapitalstock aufgebaut wird. D.h., das Wirtschaftswachstum fällt 

geringer aus, das zukünftige Bruttonationaleinkommen je Einwohner sinkt und somit 

auch Konsumniveau und Wohlfahrt. Staatsverschuldung entfaltet eine negative ge-

samtwirtschaftliche Auswirkungen, die Leute sind ärmer, als sie ohne Staatsverschul-

dung gewesen wären. 

In einer geschlossenen Volkswirtschaft erfolgt die Einbuße über einen Anstieg 

des Zinssatzes. Dies führt zu einer Verdrängung privater Investitionen, dem so genann-

ten »Crowding Out«. In einer kleinen offenen Volkswirtschaft ist der Zinssatz exogen 

                                                

266 Auerbach/Kotlikoff (1987), Cwik/Wieland (2009) und Barro/Redlick (2010).  
267 Vgl. Elmendorf/Mankiw (1999). 
268 De Haan (1987). 
269 Vgl. Bonin/Patxot (2004), Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung (2009) S. 179. 
270 Vgl. z.B. Schlesinger, et al. (1993) S. 146ff. 
271 Ersteres (mehr private Ersparnis) entspräche dem ricardianischen Äquivalenztheorem und wird im 
nächsten Kapitel diskutiert. 
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gegeben durch das Niveau des Weltmarktzinses. Hier bleibt der Zinssatz trotz höherer 

Defizite konstant. Allerdings verändert sich die Kapital- und Leistungsbilanz. Es müs-

sen höhere Nettozinszahlungen an das Ausland geleistet werden, so dass der selbe Ef-

fekt eintritt.272 

Diese Argumentation beruht auf dem so genannten »Aggregated Investment Ap-

proach«, welcher mit den Arbeiten von Musgrave und Modigliani begründet wurde.273 

Zur Analyse dieser Effekte gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Modelle mit zum Teil 

divergierenden Aussagen.274 Die beiden bekanntesten sind die Modelle von Solow und 

Romer. Im neoklassischen Wachstumsmodell nach Solow, führt die erhöhte Nachfrage 

nach Kapital zu höheren Zinsen und dadurch zu einer Verdrängung privater Investitio-

nen.275 Im Endogenen-Wachstums-Modell von Romer bleiben die Zinsen konstant, es 

kommt aber dennoch zu einer Verdrängung von Investitionen und damit zu niedrigerem 

Wachstum und niedrigeren Löhnen.276 Der Crowding-Out-Effekt wird auch im large-

scale-overlaping-generations-Modell von Auerbach und Kotlikoff bestätigt.277 Einen 

zusätzlichen Erklärungsansatz für diese Effekte liefern Bertola und Drazen. Demnach 

steigt das Wirtschaftswachstum bei sinkender Staatsverschuldung aufgrund der positi-

ven Vermögenseffekte, welche die zusätzlichen zukünftigen Erträge für die Bürger aus-

lösen.278 

Etliche empirische Studien bestätigen die These, dass eine niedrigere Verschul-

dung zu höherem Wirtschaftswachstum, mehr Investitionen, niedrigeren Zinsen und 

niedrigerer Arbeitslosigkeit führt.279 Selbst die glaubhafte Ankündigung einer nachhal-

tigen Konsolidierung kann schon positive Effekte entfalten.280 Eine aktuelle Studie des 

IWF zeigt, dass ein dauerhafter Anstieg der Schuldenquote (des Verhältnisses von 

                                                

272 Vgl. Frenkel/Razin (1992) Kapitel 7-11. 
273 Musgrave (1959) und Modigliani (1961). 
274 Vgl. Fontana (2009) S. 589ff. für eine Übersicht über die verschiedenen Modelle und ihre Aussagen. 
275 Solow (1956), siehe Wiese (2005) S. 19-30 für eine Übersicht und Blanchard (1985), sowie 
Maußner/Klump (1996) für eine Weiterentwicklung des ursprünglichen Modells. Weitere Modifikationen 
finden sich z.B. bei Bräuninger (2003) und Bersch (2004). 
276 Romer (1986). 
277 Auerbach/Kotlikoff (1987). 
278 Bertola/Drazen (1993). 
279 Ebd., Zaghini (2001) und Wagschal/Wintermann (2006) S. 55ff. 
280 Zaghini (2001). 
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Staatsverschuldung und BIP) um 0,5 v.H. 0,3 bis 0,6 v.H. der Wirtschaftsleistung ko-

stet.281 Elmendorf und Mankiw gehen davon aus, dass das US-BIP um 3 v.H. höher wä-

re, wenn das Land keine Verschuldung hätte.282 Reinhart und Rogoff kommen zu dem 

Ergebnis, dass Staatsverschuldung zwar das Wachstum schwächt, aber erst, wenn eine 

bestimmte Schwelle überschritten wird. Demnach entfaltet sich die negative Wach-

stumswirkung in entwickelten Volkswirtschaften erst ab einem Schuldenstand von 90 

v.H. des BIP, in Schwellenländern liegt diese Grenze bereits bei 60 v.H. des BIP.283 

Clinton et al. prognostizieren, dass selbst eine moderate Konsolidierung der Staatsfinan-

zen signifikant positive Wachstumswirkungen nach sich zieht.284 

Auch die These des Crowding Out wird von zahlreichen empirischen Studien 

gestützt.285 Für die USA werden verhältnismäßig starke Effekte von – je nach Studie – 

20 bis 40 Basispunkten286 bis hin zu 50 bis 100 Basispunkten287 höheren Zinsen pro 1 

v.H. höherer Defizitquote gemessen. Die Ergebnisse für Europa sind zwar schwächer, 

aber ebenfalls signifikant. Der Anstieg der Zinsen pro 1 v.H. höherer Defizitquote wird 

bei 10 Basispunkten gesehen,288 unter Berücksichtigung von Spill-Over-Effekten bei 40 

Basispunkten.289 Die Höhe der Crowding-Out-Effekte hängen u.a. an der Kapitalpro-

duktivität und dem Humankapital.290 Nicht nur die aktuelle Fiskalpolitik mit dem ge-

genwärtigen Defizit, auch der Schuldenstand hat Auswirkungen auf den Zinssatz und 

erhöht diesen um 7 bis 12 Basispunkte.291 Auch hier zeigt sich, dass bereits glaubhafte 

Ankündigungen der Politik eine Wirkung entfalten.292 Außerdem scheint es auch beim 

Crowding Out so zu sein, dass der Effekt stärker ausfällt, wenn ein Land höher ver-

                                                

281 Freedman, et al. (2009). 
282 Elmendorf/Mankiw (1999) S. 16ff. und 25f. 
283 Reinhart/Rogoff (2010b). 
284 Clinton, et al. (2010). 
285 Siehe Gale/Orszag (2004) für einen Überblick. Es fällt auf, dass das Crowding-Out-Phänomen in jün-
geren Publikationen meist einhellig unterstützt wird, wohingegen ältere Publikationen, vgl. z.B. Caesar 
(1984) S. 89, meist darauf hinweisen, dass die Ergebnisse die These des Crowding Out zwar tendenziell 
unterstützen, aber uneinheitlich sind. Krupp/Edler (1982) lehnen es gar komplett ab. 
286 Elmendorf (1993) und Dai/Philippon (2005). 
287 Gale/Orszag (2003). 
288 Codogno, et al. (2003) und Afonso/Strauch (2004). 
289 Faini (2006). 
290 Vgl. Mankiw, et al. (1992) und Mankiw, et al. (1995). 
291 Chinn/Frankel (2003) und Paesani, et al. (2006). 
292 Knot/de Haan (1999). 
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schuldet ist.293 Umgekehrt entfaltet eine Konsolidierungspolitik positive Crowding-In-

Effekte.294  

Obwohl also weitgehende theoretische und empirische Einigkeit darüber besteht, 

dass Staatsverschuldung zu niedrigerem Wachstum führt, gibt es im Detail noch inten-

sive Diskussionen, insbesondere um die Entwicklung von Löhnen und Konsum.295 

Allerdings gibt es auch nach wie vor eine Fraktion von Forschern, welche die 

negativen Folgen der Staatsverschuldung als weniger gravierend beurteilt und die posi-

tiven Folgen ihres Einsatzes in den Mittelpunkt stellt. Demnach sei es wenig sinnvoll 

sie zu begrenzen. Vielmehr sollte sie offensiv für diskretionäre Fiskalpolitik und kredit-

finanzierte Investitionen eingesetzt werden.296 Diese Position wird jedoch aufgrund der 

hier und in Kapitel A.2.1 genannten Argumente nicht geteilt. 

Neben dem Crowding Out kann Staatsverschuldung weitere negative gesamt-

wirtschaftliche Auswirkungen nach sich ziehen. Die historische Erfahrung zeigt, dass 

schwere Schuldenkrisen oder ein Staatsbankrott oft masive wirtschaftliche Probleme 

nach sich ziehen.297 

Wenn Staatsverschuldung zu Wohlfahrtsverlusten führt, dann bedeutet dies, dass 

immer mindestens eine Generation Wohlfahrtsverluste hinnehmen muss. Damit kann 

Staatsverschuldung nicht paretoeffizient sein.298 Dies führt zu der Frage der intergenera-

tiven Umverteilung, welche im nächsten Abschnitt beleuchtet wird. 

3.1.2 Intergenerative Umverteilung 

In der Literatur wird oft wie selbstverständlich postuliert, dass die künftigen Ge-

nerationen ausgebeutet werden299 und dass es „inzwischen unumstritten [ist], daß späte-

                                                

293 Ardagna, et al. (2007). 
294 Deutsche Bundesbank (1982). 
295 Vgl. Perotti (2007) und Fontana (2009). 
296 Schlecht (1968), Aschauer (1989), Romp/De Haan (2007) und Peter Bofinger in seinem Minderhei-
tenvotum in Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2007b)  
S. 157ff. 
297 Reinhart/Rogoff (2008).  
298 Saint-Paul (1992). 
299 Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2007b) S. 31. 
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re Generationen benachteiligt werden.“300 Die Staatsschuld-Problematik ist für viele 

vor allem eine Frage der Generationengerechtigkeit.301 Auch in der Politik gilt die Last-

überwälzung auf die Zukunft als Standard-Argument für die Begründung von Defizitre-

duktionen.302 Kurzum: „There is wide agreement that large government budget deficits 

are undesirable.“303 Diese zentrale Aussage über die Wirkung der Staatsverschuldung 

soll im Folgenden diskutiert werden. 

Es gibt zwei zentrale Effekte, die zu einer Benachteiligung von zukünftigen Ge-

nerationen führen. Zum Einen die eben diskutierten schädlichen Wachstumswirkungen. 

Dadurch, dass sich die Gegenwart verschuldet, ist die Zukunft ärmer. Zum Anderen die 

höheren Steuerzahlungen, welche in Zukunft geschultert werden müssen, um die Zinsen 

für die höheren Schulden zu bedienen. 

Erbt eine Generation ungedeckte Staatsverschuldung, so muss sie – vorausge-

setzt sie möchte einen Staatsbankrott vermeiden – für diesen Schuldenstand Zinsen zah-

len, obgleich sie nicht von dem Nutzen profitiert, der anfiel, als die Verschuldung ent-

stand. Während also die verschuldende Generation einen Nutzen hat, werden spätere 

Generationen ärmer. Hierin sehen Teile der Literatur eine intergenerative Umvertei-

lung.304 Nimmt man unter Maßgabe der intertemporären Budgetrestriktion an, dass eine 

Generation die Kredite gar wird zurückzahlen müssen, so kann man Staatsverschuldung 

als direkte intergenerative Reallokation von Ressourcen betrachten.305 Hierin liegt der 

große Unterschied zwischen den Schulden eines Privathaushaltes und denen eines Staa-

tes. Bei privaten Schulden ist die Lastenverschiebung auf unbeteiligte Dritte nicht mög-

lich.306 

Diese Sicht geht zurück auf Buchanan und seinen so genannten Nutzenansatz.307 

Darin argumentiert er,308 dass der Entzug von Ressourcen in der Periode, in welcher die 

                                                

300 Schemmel/Borell (1992) S. 143. 
301 Z.B. Auerbach, et al. (1991), Schlesinger, et al. (1993), Bonin (2001), Hamm (2002) und Kotlikoff 
(2002). Die ganze Theorie des Generational Accounting beruht implizit auf dieser Annahme. 
302 Vgl. z.B. Emmerson, et al. (2006) die damit die britischen Budgetregeln verteidigen. 
303 Arreaza, et al. (1998) S. 2. 
304 Vgl. z.B. Richter (1992), Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung (2007b) S. 41 und (2009) S. 10. 
305 Cukierman/Meltzer (1989) S. 722. 
306 Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2007b) S. 44f. 
307 Buchanan (1958), vgl. Gandenberger (1981) S. 30 und Blankart (2006) S. 337 für eine Übersicht. 
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Kredite aufgenommen werden, keine Last darstellt, da die Kapitalgeber dies ja freiwillig 

tun und ihr Geld ansonsten anderweitig angelegt hätten. Die späteren Steuerzahlungen 

hingegen, welche für die Bedienung der Zinsen anfallen, erfolgen nicht freiwillig, stel-

len daher eine Last für die Betroffenen dar. Er lehnt auch das Argument ab, dass die 

Steuerzahlungen kein Problem darstellten, weil die Steuerzahler ja auch die Empfänger 

der Zinszahlung sein und es sich somit um ein Nullsummenspiel handele. Dazu weist 

Buchanan darauf hin, dass die Zinsen als Gegenleistung gezahlt werden und außerdem 

Steuerzahler und Anleihenhalter oft auseinanderfallen. Modellhaft wurde die intergene-

rative Lastenverschiebung in Form von in die Zukunft verschobenen Steuerzahlungen 

von Diamond gezeigt, der dazu das OLG-Modell („overlapping generations“) von Sa-

muelson verwendete.309 Blanchard sowie Auerbach und Kotlikoff entwickeln den An-

satz weiter.310 

Allerdings ist der Nutzenansatz nicht unumstritten. Gandenberger konstatiert, 

dass die Brauchbarkeit durch fehlende intersubjektive Vergleichbarkeit und die man-

gelnde kardinale Messbarkeit des Nutzens reduziert wird.311 Teile der Literatur über-

nehmen die Argumentation Buchanans nicht und sehen die Last der Staatsverschuldung 

nur in den Wachstumsverlusten.312 Hier werden Zinszahlungen nicht als Last empfun-

den, sondern als Umverteilung innerhalb der jeweiligen Generation.313 Allerdings wer-

den die verzerrenden Wirkungen, welche die Steuern ausüben, als zusätzliche Last emp-

funden. 

Der Vollständigkeit halber sei hier noch mal auf die bereits in Kapitel 1.2.2.1 

und 2.5 diskutierten und ausgeschlossenen Ponzi-Spiele verwiesen. Wenn das Wach-

stum über dem Zinssatz läge, wäre die Situation eine vollständig andere. In diesem Fall 

könnte Staatsverschuldung den Nutzen aller steigern.  

Diese Arbeit schließt sich der umfassenden Sicht des Sachverständigenrates an: 

Staatsverschuldung entfaltet eine intergenerative Verteilungswirkungen. Durch die 

Wachstumsverluste stellt Staatsverschuldung spätere Generationen schlechter. Darüber 

                                                

308 Im Gegensatz zu Lerner, s.u. Kapitel A.3.2. 
309 Diamond (1965) und Samuelson (1958). 
310 Blanchard (1985) und Auerbach/Kotlikoff (1987). 
311 Gandenberger (1981) S. 30. 
312 Vgl. z.B. Elmendorf/Mankiw (1999). 
313 Sie bleiben damit recht nahe am lerner’schen »we owe it to ourselves«. 
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hinaus verschiebt die Kreditaufnahme die Besteuerung in die Zukunft und bewirkt so 

eine Umverteilung von Jung zu Alt. Unter dem Strich bezahlen die späteren Generatio-

nen den Konsum der früheren.314 Blankart sieht durch diese Lastenverschiebung die 

Legitimität der Staatsverschuldung in Frage gestellt.315 

3.2 Staatschuldneutralität 

Im Gegensatz zu der eben geschilderten, oft als orthodoxe, oder als gängige 

Sicht (»conventional view«) bezeichneten Position,316 gibt es Meinungen, nach denen 

die Staatsverschuldung keine Lastenverschiebung, oder gar überhaupt keine Last dar-

stelle. Auch wenn diese hier nicht geteilt werden, sollen sie doch dargestellt und disku-

tiert werden.  

3.2.1 Das ricardianische Äquivalenztheorem 

Das von Ricardo erstmals entwickelte und von Barro wiederentdeckte und be-

kannt gemachte Äquivalenztheorem317 gilt als bedeutendste Neutralitätstheorie und ein-

flussreichste Kritik an der klassischen Staatsverschuldungstheorie.318 Es ist unter den 

Namen »ricardianisches Äquivalenztheorem« oder »Barro-Ricardo-

Äquivalenzproposition« bekannt. Seine Wirksamkeit oder Unwirksamkeit ist entschei-

dend für die Beurteilung der Staatsverschuldung insgesamt. Es spielt nach wie vor in 

der Diskussion eine Rolle. In seiner Tradition wird die Position vertreten, dass die 

Staatsverschuldung selber kein Problem darstelle, sondern lediglich die Höhe des Defi-

zits („It's the spending stupid – Not the Deficit“319). Demnach ist die Möglichkeit sich 

zu verschulden nur der Türöffner für das eigentliche Problem, nämlich eine zu hohe 

Staatsquote.320 Unstrittig ist, dass die beiden Probleme Staatsverschuldung und Staats-

                                                

314 Allerdings gibt es vereinzelte Stimmen, die dem widersprechen. Scherf (2009) kommt zu dem Schluss, 
dass künftige Generationen keinen Ressourcenentzug durch Innlandsverschuldung erfahren. (S. 430.) 
315 Blankart (2006) S. 334ff. 
316 Vgl. Elmendorf/Mankiw (1999). 
317 Barro (1974) und Ricardo (2010). 
318 Vgl. Elmendorf/Mankiw (1999) S. 26ff. zu nachfolgendem Kapitel. Siehe z.B. Wellisch (1999) 79ff. 
für eine Modelldarstellung. 
319 Barro (2004). 
320 Vgl. ebd. und Mulligan (2010). 
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quote zusammenhängen. Die These jedoch, dass die Verschuldung kein eigenes Pro-

blem mit negativen Folgen ist, wird im Folgenden diskutiert (und verneint). 

3.2.1.1 Aussage  

Das Äquivalenztheorem besagt, dass Staatsverschuldung und höhere Steuern 

äquivalente Finanzierungsmethoden sind.321 Die Staatsverschuldung ist neutral, sie ver-

schiebt lediglich die Besteuerung in die Zukunft. Es ist unerheblich, auf welche Art der 

Staat seine Ausgaben finanziert. Jede Veränderung bei der Staatsverschuldung wird 

durch die private Ersparnis wieder ausgeglichen. Es geht davon aus, dass die verschie-

denen Generationen durch ein altruistisches Vererbungsmotiv und eine gemeinsame 

Nutzenfunktion verbunden sind. Wenn also der Staat z.B. die Verschuldung heute er-

höht, so erkennen die Bürger, dass die nächste Generation höhere Steuern wird zahlen 

müssen, und sparen mehr (genau so viel, dass die Ersparnis dem Barwert der zukünfti-

gen Last entspricht), um die höheren Lasten durch höhere Vererbung wieder auszuglei-

chen. Umgekehrt vererben sie eben weniger, wenn der Staat die Steuern erhöht, um 

Staatsverschuldung zu vermeiden. Das Lebenseinkommen eines Haushalts bleibt so 

oder so unverändert. 

Die Bürger wissen, dass sie irgendwann die Steuern zahlen müssen, um die 

Staatsausgaben zu finanzieren. Sie sind über Höhe und Ausmaß der Verschuldung, so-

wie die entsprechenden Steuern voll informiert. Wenn also der Staat seine Ausgaben 

erhöht, wissen sie, welche Mehrkosten dies für sie bedeutet. Da rationale Individuen 

eine intertemporale Nutzenmaximierung betreiben und beliebig auf- und abdiskontieren 

können, ist es unerheblich, ob die tatsächliche Steuerzahlung jetzt oder später anfällt. 

Sollte der Staat seine Ausgaben durch Kredite finanzieren, so antizipieren die Bürger 

die höheren Steuern in der Zukunft und erhöhen ihre Ersparnis um genau den Betrag, 

den sie ansonsten in der Gegenwart an höheren Steuern hätten zahlen müssen.  

Dafür muss jedoch der Zeithorizont, über den maximiert wird, unendlich sein. 

Barro löst dieses Problem ebenso elegant wie einfach: Er verweist auf die interpersonel-

le Nutzenfunktion, welche Eltern und Kinder verbindet.322 Demnach beziehen Eltern 

den Nutzen der Kinder in ihre eigenen Überlegungen ein und gleichen Veränderungen 

                                                

321 Vgl. Barro (1979), Elmendorf/Mankiw (1999) und Barro (2004). 
322 Dabei baut er auf der Familientheorie von Becker (1974) auf. 
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durch eine entsprechende Anpassung ihrer Ersparnis aus. Die verschiedenen Generatio-

nen sind damit keine unabhängigen ökonomischen Akteure mehr, wie in klassischen 

Modellen mit überlappenden Generationen (»Overlapping Generation Model« - OLG). 

Das altruistische Erbschaftsmotiv verhindert eine Überwälzung der Lasten von einer 

Generation auf die nächste. Somit wird der individuelle Planungshorizont genauso un-

endlich wie der des Staates. 

Da die Finanzierung von Staatsausgaben durch Steuern oder Schulden in dieser 

Theorie äquivalent sind, verliert Staatsverschuldung ihre Wirkung. Da die höhere Er-

sparnis die höheren Defizite stets ausgleicht, kommt es zu keinem Crowding Out und 

keinen Folgen für die Wirtschaft. Konjunkturpolitik wird unmöglich. Es gilt die Staats-

schuldneutralität.323 Vor diesem Hintergrund ist auch Barro’s Theorie der Steuerglät-

tung zu sehen.324 Wenn Staatsverschuldung neutral ist, bleibt nur noch das Tax-

Smoothing als Funktion. Vor diesen theoretischen Annahmen sind auch konkrete fi-

nanzpolitische Aussagen zu verstehen, nach denen nur die Höhe der Staatsausgaben 

relevant sei, nicht die Höhe der Defizite.325 

Die Fiskalpolitik wird jedoch auch jenseits der optimalen Steuersätze nicht irre-

levant. Wenn z.B. der Staat die Steuern senkt, die Bürger aber davon ausgehen, dass 

diese Steuersenkung in der Zukunft nicht durch Steuererhöhungen, sondern durch Ein-

sparungen ausgeglichen werden, so erhöht sich ihr erwartetes Einkommen und damit 

auch der Gegenwartskonsum. Der Zusammenhang von Defiziten und Erwartungen 

spielt also die entscheidende Rolle.326 Dies macht jedoch die empirische Überprüfung 

des Äquivalenztheorems schwierig. So gibt es einzelne Studien, die es unterstützen,327 

manche, die es in der Reinform ablehnen, aber als Näherung zulassen,328 eine Vielzahl 

von ablehnenden Stimmen,329 und solche, die davon ausgehen, dass keine eindeutige 

Aussage getroffen werden kann.330 Wenn, wie z.B. in der Ära Reagan, die Staatsver-

                                                

323 Vgl. Blankart (2006) S. 337. 
324 Barro (1979). 
325 Ders. (2004). 
326 Elmendorf/Mankiw (1999) S. 27. 
327 Vgl. Aschauer (1985) und Kormendi/Meguire (1986). 
328 Vgl. Seater (1993). 
329 Vgl. Modigliani/Sterling (1986), Graham/Himarios (1996) und Stanley (1998). 
330 Vgl. Ricciuti (2003). 
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schuldung deutlich steigt, die Sparquote aber nicht, so ist es unklar, ob dies die Ungül-

tigkeit des Theorems belegt, oder nur die Erwartung der Menschen, dass der Staat seine 

Ausgaben bald reduzieren werde.331 

3.2.1.2 Kritische Diskussion 

Von Anfang an hat das Äquivalenztheorem heftigen Widerspruch erfahren.332 

Ironischerweise lehnte David Ricardo selber die Gültigkeit des nach ihm benannten 

Theorems ab.333 Für ihn war es nur eine theoretische, nicht zutreffende Gedankenübung. 

Dies wird deutlich, wenn man seine Zusammenfassung des Äquivalenztheorems wie-

dergibt: 

„In point of economy there is no real difference in either of the modes, 
for 20 millions in one payment, 1 million per annum for ever, or 
1,200,000 for forty-five years, are precisely of the same value; but the 
people who pay the taxes never so estimate them, and therefore do not 
manage their private affairs accordingly. We are apt to think that the war 
is burdensome only in proportion to what we are at the moment called to 
pay for it in taxes, without reflecting on the probable duration of such 
taxes. “334 

Eine erste Kritik gegen das Äquivalenztheorem zweifelt also an der Weitsicht al-

ler Individuen. Eine zweite richtet sich gegen die Vollständigkeit des von Barro postu-

lierten altruistischen Erbschaftsmotivs. Daneben gibt es eine Vielzahl weiterer empiri-

scher und theoretischer Einwände.335 

Kurzsichtigkeit 

Die Argumentation des ricardianischen Äquivalenztheorems fußt auf dem Men-

schenbild des Homo Oeconomicus. Nur ein rational optimierendes, weit vorausschau-

endes und in allen (wirtschaftlichen) Belangen voll informiertes Individuum kann das 

Theorem erfüllen und alle Defizite exakt durch zusätzliche Ersparnis ausgleichen. Wenn 

die Wirtschaftsakteure jedoch aus irgendeinem Grund kurzsichtig sind und die zukünf-

                                                

331 Elmendorf/Mankiw (1999) S. 27. 
332 Vgl. Buchanan (1976). 
333 Vgl. Blankart (2006) S. 337. 
334 Ricardo (2010). 
335 Für eine umfassende Diskussion vgl. z.B. Barro (1989), Elmendorf/Mankiw (1999) und  
Akerlof (2007). 
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tigen Kosten eben nicht voll erfassen und entsprechend ihre Ersparnis nicht erhöhen, 

verliert das Theorem seine Gültigkeit. 

Zwei Szenarien sollen beispielhaft angedacht werden, in denen sich die Indivi-

duen so verhalten, selbst wenn alle anderen Annahmen des Äquivalenztheorems gege-

ben wären: 

• Rationale Unwissenheit. Schon Downs wies darauf hin, dass rationale Bürger ih-

re Informationskosten senken, indem sie sich nicht in allen Bereichen gleich gut 

informieren. Tatsächlich lässt sich beobachten, dass in der Realität nicht alle 

Menschen über alle Themen gleich gut informiert sind und dass nicht alle das 

gleiche Interesse für die Details der aktuellen Finanzpolitik aufbringen. Downs 

schreibt: „Jede Auffassung von Demokratie, die eine Wählerschaft von gleich 

gut informierten Bürgern zugrunde legt, setzt voraus, daß sich die Menschen ir-

rational verhalten.“336 Sobald aber nicht alle Bürger vollständig über die aktuel-

len Entwicklungen des Schuldenstandes informiert sind und entsprechend darauf 

reagieren, wankt die Äquivalenz. 

• Eingeschränkte Rationalität. Seit Buchanan und Wagner gehen weite Teile der 

Finanzwissenschaft davon aus, dass die Wähler einer gewissen Fiskalillusion un-

terliegen. D.h. sie überschätzen den Nutzen gegenwärtiger öffentlicher Güter 

und unterschätzen dabei die zukünftigen Kosten in Form von Zins- und Til-

gungsverpflichtungen.337 Diese Sichtweise wird massiv durch die jüngeren For-

schungsergebnisse der politischen Ökonomie gestützt.338 Elmendorf und Man-

kiw sehen die Möglichkeit, dass die Wirtschaftsakteure kurzsichtig sind und 

nicht alle zukünftigen Steuern genau abschätzen können.339 Auch Blankart hält 

durchgängig rationale Erwartungen für nicht realistisch.340 Die Ergebnisse der 

empirischen Wirtschaftsforschung gehen sogar noch weiter und stellen das Men-

schenbild des Homo Oeconomicus grundsätzlich in Frage.341 

                                                

336 Downs (1968) S. 216. 
337 Buchanan/Wagner (1977) Kapitel 7. 
338 Siehe Kapitel A.4. 
339 Elmendorf/Mankiw (1999) S. 42f. 
340 Blankart (2006). 
341 Vgl. z.B. Fehr, et al. (2002), Charness/Rabin (2002), Falk (2003) und Henrich, et al. (2004). 
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Diese Einwände schließen nicht aus, dass das Äquivalenztheorem zumindest in 

Teilen und von der Wirkrichtung her gilt. Allerdings lässt sich bezweifeln, dass es voll-

ständig gilt und somit die Staatsschuldneutralität herbeiführt. 

Empirische Untersuchungen zeigen,342 dass sich die These der vollständigen in-

tertemporalen Konsumglättung nicht bestätigt. Vielmehr wird der Konsum durch das 

gegenwärtig verfügbare Einkommen beeinflusst.343 Auch reagiert der Konsum auf Ver-

änderungen bei Steuern und Transfers.344 Dies weckt ernsthafte Zweifel an den Annah-

men des Äquivalenztheorems. Diese werden durch direkte empirische Studien weiter 

genährt. Fallstudien an hochverschuldeten Ländern haben wenige Anhaltspunkte für 

eine Gültigkeit gegeben.345 Selbst in Japan346 mit seinen offensichtlichen, hohen und 

lang anhaltenden Defiziten lässt sich kein ricardianisches Verhalten beobachten.347 

Verschiedene Erbschaftsmotive 

Der zweite Kritikpunkt fragt, ob die verschiedenen Generationen tatsächlich so 

eng miteinander verknüpft sind, dass sie über eine einzelne, gemeinsame Nutzenfunkti-

on verfügen, und ob damit tatsächlich der Planungshorizont der Individuen genauso 

unendlich ist wie der des Staates. Gleicht die ältere Generation tatsächlich eine höhere 

Staatsverschuldung durch höhere Ersparnisse aus? Die Art, wie die verschiedenen Ge-

nerationen miteinander verknüpft sind, ist entscheidend für die Gültigkeit des ricardia-

nischen Äquivalenztheorems. 

Es ist offensichtlich, dass in erheblichem Umfang Vermögen vererbt wird. Auch 

kinderlose Individuen hinterlassen Erbschaften. Dieser Umfang ist nicht nur mit nicht 

verbrauchten Reserven für den Fall extremer Langlebigkeit zu erklären. Es wird also 

tatsächlich bewusst Vermögen von einer Generation auf die andere übertragen.348 Dies 

heißt aber nicht notwendigerweise, dass die Nutzenfunktionen der verschiedenen Gene-

rationen miteinander verknüpft sind. Neben dem altruistischen Erbschaftsmotiv gibt es 

                                                

342 Vgl. Bernheim (1987) und Seater (1993) für einen ausführlichen Überblick. 
343 Vgl. Campbell/Mankiw (1989) und Carroll/Summers (1991). 
344 Vgl. Poterba (1988) und Shapiro/Slemrod (1995). 
345 Vgl. Hemming, et al. (2002). 
346 „If forward-looking savers where to offset government debt anywhere, it would be in Japan in the 
1990s.“ Kuttner/Posen (2001) S. 134. 
347 Ebd. 
348 Vgl. Kotlikoff/Summers (1981), Modigliani (1988) und Gale/Scholz (1994). 
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eine Reihe weiterer Erbschaftsmotive. Die bekanntesten sind die nutzensteigernde 

Schenkung und das strategische Erbschaftsmotiv.349 Bei Ersterem zieht die ältere Gene-

ration einen Nutzen aus dem Akt des Schenkens.350 Bei Letzterem wird die Erbschaft 

gezielt eingesetzt, um erwünschtes Verhalten bei der nachfolgenden Generation zu be-

wirken. Beiden gemein ist, dass die Höhe der Erbschaft nicht mit dem Nutzen der nach-

folgenden Generation korreliert. Das bedeutet, dass eine Erhöhung der Staatsverschul-

dung nicht zu einer entsprechenden Erhöhung der Ersparnis führt. Wenn z.B. ein Indi-

viduum von dem Motiv der strategischen Erbschaft geleitet wird, dann wird es nur so 

viel Vermögen übrig lassen, wie notwendig ist, um die gewünschte Verhaltensanpas-

sung auszulösen. Diese ist unabhängig von der Entwicklung der Staatsverschuldung. 

Der für das Äquivalenztheorem notwendige Zusammenhang löst sich auf. 

In der Regel dürfte die Gesamterbschaft durch eine Mischung der verschiedenen 

Motive veranlasst sein. Insbesondere bei Individuen mit Kindern kann also zumindest in 

Teilen eine ricardianische Wirkung vorhanden sein. Bei Kinderlosen ist hingegen davon 

auszugehen, dass es keine interpersonelle Nutzenverknüpfung gibt, die Erbschaft also 

von nicht-ricardianischen Motiven geprägt ist. Für sie besteht, ökonomisch betrachtet, 

ein Interesse an höheren Schulden.351 Selbst bei Gültigkeit des Theorems ist Staatsver-

schuldung für Kinderlose eine Möglichkeit, Wohlstand von späteren Generationen auf 

sich zu übertragen.352 Auch für die Gesamtbevölkerung wird das Vorliegen eines voll-

ständigen Altruismus angezweifelt.353 Der für die Wirksamkeit des Theorems notwen-

dige Zusammenhang ist also ausgesprochen löchrig. Auch in diesem Punkt fallen empi-

rische Untersuchungen für das Äquivalenztheorem negativ aus.354 

Poterba und Summers weisen darauf hin, dass das Äquivalenztheorem durch ein 

unvollständiges altruistisches Erbschaftsmotiv noch nicht alle Relevanz verliert. Im-

merhin fällt ein beträchtlicher Teil der Zinszahlungen noch zu Lebzeiten der Ur-

sprungsgeneration an.355 So lange alle anderen Annahmen gelten, würde zwar eine ge-

                                                

349 Bernheim, et al. (1985) und Elmendorf/Mankiw (1999) S. 34. 
350 Andreoni (1989) und Laitner/Ohlsson (2001). 
351 Cukierman/Meltzer (1989) S. 721f. 
352 Ebd. S. 726. 
353 Altonji, et al. (1992), Auerbach, et al. (1994) S. 90 und Raffelhüschen (1999) S. 25. 
354 Vgl. Kotlikoff (2002) Kapitel 7. 
355 Poterba/Summers (1987). 
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wisse Restlast auf die nächste Generation verschoben, so dass das Theorem langfristig 

nicht gilt, für die Ausgangsgeneration und die kurze Frist würde es jedoch seine Gültig-

keit behalten.356 

Daneben gibt es weitere Argumente, die an der Gültigkeit des Äquivalenztheo-

rems zweifeln lassen. Unperfekte Kapitalmärkte, asymmetrische Informationen, Unsi-

cherheit über zukünftiges Einkommen, verzerrende Steuern, Hochzeiten, unterschiedli-

che Präferenzen und staatliche Ponzi-Spiele können es außer Kraft setzen.357 Auf eine 

ausführliche Darstellung all dieser Aspekte soll jedoch hier verzichtet werden. Es ge-

nügt zu sehen, dass es eine Vielzahl valider Argumente gegen das ricardianische Äqui-

valenztheorem gibt. Ein weiteres, von der Literatur nicht beachtetes Argument gegen 

das Theorem findet sich, wenn man in eine benachbarte Teildisziplin der VWL blickt: 

Die Neue Politische Ökonomie hat gezeigt, dass die Politik Staatsverschuldung als stra-

tegisches Instrument gebraucht.358 Dieses ausreichend belegte Phänomen wäre gar nicht 

möglich, wenn das Äquivalenztheorem volle Gültigkeit hätte. Schließlich zeigen empi-

rische Studien, dass Staatsverschuldung die Zinssätze beeinflusst, was dem Theorem 

ebenfalls widerspricht.359 

Das ricardianische Äquivalenztheorem wird zwar von einer signifikanten Min-

derheit der Ökonomen unterstützt oder für zumindest möglich gehalten, aber dennoch 

von einer großen Mehrheit abgelehnt. Zu schwer wiegen die Kritikpunkte.360 Diese Ar-

beit schließt sich der ablehnenden Haltung gegenüber dem Barro-Ricardo-

Äquivalenztheorem an. Die Annahme, dass alle Individuen sich vollumfänglich aller 

zukünftigen Steuerlasten bewusst sind und diese stets durch eine erhöhte Ersparnis und 

Vererbung vollständig ausgleichen, mag als theoretische Annahme geeignet sein, aber 

sicher nicht als positive Beschreibung der Realität. Es mag vorkommen, dass die Men-

schen tatsächlich mehr sparen, wenn der Staat eine extreme Verschuldungspolitik fährt. 

Es mag also einen gewissen Wirkzusammenhang geben, der in die Richtung des Äqui-

valenztheorems geht. Solange dieser jedoch nicht in der Nähe von eins liegt, d.h., dass 

                                                

356 Poterba/Summers (1987) und Kotlikoff (2002). 
357 Vgl. Elmendorf/Mankiw (1999) S. 36ff. 
358 Siehe Berthold/Koch (2008) für eine Übersicht und Kapitel A.4. 
359 Siehe für einen Überblick Gale/Orszag (2003) und (2004). 
360 Vgl. Elmendorf/Mankiw (1999) S. 26ff. und S. 32, Sachverständigenrat zur Begutachtung der 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2007b) S. 44 und Fontana (2009) S. 594. 
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die Staatsverschuldung voll ausgeglichen wird, was jedoch empirisch und theoretisch 

ausgeschlossen werden kann, solange bleibt eine Lücke, in der Neutralität und Äquiva-

lenz nicht gelten. Selbst wenn das Theorem also wenigstens in Teilen gelten sollte, so 

lindert es nur die Problematik, beseitigt sie jedoch nicht. 

Diese Feststellung ist entscheidend für den weiteren Verlauf der Arbeit. Von der 

Annahme oder Ablehnung des Äquivalenztheorems hängt ab, ob man der Staatsver-

schuldung eine negative Wirkung zuschreibt, oder nicht und damit, ob man sie begren-

zen muss oder nicht. Eine Bestätigung der Äquivalenz hätte die zuvor und im Folgenden 

geschilderten negativen Konsequenzen widerlegt. Mit der eben erfolgten Ablehnung der 

Äquivalenz, hingegen bestätigt sich die Notwendigkeit einer Regulierung der Staatsver-

schuldung. 

3.2.2 Die Lerner’sche Neue Orthodoxie 

Ein zweiter Neutralitätsansatz ist die so genannte »Neue Orthodoxie« nach Ler-

ner,361 welche lange Zeit für die keynesianische Sicht stand. Dieser Ansatz gilt jedoch 

als überholt und wurde theoretisch wie auch empirisch verworfen.362 Er soll daher nur 

der Vollständigkeit halber in aller Kürze erwähnt werden. 

Auch hier wird davon ausgegangen, dass keine Lastenverschiebung stattfindet. 

Unter dem Schlagwort »We owe it to ourselves« argumentiert Lerner, dass immer die 

gegenwärtige Generation Ressourcenverzicht üben muss, egal ob Staatsausgaben durch 

Staatsverschuldung oder Steuern finanziert werden. In einer geschlossenen Volkswirt-

schaft, in der eine feste Menge an Ressourcen vorhanden ist, ist es unerheblich, ob der 

Staat den Bürgern diese nun in Form von Steuern oder Krediten entzieht. Auch schaden 

die Kredite nicht, da die Zinszahlungen ja an die Steuerzahler als Besitzer der Anleihen 

ausgeschüttet werden.363 Folglich hat Staatsverschuldung keine realen Effekte. 

Mit den bahnbrechenden Arbeiten von Buchanan, Musgrave und Modigliani 

wurde die Lerner’sche Sicht jedoch in Frage gestellt364 und gilt inzwischen als über-

                                                

361 Lerner (1948). 
362 Vgl. Blankart (2006) S. 335. 
363 Lerner sieht Lastenverschiebung nur bei Auslandsverschuldung gegeben, da hier Steuerzahler und 
Zinsempfänger auseinanderfallen. 
364 Buchanan (1958), Musgrave (1959) und Modigliani (1961). 
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holt.365 Lerners Argumente sind nur noch insofern noch relevant, als keine Einigkeit 

darüber besteht, ob die Last der Staatsverschuldung nur in den Wachstumsverlusten 

oder auch in den zukünftigen Steuerzahlungen besteht. Damit kann These von der Irre-

levanz der Staatsverschuldung verworfen und die in 3.1 und im Folgenden geschilderten 

negativen Auswirkungen als realistische Beschreibung angenommen werden. 

3.3 Fiskalische Folgen 

Ganz unabhängig von den bisher diskutierten Fragen der gesamtwirtschaftlichen 

Auswirkungen der Staatsverschuldung haben steigende Schuldenstände Einfluss auf die 

Spielräume der Fiskalpolitik. Steigende Schuldenstände und Zinszahlung können die 

Handlungsfähigkeit des Staates beeinträchtigen, bis hin zu einem Staatsbankrott.366 Die 

Staatsverschuldung bringt in der ersten Periode eine einmalige Mehreinnahme und da-

mit zusätzliche Spielräume. Diese bezahlt man jedoch mit langfristigen Ausgabenver-

pflichtungen und somit mit fiskalischen Einschränkungen.367 Wenn dann irgendwann 

Steuern und Krediteinnahmen nicht mehr erhöht werden können, entsteht eine langfri-

stige Unfreiheit in der Budgetgestaltung.368 

Für die Analyse der fiskalischen Folgen der Staatsverschuldung gilt das Modell 

von Domar369 – trotz gelegentlicher Kritik370 – als Standard371 und Vorbild für diverse 

Weiterentwicklungen, wie das „Primary-Budget-Gap“-Konzept von Blanchard.372 Es 

zeigt, welche Probleme entstehen, wenn der Schuldenstand ansteigt, und unter welchen 

Bedingungen die dauerhafte Kreditfinanzierung von Deckungslücken keine fiskalischen 

Zwänge auslöst.  

Das Modell von Domar analysiert die finanzwirtschaftlichen Langzeitfolgen ei-

ner fortwährenden öffentlichen Kreditaufnahme, zeigt ökonomische Grenzen und gilt 

als Indikator für den daraus möglicherweise resultierenden Verlust an finanzpolitischem 

                                                

365 Vgl. Ferguson (1964). 
366 Vgl. auch Kapitel A.1.3. Vgl. Reinhart/Rogoff (2008) für einen historischen Überblick. 
367 Vgl. Kolms (1976) S. 74. 
368 Vgl. Cansier (1982) S. 92, Rürup (1982b) S. 302 und Blankart (2006) S. 332. 
369 Domar (1944). 
370 Vgl. Gantner (1979) S. 150ff. und Rürup (1982b) S. 303. 
371 Vgl. Ziffzer (1980) S. 116, Rürup (1982b) S. 303 und Mückl (1983) S. 519. 
372 Blanchard (1990). 
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Handlungsspielraum. Bei einem Primärbudgetdefizit finanziert der Staat neben den 

Zinszahlungen auch einen Teil der sonstigen Ausgaben durch Kreditaufnahme, was 

dauerhaft zu einer explodierenden Staatsverschuldung führen würde.373 Der Zinsen-

dienst, der ebenfalls aus der Kreditaufnahme finanziert wird, wird als Sekundärdefizit 

bezeichnet. Selbst wenn das Primärbudget ausgeglichen ist, entwickelt sich bei einer 

Anfangsverschuldung > 0 eine Dynamik der Verschuldung, die den Handlungsspiel-

raum der Budgetgestaltung einschränkt, da der Schuldenstand und mit ihm die Zinszah-

lungen anwachsen.374  

Wenn die Wachstumsrate n des BIP im Modell exogen gegeben ist und sich so-

mit das BIP im Zeitablauf ändert, lässt sich ableiten: Erst wenn die Zinszahlungen stär-

ker steigen als das BIP, erhöht sich die Belastung der Wirtschaftssubjekte. Die Zinsen 

auf die Staatsschuld sind nach Domar damit die eigentliche Last der Staatsverschul-

dung, welche durch eine Ausweitung des BIP leichter getragen werden kann.375 Aus 

diesem Grund wird der Schuldenstand, wie in Kapitel A.1.1 gesehen, auf das BIP bezo-

gen.376 Steigt das BIP schneller als der Schuldenstand, dann verringert sich die Quote, 

es kommt zur sogenannten passiven Tilgung und damit zu einem Rückgang der volks-

wirtschaftlichen Belastung durch eine Verringerung der Schuldenlast und umgekehrt. 

Um ein Sekundärdefizit als Möglichkeit der Finanzierung der Zinszahlungen auf 

die Staatsschuld zu vermeiden, kann sowohl eine Steuer erhoben als auch eine Kürzung 

der Primärausgaben vorgenommen werden. Da die entsprechende Steuer um die Zins-

lastquote erhöht werden muss oder die Primärausgaben um die Zinslastquote gekürzt 

werden müssen, wird deutlich, dass die durchschnittliche Belastung der Wirtschaftssub-

jekte dann zunimmt, wenn die Zinszahlungen stärker steigen als das BIP.  

Unter der Annahme, dass sich der Staat in jeder Periode im festen Verhältnis 

zum BIP verschuldet, d.h. dass die Schuldenstandsquote wächst, ergibt sich die Wach-

stumsrate der Schuldenstandsquote aus der Differenz der Wachstumsrate des Schul-

denstandes und der Wachstumsrate n des BIP. Wenn das BIP mit der Wachstumsrate n 

zunimmt, dann nimmt die Schuldenstandsquote einen konstanten Wert an und konver-

                                                

373 Vgl. Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesministerium der Finanzen (2001) S. 10. 
374 Vgl. Kampmann (1995) S. 48f. und Blankart (2006) S. 386. 
375 Vgl. Domar (1944) S. 799ff., Ziffzer (1980) S. 144 und Blanchard, et al. (1990). 
376 Vgl. Edling (2001) S. 221. 
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giert langfristig gegen einen Grenzwert, dessen Höhe dabei vom Ausmaß des Primärde-

fizits und der Wachstumsrate n des BIP abhängt.  

Bei einer Finanzierung des Sekundärdefizits durch eine Zinssteuer oder die Re-

duzierung der staatlichen Ausgaben wächst Zinslast nicht. Anders verhält es sich, wenn 

die Finanzierung der Zinsausgaben durch Kreditaufnahme erfolgt. Wenn it > n, trägt die 

Schuldenstandsquote selbst zu ihrer stetigen Erhöhung bei und die Kreditaufnahme wird 

zu einem unbegrenzten Anwachsen der Zinslastquote führen. Die öffentlichen Haushal-

te wären nicht mehr nachhaltig. Für n > it stellt sich ein erfreulicheres Ergebnis ein. 

Hier vermindert sich die Schuldenstandsquote und konvergiert gegen einen festen Wert. 

Die öffentlichen Haushalte haben trotz Neuverschuldungen einen langfristig höheren 

zusätzlichen Ausgabenspielraum. Doch gilt diese optimistische Annahme nur, wenn 

sich das Primärdefizit, die Wachstumsrate des BIP und der Zinssatz im Zeitablauf nicht 

ändern. Sowohl n als auch ist sind im Domar-Modell exogen gegeben und es werden 

keine Aussagen darüber getroffen, wie diese Größen durch die stetige Staatsverschul-

dung beeinflusst werden. Tatsächlich ist zu erwarten, dass die Zinsen aufgrund der 

Schulden steigen,377 und dass die Zinssätze über der Wachstumsrate liegen.378 

Damit kann man zwischen zwei Möglichkeiten der Finanzierung des Sekundär-

defizits, d.h. dem Zinsendienst der Staatsschuld, unterscheiden. Wird die Finanzierung 

des Sekundärdefizits durch eine Zinssteuer oder die Reduzierung der staatlichen Ausga-

ben realisiert, dann wächst die Zinslast nicht unbegrenzt. Die Grenze der Staatsver-

schuldung ist in diesem Fall dann erreicht, wenn die Belastbarkeit der Wirtschaftssub-

jekte überschritten wird. Allerdings können auch vor Erreichen der Belastbarkeitsgrenze 

zusätzliche Störungen des Wirtschaftsablaufs durch eine Einschränkung des Faktoran-

gebots und der damit verbundenen Abwanderung der Produktionsfaktoren auftreten. 

Eine hohe Belastbarkeit der Wirtschaftssubjekte führt darüber hinaus zu einer deutli-

chen Verringerung der Sparquote, was zu einer starken Beeinträchtigung des Wirt-

schaftswachstums führt.379 Für den Fall der Kreditfinanzierung des Sekundärdefizits 

muss eine differenzierte Betrachtung erfolgen. Ist die Wachstumsrate des BIP kleiner 

als der Zinssatz, dann steigt die Schuldenstandsquote stetig an und die Kreditaufnahme 

                                                

377 Chouraqui, et al. (1986) S. 129-131 und Paesani, et al. (2006). 
378 Vgl. Abel, et al. (1989), Blanchard/Fischer (1989) Kapitel 2 und Homburg (1992). 
379 Vgl. Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesministerium der Finanzen (2001) S. 21. 
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des Staates gilt als nicht nachhaltig. Nur wenn die Wachstumsrate des BIP größer als 

der Zinssatz ist, wird die Schuldenstandsquote gegen einen festen Wert konvergieren, 

d.h. ein Ansteigen der Schuldenstandsquote und der Zinsbelastung wird verhindert. Das 

Ergebnis der modelltheoretischen Annahmen Domars ist demnach so zu beschreiben, 

dass ohne ausreichendes Wachstum des BIP die Zinsbelastung aus dem Schuldenstand 

zu Größenordnungen führt, die nicht ohne ein Gegensteuern durch Einführung einer 

Zinssteuer oder durch Ausgabenreduzierungen des Staates verkraftet werden können. 

Das Staatsschuldproblem hängt zusammen mit dem Wachstum des BIP.380 In diesem 

ungünstigen, aber wahrscheinlichsten Szenario kommt es zu einer immer weiteren Ein-

schränkung der fiskalischen Spielräume.381 

Eine erweiterte Sichtweise argumentiert, dass die ökonomische Grenze der 

Staatsverschuldung nicht schon erreicht ist, wenn die Zinszahlungen durch neue Kredite 

finanziert werden müssen, sondern erst, wenn der Staat keine weiteren Einnahmen er-

zielen kann, also, wenn dem Staat von niemandem mehr neue Kredite gewährt wer-

den.382 Auf diese formale Grenze abzustellen ist jedoch in diesem Fall wenig sinnvoll. 

Entscheidend ist hier nicht, wann eine Katastrophe eintritt, sondern vielmehr, ab wann 

man auf dieselbe zusteuert. Entsprechend wird mehrheitlich für die engere Sichtweise 

plädiert.383 Zur Erkennung kritischer Entwicklungen eignen sich diverse Indikatoren, 

wie die Zins-Ausgaben-, Zins-Steuer- oder Kreditfinanzierungsquote.384 

3.4 Intragenerative Verteilungswirkung  

Staatsverschuldung bewirkt nicht nur eine Umverteilung zwischen den Genera-

tionen, sondern auch eine Änderung der Einkommensverteilung innerhalb einzelner 

Generationen.  

Eine ältere, inzwischen überholte Argumentationslinie ist der so genannte 

»Transferansatz«. Demnach profitieren in erster Linie wohlhabende Individuen von den 

staatlichen Zahlungen für Kredite, da diese mehr Staatsanleihen halten. Die Lasten in 

                                                

380 Vgl. Kampmann (1995) S. 51. 
381 Wie im Kapitel A.4 zu sehen sein wird, wird dieser Umstand gezielt eingesetzt um nachfolgenden 
Regierungen die eigene Agenda aufzuzwingen. 
382 Cassel (1982) S. 670 und Augsten (2002) S. 18f. 
383 Vgl. Ziffzer (1980) S. 129 und Rürup (1982a) S. 617. 
384 Wagschal/Wintermann (2006) S. 9. 
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Form von Steuern zur Bedienung der Zinsen hingegen müssen von allen Bürgern getra-

gen werden. Dadurch entstehe eine Einkommensumverteilung. Dem wird entgegen-

gehalten, dass die Zinseinnahmen der Vermögenden nicht durch die Staatsverschuldung 

entstehen. Ob diese ihr Geld in Unternehmens- oder Staatsanleihen anlegen ist unerheb-

lich, sie beziehen so oder so Zinseinkommen.385 

Der Effekt der Einkommensverschiebung entsteht also nicht über die Tatsache, 

dass vermögende Bürger mehr Staatsanleihen halten. Vielmehr ist es das bereits disku-

tierte Crowding Out, welches diesen Effekt herbeiführt. Das durch Staatsverschuldung 

verursachte Ansteigen der Zinsen erhöht die Kapitalerträge. Davon profitieren offen-

sichtlich insbesondere Haushalte mit hoher Ersparnis, also vermögende Personen. Unter 

bestimmten Umständen kann es obendrein zu einer Verringerung der Lohnquote auf-

grund der geringeren Kapitalintensität kommen. Diese würde vor allem die ärmeren 

Bevölkerungsschichten schlechter stellen.386 Aus polit-ökonomischer Sicht müssten also 

Individuen mit hohem Vermögen eine höhere Staatsverschuldung befürworten, solche 

mit hohem Humankapital sie ablehnen.387 

3.5 Politische Auswirkungen 

Staatsverschuldung verändert die Politik. Einerseits handeln Akteure, denen die-

ses Instrument zur Verfügung steht, anders als wenn es ihnen nicht zur Verfügung steht. 

Andererseits schränkt frühere Staatsverschuldung die gegenwärtige Politik ein.  

3.5.1 Das Beispiel Griechenland 

Die in 2010 virulent gewordene griechische Schuldenkrise kann geradezu als 

Musterbeispiel für die wichtigsten Aspekte dieses Kapitels herangezogen werden: Seit 

dem Bekanntwerden des enormen Ausmaßes der Verschuldung steht das Land politisch 

am Pranger. Es verliert wichtige Teile seiner Souveränität an EU und IWF, muss sich 

von außen auferlegten Sparvorgaben beugen und kann die eigene Politik nicht mehr frei 

bestimmen. Griechenland hat gegenüber seinen Partnern fast jegliche Reputation ver-

spielt und somit auf Jahre hinaus auch seinen Einfluss in internationalen Gremien. 

                                                

385 Vgl. Andel (1969) und Gandenberger (1970). 
386 Vgl. Tolkemit (1975), Schemmel/Borell (1992) S. 143ff., Fehr, et al. (1999), Niepelt (2004) und 
Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2007b) S. 38. 
387 Cukierman/Meltzer (1989) S. 728. 
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Ebenso ergeht es dem Land an den Kapitalmärkten. Das Rating griechischer Staatsan-

leihen wurde auf das Niveau von „Ramschanleihen“ reduziert, das Vertrauen der Kapi-

talgeber ging verloren. So wurde es dem Land unmöglich, sich selber zu refinanzieren 

und es musste durch die Intervention anderer Staaten und des IWF vor einer drohenden 

Zahlungsunfähigkeit bewahrt werden. Die griechische Krisenregierung leidet nicht nur 

unter politischen Abhängigkeiten nach außen, sie hat auch nach innen einen Großteil 

ihres Handlungsspielraums verloren. Die enormen Zinskosten und die Probleme der 

Refinanzierung strangulieren den Staatshaushalt. Die griechische Regierung verfügt 

über kaum einen Spielraum mehr für die Gestaltung der aktuellen Politik. Die Schul-

denpolitik der Vorgängerregierungen hat die politische Agenda der gegenwärtigen Re-

gierung auf fast nur noch einen Punkt reduziert: sparen. Wünschenswerte öffentliche 

Leistungen können nicht mehr erbracht werden. Es gibt schwere innenpolitische Aus-

einandersetzungen, bis hin zu blutigen Straßenschlachten. Die Krise hatte und hat er-

hebliche Auswirkungen auch auf die Währung. Der Kurs des Euro stürzte ab und es 

wurde über ein Zerbrechen der Währungsunion spekuliert. Sogar die Notenbank sah 

sich gezwungen, ihre Regeln und Grundsätze zu ändern, um Griechenland zu stützen. 

Sie akzeptierte erstmals Anleihen mit niedrigerem Rating als Sicherheiten und erklärte 

sich schließlich sogar bereit, erstmals direkt Staatsanleihen zu kaufen. Dies wurde von 

vielen Beobachtern als Tabubruch und Verlust der politischen Unabhängigkeit der EZB 

bewertet. Diese Vorgänge führten in der Öffentlichkeit zu Inflationsängsten und einem 

Vertrauensverlust in den Euro. Die Ursachen der Verschuldungskrise liegen in der allzu 

leichfertigen Ausgabenpolitik der Vergangenheit. Der griechische Staatssektor gilt seit 

langem als aufgebläht, die Sozialleistungen und Militärausgaben als überhöht. Solange 

es der Regierung jedoch möglich war, sich günstig zu refinanzieren, fehlte der politische 

Wille oder die Kraft, die nötigen Einsparungen vorzunehmen.388 

Das Beispiel Griechenland deckt in verblüffender Weise die meisten Punkte ab, 

die in der Literatur zu den politischen Folgen der Staatsverschuldung genannt wer-

den.389 Im Folgenden werden sie in allgemeiner Form dargestellt. 

                                                

388 Vgl. Der Spiegel (2010a), Der Spiegel (2010b), Der Spiegel (2010c), Europäischer Rat (2010), 
Europäische Zentralbank (2010) und Handelsblatt (2010a). 
389 Einige der hier genannten Aspekte werden im Folgekapitel A.4 ausführlicher thematisiert. 
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3.5.2 Veränderte Ausgabenpolitik 

Die politischen Veränderungen beginnen mit einer leichtfertigeren Ausgabenpo-

litik in der Ausgangsperiode. Staatsverschuldung verzerrt den Preis öffentlicher Güter. 

Diese wirken günstiger, als sie tatsächlich sind, so dass die Nachfrage steigt. Dieser 

Gedanke geht zurück auf Wicksell und wurde seitdem immer wieder aufgegriffen, ins-

besondere von Musgrave und Wagner.390 Auch der bereits genannte Investitionsansatz 

geht davon aus, dass sich die Bürger durch Staatsverschuldung reicher fühlen und mehr 

konsumieren.391 Durch die Staatsschuldillusion, der viele Bürger unterliegen,392 wirken 

die gegenwärtigen Ausgaben geringer, da die zukünftigen Kosten nicht voll internali-

siert werden. Die Erwartung zukünftiger Steuern zur Abbezahlung der Schulden bewirkt 

nicht den gleichen Spardruck, den gegenwärtige Steuern auslösen würden. Auch un-

wichtige Ausgaben werden viel leichtfertiger beschlossen, solange die Politik noch die 

Möglichkeit hat, die Kosten via Staatsverschuldung auf die Zukunft abzuwälzen. Müss-

te jedes neue Ausgabenprogramm sofort durch Einsparungen oder Steuererhöhungen 

gegenfinanziert werden, wäre es weitaus schwerer, diese durchzusetzen. Politische Ent-

scheider und Öffentlichkeit würden sich mehr Gedanken darüber machen, ob die ent-

sprechende Ausgabe wirklich nötig ist.393 Entsprechend argumentiert Wicksell, dass die 

Regierung nur solche Ausgaben beschließen sollte, die auch tatsächlich allgemeine Zu-

stimmung finden und daher auch in der Gegenwart gegenfinanziert werden können.  

Staatsverschuldung erleichtert also auch Klientelpolitik, d.h. die Bedienung von 

Partikularinteressen zur Sicherung der eigenen Wiederwahl. Sie täuscht nicht vorhande-

ne Verteilungsspielräume vor.394 Somit führt die Möglichkeit der Staatsverschuldung zu 

insgesamt höheren Staatsausgaben, einem ineffizient großen öffentlichen Sektor und 

einer suboptimalen Ausgabenstruktur.395 Langfristig folgen aus einer übertriebenen 

Verschuldungspolitik weitere politische Probleme.  

                                                

390 Musgrave (1959), Buchanan/Wagner (1977) und Wicksell (1994). 
391 Modigliani (1961). 
392 Gandenberger (1971) S. 372f., Buchanan/Wagner (1977) Kapitel 9, Schemmel/Borell (1992) S. 143ff. 
und Hagen/Harden (1995). 
393 Elmendorf/Mankiw (1999) S. 14f. 
394 Schlesinger, et al. (1993) S. 149. 
395 Vgl. Musgrave (1959), Gandenberger (1971), Buchanan/Wagner (1977) S. 131, Schemmel/Borell 
(1992) S. 143ff., Wicksell (1994), Feldstein (1995), Berthold/Koch (2008) und Mulligan (2010). 
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3.5.3 Staatsverschuldung und Inflation 

Ein anderer Aspekt ist, dass hohe Defizite den Inflationsdruck erhöhen können. 

So warnen z.B. Notenbankpräsidenten immer wieder vor Inflationsgefahren aufgrund 

höherer Defizite.396 

Die direkte Wirkung erfolgt über die erhöhte Nachfrage aufgrund der staatlichen 

Kreditaufnahme397 und durch die Unsicherheit der Notenbank über die zukünftige Ent-

wicklung und der daraus resultierenden bestmöglichen Geldpolitik.398 Allerdings gilt die 

Gefahr einer per se inflationserhöhenden Staatsverschuldung als relativ gering, solange 

die Notenbank unabhängig ist und ein Preisstabilitätsmandat hat.399 Erst wenn die Zen-

tralbank zur direkten Finanzierung der Defizite verpflichtet wäre, verlöre sie die Hoheit 

über die Geldbasis und ggf. die Fähigkeit zur wirksamen Inflationsbekämpfung. Erst 

dann werden in der Literatur ernsthafte Inflationsgefahren durch Staatsverschuldung 

gesehen.400 Empirische Untersuchungen zeigen, dass Staatsverschuldung die Inflation in 

entwickelten Ländern tatsächlich nicht erhöht, in Schwellenländern hingegen durch-

aus.401 

Weitaus umstrittener ist die indirekte Wirkung der Staatsverschuldung auf die 

Inflation: Ein Aspekt sind die durch Staatsverschuldung verursachten höheren Zinsen 

und ihre negativen Folgen für die Wirtschaft (»Crowding Out«). Die Politik könnte ver-

sucht sein, Druck auf die Notenbank auszuüben, den Zinssatz zu niedrig zu halten, um 

die Wirtschaft zu schonen. Dies könnte dann jedoch zu Inflation führen.402 Bedeutsamer 

noch ist der Aspekt einer möglichen Entschuldung durch Inflation. Je höher der Schul-

denstand, so wird oft argumentiert, umso höher der Anreiz sich dieser Schulden zu ent-

ledigen, indem man sie durch Inflation entwertet.403 Diese Frage soll aufgrund ihrer 

politischen Brisanz etwas ausführlicher diskutiert werden. 

                                                

396 Z.B. Volcker (1985) S. 10 und Greenspan (1995) S. 141. 
397 Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2009) S. 74f. 
398 Woodford (1996). 
399 Dornbusch (1997). 
400 Vgl. Illing (1997) S. 289. 
401 Reinhart/Rogoff (2010b). 
402 Vgl. Elmendorf/Mankiw (1999) S. 13. 
403 Barro-Gordon (1983)weisen auf den Infationsanreit der Regierungen bei steigender Inflation hin und 
begründen ihn mit dem Zeitinkonsistenzproblem. 
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Ist es überhaupt möglich, die Staatsverschuldung durch Inflation zu senken? 

Keynes nennt Inflation als eine von drei Möglichkeiten eines Staates, neben Steuererhö-

hungen und Abwertung der Währung, seine Schuldenlast zu reduzieren.404 Seitdem wird 

Inflation – gerade in der öffentlichen Debatte – als die einfachste Möglichkeit des Staa-

tes gesehen, sich seiner Schulden zu entledigen.405 Aber auch in Fachkreisen gibt es 

nennenswerte Stimmen, die eine reale Abwertung von Staatsschulden durch Inflation 

für möglich und wahrscheinlich halten.406 Es wird darauf verwiesen, dass die USA ihre 

reale Schuldenlast nach dem zweiten Weltkrieg durch Inflation um 40 v.H. reduzieren 

konnte.407 Eine weitere Studie zeigt, dass die Reduktion der US-Schuldenquote von 

1946 bis 2003 zu 56 v.H. auf steigende Preise zurückgeht und nur 44 v.H. auf das Wirt-

schaftswachstum zurückzuführen sind.408 Ebenso könnte auch heute – trotz kürzerer 

Laufzeiten der Staatsanleihen – die Schuldenlast gesenkt werden. Eine Inflationsrate 

von 10 v.H. würde den realen Schuldenstand im Laufe von fünf Jahren um 40 v.H. sen-

ken. Bei einem hohen Grad an Auslandsverschuldung könnte diese »Inflationssteuer« 

auch ausländischen Akteuren aufgebürdet werden. Dies macht sie für Regierungen zu-

sätzlich attraktiv, da die Widerstände ihrer Wähler geringer wären als bei Steuererhö-

hungen, die nur Inländer träfen. Verstärkt würde der Effekt durch den nominalen An-

stieg des BIP, durch welchen auch die Schuldenquote (Schuldenstand/BIP) schneller 

sänke. Außerdem würden höhere Einnahmen, z.B. durch erhofftes Wirtschaftswach-

stum, die so genannte »kalte Progression« oder Notenbankgewinne, und geringere reale 

Ausgaben, z.B. bei fixierten Sozialleistungen, die Situation des Staates weiter verbes-

sern.409 War Inflation lange Zeit geradezu ein Tabu-Thema, fordern derzeit namhafte 

Wirtschaftswissenschaftler wie Blanchard, Blanchflower, Mankiw und Rogoff höhere 

Inflationsraten zwischen 4 v.H. und 6 v.H.410 

Dieser gerade in der öffentlichen Meinung weit verbreiteten Ansicht wird jedoch 

entgegen gehalten, dass es für den Staat kaum möglich sei, sich durch Inflation zu ent-

                                                

404 Keynes (1924). 
405 Vgl. Illing (1997) S. 299 und Aizenman/Marion (2009). 
406 Z.B. Calvo (1989), Andreopoulos (2010) und Junius/Tödtmann (2010). 
407 Aizenman/Marion (2009). 
408 Andreopoulos (2010). 
409 Vgl. Junius/Tödtmann (2010) S. 2f. 
410 Bloomberg (2009), Andreopoulos (2010) und Blanchard, et al. (2010). Allerdings nicht nur wegen der 
Staatsverschuldung, sondern auch z.B. um die Handlungsspielräume der Notenbanken zu erhöhen. 
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schulden.411 Immerhin würden rationale Wirtschaftssubjekte die Inflationspolitik antizi-

pieren und einen entsprechend höheren Nominalzins verlangen. Unter Umständen könn-

te die Unsicherheit über eine als unsolide empfundene Politik sogar noch zu Risikoauf-

schlägen führen. Dadurch würden die Kosten der Staatsverschuldung real gleich blei-

ben, wenn nicht gar steigen. Somit könnte der Staat seine Verschuldungslasten nur noch 

durch überraschende Inflation senken. Aber diese Täuschung würde ihm nicht (mehr-

mals) gelingen. Hinzu kämen die durch eine höhere Inflation verursachten Effizienzver-

luste und wirtschaftlichen Verwerfungen.412 Es wird darauf verwiesen, dass ein Großteil 

der Staatsanleihen eine eher kurze Laufzeit hat,413 so dass sich die Zinssätze schnell an 

die höhere Inflation anpassen würden. Die Anreize zur Inflationierung hängen also stark 

von der durchschnittlichen Restlaufzeit der Staatsanleihen ab. Eine Analyse derselben 

ergibt, dass sich die fiskalischen Entlastungen durch Inflation für die meisten Länder in 

sehr engen Grenzen halten.414 

Es lassen sich also drei relevante Sichtweisen zusammenfassen:415 die beiden 

Extrem-Positionen halten Inflation für ein voll, bzw. überhaupt nicht funktionsfähiges 

Instrument zur Senkung der realen Verschuldung. Die Mittelposition stellt auf die Lauf-

zeiten der bereits ausgegeben Anleihen ab und hält Einmaleffekte für möglich. 

Bei dem Versuch ein Fazit zu ziehen und die durchaus überzeugenden Argumen-

te beider Seiten gegeneinander abzuwägen, kann man zu folgendem Schluss kommen: 

Der Staat kann seine Schuldenlast durch Inflation senken, insgesamt überwiegen aber 

die Nachteile, so dass er es besser unterlassen sollte. Die völlige Wirkungslosigkeit von 

Inflation gilt nur in Modellen mit zu restriktiven Annahmen. Aufgrund von Marktrigidi-

                                                

411 Vgl. Illing (1997) 299ff. für eine ausführliche, auch formale Analyse und Donovan (2009) für einen 
knappen Überblick. 
412 Calvo (1989) hält eine Schuldenreduktion durch Inflation zwar für möglich, argumentiert aber, dass 
die Schäden den Nutzen übersteigen. Zu den wirtschaftlichen Auswirkungen der Inflation vgl. z.B. 
Samuelson/Nordhaus (2007) S. 930ff. und Hardes/Uhly (2007) S. 337ff. 
413 Junius/Tödtmann (2010) S. 10. 
414 Ebd. S. 14. 
415 Aus akademischem Interesse, soll eine weitere Variation der Thematik kurz angerissen werden, die 
jedoch von keiner großen Relevanz ist und nicht unmittelbar zur Thematik gehört. Sie wird lediglich in 
Labonte/Makinen (2005) S. 4f. kurz angesprochen. Demnach kann zwar Inflation die Verschuldung nicht 
substantiell senken, wenn man aber Inflation in Kauf nimmt, lässt sich das Defizit senken. Eine Regie-
rung kann ihre Ausgaben finanzieren, indem sie Geld druckt, statt es durch Anleihen am Kapitalmarkt 
aufzunehmen. So wird ein Ansteigen der Verschuldung vermieden, im Gegenzug jedoch Inflation ausge-
löst. Inflation wird als eine Steuer auf Geldhaltung verstanden. Sie verdrängt im Gegenzug zur Staatsver-
schuldung mehrheitlich privaten Konsum. Somit fallen die Lasten der Inflation in der Gegenwart an, statt 
wie bei Staatsverschuldung in die Zukunft verschoben zu werden. 
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täten und imperfekten Informationen kann der Staat seine Verschuldung entwerten. Dies 

zeigen die historischen Ereignisse, die langen Laufzeiten vieler Anleihen und die derzeit 

trotz hoher Inflationserwartungen niedrigen Zinsen. Als Beispiel könnte ein Anleger 

genannt werden, der kurz vor dem Ausbruch der – für die meisten Marktteilnehmer 

überraschenden – Finanzmarktkrise Staatsanleihen gekauft hat. Sollte in der Folgezeit 

Inflation auftreten, so würde er aufgrund der fixen Zinsen einen Verlust erleiden. Aller-

dings ist dieser Effekt begrenzt, da sich die Zinsen schnell erhöhen würden. Neu ausge-

gebene Anleihen wären höher verzinst, so dass sich die staatlichen Zinslasten bald er-

höhen werden. Somit sinken die realen Lasten nur ein wenig, nämlich im Bezug auf die 

Restlaufzeit der zum Zeitpunkt des Ausbruchs der überraschenden Krise ausgegebenen 

Anleihen. Hinzu kommt allerdings noch die sinkende Schuldenquote aufgrund des stär-

keren Anstiegs des nominalen BIP. D.h., es fällt den Regierungen leichter, die Lasten 

der Verschuldung zu schultern. Auf den ersten Blick lohnt sich Inflation also. Berück-

sichtigt man jedoch die Begleitkosten der Inflation, ändert sich das Bild. Aufgrund der 

mit Inflation verbundenen Verzerrungen überwiegen die gesamtwirtschaftlichen Kosten 

den Nutzen. Die Staaten sollten daher der Versuchung widerstehen, ihre Schulden durch 

Inflation abtragen zu wollen.416 Dennoch zeigt eine mehrere Jahrhunderte überblickende 

Analyse von Reinhart und Rogoff, dass staatliche Schuldenkrisen de facto oft auch eine 

hohe Inflation nach sich ziehen.417 

 

Inflation und implizite Staatsverschuldung  

Wie bereits oben diskutiert, bezieht sich diese Arbeit nicht nur auf die explizite, 

sondern auch die implizite Staatsverschuldung. Erstaunlicher Weise finden sich in der 

Literatur keine418 Überlegungen zu der Frage, wie sich Inflation auf die implizite 

Staatsverschuldung auswirkt. Die Höhe der impliziten Staatsverschuldung bemisst sich 

nach dem Umfang, in dem zukünftige Zahlungsverpflichtungen zukünftige Einnahmen 

übersteigen. Es gilt also zu prüfen, wie Inflation die (realen) Einnahmen und Ausgaben 

in den für die implizite Staatsverschuldung besonders wichtigen Bereichen verändert. 

Diese sind die gesetzliche Kranken- und Rentenversicherung, die Pensionen und die 

                                                

416 Weitere Analysen des Zusammenhangs von Inflation und Fiskalpolitik finden sich in  
McCallum (1984).  
417 Reinhart/Rogoff (2008).  
418 Soweit dies der Autor nach gründlicher Recherche feststellen konnte. 
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Pflegeversicherung.419 Unter der Annahme, dass sich das Lohnwachstum entsprechend 

der Inflationsrate erhöht, ist davon auszugehen, dass sich die realen Einnahmen kaum 

verändern. Die nominalen Beitragszahlungen würden sich um die Inflationsrate erhö-

hen, die realen somit unverändert bleiben. Ebenso dürften auch die realen Kosten in der 

Kranken-, Renten- und Pflegeversicherung weitgehend konstant bleiben. Die Kosten der 

Gesundheitssysteme stiegen mit der Inflationsrate, die Renten – über den Umweg der 

Koppelung an die Lohnentwicklung – ebenfalls. Selbst wenn die Reallohnentwicklung 

zurückfiele, weil es den Arbeitnehmern nicht gelänge, einen entsprechenden Inflations-

ausgleich bei den Nominallöhnen durchzusetzen, würde sich nicht viel ändern. Einer-

seits hätte der Staat zwar Einsparungen bei real sinkenden Renten und real niedrigeren 

Lohnkosten im Gesundheitswesen. Andererseits sänke auch der reale Wert der gezahl-

ten Sozialbeiträge. Welcher Effekt überwiegt, müsste im Detail untersucht werden. Al-

lerdings gibt es einen Faktor, welcher das Bild etwas verändern könnte. Die von der 

Bundesregierung beschlossene Rentengarantie verhindert ein Absinken der Renten. 

Diese wäre aber aufgrund der Lohnentwicklung nötig gewesen. Die nicht vorgenomme-

nen Kürzungen sollen in der Zukunft mit ausfallenden Rentensteigerungen wieder kom-

pensiert werden. Wenn nun eine höhere Inflation zu schneller steigenden Nominallöh-

nen führte, und die Politik tatsächlich die Renten konstant ließe, so dass sie real sänken, 

würde die Inflation bewirken, dass die vorgesehene Einsparung bei den Renten schnel-

ler erreicht würde. Allerdings ist dies nur ein recht unbedeutender Einmaleffekt, der 

nichts an der grundsätzlichen Einschätzung ändert. Etwas anders ist die Sachlage bei 

den Pensionslasten. Die Pensionen sind an die Entwicklung der Beamtengehälter ge-

koppelt, diese wiederum werden von der Politik bestimmt. Die nominale Absenkung 

von Zahlungen ruft meist weit mehr Widerstand hervor, als eine graduelle reale Absen-

kung bei konstanten Nominalzahlungen. Inflation wäre daher eine Möglichkeit, die rea-

len Beamtengehälter und somit auch die Pensionslasten zu senken. In diesem Bereich 

könnte Inflation als Hilfsmittel genutzt werden, die implizite Staatsverschuldung zu 

reduzieren. Ob die Politik diesen Weg wirklich gehen würde, sei dahin gestellt. Dass 

diese Reduktion der impliziten Staatsverschuldung die sonstigen Kosten der Inflation 

aufwiegen würde, darf bezweifelt werden. Es ändert sich also nichts an der Gesamtein-

schätzung, dass Inflation kein empfehlenswertes Mittel zur Schuldenreduktion ist. 

                                                

419 Vgl. Kapitel A.1.2.1 Abbildung 7: Implizite Staatsverschuldung in Deutschland. 
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Inflationserwartungen 

Ein dritter Wirkzusammenhang von der Staatsverschuldung zu höheren Inflati-

onsraten geht über die Inflationsängste der Bevölkerung. Trotz einer langen Periode der 

Stabilität und relativ unabhängiger Notenbanken gibt es in dieser Hinsicht noch immer 

ein historisch bedingtes Misstrauen der Bürger gegen den Staat. Dies zeigt die öffentli-

che Debatte über eine angeblich drohende Inflation nach der gegenwärtigen Finanz- und 

Staatsschuldenkrise.420 Je höher die Schulden, umso höher der angenommene Anreiz 

des Staates, sie zu inflationieren, umso höher der vermutete politische Druck auf die 

Notenbank, eine lockere Geldpolitik zu fahren, und umso höher unter bestimmten Be-

dingungen die Inflationserwartungen der Bürger. Je nach dem, wie unabhängig die No-

tenbank ist und wie stark sie sich der Geldwertstabilität verpflichtet fühlt, kann sie ent-

weder dem Druck nachgeben und eine höhere Inflation zulassen, oder aber dieser vor-

beugen. So können allein die Ängste vor einer Inflation aufgrund von Staatsverschul-

dung entweder zu höher Inflation führen, oder aber zu einer restriktiveren Geldpolitik, 

mit entsprechenden negativen Folgen für die wirtschaftliche Entwicklung.421  

Dabei korreliert Staatsverschuldung nicht nur mit dem inneren Wert einer Wäh-

rung, sondern auch mit dem äußeren. Werden die Schuldenstände eines Landes zu hoch, 

kann es passieren, dass Investoren einen Ausfall ihrer Kredite oder eine Entwertung 

durch Inflation befürchten. Dies erschwert und verteuert nicht nur die Refinanzierung 

des Landes, sondern kann auch zu einer Abwertung der Währung führen.422 

3.5.4 Weitere Politische Auswirkungen 

Reduzierter Handlungsspielraum 

Die wohl gravierendste politische Auswirkung der Staatsverschuldung ist die 

langfristige Abnahme des Handlungsspielraums der Regierung.423 Ein hoher Schul-

denstand erschwert die Reaktion auf Krisen und die laufenden Zinslasten engen die Ent-

scheidungsfreiheit der Regierung ein.424 Dies ist auch demokratietheoretisch bedenklich, 

                                                

420 Vgl. z.B. Focus (2010). 
421 Reinhart/Rogoff (2010a). 
422 Handelsblatt (2010c). 
423 Vgl. Fasten (2006), Schemmel (2006) und Sachverständigenrat zur Begutachtung der 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2009) S. 9. 
424 Schemmel/Borell (1992) S. 143ff. 
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da man den zukünftigen Regierungen die Möglichkeit nimmt, ihren Wählerauftrag um-

zusetzen. Je höher der übernommene Schuldenstand, umso höher der nötige Primär-

überschuss.425 Statt alle in der Gegenwart erzielten Einnahmen entsprechend der Präfe-

renzen der gegenwärtigen Steuerzahler verwenden zu können, muss ein steigender An-

teil für die Entscheidungen der Vergangenheit aufgebracht werden. So beläuft sich in 

Deutschland der Anteil der Zinszahlungen am staatlichen Gesamthaushalt auf 16,4 

v.H.426 Der Anteil am Bundeshaushalt liegt noch darüber. Im Durchschnitt sind die 

Zinszahlungen für frühere Schulden inzwischen höher als die Neuverschuldung. Man 

stelle sich die politische Situation vor, wenn es diese Belastung gar nicht gäbe.  

Politische Abhängigkeiten 

Ein in der Literatur eher selten genannter Aspekt sind politische Abhängigkeiten. 

Eine Regierung, die ein hohes Haushaltsdefizit decken, oder einen hohen Schuldensoc-

kel refinanzieren muss, ist darauf angewiesen, dass es ihr gelingt, sich über die Kapi-

talmärkte zu refinanzieren.427 Solange dies problemlos möglich ist, entstehen keine 

Schwierigkeiten, insbesondere wenn die Staatsanleihen von inländischen Wirtschaftsak-

teuren gekauft werden. Wenn sich aber die Finanzierung schwierig gestaltet und/oder 

die Anleihen in erheblichem Ausmaß durch das Ausland gehalten werden, kann es sein, 

dass die Regierung einen Teil ihrer Entscheidungsfreiheit einbüßt. So kann es passieren, 

dass die Regierung ihre politische Agenda an die Wünsche der (potentiellen) Gläubiger 

anpassen muss, um diese zu weiteren Krediten zu bewegen.428 In einer schwachen Aus-

prägung wären dies allgemeine Reformen, die von »den Kapitalmärkten« gefordert 

werden. Eine starke Ausprägung wären von einer internationalen Institution oder Gläu-

bigerstaaten, z.B. IWF oder EU, detailliert vorgeschriebene Sparmaßnahmen. Dass dies 

legitimatorische und demokratietheoretische Probleme mit sich bringt, ist offensichtlich. 

Selbst wenn es keine akuten Refinanzierungsprobleme gibt, kann eine hohe Auslands-

verschuldung Abhängigkeiten mit sich bringen. Wenn es einen einzelnen Gläubiger 

gibt, der einen erheblichen Anteil der Verschuldung und Neuverschuldung finanziert, so 

wird allein die Möglichkeit, dass dieser aufhören könnte, dem verschuldeten Land Geld 

                                                

425 Vorausgesetzt die Regierung verzichtet auf Ponzi-Spiele, die langfristig zum Staatsbankrott führen 
würden. 
426 Statistisches Bundesamt (2009) S. 992. 
427 Vorausgesetzt, dass eine Finanzierung durch die Notenbank ausgeschlossen ist. 
428 Vgl. Oatley/Yackee (2004). 
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zu leihen, genügen, das Verhalten des Schuldner-Staates zu verändern. Der Schuldner 

weiß um die Probleme, die er bekäme, wenn der Gläubiger aufhörte, ihm Mittel zur 

Verfügung zu stellen. Entsprechend wird er sich bemühen, diesen nicht zu verärgern. 

Die Position des Gläubigers hingegen bringt Macht und Einfluss mit sich.429 Dieser Zu-

sammenhang wurde lange Zeit gezielt in der Entwicklungshilfepolitik eingesetzt. Ein 

weiteres prominentes Beispiel wäre das Verhältnis der USA zu China.430 

Ein eigenes Feld sind die polit-ökonomischen Aspekte der Staatsverschuldung, 

wie der strategische Einsatz von Staatsverschuldung um die Agenda der Nachfolgere-

gierung zu beeinflussen. Diese Themen sollen im folgenden Kapitel behandelt werden. 

                                                

429 Friedman (1988) S. 13: "World power and influence have historically accrued to creditor countries. It 
is not coincidental that America emerged as a world power simultaneously with our transition from a 
debtor nation [...] to a creditor supplying investment capital to the rest of the world." 
430 Vgl. Walter (2009) und Meerwaldt (2010). 
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4 Politische Ökonomie der Staatsverschuldung  

In den letzten Jahrzehnten ließ sich in weiten Teilen der Welt ein signifikanter 

Anstieg der Schuldenstände beobachten, der durch die klassischen Erklärungsansätze 

nicht gedeckt ist.431 Die Neue Politische Ökonomie wandte sich daher der Frage zu, ob 

die Entwicklung der Staatsverschuldung vielleicht weniger von ökonomischen Notwen-

digkeiten als vielmehr von politischen Prioritäten abhängt. Wenn Staatsverschuldung 

nicht oder nur zum Teil aufgrund von Effizienzüberlegungen eingesetzt wird, sondern 

vielmehr als politisches Instrument oder aufgrund von Politikversagen, dann ergeben 

sich daraus erhebliche Konsequenzen für den Umgang mit derselben. 

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den Erkenntnissen der Neuen Politischen 

Ökonomie zur Staatsverschuldung und dabei insbesondere mit den Faktoren, die ihre 

Entstehung erklären können. Es wird gezeigt, dass öffentliche Verschuldung mit negati-

ven externen Effekten verglichen werden kann, und dass Politiker einer Dilemma-

Situation ausgesetzt sind, die sie immer wieder zur Verwendung der Staatsverschuldung 

zwingt. Daraus lässt sich ableiten, dass es im gegenwärtigen Regulierungssystem fast 

zwangsläufig wieder zu neuen Defiziten kommen wird, und auch, dass bestimmte, im-

mer wieder diskutierte Wege zur Defizitvermeidung grundsätzlich zum Scheitern verur-

teilt sind. Daraus lässt sich andererseits aber auch ableiten, welche Ansätze grundsätz-

lich Erfolg versprechend sein könnten. 

Im ersten Teil des Kapitels werden die Mechanismen diskutiert, die immer wie-

der zu einem Auftreten der Staatsverschuldung führen. Es beginnt mit einer knappen 

Schilderung der Annahmen und beschäftigt sich anschließend eingehend mit der Bedeu-

tung der Staatsverschuldung im politischen Wettbewerb. In den beiden folgenden Ab-

schnitten wird daraus abgeleitet, warum es immer wieder zu Defiziten kommt, und 

wann solide Finanzpolitik doch möglich ist.432 

4.1 Staatsverschuldung und Wettbewerb auf politischen Märkten 

Im folgenden Abschnitt werden die grundlegenden polit-ökonomischen Entste-

hungsgründe für Staatsverschuldung analysiert. Es wird gezeigt, dass sich die Erkennt-

                                                

431 Roubini/Sachs (1989).  
432 Für einen knappen Überblick siehe Berthold/Koch (2008).  
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nisse über Marktwettbewerb, Dilemmastrukturen und die Bekämpfung negativer exter-

ner Effekte auf die Politik und die Bekämpfung von Staatsverschuldung übertragen las-

sen. Dabei wird Staatsverschuldung als ein negativer externer Effekt betrachtet, den 

politische Akteure ausüben, um ihre Preise zu senken. Solide Fiskalpolitik wird als ge-

wünschte Zusammenarbeit zum gegenseitigen Vorteil gesehen, die jedoch durch ein 

Gefangenendilemma verhindert wird. Der politische Wettbewerb führt zwangsläufig zu 

einer überhöhten Staatsverschuldung. 

4.1.1  Wettbewerb auf politischen Märkten 

Politische Märkte können mit Gütermärkten verglichen werden. Dabei stehen 

die Politiker unter einem ähnlichen Wettbewerbsdruck zur Verteidigung ihrer Ämter 

wie private Unternehmen.433  

Es gibt zahlreiche Anbieter (die Politiker oder Parteien), die mit einem Produkt 

(der von ihnen vorgeschlagenen Politik) um die Gunst der Nachfrager (die Wähler) 

konkurrieren. Der Preis des politischen Angebots ist der zur Finanzierung nötige Steuer-

satz, bzw. der Umfang der angebotenen öffentlichen Güter. Die Wähler kaufen das gün-

stigste Produkt, d.h. wählen die Partei, deren Politikvorschlag ihnen den größten Nutzen 

bringt. 

Dabei genügt für die Zwecke dieser Arbeit das Basis-Modell, wie man es so 

ähnlich häufig in der Literatur finden kann.434 Die zahlreichen Verfeinerungen ändern 

nichts am Grundgedanken, werden daher hier nicht berücksichtigt, um das Prinzip mög-

lichst deutlich herauszustreichen. 

Eine beliebige Zahl von Politikern oder Parteien P = A, B, ... N stehen zur Wahl. 

Sie sind eigennutzorientiert.435 Ziel der politischen Akteure ist es, gewählt zu werden 

(office-seeking), wobei es hier egal ist, ob sie die absolute Stimmenzahl π maximieren 

(max πP) oder nur die Wahrscheinlichkeit p ins Amt gewählt zu werden (max pP = 

Prob[πP>½]). Es wird ausgegangen von pre-election-politics: Im Wahlkampf geben die 

Kandidaten simultan und nicht-kooperativ bindende Versprechen ab, welche Politik qP 

                                                

433 Buchanan/Wagner (1977) S. 96. 
434 Vgl. z.B. Downs (1957), Besley/Coate (1997) oder Persson/Tabellini (2000). 
435 Die Standard-Annahme seit 1942, vgl. Schumpeter (1993). Der Sachverständigenrat zur Begutachtung 
der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2007b) weißt aber auch darauf hin, dass die These nicht verab-
solutiert werden sollte und es sehr wohl auch zukunftsorientierte Politik gebe (S. 54). 
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sie im Falle ihrer Wahl realisieren werden. Diese besteht aus einem Bündel an öffentli-

chen Gütern gP und dem Steuersatz τP, der erhoben werden muss, um die öffentlichen 

Güter zu finanzieren. g und τ können nicht zielgruppenspezifisch ausgestaltet werden. 

Die Bürger verfügen über die indirekte Nutzenfunktion Wi(q). Sie wählen denjenigen 

Politiker, dessen qP ihnen das höchste Wi(q) verspricht.  

Es wird nun davon ausgegangen, dass es unter allen Politikalternativen einen 

klaren Condorcet-Sieger gibt, d.h. ein bestimmtes g*, das alle anderen dominiert und die 

Siegchancen maximiert. Dabei ist es hier unerheblich, ob dies die Folge homogener 

Präferenzen ist, oder weil trotz heterogener Präferenzen ein Medianwähler-

Gleichgewicht vorliegt. Aspekte wie Ideologie, Sympathie für Kandidaten, probabilistic 

voting, etc. werden vernachlässigt.436 Folglich wird die Struktur der Staatsausgaben in 

den Vorschlägen der verschiedenen Kandidaten identisch sein, alle Kandidaten werden 

gP = g* vorschlagen. Die vorgeschlagenen qP können sich aber sehr wohl im Steuersatz 

τP unterscheiden.  

Die Kandidaten seien keine perfekten Substitute, sondern unterscheiden sich bei 

den Kosten der Erstellung der öffentlichen Güter. Der Effizienzparameter θP zeigt, wie 

effizient ein Politiker sein Programm umzusetzen vermag. θP wird von verschiedenen 

Faktoren beeinflusst. Es kann ein Ausdruck der persönlichen Kompetenz des Kandida-

ten sein,437 oder von den Renten, die er sich selbst genehmigt, oder von anderen Fakto-

ren. Dieser Punkt wird im nächsten Kapitel noch einmal aufgegriffen. Ein effizient ar-

beitender Politiker hat ein niedrigeres θP, er stellt die öffentlichen Güter also billiger her 

und kann einen niedrigeren Steuersatz τP in Aussicht stellen. Hier findet der Wettbe-

werb zwischen den Kandidaten statt. Der Steuersatz τP entspricht dem Preis der angebo-

tenen Politik und jeder Kandidat wird sich bemühen, möglichst billig anzubieten, also 

möglichst niedrige Steuern zu erheben.438 

                                                

436 Persson/Tabellini (2000). 
437 Wie es Rogoff (1990) es erstmals vorgeschlagen hat. 
438 Man könnte genauso gut von einem festen τ und einem variablen gP ausgehen, und den Wettbewerb 
über den Umfang der Staatsausgaben, z.B. die Höhe der Transfers, modellieren. Hier entspräche der Um-
fang des Angebots dem Preis, es wäre also dasjenige Angebot am billigsten, dass den größten Umfang 
hätte. Oder man gibt sowohl τ als auch g frei und lässt den Wettbewerb über den Gesamtnutzen des Poli-
tikbündels q laufen. Am Kerngedanken des Preiswettbewerbs auf dem politischen Markt würde sich 
nichts ändern, die Arbeit bleibt also bei der einfachsten Variante. 
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Es gilt also festzuhalten, dass auch auf dem politischen Markt ein Preiswettbe-

werb um die Zustimmung der Bürger herrscht. Wie auf dem Gütermarkt, folgt auch auf 

dem politischen Markt aus dem Wettbewerb der Zwang, zu einem möglichst niedrigen 

Preis anzubieten. Denn letztlich werden die nutzenmaximierenden Bürger sich am 

Wahltag für den Anbieter entscheiden, der den niedrigsten Preis hat. Wer einen zu ho-

hen Preis verlangt, wird nicht gewählt.439 

4.1.2 Bedeutung der Staatsverschuldung im politischen Wettbewerb  

Im folgenden Abschnitt wird dargelegt, welche Rolle die Staatsverschuldung in 

diesem Modell einnimmt. Sie wird als Instrument betrachtet, mit deren Hilfe Politiker 

versuchen, die Preise ihrer Politik zu senken, um ihre Wahlchancen zu erhöhen. Dabei 

verursachen sie jedoch negative externe Effekte.  

Staatsverschuldung ermöglicht es, Nutzen von der Zukunft in die Gegenwart zu 

transferieren, oder anders gesagt, das heutige Angebot an öffentlichen Gütern zu erhö-

hen, bzw. die heutigen Steuern zu senken, und spätere Akteure dafür zahlen zu lassen. 

Diese Abwälzung von Lasten auf Dritte ermöglicht es der amtierenden Regierung, die 

Preise für ihre politischen Angebote zu senken. So, wie – um das klassische Beispiel zu 

bemühen – ein Chemiewerk seine Gewinne steigern kann, indem es ungeklärtes Wasser 

in den Fluss ableitet, um seine Kosten zu senken, dabei aber den Fischern schadet, so 

kann die Politik Schulden als eine Methode nutzen, ohne eigene Anstrengungen die 

Preise senken und einen Wettbewerbsvorteil erlangen zu können. Alle Kandidaten anti-

zipieren diese Option und senken entsprechend die Steuersätze in ihrem vorgeschlage-

nen Politikbündel. Staatsverschuldung wird damit zu einem Einflussfaktor für θP. Somit 

wird Staatsverschuldung zu einem negativen externen Effekt, den Politiker ausüben um 

ihre Preise zu senken und damit ihre Wahlchancen zu erhöhen.  

Damit diese These gilt, müssen drei Fragen bejaht werden können:  

• Liegt tatsächlich ein negativer Effekt vor?  

• Liegt tatsächlich ein externer Effekt vor? 

• Kann sich ein Politiker durch höhere Staatsverschuldung Vorteile verschaffen? 

                                                

439 Natürlich gibt es auch einige Charakteristika, die den Wettbewerb auf dem Gütermarkt und dem politi-
schen Markt unterscheiden, vgl. z.B. Buchanan/Wagner (1977) Kapitel 7. 



 

 103 

Die beiden ersten Fragen wurden in der so genannten »Lastenverschiebungsde-

batte« thematisiert, welche in den ersten Kapiteln bereits dargestellt wurde. Allerdings 

nicht unter dem Stichwort negativer externer Effekt. Doch letztlich ging es darum: Wel-

che Wirkung hat die Staatsverschuldung? Gehen tatsächlich negative Effekte von ihr 

aus? Lassen sich Lasten auf Dritte abwälzen? Um Redundanzen zu vermeiden, werden 

diese beiden ersten Fragen hier nur noch sehr kursorisch beantwortet.  

Zur ersten Frage: Liegt ein negativer Effekt vor? Die Frage nach den Auswir-

kungen von Staatsverschuldung wurde in Kapitel A.3 diskutiert. Abgesehen von Aus-

nahmen wird vor den negativen Folgen gewarnt und eine Reduktion und Begrenzung 

der öffentlichen Schuld gefordert.440 Insbesondere die negativen Wachstumswirkungen, 

unerwünschte Verteilungswirkungen und politischen Nachteile werden kritisiert. Die 

Frage kann somit bejaht werden. 

Damit zur zweiten Frage: Liegt ein externer Effekt vor? Wenn es negative Fol-

gen gibt, wen treffen sie? Ist der negative Effekt tatsächlich auch ein externer? Lerner 

argumentierte „we owe it to ourselves“,441 womit die Sache als ein internes Problem 

abgetan werden kann, da diejenigen, die es verursachen, auch die Lasten tragen müs-

sen.442 Doch auch hier wurde in Kapitel A.3 gezeigt, dass diese Sicht inzwischen über-

holt ist und Lasten sehr wohl in die Zukunft verschoben werden können. In der Finanz-

wissenschaft herrscht daher Konsens darüber, dass Staatsverschuldung zu einer interge-

nerativen Umverteilung führt. Auch innerhalb der Politik lässt sich ein externer Effekt 

konstatieren: Die Neue Politische Ökonomie zeigt, dass Regierungen Staatsverschul-

dung als strategisches Instrument zur Beeinflussung ihrer Nachfolgeregierung verwen-

den.443 So lassen sich Fakten schaffen und zukünftige Spielräume derart verengen, dass 

es künftigen Regierungen schwer fällt, ihre eigene Agenda umzusetzen. Obgleich auch 

hier nie von externen Effekten gesprochen wird, stützt dies unsere Interpretation.  

Unter diesen Punkt fällt eine weitere Frage: Werden Eigentumsrechte verletzt? 

Um von negativen externen Effekten sprechen zu können, müssen nicht nur negative 

                                                

440 Siehe Kapitel A.3 oder z.B. Cukierman/Meltzer (1989), Wenzel (1992), Schlesinger, et al. (1993), 
Blankart (1998), Bersch (2004) und Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung (2007b). 
441 Vgl. Kapitel A.3.2. 
442 Lerner (1948). 
443 Vgl. Persson/Tabellini (2000) S. 351ff. 



 

 104 

Auswirkungen auftreten, es müssen auch Eigentumsrechte von Dritten verletzt werden. 

Hier herrscht ein breiter Konsens, dass es das Recht der jüngeren Generation gibt, keine 

Lasten ohne entsprechenden Gegenwert aufgebürdet zu bekommen.444 Außerdem wer-

den in gewisser Weise auch Eigentumsrechte künftiger Parlamente verletzt, da ihre 

Budgethoheit reduziert wird. Daraus folgt, dass tatsächlich Eigentumsrechte verletzt 

werden, wenn ungedeckte Schulden vererbt werden. Da sich aber noch ungeborene In-

dividuen schlecht wehren können, liegt hier ein Fall zuordenbarer, aber nicht durchsetz-

barer Eigentumsrechte vor. 

Bleibt die dritte Frage: Kann sich ein Politiker durch höhere Staatsverschuldung 

Vorteile im politischen Wettbewerb verschaffen? Diese Frage kommt erst durch eine 

kleine Besonderheit auf: Normalerweise kommt der Nutzen eines negativen externen 

Effekts direkt dem Verursacher zugute. Dann stellt sich die Frage nicht, ob es ihm etwas 

nutzt. Hier sind es aber die gegenwärtigen Wähler, die von dem höheren Konsum, der 

durch die Staatsverschuldung möglich wird, profitieren. Sie sind es, die z.B. die höheren 

Transfers empfangen. Die Verursacher, die politischen Akteure, profitieren nur indirekt, 

nämlich, wenn die Wähler den höheren Konsum bei der Wahl honorieren.445 

Auf den ersten Blick ist man geneigt, diese Frage recht schnell zu bejahen. Ein 

Politiker der gewillt ist, Staatsverschuldung zur Finanzierung seiner Politik einzusetzen, 

kann diese ohne Frage zu einem niedrigeren Steuersatz verwirklichen, als einer der dies 

nicht tun wird. Damit kann er zu einem niedrigeren Preis anbieten und erhöht die Wahr-

scheinlichkeit, die Wahl zu gewinnen. Auf den zweiten Blick wird die Sache etwas dif-

fiziler. Denn die eben gegebene Antwort impliziert, dass die Bürger die negativen Fol-

gen der Staatsverschuldung nicht berücksichtigen und sich bei ihrer Wahlentscheidung 

einzig von dem gegenwärtigen Preis des Politikangebots leiten lassen. Eigentlich müss-

ten sie doch die Folgekosten antizipieren und beim »Preisvergleich« mit einkalkulieren. 

Dann wäre der vermeintliche Preisvorteil aber schnell dahin und die Verschuldung wäre 

eher ein Nachteil bei der Wahl. Staatsverschuldung ist also nur dann für einen Politiker 

vorteilhaft, wenn die Wähler ihr nicht ablehnend gegenüberstehen. Dies ist bei minde-

stens drei Annahmen der Fall: Reine Rationalität, andere Prioritäten und Staatsschuldil-

lusion. 

                                                

444 Vgl. dazu Teil B dieser Arbeit. 
445 Natürlich profitiert auch ein Politiker in seiner Eigenschaft als Bürger von diesen Ausgaben. Doch ist 
dieser Vorteil nur marginal. In seiner Eigenschaft als Politiker hat er keinen direkten Vorteil. 
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Reine Rationalität 

Die Bürger kennen die negativen Folgen der Staatsverschuldung, nehmen diese 

aber bewusst in Kauf, um ihren eigenen Nutzen zu maximieren. Cukierman und Meltzer 

sprechen gar von einer bewussten Ausbeutung der jungen Generation.446 Ihrer Ansicht 

nach korreliert Staatsverschuldung positiv mit der Zahl derer, die eine negative Erb-

schaft hinterlassen möchten. Da Staatsverschuldung den eigenen Nutzen zu Lasten an-

derer erhöht, ist es rational für die heutige Generation, dieses Instrument zu nutzen. In 

diesem Szenario befürworten die Wähler Staatsverschuldung also ausdrücklich.  

Andere Prioritäten 

Es geht weiterhin um die Frage, unter welchen Bedingungen Politiker sich durch 

höhere Staatsverschuldung im politischen Wettbewerb Vorteile verschaffen können. 

Hier ein weiteres Szenario. Es wäre auch denkbar, dass die Wähler Staatsverschuldung 

grundsätzlich ablehnen. Dies widerspricht zwar dem traditionell interpretierten Rationa-

litätsprinzip, wäre aber aus verschiedenen Gründen denkbar.447 Denkbar wäre, dass die 

Wähler sich der Nachteile voll bewusst sind und dass diese so bald eintreten, dass be-

reits die jetzige Generation darunter leiden muss und sie daher ablehnt. Denkbar wären 

auch intergenerativ verknüpfte Nutzenfunktionen wie beim Äquivalenztheorem.448 

Schließlich wären auch soziale Normen als Ursache gut denkbar. Die Verhaltensöko-

nomik hat in den letzten Jahren gezeigt, dass Normen wie Fairness einen großen Ein-

fluss auf das Verhalten der Menschen haben, so dass sie sich oft nicht so verhalten, wie 

es nach Maßgabe des homo oeconomicus zu erwarten wäre. Dies könnte auch für 

Staatsverschuldung gelten.449 Gestützt wird diese These von Umfragen, in denen Staats-

verschuldung immer wieder von einer Mehrheit der Befragten abgelehnt wird.450 

Aus welchem Grund auch immer, es wäre denkbar, dass sich die Wähler des 

Umfangs der Staatsverschuldung bewusst sind und sie ablehnen, aber trotzdem nicht 

                                                

446 Cukierman/Meltzer (1989). 
447 Umfragen bestätigen die grunsätzlich ablehnende Haltung der Wähler gegen Staatsverschuldung, vgl. 
Bundesverband Deutscher Banken (1998), Forsa (2003), Stern (2009) und (2010). 
448 Die Kernaussage des Äquivalenztheorems wird in dieser Arbeit abgelehnt, was aber nicht heißt, das es 
keine intergenerativ verknüpften Nutzenfunktionen geben kann. 
449 Vgl. Fehr/Schmidt (1999), Bolton/Ockenfels (2000), Black (2001), Henrich, et al. (2001), 
Fehr/Fischbacher (2002) und Dohmen, et al. (2006). 
450 Vgl. Bundesverband Deutscher Banken (1998), Forsa (2003) und Stern (2009). 
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bestrafen. In diesem Fall wären ihnen trotz der Ablehnung andere Dinge wichtiger. Sie 

achten z.B. in erster Linie darauf, wie die Politik auf ihre individuelle Situation wirkt, so 

dass nicht die Höhe des Defizits, sondern die selber erlittenen Einsparungen das Wahl-

verhalten bestimmen. Während die Wähler bei der reinen Rationalität Staatsverschul-

dung aktiv befürworten (»Lasst uns die späteren Generationen ausbeuten!«), lehnen sie 

Schulden in diesem Fall zwar ab, bestrafen sie aber nicht, da sie ihre Wahlentscheidung 

von anderen Aspekten abhängig machen (»Sparen ja, aber nicht bei mir!«). Obwohl 

Schulden also abgelehnt werden, steigen sie doch weiter, weil ein sparsamer Politiker 

von denen abgestraft wird, bei denen er gespart hat, und von den anderen nicht fürs Spa-

ren belohnt wird. 

Staatsschuldillusion 

Man kann aber auch annehmen, dass die Bürger einer Staatsschuld-, bzw. Fis-

kalillusion unterliegen. D.h., dass sie die Kosten von staatlichen Maßnahmen unter-

schätzen, Ausmaß und Folgen der Verschuldung nicht erkennen und sich daher von den 

niedrigen Preisen täuschen lassen.451 Ursache könnten unvollkommene Informationen, 

rationale Unwissenheit oder eingeschränkte Rationalität sein.452 Diese Annahme, dass 

eine Fiskalillusion besteht, liegt etlichen Theorien und Erklärungsansätzen der Neuen 

Politischen Ökonomie zugrunde, wie weiter unten noch gezeigt wird. Sie wurde schon 

von Hume und Ricardo propagiert,453 und auch Buchanan und Wagner konstatieren die 

Existenz einer Fiskalillusion, die systematisch zu höheren öffentlichen Ausgaben 

führt.454 Sie argumentierten, dass die Bürger aufgrund von Informationsasymmetrien die 

künftigen Probleme nicht antizipieren würden, daher keine höheren Steuern akzeptieren 

würden und somit das Entstehen von Staatsverschuldung begünstigen.455 Auch ermögli-

che es Staatsverschuldung, eine staatliche Leistung zu bieten, die scheinbar nichts ko-

stet, da die zukünftigen Kosten von den Wählern nicht berücksichtigt würden. Hinzu 

                                                

451 Im Unterschied dazu verstehen Hagen/Harden (1995) unter „fiscal illusion“ eine Fehlbewertung der 
Staatsschuld durch die Politiker. 
452 Vgl. Blankart (2006) S. 117. Als Beispiel, das man unter der eingeschränkten Rationalität subsumieren 
könnte, nennt er den Umstand, dass Wähler frühere Taten der Regierung vergessen, bzw. abdiskontieren. 
Dies ermöglicht die politischen Konjunkturzyklen nach Nordhaus (1975), in denen Regierungen meist 
kurz nach der Wahl Einschnitte vornehmen um dann kurz vor der Wahl die Wohltaten verteilen zu kön-
nen. 
453 Elmendorf/Mankiw (1999). 
454 Ebd. S. 125. 
455 Buchanan/Wagner (1977) Kapitel 7. 
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kommt, dass der Nutzen einer Maßnahme oft für eine bestimmte Gruppe deutlich spür-

bar ist, die Kosten aber für die Gesamtheit nur unmerklich steigen.456 Zahlreiche 

Autoren haben diese Argumentation aufgegriffen und unterstützen die These, dass die 

langfristigen Folgen der Staatsverschuldung nicht vollständig internalisiert werden, was 

eine schleichende Ausweitung der staatlichen Ausgaben ermöglicht. Es werden nicht 

vorhandene Verteilungsspielräume vorgetäuscht.457 Die vollständige Internalisierung 

der Staatschuld durch die Bürger wird in der Neuen Politischen Ökonomie kaum noch 

angenommen und das Auftreten ineffizient hoher Verschuldung kaum noch bestritten. 

Das Postulat der Chicago School, nach dem politischer Wettbewerb zu optimalen Poli-

tikergebnissen führt, wird heute nur noch in besonderen Ausnahmefällen anerkannt.458 

Ein klassisches Beispiel für die strategische Verwendung der Staatsverschuldung durch 

die Politik sind die so genannten „electoral cycles“.459 Hier lässt sich beobachten, dass 

die Staatsverschuldung oft im Vorfeld von Wahlen hochgefahren wird, um die Wieder-

wahl zu sichern, indem z.B. kreditfinanzierte Wohltaten verteilt werden. Die Tatsache, 

dass diese Strategie funktioniert und dass sich die Bürger von solchen Aktionen täu-

schen lassen, zeigt, wie ausgeprägt die Staatschuldillusion sein kann. Es ist also plausi-

bel, davon auszugehen, dass die Bürger Folgen und Ausmaß der Staatsverschuldung 

nicht immer (voll) überblicken.460 Die Wähler bestrafen Staatsverschuldung also oft 

nicht, weil sie ihre Folgen nicht erkennen.461 

Wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo zwischen „Andere Prioritäten“ und 

„Staatsschuldillusion“, da es viele Hinweise gibt, die auf diese beiden Thesen hindeu-

ten. Die bewusste Ausbeutung jüngerer Generationen hingegen dürfte nur eine unterge-

                                                

456 Hagen/Harden (1995) S. 772. 
457 Vgl. Gandenberger (1971), Schemmel/Borell (1992), Schlesinger, et al. (1993), Besley/Coate (1997), 
Persson/Tabellini (2000), Schemmel (2006) und Sachverständigenrat zur Begutachtung der 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2007b). 
458 Vgl. z.B. Stigler (1982) und Becker (1985). 
459 Vgl. Rogoff/Sibert (1988), Rogoff (1990) und Persson/Tabellini (2000). 
460 Besonders wenn man bedenkt, wie lange selbst die Ökonomen darüber gestritten haben, oder wie lan-
ge es gedauert hat, bis selbst die Fachleute erkannten, dass z.B. die implizite Verschuldung von hoher 
Relevanz ist. 
461 Oder weil sie sich aus rationalem Desinteresse heraus nicht dafür interessieren (vgl. Pitlik (1997)  
S. 209). 



 

 108 

ordnete Rolle spielen.462 Jedoch ist es für diese Arbeit letztlich unerheblich, welche der 

Prämissen realistischer ist, da sie alle gleichermaßen zu dem Schluss führen, dass die 

Bürger die zukünftigen Kosten der Staatsverschuldung nicht, oder nicht ausreichend bei 

der Wahlentscheidung berücksichtigen, so dass ihr Einsatz einem Politiker also tatsäch-

lich bei der Wahl Vorteile bringt. Im Abschnitt A.4.1.4 werden Ausnahmen diskutiert, 

aber in der Regel kann davon ausgegangen werden, dass Staatsverschuldung nicht aus-

reichend von den Wählern bestraft wird. David Hume hatte also Recht, als er bereits 

1752 anmerkte, dass es für einen Minister sehr verführerisch sei, mit Hilfe des Staats-

kredits »den großen Mann« zu spielen, ohne das Volk mit höheren Steuern ärgern zu 

müssen.463  

Zusammenfassend lässt sich sagen: Staatsverschuldung übt einen negativen Ef-

fekt aus, dieser wirkt auf Externe, verletzt deren Eigentumsrechte und bringt dem aus-

übendem Akteur Vorteile. Es wird in der Gegenwart ein Nutzenzuwachs realisiert, des-

sen Last spätere Akteure tragen müssen. Die Politiker erkaufen sich politische Vorteile, 

indem sie den Nutzen der heutigen zu Lasten der morgigen Bürger erhöhen und die 

Handlungsfreiheit späterer Regierungen einschränken. 

Damit kann festgehalten werden: Es kann auf den politischen Märkten zum 

Marktversagen kommen. Staatsverschuldung kann als negativer externer Effekt inter-

pretiert werden, den Politiker ausüben, um ihre Preise zu senken und damit ihre Chan-

cen im politischen Wettbewerb zu erhöhen. 

4.2 Warum es immer wieder zu Defiziten kommt 

Es sei also davon ausgegangen, dass sich die Politiker in einem vollkommenen 

Preiswettbewerb um die Gunst der Wähler befinden, dass es keine gesetzliche Be-

schränkung von Staatsverschuldung gibt, dass Staatsverschuldung einen negativen Ef-

fekt auf spätere Generationen ausübt, dass dieser negative externe Effekt von den Wäh-

lern nicht internalisiert wird und dass das Hauptziel der Politiker die Wiederwahl ist. 

In einem solchen Szenario kann man – abgesehen von später zu diskutierenden 

Ausnahmen – von einer Unmöglichkeit ausgeglichener Haushalte sprechen. Jede Hoff-

                                                

462 Die empirische Wirtschaftsforschung liefert immer mehr Hinweise darauf, dass die Menschen keines-
wegs immer nur ihren eigenen Nutzen maximieren und sich gegenseitig auszubeuten, sondern auch auf 
Aspekte wie Fairness achten . Vgl. z.B. Fehr/Schmidt (1999), Bolton/Ockenfels (2000) und Falk (2003). 
463 Hume (1904). 
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nung auf eine längerfristig solide Finanzpolitik ist trügerisch. Denn der politische Wett-

bewerb zwingt alle Marktteilnehmer, zum niedrigsten Preis anzubieten – und dieser 

kann mit Hilfe negativer externer Effekte wie der Staatsverschuldung erreicht werden.  

Es mag zwar vorkommen, dass es kurzfristig zu ausgeglichenen Haushalten 

kommt, aber dies wird nicht von Dauer sein. Vielleicht gibt es ab und an einen Politiker, 

der aufgrund einer starken Präferenz für ausgeglichene Haushalte einen solchen durch-

setzt, oder eine Situation in der die Einnahmen so stark sprudeln, dass Verschuldung gar 

nicht nötig ist, um Wohltaten zu verteilen. Doch über kurz oder lang werden die Defizi-

te zurückkehren. Sei es, weil sich die Rahmenbedingungen wieder verschlechtert haben, 

weil der Politiker aus Angst vor einer drohenden Abwahl seinen Sparkurs gelockert hat, 

oder schlichtweg weil er durch einen anderen Politiker ersetzt wurde, der ihn – dank des 

Einsatzes von Staatsverschuldung – preislich unterbieten konnte.  

4.2.1 Theorieüberblick: geteilte Macht als Einflussgröße 

An dieser Stelle soll die bisherige, schematisch vereinfachende Argumentation 

kurz unterbrochen werden, um einen genaueren Blick auf verschiedene Theoriestränge 

der Politischen Ökonomie und ihre empirischen Ergebnisse zu werfen. Es wird sich 

zeigen, dass diese durchgehend die bisherige Argumentation unterstützen, welche dann 

im folgenden Abschnitt wieder aufgenommen wird. 

Gelegentlich werden nur zwei Theoriestränge zu den Ursachen der Staatsver-

schuldung unterschieden: Das Wahlsystem, untersucht von den »electoral institutiona-

lists«, und der Budgetprozess, untersucht von den »fiscal institutionalists«.464 Eine brei-

tere Untersuchung zeigt jedoch, dass es eine ganze Reihe von Faktoren gibt. Ein Kern-

aspekt ist die Aufteilung von Macht, sei es innerhalb einer Regierung, oder auch in zeit-

licher Hinsicht. Letzteres wird auch unter dem Stichwort der Zeitinkonsistenz diskutiert. 

Je mehr die Regierungsgewalt aufgeteilt ist, umso weniger werden die Folgen der 

Staatsverschuldung von den einzelnen Akteuren internalisiert. Umso schwerer fällt es, 

die Gesamtpolitik auf eine solide Finanzpolitik zu verpflichten. Die verschiedenen 

Aspekte werden im Folgenden dargestellt.465 

 

                                                

464 Hallerberg/Hagen (1997). 
465 Siehe Persson/Tabellini (2005) für einen empirischen Überblick. 
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Wahlsystem und Aufteilung von Macht innerhalb einer Regierung 

Eine Erkenntnis der Neuen Politischen Ökonomie ist, dass das Wahlsystem ei-

nen Einfluss auf die Höhe der Staatsverschuldung hat. Demnach führt das Mehrheits-

wahlrecht, wie es z.B. im Vereinigten Königreich zu finden ist, zu einer höheren Aus-

gabendisziplin. Ursprünglich wurde dies als direkter Zusammenhang interpretiert, später 

als indirekter. Denn das Verhältniswahlrecht führt meist zu Koalitionsregierungen, wel-

che wiederum als der eigentliche Grund für die höhere Verschuldung in Ländern mit 

Verhältniswahlrecht gesehen wird. Besonders die Zahl der Koalitionspartner, also die 

Fragmentierung innerhalb einer Regierung, erhöht die Staatsverschuldung.466 

Begründet wird dieser Umstand damit, dass jede Partei ihre Klientel bedienen 

und die Budgets ihrer Minister ausdehnen möchte. Umgekehrt möchte jeder Akteur 

Kürzungen im eigenen Einflussbereich verhindern. Je größer also die Zahl derer, die an 

der Entscheidung mitwirken, umso schwerer ist es, einen Kompromiss zu finden, der 

nicht den einfachsten Weg, nämlich die Erhöhung der Staatsverschuldung, wählt. Man-

che Stimmen weisen darauf hin, dass Koalitionen nicht grundsätzlich ein höheres Defi-

zit haben, sondern nur während oder nach Schocks, da sie besondere Schwierigkeiten 

mit der Reduktion von Ausgaben haben.467  

Kontopoulos und Perotti erweitern den Blick von der Zahl der Koalitionspartner 

auf die Zahl der Minister mit eigenem Ausgabenbudget.468 Demnach war dies besonders 

in den 70er Jahren die erklärende Variable für die Höhe der Staatsverschuldung,469 die 

Zahl der Koalitionspartner vor allem in den 90ern. Die Ursache hierfür wird in den un-

terschiedlichen wirtschaftlichen Umständen gesehen. Die Zahl der Minister erhöht ten-

denziell das Defizit, was in Zeiten externer Schocks, wie in den 70ern, besonders nega-

tiv ins Gewicht fällt. In den 90ern hingegen fiel es besonders ins Gewicht, dass Regie-

rungen mit wenigen Koalitionspartner erfolgreicher konsolidieren konnten, während 

                                                

466 Vgl. Roubini/Sachs (1989), Hahm, et al. (1996), Kontopoulos/Perotti (1997), Stein, et al. (1998), 
Alesina, et al. (1999), Lijphart (1999), Besley/Case (2003), Persson/Tabellini (2004), Fabrizio/Mody 
(2006) und Persson, et al. (2007). Volkerink/de Haan (2001) widersprechen dem in Teilen. 
467 Vgl. Roubini/Sachs (1989) und Kontopoulos/Perotti (1999). 
468 Kontopoulos/Perotti (1999). 
469 Volkerink/de Haan (2001) sehen in der Zahl der Minister auch heute noch eine erklärende Variable für 
Staatsverschuldung. 
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stark fragmentierte Regierungen auf einem hohen Ausgabenniveau verblieben.470 Eine 

empirische Untersuchung verschiedener Konsolidierungsversuche widerspricht dem in 

Teilen. Demnach leiten Regierungen mit wenigen Koalitionspartnern zwar tatsächlich 

besonders häufig Konsolidierungen ein, wie erfolgreich ein Konsolidierungsversuch 

aber ist, korreliert nicht mit der Fragmentierung.471 

Hallerberg und Harden schließlich sehen das Wahlsystem im Kontext des dazu 

festgelegten Budgetprozesses und sehen in der Kombination der verschiedenen Mög-

lichkeiten das entscheidende Kriterium.472 

Der Budgetprozess  

Dies könnte auch unter den vorgenannten Punkt subsumiert werden, da es hier 

oft um die Machtverteilung innerhalb der Regierung, insbesondere zwischen Finanzmi-

nister und den anderen Ministern, geht. Allerdings würde dies die Thematik zu sehr 

verkürzen und andere Punkte als die Machtverteilung vernachlässigen. Daher wird die-

ser Punkt in einem eigenen Abschnitt diskutiert.  

Es geht um die Frage, wie der Prozess der Haushaltsaufstellung verläuft. Da an-

genommen wird, dass jeder Minister stets versucht, sein eigenes Budget und damit seine 

Macht, auszudehnen, kommt es darauf an, wie diese Tendenzen am besten zu einem 

ausgeglichenen Gesamthaushalt gebündelt werden können.473 

Meist werden die verschiedenen Budgetprozesse in zwei Gruppen unterteilt: Ein 

zielorientierter Ansatz, bei dem entweder von allen Ministern gemeinsam oder durch 

einen starken Regierungschef oder Finanzminister das Haushaltsvolumen und die Defi-

zithöhe festgelegt werden und anschließend die Aufteilung der Mittel ausgehandelt 

wird. Der Prozess verläuft von oben nach unten. Bei dem Gegenmodell, dem prozess-

orientierten Ansatz, benennen die einzelnen Minister ihren Finanzbedarf, welcher zum 

Gesamthaushalt aggregiert wird. In diesem von unten nach oben verlaufendem Prozess 

                                                

470 Diese Beobachtung wird theoretisch untermauert von Alesina/Drazen (1991). Sie weisen darauf hin, 
dass sich die verschiedenen Parteien in einen als »war of attrition« bekannten Verteilungskonflikt 
verstricken. Dabei verzögert jede Seite Kürzungen in ihrem Bereich, in der Hoffnung, dass die andere 
Seite nachgibt und bei sich kürzt. 
471 Wagschal/Wintermann (2006). 
472 Hallerberg/Hagen (1997). 
473 Vgl. z.B. Hagen (1992), Hagen/Harden (1995), Hallerberg/Hagen (1997), Stein, et al. (1998), 
Poterba/Hagen (1999) und Hallerberg (2004). 
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kommt dem Finanzminister die Rolle zu, ein Gegengewicht zu den Wünschen der Ein-

zelressorts zu bilden und eventuell nötige Kürzungen auszuhandeln, um den Gesamt-

haushalt im gewünschten Rahmen zu halten. 

Oft gilt der zielorientierte Ansatz als der erfolgreichere.474 Es wird aber auch ar-

gumentiert, dass der Erfolg der Ansätze von den jeweiligen Gegebenheiten abhängt.475 

Demnach sei der zielorientierte Ansatz vor allem bei Koalitionsregierungen erfolgreich, 

da es hier keine zentrale Autorität gibt, die alle Minister gleichermaßen disziplinieren 

kann. Man sieht, dass Wahlsystem und Budgetprozess interagieren. Der prozess-

orientierte Ansatz kann gute Fiskalpolitik sicherstellen, wenn es einen starken Finanz-

minister oder Regierungschef gibt, der ein angemessenes Gesamthaushaltsvolumen ge-

gen die Einzelwünsche durchsetzen kann. 

Aufteilung von Macht innerhalb eines Systems 

Auch die Aufteilung von Macht innerhalb eines Systems spielt eine Rolle. Muss 

sich eine Zentralregierung mit starken föderalen Kräften auseinander setzen, so wie z.B. 

die Bundesregierung mit dem Bundesrat, so steigt die Wahrscheinlichkeit für höhere 

Schulden. Gleiches gilt für das Vorhandensein starker Interessengruppen.476 

Andere Faktoren, wie die ethnische oder soziale Spaltung einer Gesellschaft bei 

gleichzeitig repräsentativem Wahlsystem477 oder eine höhere Wahlbeteiligung478 schei-

nen ebenfalls das Verschuldungsniveau zu erhöhen. Auch dies wird als eine Form der 

Machtteilung interpretiert. So müssen mehr Interessen befriedigt werden, während Ein-

sparungen erschwert werden, was die Staatsverschuldung erhöht. 

Schließlich spielt der Einfluss des Verwaltungsapparates eine Rolle, da davon 

ausgegangen wird, dass dieser stets versucht, sein jeweiliges Budget auszuweiten.479 

 

 

                                                

474 Vgl. Alesina/Perotti (1996). 
475 Hagen/Harden (1995) S. 778f. und Hallerberg/Hagen (1997). 
476 Weizsäcker (2004b) S. 7 und Fasten (2006) S. 3. 
477 Aghion, et al. (2004) und Fabrizio/Mody (2006). 
478 Mueller/Stratmann (2003). 
479 Niskanen (1971). 
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Aufteilung von Macht in zeitlicher Hinsicht / Zeitinkonsistenz 

Dass in einer Demokratie eine Regierung abgewählt werden kann, bringt viele 

Vorteile mit sich.480 Der Nachteil ist jedoch, dass sich der relevante Horizont der han-

delnden Politiker auf die laufende Wahlperiode beschränkt. Die Wiederwahl ist oft das 

entscheidende Kriterium. Langfristige Kosten werden nicht (hinreichend) internalisiert, 

so dass die Fiskalpolitik unter dem Problem der Zeitinkonsistenz leidet.481 So lässt sich 

zeigen, dass die Staatsverschuldung mit der Zahl der Regierungswechsel und der Ab-

wahlwahrscheinlichkeit der amtierenden Regierung steigt.482 Regierungen möchten da-

mit die Berücksichtigung ihrer Präferenzen über das Ende der eigenen Amtszeit hinaus 

erzwingen und ihre Nachfolger binden. Außerdem wird über höhere Defizite versucht, 

die eigene Abwahl doch noch zu verhindern. 

Je kürzer eine Wahlperiode, oder je höher die Abwahlwahrscheinlichkeit, also je 

ausgeprägter die Machtteilung in zeitlicher Hinsicht, umso ausgeprägter ist die Proble-

matik. Roubini und Sachs sehen darin ein weiteres Zeichen dafür, dass Staatsverschul-

dung ein Instrument im demokratischen Kampf der Parteien um die Macht ist.483  

Weitere Faktoren 

Die politische Ausrichtung der Regierung wird immer wieder als Faktor ge-

nannt, wobei die Ergebnisse nicht eindeutig sind. So kommt eine Arbeit zu dem 

Schluss, dass die politische Ausrichtung keinen Einfluss hat,484 eine andere, dass »lin-

ke« Regierungen zu einer höheren Staatsverschuldung neigen485 und wieder eine ande-

re, dass »linke« Regierungen eine niedrigere Staatsverschuldung haben,486 bzw. relativ 

häufiger konsolidieren als andere.487 Letzteres wird mit dem so genannten »Nixon goes 

                                                

480 Aus ökonomischer Sicht insbesondere eine bessere Präferenzerfüllung. Vgl. z.B. Frey (1994). 
481 Persson/Svensson (1989) und Alesina/Tabellini (1990), welche auf die Arbeiten von Kydland/Prescott 
(1977) und Barro/Gordon (1983) zurückgreifen, die das Problem im Kontext von Wirtschafts- und Geld-
politik beschreiben. Vgl. Tremmel (2005) für eine knappe Diskussion im Kontext der Generationenge-
rechtigkeit. 
482 Alesina/Tabellini (1987), Roubini/Sachs (1989) und Grilli, et al. (1991). 
483 Roubini/Sachs (1989) S. 922ff. 
484 Cukierman/Tomassi (1998) und Volkerink/de Haan (2001). 
485 Fabrizio/Mody (2006), gleiches gilt auch für »nationalistischere« Regierungen. 
486 Wagschal (2002) S. 71. 
487 Wagschal/Wintermann (2006) S. 44f. 
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to China«-Argument begründet.488 Demnach muss eine linke Regierung mit weniger 

Widerstand rechnen, wenn sie Kürzungen, v.a. im Sozialbereich, vornimmt. 

Die Zahl der Parteien, die im Parlament vertreten sind, wird ebenso als Einfluss-

faktor für die Staatsverschuldung genannt, wie die Größe der Regierungsmehrheit. 

Demnach sind knappe Mehrheiten und Viel-Parteien-Parlamente solider Fiskalpolitik 

abträglich.489 

Fazit 

Allen Ansätzen ist gemein, dass sie zu dem Schluss kommen, dass die politi-

schen Gegebenheiten tatsächlich einen erheblichen Einfluss auf die Höhe der Staatsver-

schuldung haben, nach Ansicht der meisten Autoren gar einen höheren, als die ökono-

mischen. Staatsverschuldung wird als Folge von Politikversagen gesehen. Als kritischer 

Punkt wird immer wieder die Höhe der Ausgaben genannt, gute Budgetregeln und insti-

tutionelle Begrenzungen hingegen werden wiederholt als mögliche Lösung vorgeschla-

gen. 

4.2.2 Die Analogie zu Kartellen 

Die Neue Politische Ökonomie hat zahlreiche Faktoren aufgezeigt, welche die 

Höhe der Staatsverschuldung beeinflussen. Auf der Suche nach einer Antwort auf die 

Frage, warum es immer wieder zu Defiziten kommt, können auch Spieltheorie, Wirt-

schaftsethik und Kartelltheorie helfen. 

In der Wirtschaftsethik wird oft die Bedeutung der »Zusammenarbeit zum ge-

genseitigen Vorteil« betont. Sie sieht in der Schaffung geeigneter Institutionen, die eine 

solche Zusammenarbeit ermöglichen, den Schlüssel, durch den normativ wünschens-

wertes Handeln erreicht werden kann.490 Das Zustandekommen von Kooperationen 

scheitert jedoch häufig daran, dass sich die Akteure in einer Dilemma-Situation befin-

den.  

 

                                                

488 Vgl. Ross (2000). 
489 Volkerink/de Haan (2001). 
490 Vgl. z.B. Homann/Blome-Drees (1992), Homann/Suchanek (2000) und Suchanek (2001). 
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Akteur A 

Akteur B nicht kooperieren kooperieren 

nicht kooperieren 5/5 10/0 

kooperieren  0/10  8/8 

Abbildung 1: Dilemma-Situation 
Quelle: Eigene Erstellung nach Suchanek (2001) 

Beide Akteure entscheiden simultan und unabhängig voneinander wie sie sich 

verhalten werden. Insgesamt wäre die Kooperation die beste Handlungsalternative, je-

der Akteur erhielte 8 Nutzenpunkte. Jeder einzelne Akteur kann seinen Nutzen aber 

maximieren, wenn er nicht kooperiert und hofft, dass der andere dennoch kooperiert. 

Der kooperierende Akteur ginge leer aus, der defektierende hingegen erhielte 10 Nut-

zenpunkte. Dieses Kalkül gilt jedoch für beide, so dass man sich am Ende immer in der 

schlechtesten Situation wieder findet, bei der beide nicht kooperieren. Hier erhielte je-

der Spieler 5 Nutzenpunkte. Es ist also für jeden Spieler sinnvoll zu defektieren. Er 

vermeidet damit auf 0 Punkte zu fallen und wahrt die Chance auf 10. Das bekannteste 

Beispiel ist das so genannte Gefangenendilemma. 

Politiker stecken im Bezug auf die Staatsverschuldung in genau so einer Dilem-

ma-Situation: Eine dauerhaft solide Fiskalpolitik ist nur möglich, wenn alle Kandidaten 

auf die Ausübung dieses negativen externen Effekts zur Reduktion ihrer Kosten ver-

zichten würden, wenn es also zu einer freiwilligen Kooperation käme. Eine solche Zu-

sammenarbeit zum gegenseitigen Vorteil würde den Gesamtnutzen maximieren. Jedoch 

hat jeder Kandidat den Anreiz, das kooperative Verhalten der anderen auszunutzen, 

indem er selber seine Preise doch ein wenig mit Hilfe der Staatsverschuldung senkt, um 

so seine Konkurrenten zu unterbieten und die Wahlen für sich zu entscheiden. Dies wird 

allgemein antizipiert, so dass die Kooperation doch wieder in sich zusammenfällt und es 

wieder zu Staatsverschuldung kommt. Wenn alle Kandidaten kooperieren würden, d.h. 

auf Staatsverschuldung verzichten, wäre keiner benachteiligt, jeder hätte die gleiche 

Ausgangssituation im Wettbewerb wie ohne Kooperation, aber die Wohlfahrt wäre hö-

her. Obwohl es also für keinen Kandidaten von Nachteil wäre, wenn es zu der Koopera-

tion kommt, wird diese dennoch nicht von Dauer sein, da jeder die Angst hat, dass die 
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eigene Kooperation mit Nichtkooperation beantwortet wird, und er sich in der schlech-

testen möglichen Situation wieder findet.491 

Wenn man die Erkenntnisse der Kartelltheorie zu der Frage, wann Kartelle stabil 

sein können, auf die Frage nach der Möglichkeit einer dauerhaften Zusammenarbeit zur 

Vermeidung von Staatsverschuldung überträgt, lassen sich weitere Argumente finden, 

warum eine solche Kooperation nicht von Dauer sein wird. Eine Übereinkunft aller Po-

litiker, dauerhaft solide Finanzpolitik zu betreiben und auf Defizite zu verzichten, könn-

te man als eine Art Kartell interpretieren. Dies entbehrt nicht einer gewissen Ironie, da 

Kartelle als schädlich erachtet und bekämpft werden, eine gute Fiskalpolitik hingegen 

etwas Wünschenswertes ist. Dennoch lässt sich durch diese Betrachtungsweise ein Er-

kenntnisgewinn erreichen. 

Schulz nennt vier Bedingungen, welche die Stabilität von Kartellen erhöhen.492 

Diese lassen sich auch darauf übertragen, mit welcher Wahrscheinlichkeit eine freiwil-

lige Kooperation zu Vermeidung von Staatsverschuldung erfolgreich sein wird. Keine 

der Bedingungen ist erfüllt:  

1. Eine geringe Zahl von Wettbewerbern und Kartellmitgliedern. In der Politik gibt 

es jedoch eine sehr hohe Zahl von Wettbewerbern (viele Politiker, die gerne auf-

steigen möchten und mit populären Vorschlägen ihre Beliebtheit steigern möch-

ten), womit die Wahrscheinlichkeit steigt, dass jemand aus der Zusammenarbeit 

aussteigt.  

2. Ähnliche Kostensituationen bei allen Akteuren. Hier sind die Kostensituationen 

jedoch sehr unterschiedlich, denn Amtsinhaber haben einen großen Vorteil im 

Vergleich zu Herausforderern oder zu jungen Nachwuchspolitikern. Damit steigt 

die Versuchung der Schwächeren, den Nachteil durch ungedeckte Versprechen 

wett zu machen.  

                                                

491 Dieses Spiel geht von der positiven Annahme aus, dass Politiker – nachdem sie ihre eigene Wahl gesi-
chert haben – grundsätzlich nach einer Erhöhung der Wohlfahrt streben. Daher 8 Punkte in Feld 4 und nur 
5 in Feld 1. Man könnte auch etwas pessimistischer sein, und davon ausgehen, dass die Wohlfahrt der 
Politik egal ist. Dann wären Feld 1 und 4 gleich bewertet. Oder noch schlimmer: Jeder Politiker erhöht 
seinen Nutzen, wenn er ein möglichst hohes Budget verteilen darf, dann wären die Werte von 1 und 4 
sogar vertauscht und eine Kooperation zur Vermeidung von Staatsverschuldung gänzlich unmöglich. So 
oder so, wird es auf keinen Fall zu der gewünschten und gesamtgesellschaftlich optimalen Kooperation 
kommen. 
492 Schulz (2003) S. 59f. 
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3. Standardisierte Produkte. Hier sind die Angebote identisch, dies wäre dann ein 

stabilisierender Faktor. Allerdings kann diese vereinfachende Annahme durch-

aus auch hinterfragt werden.  

4. Ein stabiles Marktumfeld. Auch dies ist nicht gegeben. Gerade in Zeiten zuneh-

mender Wechselbereitschaft unter den Wählern, steigt der Druck auf die Kandi-

daten, Wählerschichten durch Wahlgeschenke an sich zu binden. 

Außerdem gibt es hier noch eine Besonderheit, welche die Instabilität einer Ko-

operation zur Vermeidung von Staatschuld weiter erhöht: Die Kooperationspartner pro-

fitieren nicht selber von ihrer Zusammenarbeit! Normalerweise werden Kooperationen 

zum gegenseitigen Vorteil der Kooperierenden geschlossen. Jeder der nicht kooperiert, 

weiß, dass er sich in einer für ihn selbst schlechteren Situation wieder finden kann. 

Trotzdem verhindert die Dilemma-Struktur oft erfolgreiche Kooperationen. Von der 

Vermeidung von Defiziten hingegen profitieren vor allem die künftigen Generationen 

und nicht die gegenwärtigen Politiker, die kooperieren. Solange nur die Wettbewerbs-

bedingungen gleich sind, ist es für die Kandidaten unerheblich, ob alle oder ob keiner 

die Verschuldung instrumentalisiert. Jemand, der die Kooperationsvereinbarung bricht, 

hat die Chance auf einen signifikanten Wettbewerbsvorteil, riskiert aber keine eigenen 

Nachteile. Schlimmstenfalls kalkulieren auch die anderen mit Staatsverschuldung und er 

hat keinen Vorteil mehr. Wie viel höher ist also hier die Wahrscheinlichkeit, dass ein 

Ausbruch aus der Dilemmastruktur nicht gelingen wird. 

Damit wird zwangsläufig auch gute Finanzpolitik instabil sein.493 Denn mit Hilfe 

der Staatsverschuldung kann man seinen Wählern mehr bieten, das wird bei der Wahl 

honoriert. Selbst ein Politiker der keine Staatsverschuldung möchte, wird sie nutzen 

(müssen). Eine Regierung die spart, würde abgewählt werden. Paradoxerweise selbst 

von denjenigen, die eigentlich das Ziel ausgeglichener Haushalte unterstützen. Denn 

jeder hätte gewollt, dass die Einsparungen bei einer anderen Gruppe vorgenommen 

werden. Daher sind sie verärgert, wählen die andere Partei und hoffen, dass diese »rich-

tig« spart.494 

Es zeigt sich also, dass es die institutionellen Rahmenbedingungen sind, welche 

die Staatsverschuldung (mit) verursachen. Verfassungsregeln die ein solches Marktver-

                                                

493 Ausnahmen von dieser Regel werden im nächsten Abschnitt diskutiert. 
494 Siehe Stichwort „andere Prioritäten“ im Abschnitt A.4.2.1. 
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sagen hervorrufen und die das Verursachen von negativen externen Effekten zulassen, 

tragen die Verantwortung. Moralische Verurteilungen von »verantwortungslosen Politi-

kern« und normative Appelle sind fehl am Platz. Es ist das System, das solches Verhal-

ten geradezu erzwingt.  

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass der politische Wettbewerb alle Ak-

teure zur Nutzung der Staatsverschuldung zwingt. Die Dilemma-Situation, der Politiker 

ausgesetzt sind, macht eine stabile Fiskalpolitik dauerhaft unmöglich. Irgendwer wird 

ausbrechen und den Sparer ausstechen, indem er seinen Preis unterbietet. Dies zwingt 

alle Kandidaten, den negativen externen Effekt der Staatsverschuldung auszuüben, um 

im Wettbewerb zu bleiben. 

4.3 Wann solide Finanzpolitik doch möglich ist 

Ganz offensichtlich gilt das oben formulierte Postulat von der Unmöglichkeit 

ausgeglichener Haushalte nicht in allen Fällen. Ein kurzer Blick auf länderübergreifende 

Statistiken zeigt, dass es sehr wohl Staaten mit ausgeglichenen Haushalten gibt. Zwar 

kann man die meisten Fälle durchaus in die eben diskutierte Regel mit einbeziehen, 

doch es gibt Ausnahmen.  

In der Regel verschwinden die Überschüsse schneller wieder, als sie kamen. Die 

Grundannahme, dass der politische Wettbewerb immer aufs Neue zu Staatsverschul-

dung führt, wird bestätigt. Klassisches Beispiel ist John Major, der die von Margaret 

Thatcher mühsam erreichte Konsolidierung aus Angst vor seiner drohenden Abwahl 

wieder zunichte machte. Aber was ist mit Ländern wie Finnland, Schweden, Australien 

oder Kanada, die über Jahre hinweg solide Haushalte aufzuweisen haben? Oder, um in 

Deutschland zu bleiben, wie passt die These auf ein Bundesland wie Bayern, das sich 

unter jahrelangen schmerzhaften Sparanstrengungen zum ausgeglichenen Haushalt hin-

gearbeitet hat?495 

Das Marktversagen kann nur auftreten, wenn die politischen Akteure ausrei-

chend diskretionäre Spielräume haben,496 d.h., wenn sie die Lasten ungestraft abschie-

ben können. Dafür müssen drei Bedingungen erfüllt sein, auf denen die Gültigkeit des 

Unmöglichkeitspostulates beruht: 

                                                

495 Vgl. Wagschal/Wintermann (2006) für einen Überblick über erfolgreiche Konsolidierungen. 
496 Vgl. Weingast (1995) und Berthold/Fricke (2006). 
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• Nicht-Bestrafung der Verschuldungspolitik durch die Wähler, sei es aufgrund 

von Präferenzen, einer Staatsschuldillusion, Desinteresse oder aktiver Bejahung. 

• Nicht vorhandene Grenzen der Staatsverschuldung, die ein Ausüben des negati-

ven externen Effekts verhindern würden. 

• Vollkommener politischer Wettbewerb, der zum Auftreten des Marktversagens 

führt, so dass die Politiker gezwungen werden, zu einem möglichst niedrigen 

Preis anzubieten.  

Ist eine dieser Bedingungen nicht erfüllt, kann es zu einer Ausnahme von dieser 

Regel und zu dauerhaft ausgeglichenen Haushalten kommen. Sie werden im Folgenden 

etwas näher betrachtet: 

Nicht-Bestrafung  

Ein Politiker kann seine Preise nur dann mit Hilfe der Staatsverschuldung sen-

ken, wenn seine Wähler deren Kosten nicht internalisieren. Wie oben geschildert wurde, 

ist dies der Fall, wenn den Menschen die Folgen der Defizite entweder egal, nicht be-

wusst oder nicht wichtig genug sind. Sollten nun die Wähler aus irgendeinem Grund 

eine starke Abneigung gegen Schulden haben, also eine hohe Präferenz für ausgegliche-

ne Haushalte, würden Defizite das Leistungsangebot der Politiker verschlechtern. Sie 

könnten ihren Preis also gerade durch Senkung der Verschuldung reduzieren. 

Obwohl man generell von der Existenz einer Staatsschuldillusion ausgehen 

kann, sind Situationen denkbar, in denen diese, gleichsam wie ein Schleier, zerreißt und 

den Menschen die Notwendigkeit zu sparen bewusst wird. Z.B. wenn ein Land in einer 

schweren Krise steckt und eine im folgenden Punkt geschilderte ökonomische Grenze 

erreicht wird, so dass die negativen Folgen der Verschuldung unmittelbar durchschlagen 

und in der Gegenwart schmerzhaft werden. In solchen Fällen verliert die Politik ihre 

diskretionären Spielräume, die ihnen die Passivität der Wähler sonst ließ, und damit die 

Möglichkeit, Lasten in die Zukunft zu verschieben und negative externe Effekte auszu-

üben.497 Tatsächlich zeigt die Empirie, dass ein hoher Problemdruck, gemessen mit dem 

so genannten »Misery Index«, oft den Beginn von Sparmaßnahmen einleitet.498 

                                                

497 Hallerberg (2010).  
498 Wagschal/Wintermann (2006) S. 51ff. 
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Alternativ ließe sich die Fiskalillusion gezielt zerreißen. Man könnte durch ge-

zielte Informationspolitik und transparente Aufschlüsselung von Kosten ein Bewusst-

sein für die tatsächliche Lage schaffen. Noch wirksamer wären Maßnahmen, die unmit-

telbar finanzielle Auswirkungen auf die laufenden Finanzen der Bürger hätten. 

Keine Grenzen  

Hier werden juristische und ökonomische Grenzen unterschieden. Erstere sind 

schnell abgehandelt: falls es eine wirksame Budgetregel geben sollte, die Defizite ver-

bietet, ist der Politik dieser Weg zur Senkung der Preise verschlossen. Allerdings ist es 

hier eine große Herausforderung, diese grenzen so auszugestalten, dass sie tatsächlich 

greifen und nicht umgangen werden können. Unter Letzteren wird die Situationen ver-

standen, in denen es dem Staat faktisch nicht mehr möglich ist, neue Kredite zu erhal-

ten, oder in denen die mit neuen Schulden verbundenen Kosten und Nachteile untragbar 

hoch werden.499 Z.B. wenn der Gesamtschuldenstand bereits zu hoch ist, wenn das Land 

in einer schweren ökonomischen Krise steckt, oder wenn das Land in einem so intensi-

ven ökonomischen Wettbewerb steht, dass es sich keine Verschlechterung seiner Wett-

bewerbsposition erlauben kann. Dies erklärt, warum vornehmlich kleinere Volkswirt-

schaften einen ausgeglichenen Haushalt aufweisen und diese oft als Reaktion auf wirt-

schaftliche Krisen durchgesetzt wurden.500 Hier gibt es eine Rückkoppelung mit dem 

Punkt der Nicht-Bestrafung: Wenn die Folgen der Staatsverschuldung zu drückend wer-

den, verändert sich die Haltung der Wähler und sie beginnen die Verschuldung in ihr 

Wahlkalkül einzubeziehen. Als aktuelle Beispiele wären Griechenland und Irland zu 

nennen. 

Wettbewerb  

Wenn es keinen Wettbewerb gibt, können auch keine unerwünschten Nebenef-

fekte des Wettbewerbs auftreten. Wenn der Wettbewerb auf dem politischen Markt 

nicht funktioniert, entfällt natürlich auch der Zwang zur Verschuldung. Wenn es z.B. 

ein Monopol gibt, dann liegt es nahe, dass der Monopolinhaber eine langfristige Maxi-

mierung durchführt, die Folgen der Staatsverschuldung internalisiert und den Preis nicht 

aufs Äußerste drückt. Auch eine niedrige Wettbewerbsintensität erleichtert den Abbau 

von Defiziten. So hat sich empirisch gezeigt, dass Konsolidierungen v.a. von großen 

                                                

499 Vgl. Domar (1944) S. 344f. und Blankart (1998) S. 327ff. und Augsten (2002) S. 7-80. 
500 Wagschal/Wintermann (2006) S. 15. 
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Koalitionen eingeleitet werden.501 Dies spiegelt sich in den oben diskutierten Befunden 

der Neuen Politischen Ökonomie wieder, dass die Zahl der Parteien und die Zahl der 

Regierungswechsel die Staatsverschuldung beeinflussen.  

Außerdem ist es möglich, dass sich doch eine stabile Zusammenarbeit zum ge-

genseitigen Vorteil ergibt, in der man sich darauf einigt, die Preise nicht durch den Ein-

satz der Staatsverschuldung zu senken. Wenn das Marktumfeld dies fördert, kann es in 

Ausnahmefällen doch zu einem politischen Konsens kommen, auf Staatsverschuldung 

zu verzichten und dafür die Preise zu erhöhen. 

Zu guter Letzt können auch die Besonderheiten des politischen Wettbewerbs an 

sich eine Rolle spielen. So ist dieser ja nicht kontinuierlich, sondern findet v.a. im Um-

feld von Wahlen statt. Unmittelbar nach einer Wahl gibt es also die Möglichkeit zu spa-

ren, ohne dafür bestraft zu werden. Diese These der „electoral cycles“ wurde oben be-

reits erwähnt. 

Allerdings dürfen diese Ausführungen nicht dahingehend missverstanden wer-

den, dass der politische Wettbewerb per se das Übel ist. Im Gegenteil, er führt zu einer 

besseren Berücksichtigung der Präferenzen der Bürger und senkt die Renten der Politik. 

Wie auf den Gütermärkten kann man auch in der Politik eigentlich nie genug Wettbe-

werb bekommen. Eine Diktatur hätte zwar nicht das Bedürfnis Wahlgeschenke zu ver-

teilen, aber dafür gäbe es Probleme mit persönlicher Bereicherung der Herrscher und 

anderen Ineffizienzen. Das Problem ist nicht der politische Wettbewerb per se, sondern 

das Marktversagen, das unter den gegebenen Regeln im Wettbewerb auftritt, also die 

negativen externen Effekte, die der Wettbewerb hervorruft. Dieses Problem durch eine 

Beschränkung des Wettbewerbs beheben zu wollen, hieße, das Kind mit dem Bade aus-

zuschütten. Man muss vielmehr überlegen, wie sich das Politikversagen aushebeln lässt. 

Ob es z.B. möglich wäre, die Regeln des politischen Wettbewerbs dahingehend zu ver-

ändern, dass die Ausübung negativer externer Effekte unmöglich wird. Man könnte 

auch prüfen, ob es möglich wäre, gezielt einzelne Bereiche vom politischen Wettbewerb 

auszunehmen, in denen das Versagen besonders häufig oder eklatant auftritt.  

Man kann also zusammenfassen: Das Unmöglichkeitspostulat gilt nur, wenn be-

stimmte Kriterien erfüllt sind. Es zeigt sich also, dass auch die Existenz von Ländern 

mit dauerhaft ausgeglichenen Haushalten durchaus vereinbar ist mit der These von der 

                                                

501 Ebd. Kapitel 2 und S. 166ff. 
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grundsätzlichen Unmöglichkeit ausgeglichener Haushalte. Gleichzeitig werfen die Aus-

nahmen aber auch ein Schlaglicht auf mögliche Wege zur Bekämpfung von Staatsver-

schuldung. Ansatzpunkt ist eine Verringerung der diskretionären Spielräume der Politik. 

Insbesondere lassen sich die in diesem Kapitel geschilderten Erkenntnisse als ein Plä-

doyer für gute Budgetregeln und Schuldenschranken lesen. 

Will man das Unmöglichkeitspostulat aushebeln so muss man diese Erkenntnis-

se in die Praxis umsetzen. Man muss eine wirksame Grenze installieren, dafür sorgen, 

dass eine Verletzung dieser Grenze bestraft wird und wenigstens die Bereiche, in denen 

es immer wieder zu Politikversagen kommt und bei denen es unter demokratietheoreti-

schen Aspekten zulässig ist, dem politischen Wettbewerb entziehen. 

In Teil C wird dies wieder aufgegriffen, wenn konkrete Kriterien für wirksame 

Schuldenschranken erarbeitet und daraus konkrete Vorschläge zu deren Umsetzung 

erarbeitet werden. Zuvor wendet sich jedoch Teil B der ethischen Dimension der 

Staatsverschuldung zu. 
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B. Normative Aspekte der Staatsverschuldung:  

Die Theorie der katholischen Soziallehre  

In diesem zweiten Teil der Arbeit erfolgt eine ethische Betrachtung der Staats-

verschuldungsproblematik. Hier löst sich die Untersuchung für eine kurze Zeit 

von der Ökonomie und den Effizienzfragen und wendet sich der Frage zu, wie 

aus ethischer Sicht mit Staatsverschuldung umgegangen werden sollte. 

In Kapitel 1 wird die Nützlichkeit dieser – für volkswirtschaftliche Arbeiten eher 

ungewöhnlichen – Herangehensweise erläutert. Außerdem wird die Wahl der 

katholischen Soziallehre als »Referenztheorie« begründet. Es wird gezeigt, dass 

die ökonomische Untersuchung durch die Ergänzung der normativen Fragestel-

lung gesellschaftlich aufgewertet wird und breitere Akzeptanz finden kann. Der 

letztendliche Vorschlag steht so auf einem festeren Fundament. Ferner wird ge-

zeigt, dass die katholische Soziallehre einen idealen Analyserahmen bildet. Denn 

auch wenn der Name etwas anderes vermuten lässt, so handelt es sich doch um 

keine religiöse Lehre, sondern eine philosophisch hergeleitete Ethik. Sie entwirft 

Leitlinien für den Aufbau einer »guten« Gesellschaft und ist ausreichend spezi-

fisch, um auf eine konkrete Fragestellung, wie die hiesige, angewandt zu werden. 

Ihre Aussagen haben Grundgesetz und soziale Marktwirtschaft geprägt und ver-

fügen über eine hohe gesellschaftliche Akzeptanz. In Kapitel 2 und 3 werden erst 

die geistesgeschichtlichen Grundlagen, dann die eigentlichen Aussagen der ka-

tholischen Soziallehre dargestellt. Hier wird eine systematisierende Darstellung 

derselben erarbeitet, die zwar etwas vereinfachend ist, aber dafür die Operationa-

lisierung der Aussagen ermöglicht. Kapitel 4 überträgt die allgemeinen Aussagen 

der katholischen Soziallehre auf die konkrete Fragestellung der Staatsverschul-

dung. Dafür wird eine Kriterienmatrix erarbeitet, erst in allgemeiner, dann in 

spezieller Form, mit deren Hilfe die Einhaltung der Forderungen abprüfbar 

wird.502 

                                                

502 Für eine knappe Übersicht des Kapitels siehe Koch (2011a) und Koch (2011b). 
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1 Zur Nützlichkeit einer normativen Analyse 

„Übereinstimmung dürfte allerdings dahingehend bestehen, dass es eine 
»Ausbeutung« zukünftiger Generationen zu verhindern gilt.“503 

Immer wieder finden sich solche oder ähnliche Aussagen in den Einleitungen 

volkswirtschaftlicher Texte zur Staatsverschuldung.504 Dabei wird mehr oder weniger 

direkt auf eine moralische Verpflichtung Bezug genommen, aus welcher dann die Not-

wendigkeit einer Begrenzung der öffentlichen Schuld abgeleitet wird. Besonders die 

»Generationengerechtigkeit« wird immer wieder als Bezugspunkt genommen,505 um 

wie selbstverständlich eine Begrenzung von Staatsverschuldung damit zu begründen. 

So häufig diese Verweise auf die normative Dimension der Staatsverschuldung 

sind, so rar sind die Arbeiten, die sich gründlich mit der Frage beschäftigen, wie sie 

denn anhand normativer Kriterien zu bewerten wäre. Eine so gewichtige Annahme soll-

te aber nicht einfach vorausgesetzt werden.506 Wenn – was offensichtlich der Fall ist – 

normative Aspekte eine zentrale Rolle in vielen Argumentationen einnehmen, dann ver-

dient diese Frage auch eine ausführlichere Untersuchung. Das folgende Kapitel möchte 

einen Beitrag dazu leisten. Es folgt damit der Argumentation Herbert Gierschs,507 der 

die normative Ökonomik, die „auf das Wirtschaftsleben angewandte Ethik“,508 aus-

drücklich als Teil der Wirtschaftstheorie betrachtet. Die normative Ökonomik folgt auf 

die positive Analyse der Ursache-Wirkungs-Beziehung und ermöglicht mit dieser zu-

sammen die abschließende „Kunstlehre“, also die Lehre von der Verringerung der Dif-

ferenz zwischen Sein und Sollen. Auch für Walter Eucken galt: „Die Wirtschaftspolitik 

                                                

503 Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2007b) S. 31. 
504 So betonen Schlesinger, et al. (1993), dass die Schulden aus Sicht der Generationengerechtigkeit zu 
hoch sind (S. 217-231), für Schemmel/Borell (1992) ist es unbestritten, dass spätere Generationen durch 
sie benachteiligt werden (S. 143-153) und Homann (1988) macht deutlich, dass die gegenwärtige Genera-
tion – abgeleitet aus dem Gebot der Rationalität – verpflichtet ist, den gegenwärtigen Konsum aus den 
laufenden Erträgen zu finanzieren (S. 270). 
505 Siehe Tremmel (2005) für eine Diskussion über die Entwicklung des Begriffs Generationengerechtig-
keit. 
506 In der Neuen Politischen Ökonomie gibt es in der Tradition Buchanans einen so genannten normativen 
Zweig, der die Einhaltung solcher normativen Leitsätze überprüft. (Vgl. Kirsch (2004) S. 12ff.) Auch hier 
fehlt meist eine Begründung, dieser Leitsätze. 
507 Giersch (1961). 
508 Ebd. S. 26. 
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aber soll die freie, natürliche, gottgewollte Ordnung verwirklichen.“509 Die normative 

Argumentation hat also einen festen Platz in der volkswirtschaftlichen Untersuchung. 

Ganz bewusst soll daher ein Blick über den Tellerrand der Volkswirtschaftslehre 

gewagt werden. Es soll untersucht werden, ob und inwieweit Argumente und Erkennt-

nisse aus Philosophie, Theologie und Politikwissenschaften einen Beitrag zur ökonomi-

schen Diskussion um die Verschuldung des Staates leisten können. Es soll geprüft wer-

den, ob es zu Widersprüchen, Überlappungen oder gar einer Deckungsgleichheit im 

Vergleich zu den Forderungen der Ökonomie kommt. 

Damit soll diese Arbeit auch den Dialog über die Fachgrenzen hinaus befördern. 

Immer wieder wird beklagt, dass »die Politik« oder »die Öffentlichkeit« zu wenig Ver-

ständnis für ökonomische Vorschläge und Argumente hat. Immer wieder muss die Öko-

nomie die Erfahrung machen, dass sie keine Akzeptanz für ihre Positionen findet und 

diese daher nicht durchgesetzt werden können. Je mehr Auswirkungen auf Politik und 

öffentliches Leben eine Thematik hat, umso wichtiger ist die Legitimität, die dieser Po-

sition beigemessen wird. Nach Max Weber beruht Herrschaft auf der Bereitschaft der 

Beherrschten zum Gehorsam.510 Legitimität ist also die Grundvoraussetzung für das 

Funktionieren einer staatlichen Ordnung. Da das derzeitige deutsche System als eine 

Form legaler Herrschaft bezeichnet werden kann, lässt sich also festhalten, dass die Ak-

zeptanz, die Legitimität der rechtlichen Grundlagen unserer Gesellschaft, für deren 

Funktionieren und Bestehen von entscheidender Bedeutung ist.511 Auch Buchanan und 

Wagner betonen, dass eine Regel nur erfolgversprechend ist, wenn sie die Werte einer 

Gesellschaft widerspiegelt. Dass sie nur eingehalten werden wird, wenn sie nicht nur 

juristisch, sondern auch moralisch bindend ist.512 

Bei einer Frage, die nicht nur rein technischer oder innerökonomischer Natur ist, 

gerade bei einer Frage wie der Begrenzung von Staatsverschuldung, die aufgrund ihrer 

großen Auswirkungen so hohe Aufmerksamkeit genießt, ist es entscheidend, auch die 

öffentliche Akzeptanz und Legitimität zu erringen. Besonders in Zeiten einer Finanz- 

und Wirtschaftskrise, in der von einigen Seiten die Aussagekraft volkswirtschaftlicher 

                                                

509 Eucken (1990) S. 176. 
510 Weber (1972) Kapitel I, insbes. S. 16-20. 
511 Imbusch (2002). 
512 Buchanan/Wagner (1977) Kapitel 12. 
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Modelle und manche Grundannahmen der modernen Ökonomie hinterfragt werden,513 

kann es wertvoll sein, die volkswirtschaftliche Argumentation in einen größeren Kon-

text einzubinden und um Erkenntnisse anderer Fachrichtungen zu erweitern. Es ist daher 

wichtig, die wissenschaftlichen Vorschläge zur Begrenzung von Staatsverschuldung 

eben nicht nur ökonomisch zu begründen, sondern auch die für viele Menschen wichti-

ge normative Dimension mit einzubeziehen.  

Diese normative Betrachtung bringt also zwei Vorteile mit sich: 

1. Sie prüft, ob eine Argumentation, die ohnehin in der Volkswirtschaftslehre stän-

dig verwendet wird, überhaupt zulässig und sachlich fundiert ist. Sie zeigt, in 

welchem Spannungsfeld Effizienz und Ethik in diesem Themenbereich stehen. 

2. Wenn es ihr gelingt, eine Synthese aus wirtschaftlichen und moralischen Forde-

rungen zu schaffen, erhöht sie die Legitimität und damit die Durchsetzbarkeit 

der Vorschläge, indem sie diese auf ein breiteres Fundament stellt. 

1.1 Warum die katholische Soziallehre als Bezugspunkt? 

Wenn es das Ziel der normativen Untersuchung ist, die gesamtgesellschaftliche 

Akzeptanz der Schlussfolgerungen zu erhöhen, dann ist es offensichtlich, dass die Maß-

stäbe, welche für die Untersuchung zu Hilfe genommen werden, ebenfalls eine allge-

meine Akzeptanz genießen sollten. Nähme man eine sehr spezielle Gedankenschule 

oder eine nur von wenigen unterstützte Philosophierichtung als Grundlage, würden die 

Ergebnisse von vornherein von vielen abgelehnt. Auch eine religiöse Untersuchung, 

z.B. anhand der Bibel oder der Scharia, würde von allen, die nicht der betreffenden Re-

ligion angehören, zumindest skeptisch aufgenommen werden. Eine rein theologische 

Argumentation, z.B. auf Basis einer neutestamentlichen Exegese, wäre interessant, aber 

in einer säkularen Gesellschaft nicht ausreichend überzeugend. Natürlich könnte man 

einwenden, dass die 10 Gebote im europäischen Kulturkreis als moralische Richtlinie 

eine hohe Aktzeptanz genießen. Aber die 10 Gebote sind nicht spezifisch genug, um 

daraus konkrete Ableitungen zum Umgang mit Staatsverschuldung vorzunehmen. Es 

bedarf einer ausreichend präzisierten Gednakenschule, die zwar durchaus auch auf dem 

ethischen Fundament des christlichen Moralempfindens stehen kann, die jedoch mit 

                                                

513 Vgl. z.B. Handelsblatt (2010b). 
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einer philosophisch-logischen Argumentation zu ihrer Interpretation der Ethik und ihren 

Schlussfolgerungen kommt. 

Es gilt also, eine Denkschule zu finden, die ausreichend breite gesellschaftliche 

Relevanz und Akzeptanz genießt, die auf einem allgemein konsensfähigen geistigen 

Fundament steht und die gleichzeitig umfassend genug ausgearbeitet und präzisiert ist, 

dass sich aus ihr relevante Aussagen zu verschiedenen Spezialgebieten ableiten lassen. 

Auch wenn der Name es nicht vermuten lässt, ist die katholische Soziallehre ei-

ne der wenigen Denkschulen, die all diese Kriterien erfüllt. Anders als es der Name er-

warten lässt, ist die katholische Soziallehre eben keine religiöse Lehre, die auf christ-

lich-biblischen Geboten fußt und sich (nur) an gläubige Katholiken richtet. Wie in B.2.1 

ausführlich dargestellt wird, handelt es sich vielmehr um ein streng philosophisch ar-

gumentierendes Gedankengerüst, das sich an »alle Menschen guten Willens« richtet. 

Man findet hier tatsächlich um eine Denkschule vor, die zwar natürlicher Weise nicht 

von allen geteilt wird, die aber von Struktur und Fundament her zumindest allgemein 

konsensfähig sein kann. 

Insbesondere der Umstand, dass die deutsche Verfassung und Wirtschaftsord-

nung entscheidend von dieser Lehre geprägt wurden, zeigt, dass sie geeignet ist, als 

Richtschnur für eine normative Untersuchung finanz- und wirtschaftspolitischer Fragen 

zu dienen. Für einige der »Väter der sozialen Marktwirtschaft«, insbesondere Erhard, 

Müller-Armack und Briefs, war die katholische Soziallehre neben dem von Eucken ge-

prägten Ordoliberalismus der Freiburger Schule eines von zwei Leitkonzepten, aus de-

nen sie das neue System entwickelten.514 Auch das Grundgesetz wurde in seiner Entste-

                                                

514 Vgl. z.B.: 

Dahrendorf (2004) S. 4.: „Wer in Deutschland von sozialer Marktwirtschaft spricht, [...] meint Ludwig 
Erhard plus katholische Soziallehre.“  

Bautz (2006) Sp. 132ff.: Wichtige Teile von Briefs „wirtschaftsethischen Ordnungsvorstellungen münde-
ten in das Konzept der Sozialen Marktwirtschaft, das [er] [...] als Synthese aus Ordoliberalismus und 
christlicher Soziallehre verstand.“ 

Müller-Armack (1981): Wesentliche Elemente der sozialen Marktwirtschaft beruhen auf der christlichen 
Soziallehre. S. 559: „Einzig die christliche Haltung ist geeignet, die Zerrissenheit der Formen individua-
listischer und kollektivistischer Haltungen aus der Tiefe ihres überlegenen, beide Antagonismen um-
schließenden Personalismus zu überwinden.“  

Eucken (1990): die ordoliberale Schule wurde durch die Lehren der katholischen Soziallehre geprägt.  
S. 176: „Die Wirtschaftspolitik aber soll die freie natürliche gottgewollte Ordnung verwirklichen.“ 
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hung von der katholischen Soziallehre beeinflusst.515 Obgleich also die katholische So-

ziallehre selbst heute weiten Kreisen der Bevölkerung nicht mehr bekannt ist, und gerne 

für eine binnenkirchliche Religionslehre gehalten wird, ist ihr Einfluss nicht zu unter-

schätzen. Damit bietet sie sich als Rahmen für die angestrebte normative Untersuchung 

an. Dabei kommt ihr besonders zu Gute, dass sie bewusst keine konkreten Modelle vor-

gibt. Sie versteht sich als gedanklicher Leitfaden, der Ziele und Grundprinzipien vor-

gibt. Die Übertragung dieser Grundsätze auf konkrete Fragestellungen, wie in diesem 

Fall die Staatsverschuldung, bleibt Aufgabe der jeweiligen Fachgebiete unter Maßgabe 

der aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse. Als philosophisch argumentierende Leh-

re, die jedoch auch auf dem Fundament der christlichen Ethik steht, und als morali-

schem Fundament von sozialer Marktwirtschaft und Grundgesetz, bietet sich die katho-

lische Soziallehre auch als Analyserahmen für die normative Untersuchung der Proble-

matik der öffentlichen Schuld an. 

Natürlich gibt es andere denkbare Ansätze, die man für eine solche Analyse he-

ranziehen könnte. Homann z.B. analysiert wirtschaftspolitische Zusammenhänge unter 

dem Gebot der Rationalität. Daraus leitet er ab, dass die gegenwärtige Generation ver-

pflichtet ist, den gegenwärtigen Konsum aus den laufenden Erträgen zu finanzieren.516 

Ein weiterer möglicher Ansatz für die normative Analyse von Staatsverschuldung wäre 

eine Übertragung des Kant’schen kategorischen Imperativs. Nach diesem ist (invers 

formuliert) eine Handlung dann moralisch verwerflich, wenn die ihr zugrunde liegende 

Maxime nicht zu einer allgemeingültigen Regel erhoben werden kann. Eine bestimmte 

Handlung muss logisch widerspruchsfrei verallgemeinerbar sein.517 Aufgrund der nega-

tiven Folgen und der langfristigen natürlichen Grenzen der Staatsverschuldung kann ein 

ständiges überhöhtes Staatsdefizit nicht dauerhaft zur allgemeingültigen Regel erhoben 

werden. Eine solche Regel würde in sich zu einem logischen Widerspruch führen. Da-

mit ist diese Praxis bereits jetzt als normativ unzulässig zu bewerten. Allerdings bieten 

                                                

515 Nell-Breuning (1987) Sp. 362: „So erweist sich insbesondere das Grundgesetz der Bundesrepublik 
Deutschland deutlich als von ihr [der katholischen Soziallehre, Anm. d. Verf.] geprägt.“ Vgl. auch 
Rensmann (2007), insb. S. 21ff. Beispiel Subsidiaritätsprinzip: Vgl. Waschkuhn (1995) S. 58ff., 
Kuttenkeuler (1998), Schoen (1998) S. 172 und Spieker (2003). 
516 Homann (1988) S. 270: „Umverteilung ohne Berücksichtigung der Rationalität führt zu einer Diskri-
minierung späterer Generationen.“ 
517 Vgl. Höffe (1995) S. 179ff. und Hoerster (2003) S. 105ff. 
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beide Ansätze keinen so guten und detaillierten Analyserahmen wie die katholische 

Soziallehre.  

1.2 Unterschied zwischen evangelischer und katholischer Soziallehre 

Allgemein gilt, dass die Ökumene zwischen den beiden großen christlichen Kon-

fessionen in kaum einem anderen Bereich so weit fortgeschritten ist, wie bei der Sozial-

lehre, und dass es bei den Aussagen eigentlich kaum mehr Unterschiede zwischen den 

Konfessionen gibt.518 Es gilt also zu zeigen, warum in dieser Arbeit immer von der ka-

tholischen und nicht von der evangelischen oder der christlichen Soziallehre gesprochen 

wird.  

In der Tat gibt es große Ähnlichkeiten zwischen den Positionen der beiden 

christlichen Soziallehren. Doch es gibt Unterschiede, welche zwar auf den ersten Blick 

unerheblich scheinen mögen, die es aber dennoch aus Gründen der Genauigkeit ratsam 

erscheinen lassen, eine Unterscheidung vorzunehmen und sich in dieser Arbeit nur auf 

die katholische Soziallehre zu beziehen.  

Zwar kommen die evangelische und die katholische Soziallehre tatsächlich 

weitgehend zu den gleichen Schlüssen und Forderungen, aber sie erreichen diesen ge-

meinsamen Standpunkt von verschiedenen Ausgangspunkten her, und sie untermauern 

ihre Position mit unterschiedlichen Argumenten. 

Um diese Unterschiedlichkeit nachvollziehen zu können, muss man an die theo-

logischen Wurzeln der beiden Konfessionen herangehen, an die Unterschiede in Men-

schenbild519 und Sündenverständnis. Während die evangelische Theologie mehrheitlich 

davon ausgeht, dass der Sündenfall dem Menschen die Fähigkeit genommen hat, aus 

eigener Erkenntnis heraus die ursprüngliche, mit der Schöpfung errichtete, göttliche 

Ordnung zu erkennen, geht die katholische Kirche davon aus, dass der Sündenfall die 

göttliche Ordnung zwar gestört habe, sie aber dennoch weiter in seiner Schöpfung 

sichtbar und daher vom menschlichen Verstand fassbar sei und logisch-objektiv herge-

                                                

518 „In der Tat lässt sich ja feststellen, dass zwischen gläubigen Katholiken und gläubigen evangelischen 
Christen [...] in bezug auf die Fragen der gesellschaftlichen Ordnung und der in der Gesellschaft ver-
bindlichen ethischen Normen keine größeren Meinungsverschiedenheiten bestehen.“ Lutz/Nell-Breuning 
(1967) S. 67f. „Fruchtbare ökumenische Gespräch[e] ließen eine pluralistische christliche Sozialethik 
entstehen, innerhalb derer die Unterschiede weniger zwischen den Konfessionen als vielmehr quer durch 
die Konfessionen verlaufen.“ Schöningh (1998) S. 173f. 
519 Vgl. Abschnitt 2.1.2. 
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leitet werden könne.520 Folgerichtig versuchen die Protestanten ihre Soziallehre voll-

ständig aus der Bibel abzuleiten und ihre Thesen durch göttliche Gebote zu untermau-

ern, während die Katholiken zwar von einem christlichen Menschenbild und Wertege-

rüst her argumentieren, ihre Soziallehre dann aber von der Beobachtung der Welt und 

daraus folgenden philosophisch-logischen Schlüssen her entwickeln und auf dem Natur-

recht fundieren.521, Während die Protestanten also fragen, »Was steht in der Bibel über 

das Zusammenleben der Menschen und wie können wir es auf unsere Gesellschaft über-

tragen?«, fragen die Katholiken: »Welche Beobachtungen können wir über den Men-

schen anstellen, und was folgt daraus für eine gute Gesellschaftsordnung?« 

Nun dürfte es recht deutlich sein, warum die katholische und nicht die evangeli-

sche Soziallehre Grundlage einer wissenschaftlichen Arbeit ist. Beide vertreten zwar die 

gleichen Positionen, doch sie begründen sie unterschiedlich. Und ohne sie dadurch ab-

werten zu wollen, muss man festhalten, dass eine Aussage der Bibel heute wohl kaum 

als allgemeinverbindlich angesehen wird, die evangelische Begründung also von vielen 

nicht akzeptiert werden dürfte. Manche Menschen könnten eine derart begründete Posi-

tion als rein religiöse Lehre ablehnen, der die gesamtgesellschaftliche Relevanz fehlt. 

Eine philosophisch-logische Argumentation hingegen, wie sie von der katholischen Kir-

che betrieben wird, ist auch für Nichtchristen nachvollziehbar, wodurch die katholische 

Soziallehre einen allgemeinverbindlicheren Charakter erhält und sich als Ausgangs-

punkt für wissenschaftliche Arbeiten anbietet.522 Hinzu kommt der Umstand, dass es in 

den evangelischen Glaubensgemeinschaften keine feste Lehrmeinung gibt, wie das in 

der katholischen Kirche der Fall ist, weswegen es nicht im gleichen Umfang ein detail-

liert ausgearbeitetes und allgemein anerkanntes festes Konzept gibt.523 

                                                

520 Vgl. Lutz/Nell-Breuning (1967) S. 56f. 
521 Vgl. Abschnitt 2.2.2.2.2. Siehe Lutz/Nell-Breuning (1967) S. 59f. und Schöningh (1998) S. 171ff. 
Dies heißt aber nicht, dass die „Offenbarung“, also die göttliche Inspiration als Erkenntnisquelle vollstän-
dig außen vor bleibt. Vgl. Becker (2002) S. 574f. 
522 Gerade dieses Hinauswirken über die Grenzen der religiösen Gemeinschaft ist ein erklärtes Ziel der 
katholischen Soziallehre, welche nicht nur eine Binnenlehre sein möchte, sondern sich „an alle Menschen 
guten Willens [wendet], [...] mit dem universellen Ziel, gelingendes Leben zu ermöglichen.“ 
Marx/Wulsdorf (2002) S. 106. 
523 Die Kernpunkte der evangelischen Soziallehre wurden auf den großen Weltkirchenkonferenzen in 
Amsterdam, Evanston und Neu-Delhi festgelegt, vgl. Lutz/Nell-Breuning (1967) S. 35, und lassen sich 
unter dem Stichwort der „verantwortlichen Gesellschaft“ zusammenfassen, vgl. ebd. S. 46. Zentrale The-
men sind Staat, Demokratie, Menschenrechte, Eigentum, Arbeit und Wirtschaft. Becker (2002) S. 517f. 
Vgl. auch Schöningh (1998) S. 171 und S. 174. 
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2 Grundlagen der katholischen Soziallehre 

Um Wesen und Charakter, Denkweise und Ziele der katholische Soziallehre voll 

zu durchdringen und zu verstehen, ist es hilfreich, sich wenigstens knapp mit ihrem 

Fundament auseinander zu setzen, was im Folgenden geschehen soll.  

Dabei werden zuerst ihre philosophischen Grundlagen und anschließend die 

theologischen, auf der Bibel fundierenden Wurzeln der katholischen Soziallehre ge-

schildert. Im Mittelpunkt stehen das christliche Menschenbild und die Naturrechtstheo-

rie, welche den Ausgangspunkt für die katholische Soziallehre bilden und als ihr Fun-

dament gelten.524 

2.1 Philosophische Wurzeln 

2.1.1 Allgemeine Einflüsse 

Bis heute prägen und durchziehen die Lehren der antiken, insbesondere der grie-

chischen Philosophie das ganze Denken des Abendlandes. Bei der Darstellung der ein-

zelnen Elemente der katholischen Soziallehre wird man an verschiedenen Stellen darauf 

stoßen, dass sich ein bestimmter Gedankengang bis auf die Antike zurückverfolgen 

lässt. Denn auch wenn Plato, Aristoteles und Sokrates zu einer vorchristlichen Zeit leb-

ten und ihre Ideen keinen direkten Bezug zum Christentum haben, sind sie doch grund-

legend für die christliche Philosophie.525 Als Beispiel ließe sich hier das Subsidiaritäts-

prinzip nennen, welches auf der Vorstellung eines mehrstufigen Staats- / Gesellschafts-

aufbaus und der aristotelischen Sicht des Menschen als „zoon politikon“, eines Wesens, 

dem die Selbstgenügsamkeit fehle und das deshalb Gesellschaft und Staat brauche, be-

ruht. Auch wenn Aristoteles kein Subsidiaritätsprinzip formulierte, so ist es doch durch 

ihn und seine Ideen beeinflusst.526  

                                                

524 Lutz/Nell-Breuning (1967) S. 7ff. 
525 Besonders Augustinus und Thomas von Aquin, inkorporierten die antike Philosophie in das Christen-
tum. Ersterer v.a. die des Plato, letzterer v.a. die des Aristoteles. Vgl. Heussi (1956) S. 130 und Galling 
(1962). 
526 Vgl. Höffe (1997) S. 13ff. und Richter (1987) S. 296. 



 

 132 

2.1.2 Naturrecht  

Unter Naturrecht wird im Allgemeinen eine Art ewiges Urrecht verstanden, das 

ein verbindliches System rechtlicher Normen bildet, und welches vor und über allem 

positiven Recht angesiedelt ist. Es definiert bestimmte Regeln, welche unabhängig von 

geschichtlichem und kulturellem Kontext gültig sind, eine für alle Menschen bindende 

Wirkung haben und als Leitlinien für das positive Recht, also die vom Gesetzgeber er-

lassenen Gesetze, dienen. Diese Normen gelten in der Regel als über die Zeit hinweg 

unveränderlich und vom Menschen nicht beeinflussbar.527 

Allerdings gibt es unterschiedliche Auffassungen im Detail, was Naturrecht be-

deutet. Dies hängt nicht zuletzt an den beiden Worten, aus denen sich der Begriff zu-

sammensetzt. Je nachdem was man unter »Natur« und unter »Recht« versteht, ergeben 

sich unterschiedliche Bedeutungen von »Naturrecht«. So kann Natur verstanden werden 

als Originalzustand, oder Zielzustand, oder guter Zustand. Entsprechend gibt das Natur-

recht Leitlinien vor, die in einer unperfekten Gegenwart versuchen, ein weiteres Entfer-

nen vom Originalzustand zu verhindern, oder z.B. auf einen zu erreichenden Idealzu-

stand hinzuarbeiten. Ist eine Sache aber dann »natürlich«, wenn sie unverändert und 

uneingeschränkt ist, dann wird Naturrecht z.B. zum Schutz der Spontaneität und zum 

Recht des Stärkeren. Genauso macht es einen Unterschied, ob man Recht z.B. als objek-

tive oder als ideale Ordnung des sozialen Daseins versteht, woraus ein Naturrecht ent-

stünde, das entweder Gesetzgebungsmodell für die soziale Normen und Pflichten oder 

Rechtsidee des positiven Rechts wäre.528 Allerdings hat das Naturrecht in fast allen An-

sätzen die gleiche Wirkung. Es sucht die Antwort auf die Frage, wie die menschliche 

Daseinsordnung gestaltet sein sollte. 529 Daraus ergibt sich die Wirkung des Naturrechts: 

Es wirkt als Begrenzung und Begründung allen positiven Rechts. Es normiert und lenkt 

die Gesetzgebung, so dass die Gesetze gerecht gestaltet werden. So legitimiert und 

                                                

527 Vgl. Galling (1960) Sp. 1353-1365, Wolf (1964) S. 77ff., Hollerbach (1973), Baumgartner (1979), 
Päpstliche Kommission «Iustitia et Pax» (1981) S. 16, Kelly (1993), Lohmann (2002) und  
Forschner (2003). 
528 Galling (1960) Sp. 1355, Wolf (1964) S. 29-193 und Klemperer (1992). Für eine Übersicht der ver-
schiedenen Bedeutungsmöglichkeiten und ihre Implikationen für das Naturrechtsverständnis in Form 
einer synoptische Konkordanz vgl. Galling (1960) und Wolf (1964). 
529 Wolf (1964) S. 193ff. und Lohmann (2002) 165ff. 
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rechtfertigt das Naturrecht die Gesetze, wenn sie in seinem Rahmen bleiben, anderer-

seits prüft und kritisiert es aber auch jene Gesetze, die ihm zuwiderlaufen.530 

Diese abstrakt klingenden Gedanken haben tatsächlich im Laufe der Geschichte 

eine enorme Wirkung entfaltet, auch wenn sie nicht zu allen Zeiten gleichermaßen an-

erkannt waren. So bildet das Naturrecht eine bedeutsame Argumentationsgrundlage für 

manche Rechtsgebiete wie die Menschenrechte oder das Völkerrecht und einen Haupt-

gegenstand der Moral- und Rechtsphilosophie. Auch bedeutsame Handlungen, wie Re-

volutionen oder der Widerstand gegen die NS-Diktatur wurden immer wieder hiermit 

begründet.531  

Vordenker des modernen Staates wie Locke, Rousseau und Hobbes bezogen sich 

auf das Naturrecht, Rechtssysteme orientierten sich daran und auch das Bundesverfas-

sungsgericht erkennt seine Wirksamkeit in der eigenen Rechtsprechung an.532 Die Idee 

der unveränderlichen und unveräußerlichen Menschenrechte, die jedem Menschen in-

newohnen,533 basiert ebenso auf dem Naturrecht wie das Konzept der Rechtsstaatlich-

keit oder der staatlichen Souveränität, welches davon ausgeht, dass zwischen den Staa-

ten eine Art Naturrechtszustand herrscht.534 Auch wenn, wie in Art. 2 GG, § 138 BGB 

oder § 242 BGB von »Sitte« die Rede ist, wird auf eine bestimmte Form von Naturrecht 

verwiesen, in diesem Fall auf das Verständnis von Naturrecht als Sittlichkeit.535 Es ist 

also deutlich, dass dieses Konzept bis heute in der Politik Auswirkungen hat. 

Die katholische Soziallehre ruht auf dem katholischen Verständnis von Natur-

recht. Hier wird Natur als Schöpfung verstanden, die den Ordnungswillen Gottes wider-

spiegelt. Es gibt eine göttliche Ordnung, die allen Menschen einsichtig ist und durch 

philosophische Reflexionen erschlossen werden kann. Obwohl es auf ein göttliches Ge-

bot hinweist, reicht die Vernunft aus, um das Naturrecht zu erkennen. Daher wird es 

                                                

530 Ebd. S. 196-199, Galling (1960) Sp. 1354-1356 und Hollerbach (1973). 
531 Klemperer (1992). 
532 Stichwort Radbruch’sche Formel: Eine These Gustav Radbruchs, nach der man sich bei einem Kon-
flikt zwischen positivem Recht und der Gerechtigkeit im Zweifel für die Gerechtigkeit entscheiden müs-
se. Vgl. Forschner (2003). 
533 Vgl. Grundgesetz Artikel 1-19. 
534 Vgl. Locke (1974) und Gough (1974). 
535 Galling (1960), Wolf (1964), Eisler (1904) und Forschner (2003).  
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zwar von der Bibel ergänzt und bestätigt, kann aber auch ohne sie stehen und erkannt 

werden.536  

Paulus geht davon aus, dass jedem Menschen von Gott ein Gewissen gegeben ist, wel-

ches ihm ermöglicht, Gut und Böse zu unterscheiden und dem göttlichen Recht zu ge-

horchen. Dieses paulinische »Gewissens-Gesetz« wird von der christlichen Philosophie 

gleichgesetzt mit dem antiken Gedanken des ungeschriebenen Rechts, welches das posi-

tive Recht leitet.537 Das christliche Naturrechtsverständnis wurde besonders von Augu-

stinus und Thomas von Aquin geprägt.  

Baumgartner fasst fünf Kernpunkte der katholischen Naturrechtslehre zusam-

men:538 

• Die ontologische Qualität des Naturrechts 

• Die Kongruenz menschlicher und göttlicher Vernunft 

• Die Unwandelbarkeit und universelle Gültigkeit des Naturrechts 

• Die unmittelbare Rechtsqualität des Naturrechts 

• Die authentische kirchliche Naturrechtsinterpretation  

Besonders zu betonen ist an dieser Stelle, dass das katholische Naturrechtsver-

ständnis bewusst philosophisch fundiert ist und kaum theologisch begründet wird. Es 

schließt ausdrücklich auch Nichtchristen mit ein und ist für diese nachvollziehbar und 

annehmbar. Denn der Unterschied zwischen christlichem und profanem Naturrecht liegt 

nicht in einer mehr oder weniger wissenschaftlichen und rationalen Herangehensweise, 

sondern in einer hier theologischen und dort philosophischen Daseinsbegründung, wel-

che aber für den weiteren Verlauf der Argumentation nicht entscheidend ist. Dadurch 

eignet es sich als Fundament für eine Soziallehre, die sich an alle Gesellschaftsteile 

wendet. Von diesem Ausgangspunkt aus kann sich die katholische Soziallehre als ein 

                                                

536 Der für das christliche Naturrechtsverständnis entscheidende biblische Gedanke stammt von Paulus. In 
Römer 2,14f. schreibt er:   
„Denn wenn die Heiden, die das Gesetz nicht haben, doch von Natur tun, was das Gesetz fordert, so sind 
sie, obwohl sie das Gesetz nicht haben, sich selbst Gesetz. Sie beweisen damit, daß in ihr Herz geschrie-
ben ist, was das Gesetz fordert, zumal ihr Gewissen es ihnen bezeugt.“ Die Bibel (1984). 
537 Galling (1960) Sp. 1359f., Hollerbach (1973) und Klemperer (1992). 
538 Baumgartner (1979) S. 15. 



 

 135 

für alle Menschen annehmbarer Gesellschaftsentwurf entwickeln, statt nur eine religiöse 

Lehre speziell für Christen zu sein.539 

Die Hauptgegnerschaft erwächst der Naturrechtstheorie von Seiten des Utilita-

rismus und des Rechtspositivismus / der historischen Schule. Die von Grotius begonne-

ne Trennung von Legalität und Moralität wurde so weiterentwickelt, dass Recht zu einer 

Ordnung »sui generis« wurde, also für sich Kraft seines Gesetz-Seins legitim und ver-

pflichtend war. Kant lehnt in seiner Erkenntniskritik die Existenz eines unwandelbaren, 

übergeschichtlichen Naturrechts, das als materiales Ideal-Recht dient, ab und sieht im 

Naturrecht nur noch eine Form der Ethik, ein Ideal ohne normative Bindung für das 

positive Recht. Im juristischen Positivismus werden ethische Aspekte des Rechts ausge-

klammert, da aus seiner Sicht der Gesetzgeber alles als Recht festlegen kann, was er 

möchte. Z.T. wird auch die Position vertreten, dass es kein unveränderliches Recht ge-

ben könne, da die Bedingungen für Gerechtigkeit wechseln und vom Menschen ge-

schaffen werden.540 Doch kann diese Verabsolutierung des positiven Rechts oder des 

gesellschaftlichen Konsens über das, was gut und böse ist, nicht überzeugen. Denn oft 

genug wurden im positiven Recht Dinge festgeschrieben, die gegen jegliches Gerech-

tigkeitsempfinden verstießen. Als Beispiel wäre die gesetzlich geregelte Judenverfol-

gung im 3. Reich zu nennen.541 

Somit lässt sich zusammenfassend festhalten, dass die Existenz und Wirksam-

keit des Naturrechts heutzutage in unserem Kulturkreis anerkannt ist, und dass es trotz 

der verschiedenen Ansätze einen Konsens über Wirkung und Grundaussagen des Natur-

rechts gibt. So bietet das Naturrecht ein brauchbares Fundament und eine verwertbare 

Argumentationsgrundlage für eine gesamtgesellschaftlich konsensfähige Soziallehre. 

Damit ist die philosophisch argumentierende und naturrechtlich fundierte katholische 

Soziallehre gesamtgesellschaftlich grundsätzlich konsensfähig und kann als Bezugs-

punkt einer wissenschaftlichen und nicht-religiösen Arbeit dienen. 

                                                

539 Siehe z.B. Heiliger Stuhl (1891) Ziffer 51. Vgl. zur katholischen Naturrechtslehre: Päpstliche 
Kommission «Iustitia et Pax» (1981) S. 16, Galling (1960) Sp. 1353-1365, Wolf (1964) S. 77ff., 
Lutz/Nell-Breuning (1967) S. 9f. und Baumgartner (1979) S. 14f.  
540 Vgl. Kelly (1993). 
541 Vgl. Galling (1961) , Baumgartner (1979) S. 129f., Spaemann (1993), Kelly (1993) und Forschner 
(2003). 
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2.2 Theologisch-biblische Wurzeln: Das christliche Menschenbild 

Gemeinsam mit dem Naturrecht bilden die theologisch-biblischen Hintergründe, 

insbesondere das Menschenbild, die Grundlage der katholischen Soziallehre, weshalb 

sie im Folgenden erläutert werden sollen. 

Der primäre Auftrag der Kirche ist die Verkündigung des Evangeliums. 

Daneben steht aber auch der Dienst an der Welt.542 Die Bibel betont in zahlreichen Pas-

sagen den Gedanken der sozialen Gerechtigkeit und die Verantwortung der Christen für 

Staat und Gesellschaft. So werden in den Gesetzesbüchern des Alten Testaments, insbe-

sondere in Levitikus, zahlreiche Regeln zum Schutz Benachteiligter, wie z.B. von Wit-

wen, Waisen, Armen und Ausländern, aufgestellt. Genauso spielt dieses Thema bei ver-

schiedenen Propheten eine große Rolle, die Ungerechtigkeiten z.T. scharf anpran-

gern.543 Jeremia ruft mit seinem berühmten Zitat „suchet der Stadt Bestes“544 zur Über-

nahme gesellschaftlicher Verantwortung auf. Auch im Neuen Testament spielt die so-

ziale Gerechtigkeit eine große Rolle.545 Jesus selbst formuliert hierzu gut pointierte Ge-

danken. In den Episteln werden die christlichen Gemeinden immer wieder an ihre Ver-

antwortung für Not leidende erinnert und daran, dass der Staat zu achten ist. Ferner be-

tont das christliche Menschenbild die Bedeutung und den Wert eines jeden Einzelnen, 

und die Bibel unterstreicht dies mit der Aussage, dass Gott das Wohlbefinden jedes 

Menschen am Herz liegt.546 Ein weiteres Leitmotiv des Neuen Testaments ist die Liebe 

(»caritas«). Diese beinhaltet Achtung vor sich selbst und wohlverstandenes Eigeninter-

esse, wie auch das Streben nach dem Wohlergehen seiner Mitbürger (»Liebe deinen 

Nächsten wie dich selbst«). Daraus lassen sich einerseits die der katholischen Sozialleh-

re zugrunde liegende Bejahung von persönlichem Gewinnstreben, Privateigentum und 

freier Marktwirtschaft herleiten, andererseits aber auch die grundlegenden Forderungen 

nach Gemeinwohlorientierung, Solidarität und Gerechtigkeit.547 

                                                

542 Marx/Wulsdorf (2002) S. 56. 
543 Vgl. Die Bibel (1984) z.B. Levitikus 19,15 und 23,22, Deuteronomium 15,07, Sprüche 17,05, Jesaja 
1,17, Jesaja 58,6ff., Jeremia 5,28, Amos 4,01 und 5,11. 
544 Die Bibel (1984) Jeremia 29,7. 
545 Vgl. Die Bibel (1984) z.B. Matthäus 5,07, Lukas 6,20, Römer 13,1-7 und 15,26, Jakobus 2,5f., u.v.m. 
546 Vgl. z.B. Die Bibel (1984) Matthäus 6,26. 
547 Marx (2009) und Nothelle-Wildfeuer (2009). 
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Wenn nun jeder Mensch wichtig ist, und die Kirche den Auftrag hat, sich der 

Menschen anzunehmen, dann folgt daraus nicht nur die Verpflichtung zu karitativer 

Nächstenliebe, sondern auch der Auftrag, auf eine gute und gerechte Gesellschaft hin-

zuarbeiten. Diesem Gedanken entspringt die katholische Soziallehre. Gerade dieses 

Hinauswirken über die Grenzen der religiösen Gemeinschaft ist eines ihrer erklärten 

Ziele, da sie nicht nur eine innerkirchliche Lehre sein möchte, sondern sich »an alle 

Menschen guten Willens« wendet.548 

Dass dieses Ansinnen auch aus Sicht der säkularen Teile der Gesellschaft akzep-

tabel ist, zeigt sich z.B. daran, dass selbst die kritische Theorie für einen solchen pro-

duktiven Dialog von Gläubigen und Nichtgläubigen plädiert. Habermas z.B. prägt den 

Begriff der postsäkularen Gesellschaft, welche von ihrer offenen Haltung der Religion 

gegenüber gekennzeichnet ist, so dass die nichtreligiösen Teile der Gesellschaft die 

Möglichkeit in Betracht ziehen, dass in den Äußerungen der Religiösen „Übersetzba-

res“, also Verallgemeinerbares liegt.549 Diese ermöglicht genau solch einen Dialog, wie 

ihn die katholische Soziallehre anstrebt. 

Die Frage nach der Beschaffenheit einer guten Gesellschaftsordnung hängt ent-

scheidend von der zugrundeliegenden Anthropologie ab, also der Frage, was der 

Mensch eigentlich ist. Von dieser Grundannahme aus entwickelt sich alles Weitere. Im 

folgenden Abschnitt wird daher das christliche Menschenbild dargestellt. 

„Sage mir, welches Menschenbild du hast, und ich will dir sagen, wel-
ches gesellschaftliche Ordnungsbild folgerichtig dazugehört.“550 

So bringt Nell-Breuning auf den Punkt, warum das christliche Menschenbild so 

entscheidend für das Verständnis der katholischen Soziallehre ist. Das christliche Men-

schenbild basiert auf dem jüdischen, so dass man auch vom jüdisch-christlichen Men-

schenbild spricht. Jede Gesellschaftslehre beginnt mit einem bestimmten Bild vom 

Menschen und entwirft dann die passenden Regeln für sein Wohlergehen. Damit ist das 

Menschenbild hermeneutischer Ausgangs- und Zielpunkt sozialethischer Überlegun-

gen.551 So ist es auch bei der katholischen Soziallehre. 

                                                

548 Marx/Wulsdorf (2002) S. 106. 
549 Habermas (2005). 
550 Lutz/Nell-Breuning (1967) S. 73. 
551 Marx/Wulsdorf (2002) S. 56. 
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Während heute viele Fachdisziplinen ihr eigenes Menschenbild entwerfen,552 so 

dass es eine Vielzahl von verschiedenen Menschenbildern gibt, die sich meist nur mit 

ausgewählten Teilaspekten des menschlichen Charakters beschäftigen, versucht die 

christliche Anthropologie ein Gesamtbild zu entwickeln, welches die Konstanten, die 

sich über alle Bereiche hinweg erstrecken, abbildet.553 Auch versucht sie, das Span-

nungsverhältnis von Individuum und Gesellschaft aufzulösen. Denn während der Libe-

ralismus sich auf den Menschen als Individuum konzentriert, und der Kommunismus / 

Kommunitarismus eher auf die Masse abstellt und die Rolle des Individuums als Teil 

des Kollektivs betont, propagiert die katholische Soziallehre ein eigenes Bild zwischen 

diesen beiden Extremen. Entsprechende Folgen hat dies jeweils für die Vorstellung von 

dem Aufbau einer guten Gesellschaft, der Rolle des Staates und der Aufgabe der Men-

schen. 

Die theologische Anthropologie entwickelt ein gleichermaßen ganzheitliches 

Menschenbild wie die philosophischen Anthropologien Max Schelers, Arnold Gehlens 

und Helmuth Plessners.554 Allerdings erweitert sie das Menschenbild um eine Dimensi-

on und bezieht auch Gott und seine Beziehung zum Menschen mit ein. Ein zentrales 

Element ist die grundsätzliche Gleichheit aller.555 Da der Wert des Menschen aus seiner 

Gottebenbildlichkeit herrührt und da jeder Mensch gleichermaßen auf Gott ausgerichtet 

ist und gleichermaßen direkt vor ihm steht, sind alle Menschen gleichwertig. Dennoch 

sind alle Menschen als Individuen geschaffen. Trotz seiner Individualität ist der Mensch 

aber für die Gemeinschaft geschaffen und auf sie hin ausgerichtet. Nur in dieser kann er 

sich voll entfalten und zu seiner Erfüllung gelangen. Gemeinschaft heißt einerseits An-

gehörigkeit zu einer Gesellschaft, einem Staat, aber auch Gemeinschaft in einer Familie, 

u.U. mit einem Ehepartner, aber in letzter Konsequenz auch Gemeinschaft mit Gott, der 

die schlussendliche Bestimmung der Menschen ist.556  

                                                

552 Vgl. »homo oeconomicus« in der Volkswirtschaftslehre, oder Hobbes, der den Menschen als »Wolf« 
bezeichnet. 
553 Marx/Wulsdorf (2002) S. 56. 
554 Ebd. S. 61ff. 
555 Vgl. Die Bibel (1984) Jakobus 2,1: „Haltet den Glauben an Jesus Christus [...] frei von allem Ansehen 
der Person.“ 
556 Vgl. Pieper (1964), Päpstliche Kommission «Iustitia et Pax» (1982b) S. 5ff., Becker (2002) S. 676ff., 
Marx/Wulsdorf (2002) S. 56ff. und S. 107f. und Mixa (2004) S. 39ff. 
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Dies hat Konsequenzen für die katholische Soziallehre. Zum Einen geht daraus 

hervor, dass die Kirche sich um Fragen der sozialen Ordnung zu kümmern hat, und zum 

Anderen zeigt es, wie diese auszusehen hat. Da der einzelne Mensch im Mittelpunkt 

steht und der Maßstab für alles ist, muss stets der Grundsatz der Personalität gewahrt 

sein. Da der Mensch aber auch auf die Gemeinschaft mit anderen ausgerichtet ist und in 

der Gesellschaft seine Erfüllung findet, muss stets das Gemeinwohl Ziel aller Handlun-

gen sein. Da jeder Mensch von Gott gleich geschaffen und vor ihm gleich wertvoll ist, 

muss die Norm der Gerechtigkeit erfüllt sein. Und da der Mensch frei ist, darf auch der 

Grundsatz der Freiheit nicht verletzt werden.557 

Die Naturrechtslehre und das christliche Menschenbild bilden also Fundament 

und Rahmen der katholische Soziallehre, indem sie gegenüber der Kirche und der Ge-

sellschaft begründen, warum es eine christliche Soziallehre geben soll, ihr eine Argu-

mentationsgrundlage schaffen und ihre inhaltliche Zielrichtung vorgeben. 

                                                

557 Siehe z.B. Heiliger Stuhl (1961) Ziffer 219, (1965) Ziffer 41, (1967) Ziffer 15 und (1991) Ziffer 5. 
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3 Aussagen der katholischen Soziallehre  

„Die Aussagen der katholischen Soziallehre sind weithin Allgemeingut 
geworden.“558 

Ihre Lehren haben die deutsche Nachkriegsordnung entscheidend beeinflusst,559 

Forderungen wie die nach dem Sozialstaatsprinzip oder nach einem Mittelweg zwischen 

Liberalismus und Kollektivismus sind durch das Modell der sozialen Marktwirtschaft 

weitgehend umgesetzt.560 Doch wenn man von der katholischen Soziallehre spricht, so 

verbinden viele damit eine religiöse Lehre. Während ihre Aussagen, Lehren und Forde-

rungen praktisch Allgemeingut geworden sind, wird sie selber doch oft vernachlässigt. 

Dabei kann sie auch heute noch ein brauchbarer Ausgangspunkt für die Entwicklung 

neuer Lösungsansätze sein. Um dies zu untermauern, werden im Folgenden Aussagen 

und Ziele der katholischen Soziallehre beleuchtet. 

3.1 Geschichte, Absicht und Ziele der katholischen Soziallehre  

Die Entwicklung der katholischen Soziallehre verlief in verschiedenen Schüben: 

Im Laufe der letzten 120 Jahre wurden in unregelmäßigen Abständen kirchliche Schrif-

ten zu der sozialen Frage veröffentlicht, in denen Positionen der katholischen Kirche 

formuliert wurden. Es gibt also nicht ein einzelnes Dokument, in dem die Lehre der 

Kirche zu sozialen Fragen festgehalten wurde, sondern es ist die Summe dieser Schrif-

ten, welche die katholische Soziallehre ausmacht, das Gesamtbild der Enzykliken und 

Lehrtexte. 

Hier eine Übersicht der bedeutendsten Lehrtexte zur katholischen Soziallehre: 

                                                

558 Bösken (1968) S. 209. 
559 Vgl. z.B. Diskussion um das Subsidiaritätsprinzip im Grundgesetz, siehe Abschnitt B.3.2.3.3. 
560 Vgl. Kapitel B.1.1. 
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Tabelle 1: Wichtige Sozialenzykliken 

Quelle: eigene Aufstellung 

Enzyklika / Lehrtext Veröffentlichungsjahr 

Rerum Novarum 1891 

Ubi Arcano 1922 

Quadragesimo Anno 1931 

Mater et Magistra  1961 

Gaudium et Spes 1965 

Populorum Progressio 1967 

Octogesima Adveniens 1971 

Laborem Exercens 1981 

Sollicitudo rei Socialis 1987 

Centesimus Annus 1991 

Caritas in Veritate 2009 

Die Anfänge der katholischen Soziallehre liegen in der Zeit der industriellen Re-

volution und sind mit Namen wie Ketteler, Keppler und Kolping verknüpft. Der Beginn 

der eigentlichen katholischen Soziallehre datiert aber auf das Jahr 1891, als Papst Leo 

XIII. seine Enzyklika „Rerum Novarum“ veröffentlichte. Sie trug die Ergebnisse ver-

schiedener europäischer Gruppen zusammen und war eine erste Bündelung vorhandener 

theoretischer wie praktischer Ansätze zur Bewältigung der sozialen Frage. Sie ließ zwar 
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manches offen, gab aber die bis heute gültigen Leitlinien der katholischen Soziallehre 

vor.561 

Als die entscheidenden Akteure werden in dieser Enzyklika die Kirche, der Staat 

und die Arbeiterschaft gesehen. Die Kirche soll die sittlich-religiöse Haltung stärken, 

auf das soziale Klima positiven Einfluss nehmen und praktisch-diakonische Hilfe lei-

sten.562 Der Staat hat Verantwortung für das Wohlergehen seiner Bürger zu überneh-

men:  

„Die Beihilfe also, welche von den Staatslenkern erwartet werden muß, 
besteht zunächst in einer derartigen allgemeinen Einrichtung der Ge-
setzgebung und Verwaltung, dass daraus von selbst das Wohlergehen der 
Gemeinschaft wie der einzelnen emporblüht. [...] Nichts geht den Staat 
seinem Wesen nach näher an als die Pflicht, das Gemeinwohl zu för-
dern.“563 

Aus Anlass des 40. Jahrestags von Rerum Novarum wurde die Enzyklika Qua-

dragesimo Anno veröffentlicht, welche die katholische Soziallehre entscheidend weiter-

entwickelte. Unklarheiten wurden beseitigt, wichtige Aspekte verfeinert, Lücken ge-

schlossen. So kamen nun auch die Arbeitgeber als verantwortliche Gruppe von Akteu-

ren hinzu, die ihre Interessen in Zusammenschlüssen vertreten sollten.564 Der Staat wur-

de aufgefordert, eine Reform der Zustände durchzuführen und eine neue Gesellschafts-

ordnung aufzubauen. In diesem Zusammenhang wurde die Grundlage des Subsidiari-

tätsprinzips formuliert, weswegen diese Enzyklika für diese Arbeit von besonderer Be-

deutung ist.565 

In den 60er Jahren setzte eine deutliche Akzentverschiebung bzw. Erweiterung 

der katholischen Soziallehre ein. Sie entwickelte sich vom theoretisch geschlossenen 

Lehrgebilde über die Gesellschaftsordnung hin zu einer pragmatisch offenen Lehre über 

                                                

561 Vgl. Gundlach (1964), Nell-Breuning (1977) S. 32ff., Carrier (1990) S. 79f. und Marx/Wulsdorf 
(2002) S. 117ff. 
562 Heiliger Stuhl (1891) „Rerum Novarum“ Ziffer 16. 
563 Ebd. Ziffer 26. Deutsche Übersetzung nach Marx/Wulsdorf (2002) S. 117. 

Zitat lt. Quellenangabe: „The foremost duty, therefore, of the rulers of the State should be to make sure 
that the laws and institutions, the general character and administration of the commonwealth, shall be 
such as of themselves to realize public well-being and private prosperity. [...] Since it is the province of 
the commonwealth to serve the common good.“ 
564 Heiliger Stuhl (1931) „Quadragesimo Anno“ Ziffer 38.  
565 Ebd. Ziffer 79. 
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das soziale Engagement. Dies bringt neue Aspekte ins Spiel, welche aber die alten Aus-

sagen nicht aufheben. Lag der Schwerpunkt der bisherigen Lehre auf Fragen zur Errei-

chung von Gerechtigkeit in einer Gesellschaft, so traten jetzt verstärkt die Probleme im 

Zusammenhang mit Gerechtigkeit zwischen den Gesellschaften in den Vordergrund. 

Ferner wurde das Konzept der Nachhaltigkeit in die katholische Soziallehre inkorpo-

riert. 

Als die bedeutendsten Texte seit Quadragesimo Anno wären zu nennen: „Mater 

et Magistra“,566 welche die Solidarität und den Ausgleich zwischen Arm und Reich be-

tont, die Pastoralkonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils, „Gaudium et 

Spes“,567 welche eine theologischere Argumentation einführt, „Populorum Progres-

sio“,568 in welcher internationale Aspekte eine große Rolle spielen, die Sozialenzykliken 

„Laborem Exercens“,569 in welcher der Vorrang des Menschen vor dem Kapital betont 

wird, „Sollicitudo rei Socialis“,570 die sich gegen Profit- und Machtgier richtet, und 

schließlich „Centesimus Annus“,571 welche sich mit dem Fall des Eisernen Vorhangs 

beschäftigt, das Geben von moralischen Leitlinien als Hauptaufgabe der Kirche be-

zeichnet und die Marktwirtschaft ausdrücklich gutheißt, solange sie zum Wohl der 

Menschen beiträgt.572 Das jüngste Werk in dieser Reihe ist die Enzyklika „Caritas in 

Veritate“.573 Im Lichte der Finanzkrise geschrieben, ist sie weniger wirtschaftsliberal als 

Centesimus Annus und bezieht sich vor allem auf Populorum Progressio. Im Sinne des 

Subsidiaritätsprinzips fordert sie eine übergeordnete internationale Instanz um die Glo-

balisierung zu steuern und internationale Fragen zu regeln. Daneben betont sie, dass 

auch für wirtschaftliche Akteure nicht nur die Gewinnmaximierung das Leitmotiv sein 

dürfe.574 

                                                

566 Ders. (1961). 
567 Ders. (1965). 
568 Ders. (1967). 
569 Ders. (1981). 
570 Ders. (1987). 
571 Ders. (1991). 
572 Vgl. Nell-Breuning (1977) S. 74ff. und S. 118ff., Carrier (1990) S. 122ff., Marx/Wulsdorf (2002)  
S. 127ff. und Waschkuhn (1995) S. 24f. 
573 Heiliger Stuhl (2009). 
574 Vgl. Nothelle-Wildfeuer (2009) und Breen (2010). 
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So wie dieses Fundament ist auch die Interpretation der katholischen Soziallehre 

vielschichtig.575 Es gibt keine eindeutige Schematisierung und keinen abschließenden 

Katalog von Themen und Forderungen. Sie will ein Leitbild für den Aufbau der ganzen 

Gesellschaft sein und sucht nach Antworten auf die Frage, wie eine Gesellschaft gestal-

tet sein muss, damit den Menschen ein gelingendes Leben ermöglicht wird. Auch der 

Zusatz »katholisch« könnte verschieden interpretiert werden: Eine Soziallehre bzw. 

Sozialethik, die mit der katholischen Glaubenslehre vereinbar ist, oder eine, die auf ihr 

aufbaut, oder eine, die direkt von der katholischen Kirche stammt. Im Allgemeinen wird 

letzteres darunter verstanden. Die katholische Soziallehre lässt sich also, um mit den 

Worten der beiden maßgeblichen deutschsprachigen Autoren zu diesem Thema, Nell-

Breuning und Gundlach, zu sprechen, folgendermaßen umschreiben:  

„Eine Sozialethik, die sich in lehramtlichen Dokumenten der katholi-
schen Kirche, insbesondere in päpstlichen Verlautbarungen, niedergelegt 
findet.“576 

Eine „einheitliche Zusammenfassung aller aufgrund der christlichen 
Heilsordnung möglichen Erkenntnisse von den Ordnungsstrukturen der 
diesseitigen menschlichen Gesellschaft.“577 

Die katholische Soziallehre hat zwei Aufgaben: Zum Einen die für diese Arbeit 

weniger bedeutsame binnenkirchliche Funktion, zur Entwicklung des sozialen Ethos der 

Gläubigen beizutragen und sie zu sozialem Engagement aufzurufen. Und zum Anderen 

die gesamtgesellschaftliche Funktion, auf allen gesellschaftlichen Ebenen für Gerech-

tigkeit und Humanität einzutreten.578 D.h., sie möchte die Gesellschaft und ihre Institu-

tionen so prägen und beeinflussen, dass diese den Menschen ein gutes Leben ermögli-

chen, also das Gemeinwohl fördern. Das erste Oberziel der katholischen Soziallehre ist 

somit die Errichtung einer guten Gesellschaftsordnung. Dabei steht immer das Indivi-

duum in seiner Gesellschaftlichkeit im Mittelpunkt. Es soll in die Lage versetzt werden, 

seine von Gott gesetzte Bestimmung zu erreichen und ein gelingendes Leben zu führen. 

Das zweite Oberziele der katholischen Soziallehre ist somit die Sicherung des individu-

                                                

575 Päpstliche Kommission «Iustitia et Pax» (1981) S. 21. 
576 Ebd. S. 53. 
577 Gundlach (1959). 
578 Siehe z.B. Heiliger Stuhl (1967) Ziffer 12, (1971) Ziffer 5 und (1987) Ziffer 1. Vgl. Päpstliche 
Kommission «Iustitia et Pax» (1982a) und Schöningh (1998) S. 174f. 
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ellen Wohlergehens. Daher entwirft sie Visionen über das Zusammenleben der Men-

schen und die Strukturen der Institutionen.579  

So lassen sich zwei Oberziele der katholischen Soziallehre festhalten, die sich 

wie ein roter Faden durch alle Überlegungen hindurch ziehen:  

• Die Sicherung des individuellen Wohlergehens. 

• Die Errichtung einer guten Gesellschaftsordnung. 

Einerseits ist es ihr erklärtes Ziel, dabei nicht nur in abstrakten und theoretischen 

Reflexionen zu verharren, sondern „auch auf das Handeln in der Gesellschaft Bezug 

[zu] nehmen.“580 Andererseits muss immer klar sein, dass die katholische Soziallehre 

nie konkrete Maßnahmen oder ein festes Gesellschaftsmodell vorschlägt. Sie formuliert 

keine alternative Wirtschaftstheorie, keine konkreten politischen Forderungen, keine 

vorgefertigten Programme. Weder liegt dies in ihrem Aufgabenbereich, noch verfügt sie 

über die dafür erforderliche fachliche Kompetenz. Ihre Aufgabe ist es vielmehr Visio-

nen zu entwickeln, moralische Grundfragen zu klären und die Zielrichtung für Gesell-

schaft und Politik aufzuzeigen. Sie kann grundlegende Prinzipien für das gute Zusam-

menleben der Menschen ausarbeiten, welche Leitlinien für die Entwicklung der konkre-

ten Normen in den jeweiligen Gesellschaften sein können.581 D.h., dass die katholische 

Soziallehre z.B. das Subsidiaritätsprinzip aufstellt, es aber den jeweiligen Akteuren 

überlässt, dieses in ihrer speziellen Situation optimal umzusetzen. Oder sie fordert, dass 

die Wirtschaft dem Menschen diene, aber die Formulierung der Gesetze, die dies er-

möglichen, obliegt wiederum den jeweiligen Verantwortlichen.582 So kann die katholi-

sche Soziallehre immer neu auf den jeweiligen gesellschaftlichen Kontext angewandt 

werden. Auch kann so das Fachwissen der verschiedenen Fachrichtungen fruchtbar ge-

macht werden, da sie zwar Leitlinien, Grundprinzipien und Zielrichtung vorgibt, die 

Umsetzung durch die jeweiligen Experten sich aber immer auch an den aktuellen Er-

                                                

579 In dieser Arbeit wird vor allem auf die innergesellschaftlichen Bezüge und Implikationen abgestellt. 
Es sei aber an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die katholische Soziallehre seit den 60er Jahren 
ausdrücklich um die zwischengesellschaftliche Perspektive erweitert wurde. Auch wenn dieser Aspekt im 
Folgenden kaum erläutert wird, lassen sich alle Prinzipien und Normen der katholischen Soziallehre auch 
in dieser Hinsicht interpretieren. 
580 Marx/Wulsdorf (2002) S. 32. 
581 Clark (2001) S. 24. 
582 Carrier (1990) S. 12. 
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kenntnissen ihrer Disziplin orientieren kann.583 Daraus ergibt sich der Anknüpfungs-

punkt zu den Fragen der Staatsverschuldung.  

Diese Erkenntnis, dass die katholische Soziallehre keine spezifischen Vorschlä-

ge und Konzepte anbietet, ist für den weiteren Verlauf dieser Arbeit von entscheidender 

Bedeutung. Da die Forderungen vage sind, ist es zwangsläufig, dass auch die Überprü-

fung ihrer Umsetzung und Implikationen immer leicht spekulativ oder subjektiv geprägt 

sein wird. Wo kein fester Maßnahmenkatalog existiert, kann keine konkrete »Checkli-

ste« abgearbeitet werden. Genau wie von der katholische Soziallehre beabsichtigt, wird 

immer das Interpretations- und Umsetzungsvermögen des Autors gefragt sein, wenn es 

gilt, die Richtlinien auf die Praxis zu übertragen.584 

3.2 Inhalte der katholischen Soziallehre  

Im Folgenden werden die Aussagen der katholischen Soziallehre dargestellt. Zu-

erst soll ein kurzer Überblick über ihren Inhalt und Aufbau erfolgen, bevor anschließend 

ihre Grundnormen und Grundprinzipien erläutert werden.  

3.2.1 Übersicht 

Wie in eben gezeigt wurde, setzt sich die katholische Soziallehre aus einer Viel-

zahl von Dokumenten zusammen, welche das Gesamtbild der Lehre prägen.585 Da es 

kein einzelnes, zusammenfassendes Lehrdokument zu der katholischen Soziallehre gibt, 

gibt es auch keine einheitliche Auflistung oder schematische Darstellung ihrer Aussagen 

von Seiten der Kirche. Vielmehr muss man sich diese aus den verschiedenen Texten 

herauslesen und zusammenfassen. Dies lässt gewisse Freiheiten zu, so dass jeder bei 

dieser Zusammenfassung anders verfährt, weswegen es nicht verwundern kann, dass es 

in der Literatur eine Reihe verschiedener Darstellungen gibt. Akzente und Schwerpunk-

te werden unterschiedlich gesetzt. Der eine betont den sozialen Aspekt, der andere den 

internationalen, ein dritter den systemtheoretischen. Auch ist die Zusammenfassung der 

Inhalte unterschiedlich. Während ein Autor alles auf drei Grundprinzipien reduziert, 

unterscheiden andere zwischen Grundnormen und Prinzipien, und ein dritter listet zehn 

                                                

583 Vgl. Oelinger (1970) S. 24-45, Päpstliche Kommission «Iustitia et Pax» (1981) S. 24, Carrier (1990) S. 
11ff., Salins/Galhau (1994) S. 9 und Clark (2001). 
584 Siehe z.B. Heiliger Stuhl (1965) Ziffer 40 und (1987) Ziffer 41. 
585 Siehe Nguyen Kardinal Van Thuan (2000) für eine Übersicht. 
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Leitlinien auf. Eine Quelle mag die letzten Neuerungen noch nicht nachvollzogen ha-

ben, eine andere wiederum hat z.B. das Nachhaltigkeitsprinzip bereits eingebaut. Ferner 

sind länderspezifische Schwerpunkte erkennbar: Während in Deutschland besonders das 

Subsidiaritätsprinzip diskutiert wird, liegt der Schwerpunkt in amerikanischen Texten 

v.a. auf Fragen der Gerechtigkeit.586 Letztlich dreht es sich jedoch im Kern immer um 

das Gleiche, da die Aussagen auf denselben Dokumenten basieren, so dass die Frage der 

Gliederung von untergeordneter Bedeutung ist. 

Fasst man die Aussagen der zahlreichen hier verwendeten Quellen zusammen, 

so lässt sich der Aufbau der katholische Soziallehre wie folgt beschreiben: 

Die ganze Lehre fußt auf dem christlichen Menschenbild und dem allgemeingül-

tigen Naturrecht. Diese Grundlage bildet den Ausgangspunkt für alle weiteren Überle-

gungen. Aus ihr gehen die beiden Oberziele hervor, Sicherung des individuellen Wohl-

ergehens der Bürger und Errichtung einer guten Gesellschaftsordnung. Aus diesen 

Grundwerten leitet man die Unterziele oder Grundnormen Freiheit, Gerechtigkeit und 

Gemeinwohl ab. Das Mittel zur Erreichung dieser Unterziele ist die Berücksichtigung 

der Prinzipien der katholischen Soziallehre: Personalität, Solidarität, Subsidiarität und 

Nachhaltigkeit. Diese Prinzipien wiederum sollen den verantwortlichen Politikern oder 

anderen gesellschaftlichen Akteuren als Richtlinien bei der Ausarbeitung der konkreten 

Regeln, d.h. der Einzelnormen dienen. Die Prinzipien sind also eine Richtschnur, wie 

die Regeln aussehen sollen, damit in einer Gesellschaft die Grundnormen erfüllt werden 

können und so die Oberziele erreicht werden. Die katholische Soziallehre hat also die 

vier Ebenen Grundlagen/Fundament, Grundwerte/Oberziele, Grundnormen/Unterziele 

und Grundprinzipien. Die katholische Soziallehre i.e.S. umfasst jedoch nur die Ebenen 

Grundnormen und Grundprinzipien. Die Ausarbeitung der Einzelnormen obliegt dann 

den Verantwortlichen der entsprechenden Gesellschaft. 

Umgekehrt formuliert: Wer sich bei der Erstellung der gesellschaftlichen Re-

geln, bei Verfassung, Institutionen, Gesetzen u.s.w., von den Prinzipien der katholi-

schen Soziallehre leiten lässt, der wird eine Gesellschaftsordnung aufbauen, in der Frei-

heit, Gerechtigkeit und Gemeinwohl herrschen. Und in einer solchen Gesellschaft wer-

den die Oberziele der katholischen Soziallehre verwirklicht, was wiederum den Forde-

rungen des christlichen Menschenbildes und des Naturrechts gerecht wird.  

                                                

586 Vgl. Herrera (2004). 
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Das Gesamtbild lässt sich folgendermaßen grafisch darstellen:  

Abbildung 11: Aufbau der katholischen Soziallehre 
Quelle: Eigene Erstellung 

Diese Arbeit wählt bei der Darstellung der Aspekte der katholischen Soziallehre 

einen Mittelweg. In allgemeinen Diskussionen oder kürzeren Beiträgen wird meist nur 

von der Trias aus Personalität, Solidarität und Subsidiarität gesprochen, welche als die 

bedeutendsten konkreten Forderungen der katholischen Soziallehre gelten. Man tut der 

katholischen Soziallehre also sicher keinen Abbruch, wenn man verkürzt davon spricht, 

dass aus dem christlichen Menschenbild und dem Naturrecht das Personalitäts-, Solida-

ritäts- und Subsidiaritätsprinzip entspringen, welche der Erreichung des Gemeinwohls 

dienen. Die katholische Soziallehre lässt sich also auch einfacher zusammenfassen. Al-

lerdings ist es für eine grundlegende Betrachtung wie dieser auch wichtig zu untersu-

chen, woraus sich diese Prinzipien denn ableiten, so dass eine differenzierte Untersu-

chung hier sinnvoller scheint. Gleichzeitig ist die hier gewählte Darstellung auch eine 

verkürzende Vereinfachung, besonders wenn man die internationale Diskussion im Au-

ge hat. Die katholische Soziallehre lässt sich in ihrer Vielschichtigkeit nicht in einem 
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schlichten Schaubild erfassen.587 Diese Darstellung ist daher als eine mögliche unter 

anderen zu verstehen. Die Schematisierung und teilweise Vereinfachung ist nötig, um 

die Kernaussagen der katholischen Soziallehre für diese Arbeit zu operationalisieren. 

Im Folgenden sollen nun die einzelnen Elemente der katholischen Soziallehre 

dargestellt werden. Die Grundlagen und Oberziele wurden bereits erläutert, so dass di-

rekt mit den Grundnormen begonnen werden kann, auf welche die Prinzipien folgen 

werden. 

3.2.2 Grundnormen der katholischen Soziallehre  

Die Charakteristika einer guten Gesellschaftsordnung sind aus Sicht der katholi-

schen Soziallehre Freiheit, Gerechtigkeit und Gemeinwohlorientierung. Diese drei zu 

verwirklichen ist das Unterziel, weil dadurch die Oberziele erreicht werden. 

3.2.2.1 Freiheit 

Man kann unterscheiden zwischen innerer Freiheit, i.e. die Fähigkeit mit Hilfe 

der Vernunft eigene Entscheidungen zu treffen (Willensfreiheit), und äußerer Freiheit, 

i.e. die Abwesenheit von äußerem Zwang (Handlungsfreiheit)588. Erstere wird als gott-

gegeben betrachtet (siehe Menschenbild), Letztere muss durch das staatliche Recht ge-

schützt werden. Der Mensch ist von Natur aus frei, Freiheit gehört zu seinem Wesen. 

Daher muss er die Möglichkeit bekommen, seine innere Freiheit auch nach außen zu 

leben. Nur so kann er zu seiner Bestimmung kommen. Die Bibel setzt diesen Gedanken 

ganz an den Anfang, wenn sie erzählt, dass Adam und Eva die Möglichkeit hatten, ge-

gen Gottes Wunsch vom Baum der Erkenntnis zu essen. (Allerdings weist sie auch deut-

lich auf die Folgen falsch genutzter Freiheit hin.)589 Damit zeigt sie, dass die Freiheit 

eine der ursprünglichen Eigenschaften des Menschen war.  

Eine Rechtsordnung, die Freiheit verwirklichen möchte, muss das Ziel haben, 

möglichst allen die gleiche subjektive Handlungsfreiheit zu gewährleisten, und darf 

dabei die Freiheit nur um der Freiheit willen beschränken. Freiheit bedeutet jedoch kei-

neswegs, dass jeder tun und lassen kann, was er möchte. Freiheit heißt auch nicht, dass 

                                                

587 Es gibt zu viele Aspekte, Überlappungen und Interdependenzen, als dass eine schematische Darstel-
lung wie die hier gewählte einen Absolutheitsanspruch erheben könnte.  
588 Becker (2002) S. 539. 
589 Vgl. Die Bibel (1984) Genesis 2,16f. und 3,1-24. 
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man tun und lassen kann, was man möchte, solange man nur keinem anderen schadet. 

Vielmehr öffnet die Freiheit einen Raum zur Bewährung und ermöglicht es jedem, sich 

aus eigenem Antrieb in die Gemeinschaft einzufügen. Sie wird also nicht im utilitaristi-

schen Sinne verstanden, wonach man völlig frei ist in seinen Entscheidungen, sondern 

als Mittel zur Selbstentfaltung. Die Zerstörung der eigenen Entfaltungsmöglichkeiten 

wird also, selbst wenn sie freiwillig geschähe, nicht von der Freiheit im Sinne der katho-

lischen Soziallehre gedeckt. Insbesondere bedeutet Freiheit aber, dass jedermann das 

Recht hat, sein Schicksal selbstverantwortlich zu bestimmen, sich selbst zu helfen und 

von der Gesellschaft die nötige Unterstützung dafür zu bekommen. Diese Feststellung 

ist besonders im Hinblick auf das Subsidiaritätsprinzip von großer Bedeutung. Aber 

auch für die normative Begründung der Solidarität hat die Freiheit Bedeutung. Denn 

individuelle Freiheit muss stets auch die Freiheit der Anderen achten und mehr noch, zu 

ihrer Verwirklichung beitragen. „Die Freiheit des Einen [muss] auf die des Anderen 

ausgerichtet“590 sein, um zu ihrer Erfüllung zu gelangen. Daher entspringt Solidarität 

aus einem wohlverstandenen Freiheitsbewusstsein.  

Freiheitsrechte sind Abwehrrechte des Bürgers, mit welchen er den Raum seiner 

eigenverantwortlichen Lebensgestaltung schützen kann. Sie führen zu den Bürgerrech-

ten, welche beinhalten, dass man an der Gestaltung der Rechtsordnung beteiligt ist. Au-

ßerdem entspringen ihnen die sozialen Rechte, welche jeder Person die konkrete Frei-

heit garantieren, indem sie sicherstellen, dass jeder die faktische Möglichkeit hat, auf-

grund seiner materiellen Ausstattung seine Freiheitsrechte auch nutzen zu können.591  

Ohne Freiheit kann sich das Individuum nicht entfalten, nicht zu seiner Bestim-

mung gelangen, kann es also keine gute Gesellschaftsordnung geben. Folglich muss sie 

die Grundlage aller Ordnungen und Institutionen bilden. Freiheit ist ein elementarer 

Bestandteil des menschlichen Personseins, ihre Verwirklichung somit eines der obersten 

Ziele einer guten Gesellschaftspolitik.592 

                                                

590 Marx/Wulsdorf (2002) S. 86. 
591 Schöningh (1998) S. 189ff. 
592 Siehe z.B. Heiliger Stuhl (1967) Ziffer 15, (1991) Ziffer 46 und (2009) Ziffer 17. Vgl. Lutz/Nell-
Breuning (1967) S. 13, Clark (2001) S. 29, Becker (2002) S. 539f. und Marx/Wulsdorf (2002) S. 85f. 
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3.2.2.2 Gerechtigkeit  

Da sie für die Entfaltung der Person unabdingbar ist, „erweist sich Gerechtigkeit 

als allgemeinverbindliche, normative Schlüsselkategorie, die allen Gesellschaftsberei-

chen zu Grunde zu liegen hat.“593 Sie ist das Kriterium zur Klärung aller Konflikte, die 

Voraussetzung für die Realisierung des Gemeinwohls und Folge einer verantwortungs-

voll genutzten Freiheit. Ihre Verwirklichung ist seit jeher Ziel der Menschheit.594 

Für das katholische Gerechtigkeitsverständnis ist Thomas von Aquin prägend, 

der Aristoteles übernahm und etwas modifizierte. Daneben definierte er wie Ulpian: 

„Gerechtigkeit ist der fortwährende Wille, jedem sein Recht zuzuteilen.“595 Entspre-

chend muss Gleiches gleich und Ungleiches ungleich behandelt werden. Gerechtigkeit 

ist entweder eine persönliche Eigenschaft (subjektive oder personale Gerechtigkeit), 

wenn z.B. ein Richter gerecht ist, oder – was hier im Vordergrund steht – ein Zustand, 

wenn etwa eine gesellschaftliche Ordnung gerecht ist (objektive Gerechtigkeit).596 Zu 

beachten ist, dass Gerechtigkeit keine Rechte begründet, sondern in der Erfüllung der-

selben liegt. Die Rechte ergeben sich aus dem Personsein des Menschen.597 Mit dem 

Aufkommen der sozialen Frage im 19. Jhd. gewann die Gerechtigkeitsfrage neue Bri-

sanz. Zwar galt die klassische Aufteilung in legale, austeilende und ausgleichende Ge-

rechtigkeit weiterhin, doch wurde sie um die soziale Gerechtigkeit (iustitia socialis) 

ergänzt, welche die kirchliche Sozialverkündigung nachhaltig prägte. In der katholi-

schen Soziallehre versteht man unter Gerechtigkeit, dass die Institutionen allen Gliedern 

der Gesellschaft gleichermaßen verpflichtet sind und dass sie den Menschen die best-

möglichen Rahmenbedingungen bieten, damit jeder sich angemessen entfalten kann.598 

Da Gerechtigkeit die Voraussetzung für „die Verwirklichung des menschlichen Person-

                                                

593 Wulsdorf (2005) S. 30. 
594 Ebd. S. 30f. und Marx/Wulsdorf (2002) S. 156f. 
595 Aquin (1985) 3. Band S. 254. 
596 Marx/Wulsdorf (2002) S. 163f., Becker (2002) S. 478f. und 645f.  
597 Klüber (1960) S. 62. 
598 Vgl. Lutz/Nell-Breuning (1967) S. 12, Schöningh (1998) S. 221-224 und Marx/Wulsdorf (2002)  
S. 164. 
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seins in Sozialität bzw. in Gesellschaft“599 ist, wird ihr höchste Priorität zugespro-

chen.600  

Soziale Gerechtigkeit wurde lange v.a. unter Einkommens- und Vermögens-

aspekten diskutiert. Zwar wird Umverteilung von Einkommen weiterhin als bedeutsam 

angesehen, doch verschiebt sich der Fokus mehr und mehr auf die Frage der Chancen-

gleichheit. Den Menschen sollen vor allem die gleichen Möglichkeiten eingeräumt wer-

den, wobei die Forderung über die formale Chancengleichheit, also gleiche gesetzliche 

Rechte, hinausgeht und mehr auf Verwirklichungschancen, gleiche Startchancen und 

soziale Teilhabe abstellt. Dadurch gewinnt auch der Aspekt der Leistungsgerechtigkeit 

wieder an Bedeutung. Dabei ist der Schlüssel zur Verwirklichung der Chancengerech-

tigkeit die Sicherung einer bestmöglichen Ausbildung. 

Heute rückt in der katholischen Soziallehre immer mehr die Beteiligungsgerech-

tigkeit in den Vordergrund und löst damit die Verteilungsgerechtigkeit als bestimmen-

des Kriterium ab.601 Sie mahnt die Herstellung von Chancengleichheit an und betrachtet 

insbesondere Bildung als Schlüssel zum Erfolg.602 Der Blick der sozialen Gerechtigkeit 

wurde, wie der der ganzen Soziallehre, im Laufe der Zeit von der Lösung innergesell-

schaftlicher Probleme auch auf internationale Probleme ausgeweitet.603 

Eine grafische Übersicht der verschiedenen Aspekte und des Zusammenhangs 

mit dem Gemeinwohl findet sich bei Schöningh: 

                                                

599 Marx/Wulsdorf (2002) S. 156. 
600 Vgl. auch Abschnitt B.2.2 Punkt „Biblische Wurzeln“. 
601 Heiliger Stuhl (1961) Ziffer 82f. 
602 Marx/Wulsdorf (2002) S. 165 und Deutsche Bischofskonferenz (2003). 
603 Heiliger Stuhl (1981) „Laborem Exercens“ Ziffer 2,3. 
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Abbildung 12: Gerechtigkeit und Gemeinwohl 

Quelle: Eigene Erstellung in Anlehnung an Schöningh (1998) S. 222 

Schöningh beleuchtet zwar nur den Aspekt des Gemeinwohls, doch verdeutlicht 

die Grafik trotzdem die Zusammenhänge. Die soziale Gerechtigkeit entspringt aus dem 

Zusammenspiel einer Reihe von Faktoren. Sie wird realisiert, wenn faire Vertrags- und 

Austauschbeziehungen gegeben sind, eine Beteiligung aller am sozialen Leben ermög-

licht wird, der Rechtsvollzug fair und sicher gestaltet wird und die Armen in die Güter-

verteilung miteinbezogen werden. Eine Verwirklichung der sozialen Gerechtigkeit 

schließlich führt zu einer Steigerung des Gemeinwohls. Dabei ist zu beachten, dass Ge-

rechtigkeit nicht als Legitimierung eines exzessiven Sozialstaates dienen kann, da sie 

auch im Bezug auf spätere Generationen gilt, die eventuelle Schuldenberge abtragen 

müssen, und im Zusammenhang mit den anderen Normen und Prinzipien der katholi-

schen Soziallehre zu sehen ist.604 

                                                

604 Marx/Wulsdorf (2002) S. 165-171, Becker (2002) S. 478f. und 645f.  



 

 154 

3.2.2.3 Gemeinwohl 

Der Aspekt des Gemeinwohls korreliert in der katholischen Soziallehre eng mit 

dem der Gerechtigkeit. Alle staatlichen Aktivitäten sollen darauf gerichtet sein, das 

Gemeinwohl zu fördern.605 Dieses wird in der katholischen Soziallehre wie folgt defi-

niert:  

„Common good, that is, the sum of those conditions of social life which 
allow social groups and their individual members relatively thorough 
and ready access to their own fulfillment.“606 

Den Menschen soll es ermöglicht werden, sich zu entfalten und ihre Persönlich-

keit zu entwickeln. Diese Betonung des individuellen Wohls ist bedeutsam, da in vielen 

Argumentationsmustern gerade das Gemeinwohl als Begründung für die Vernachlässi-

gung individueller Bedürfnisse herhalten muss. Die katholische Soziallehre hingegen 

betont, dass die Gesellschaft „in ihren Gliedern und für ihre Glieder“607 existiert, die 

Individuen also nicht einfach »verrechnet« werden dürfen.608 

Die Frage des Verhältnisses von Einzel- und Gemeinwohl ist eine in diesem Zu-

sammenhang sehr bedeutende. Ist das Gemeinwohl nur die Summe der Einzelwohle? 

Oder ist es mehr? Und in welcher Wechselbeziehung stehen die beiden zueinander? 

Sicher ist, dass die beiden voneinander abhängen. Es kann dem Ganzen nicht gut gehen, 

wenn es den Gliedern schlecht geht. Und umgekehrt leidet auch der Einzelne darunter, 

wenn das Ganze Probleme hat. In diesem Spagat muss jede Gesellschaft ihren Weg su-

chen, um letztlich all ihren Gliedern ein gutes Leben zu garantieren.609  

Die katholische Soziallehre fordert, die Rechtsordnung so zu gestalten, dass 

Gemeininteresse und Einzelinteresse positiv korrelieren, so dass die Verfolgung des 

individuellen Eigeninteresses auch der Steigerung des Gemeinwohls dient.610 Sie fordert 

von jedem Unternehmen, wie auch jedem Individuum, bei all seinen Handlungen auch 

                                                

605 Siehe z.B. Heiliger Stuhl (1961) Ziffer 79f., (1965) Ziffer 26, (1992) Ziffer 1906ff. und (2009) Ziffer 
6. 
606 Heiliger Stuhl (1965) „Gaudium et Spes“ Ziffer 26. 
607 Lutz/Nell-Breuning (1967) S. 13. 
608 Vgl. Lutz/Nell-Breuning (1967) S. 13ff., Carey (2001) S. 311, Clark (2001) S. 24ff., Coughlin (2001) 
S. 293 und Marx/Wulsdorf (2002) S. 179f.  
609 Vgl. Nell-Breuning (1980) S. 40ff. 
610 Das ähnelt sehr stark dem Ansatz von Adam Smith und seinem Postulat des »wohlverstandenen Eigen-
interesses«. 
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das Gemeinwohl im Blick zu behalten. Da keiner auf sich selbst gestellt lebt, soll auch 

keiner so handeln.611 

Das Gemeinwohl zielt also auf zwei Ebenen: Einerseits auf eine gute Verfassung 

der Gemeinschaft als Instrumentalwert, andererseits auf das persönliche Wohlergehen 

der Glieder der Gemeinschaft als Zielwert. Letztlich ist es jener Zustand einer Gesell-

schaft, in dem jedem das Seine gewährt wird, also in dem Gerechtigkeit verwirklicht 

ist.612 

3.2.3 Grundprinzipien der katholischen Soziallehre  

Aus den Normen leiten sich die Prinzipien ab, das sind die konkreten Forderun-

gen der katholischen Soziallehre, die als Maßstab an das Handeln des Staates, an die 

Struktur der Institutionen, an den Aufbau der Gesellschaft angelegt werden sollen. Die 

im Folgenden darzustellenden Prinzipien sind die Kernaussage der katholische Sozial-

lehre und werden später auch als Prüfkriterien an die Fragen der Staatsverschuldung 

angelegt werden. 

3.2.3.1 Personalität 

„Wurzelgrund, Träger und Ziel aller gesellschaftlichen Einrichtungen ist 
und muss sein die menschliche Person.“613 

 So lautet der alles andere fundierende Grundsatz der katholischen Gesellschafts-

lehre. Dieser Grundsatz wird immer wieder aufs Neue wiederholt und betont. Alles – 

Staat, Gesetze, Institutionen, Wirtschaftsordnung – muss dazu dienen, dass der Mensch 

sich entfalten und zu seiner Bestimmung gelangen kann, muss auf den Menschen hin 

ausgerichtet sein und seine Würde und seine Individualität respektieren.614 Die Norm 

der Personalität entspringt direkt dem christlichen Menschenbild und wird auf dieselbe 

Art und Weise begründet. Eine Gesellschaftsordnung muss gerecht sein, um das Perso-

nalitätsprinzip zu verwirklichen, denn nur durch eine gerechte Gesellschaftsordnung 

                                                

611 Vgl. Heiliger Stuhl (2009), Marx (2009) und Nothelle-Wildfeuer (2009). 
612 Klüber (1960) S. 153. 
613 Heiliger Stuhl (1965) „Gaudium et Spes“ Ziffer 25. Deutsche Übersetzung nach Mixa (2004) S. 39. 

Zitat lt. Quellenangabe: „For the beginning, the subject and the goal of all social institutions is and must 
be the human person.“ 
614 Schöningh (1998) S. 178ff. und Marx/Wulsdorf (2002) S. 151ff. 
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bleiben die persönlichen Rechte aller Bürger unverletzt. Umgekehrt ist die Einhaltung 

des Personalitätsprinzips eine der entscheidenden Voraussetzungen für die Verwirkli-

chung des Gemeinwohls. Die Einhaltung des Personalitätsprinzips wird gewahrt durch 

die Prinzipien der Solidarität und Subsidiarität, welche sich gegen die Übertreibung eine 

der beiden Richtungen wenden.  

Der Mensch als Person 

Der Begriff der Person ist der Angelpunkt christlicher Reflexionen zur Sozial-

ethik. Im 5. Jhd. definierte ihn der römische Philosoph Boethius die Person als indivi-

duelle Substanz einer vernunfthaften Natur.615 Er wird insbesondere durch fünf Aspekte 

gekennzeichnet: »Geist in Leib«, denn der Mensch ist als körperliches Wesen Teil der 

materiellen Natur, hat aber darüber hinaus auch eine vernunfthafte Subjektivität, den 

Geist. »Mit-Sein«, was zum Ausdruck bringt, dass er sowohl individuelles Subjekt, als 

auch auf die Gemeinschaft ausgerichtet ist. Klassisches Beispiel ist die Sprache, welche 

ihm Selbsterkenntnis und Kommunikation ermöglicht. »Moralisches Subjekt«, da er 

dank seines Verstandes, seiner Freiheit und seines Gewissens nicht seinen Trieben, sei-

ner Lust und Unlust unterworfen ist, sondern sein Handeln verantwortlich selbst gestal-

ten kann. »Transzendenz«, denn der menschliche Geist ist sich des Todes bewusst und 

stellt sich daher Fragen nach Ursprung, Sinn und Leben über den Tod hinaus. »Sünde«, 

denn der Mensch fällt immer wieder hinter seine Verantwortung für Gemeinwohl und 

Mitmenschen zurück und verfehlt seine Bestimmung. Bei allem Bemühen um die 

Schaffung einer guten Gesellschaftsordnung ist der christlichen Gesellschaftslehre doch 

immer klar, dass die diesseitige Errichtung einer vollkommenen Gesellschaft nicht ge-

lingen kann.616 

Individualität und Sozialität 

Das Personalitätsprinzip betont die Bedeutung einer guten Balance zwischen den 

beiden Polen des Individualismus und des Kollektivismus. Die Spannung aus Individu-

al- und Sozialnatur des Menschen, beides „konstituierende Komponenten des Personen-

begriffs“,617 gilt es durch eine ausgewogene Berücksichtigung beider Elemente frucht-

bar zu machen. Beide Pole sind wichtig und unabdingbar, aber beide führen in ihrer 

                                                

615 Schöningh (1998) S. 179. 
616 Ebd. S. 178-183. 
617 Klüber (1960) S. 115. 
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Extremform zu einem Scheitern der Gesellschaft. Ein auf die Spitze getriebener Indivi-

dualismus führt zu einer Atomisierung der Gesellschaft und Isolierung des Individuums. 

Mit seiner Forderung nach unbeschränkter und zielloser Freiheit zerstört er die Gesell-

schaft und verhindert damit die Entfaltung ihres positiven Potentials, was letztlich wie-

der negativ auf das Individuum zurückfällt und im Kampf aller gegen alle mündet. Der 

Kollektivismus hingegen bringt eine Entwertung der Person mit sich. Der Einzelne ge-

winnt seinen Wert nur noch aus dem Umstand, dass er ein Teil der Gemeinschaft ist. 

Damit wird die Person zur Funktion degradiert, deren Zweck nur noch die Förderung 

des Kollektivs, deren Maßstab nur noch die Brauchbarkeit ist. Der Individualismus er-

fasst nur einen Teil des Menschen, der Kollektivismus den Menschen nur als Teil.618 

Das Personalitätsverständnis der katholischen Soziallehre fordert eine Ausrichtung der 

Politik am Individuum, aber gleichermaßen ein Über-Sich-Hinausgehen des Einzelnen 

im Dienste der Gesellschaft, eine Wahrung der Eigenständigkeit der Person, in welcher 

diese sich dann kraftvoll in die Gemeinschaft einbringen kann, wodurch sie wiederum 

zu ihrer vollen Entfaltung gelangen kann.619 

Menschenrechte 

Eine am Personalitätsprinzip orientierte Politik wird sich stets auch an den Men-

schenrechten orientieren.620 Sei es, weil sie diese aufgrund der Gottebenbildlichkeit an-

erkennt, sei es aus Vernunftüberlegungen heraus, weil eine allgemeine Anerkennung 

vorteilhaft ist, wie die Vertragstheorien der Neuzeit argumentieren. Dabei rücken be-

sonders die Freiheitsrechte, die Bürgerrechte und die sozialen Rechte in den Mittel-

punkt. In diesem Licht betrachtet, sieht Schöningh in dem Personalitätsprinzip auch die 

Forderung nach einer demokratischen Staatsform, da die Menschen nur in einer solchen 

ihre persönlichen Rechte voll entfalten können.621 

Als Fazit lässt sich festhalten: Politik muss immer den Menschen dienen und auf 

sie ausgerichtet sein. Das Ziel der menschlichen Gemeinschaft, des Staates muss immer 

das Wohl der Personen sein.622 

                                                

618 Buber (1954) S. 160. 
619 Siehe Heiliger Stuhl (1963) Ziffer 9, (1965) Ziffer 41, (1967) Ziffer 15 und (1991) Ziffer 46. Vgl. 
Klüber (1960) S. 105ff. und Schöningh (1998) S. 183ff. 
620 Siehe Heiliger Stuhl (1963) Ziffer 9 und 27, (1991) Ziffer 47 und (1992) Ziffer 1930. 
621 Schöningh (1998) S. 191. 
622 Ebd. S. 185ff. 
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3.2.3.2 Solidarität 

Solidarität ist ein Prinzip zur Verwirklichung der Gerechtigkeit, der Personalität 

und des Gemeinwohls. Nur wenn sich eine Gesellschaft solidarisch mit ihren schwachen 

Gliedern zeigt, ist sie wirklich gerecht. Nur dann kann sich jedes Gesellschaftsglied in 

seiner Personalität entfalten, nur dann wird das volle Gemeinwohl realisiert. Umgekehrt 

weist das Solidaritätsprinzip auch auf die weiter unten zu behandelnden Grundsätze der 

Subsidiarität und der Nachhaltigkeit hin, welche u.a. aus einer Solidarität der staatlichen 

Ebenen zueinander, bzw. einer Solidarität der lebenden mit den späteren Generationen 

entspringen.623 

Zwar reichen die Wurzeln des Solidaritätsgedankens bis in das römische Recht 

zurück, in welchem es für eine Art gesamtschuldnerische Haftung stand, doch ist der 

Solidaritätsbegriff im wesentlichen neuzeitlich.624 Er entstand als Reaktion auf die poli-

tischen Mitbestimmungsrechte und die liberalen Freiheitsrechte, als Antwort auf die 

Differenzierung und Liberalisierung der Moderne, vor allem aber als Gegenreaktion der 

Arbeiterschaft auf die von ihr als bedrohlich empfundenen Entwicklungen der frühen 

Industrialisierung. Seitdem ist Solidarität einer der zentralen Begriffe der Gewerk-

schaftsbewegung, der Sozialdemokratie und des Sozialismus. Dabei entstanden zahlrei-

che verschiedene Solidaritätsbegriffe, deren Verwirklichung oft in unterschiedlicher 

Weise, teilweise gar mit gewaltsamen Mitteln, angestrebt wurde. Verwirklicht wurde 

der Solidaritätsgedanke neben zahlreichen kleineren Bewegungen vor allem im Rahmen 

der Gewerkschaftsbewegung und durch kirchlich-diakonische Initiativen. Auf gesamt-

gesellschaftlicher Ebene setzte sich das Solidaritätsprinzip bei der Transformation des 

Nationalstaates vom liberalen Rechtsstaat zum Sozialstaat durch. Dabei sind insbeson-

dere die beiden Varianten des sozialistischen Einheitsstaates und der sozialen Markt-

wirtschaft zu nennen. Während das Scheitern des ersten Modells gegen Ende des letzten 

Jahrhunderts offenbar wurde, hat letzteres, in weiten Teilen auf der katholischen Sozial-

lehre beruhendes, Modell zahlreiche Erfolge vorzuweisen.625  

                                                

623 Siehe Heiliger Stuhl (1967) Ziffer 48 und 80, (1987) Ziffer 38f., (1991) Ziffer 10 und 49. 
624 Marx/Wulsdorf (2002) S. 175. 
625 Ebd. S. 174f. 
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Solidarität wird verstanden als „a pursuit of the welfare of all,“626 beschreibt ein 

„Verstricktsein der Glieder“627 und „bringt allgemein ein Zusammengehörigkeitsgefühl 

und gemeinsame Erfahrungen zum Ausdruck.“628 Solidarität bedeutet, dass die einzel-

nen Glieder einer Gesellschaft füreinander und für das Ganze einstehen, dass besondere 

Rücksicht auf die schwachen Glieder der Gesellschaft genommen, und dass Menschen 

in Not geholfen wird. Das Solidaritätsprinzip beschreibt eine wechselseitige Anerken-

nung des Anderen als Person, woraus sich der Rechtsanspruch auf Entfaltung ergibt, 

woraus sich wiederum die Pflicht zur sozialen Kooperation und zu wechselseitiger Un-

terstützung ergibt. Es ist Ausdruck des Bewusstseins für das Aufeinanderangewiesen-

sein der Glieder einer Gesellschaft, welches zu einem Füreinandereinstehen führt.629 

Dabei ist auch zu betonen, dass Solidarität nicht einseitig, als reine Hilfe für ei-

nen selbst, verstanden werden darf. Vielmehr ist jeder Einzelne jederzeit verpflichtet, 

sich für das Wohl des Nächsten und der Gemeinschaft einzusetzen. Es darf auch nicht 

nur das gemeinsame Interesse einer Gruppe im Mittelpunkt stehen, sondern es muss 

auch um die Personalität aller Menschen gehen. Die katholische Soziallehre warnt vor 

der Gefahr, dass Gruppensolidarität in Gruppenegoismus umschlägt und dadurch die 

universelle Solidarität vernachlässigt wird. Auch Gruppensolidarität muss auf das Ge-

meinwohl hin ausgerichtet bleiben. Das Solidaritätsprinzip kann also universelle Gel-

tung beanspruchen. Andererseits darf die universelle Solidarität nicht mit völliger 

Gleichschaltung verwechselt werden, da trotz der solidarischen Bildung die Personalität 

und individuelle Freiheit erhalten bleiben. Die Enzyklika Centesimus Annus betont, 

dass Solidarität nicht nur einen Anspruch definiert, sondern auch eine Verpflichtung 

jedes Einzelnen beinhaltet. Gleichzeitig betont die katholische Soziallehre aber auch, 

dass Solidarität nicht nur eine individuelle Verpflichtung ist, sondern dass gerade auch 

der Staat solidarisch handeln und für die schwachen Glieder der Gesellschaft eintreten 

muss. Solidarität muss daher auch institutionell verankert werden, um einen Staat zu 

legitimieren.630 

                                                

626 Herrera (2004). 
627 Lutz/Nell-Breuning (1967) S. 74. 
628 Marx/Wulsdorf (2002) S. 175. 
629 Klüber (1960) S. 130. 
630 Vgl. Heiliger Stuhl (1991) „Centesimus Annus“ Ziffer 15. 
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3.2.3.3 Subsidiarität  

Das Subsidiaritätsprinzip erleichtert die Implementierung einer gemeinwohlori-

entierten Politik, ist eine Verwirklichung der Freiheitsnorm und trägt zur Implementie-

rung der Gerechtigkeitsnorm bei. Darüber hinaus soll durch seine Befolgung das Perso-

nalitätsprinzip erfüllt werden. Während das Solidaritätsprinzip das Verbindende und 

Gemeinsame einer Gesellschaft betont, geht es beim Subsidiaritätsprinzip um eine funk-

tionelle Strukturierung der Gesellschaft.631  

Entwicklung des Subsidiaritätsprinzips 

Der Begriff Subsidiarität wurde in der Enzyklika Quadragesimo Anno erstmals 

verwendet.632 Dabei kommen die deutschen Übersetzungen »Subsidiarität« oder »Sub-

sidiaritätsprinzip« von den im lateinischen Originaltext verwendeten Formulierungen 

»subsidium afferre« (=Hilfe bringen) und »subsidiarii officii principium« (=Prinzip der 

Hilfsleistungspflicht).633 Diese wiederum stammen von dem lateinischen Wort »subsi-

dium« (=Hilfe) oder aus der römischen Militärsprache »subsidiarii cohortes« (=hinter 

der Front wartende Hilfs- bzw. Reservetruppen).634  

Erste Ursprünge des Subsidiaritätsprinzips finden sich schon im protestantischen 

Liberalismus des 16. Jahrhunderts und entstanden aus den Abgrenzungsversuchen ge-

gen den Kaiser.635 Bischof Ketteler formulierte später einen Gedanken, welcher der 

endgültigen Formulierung der katholischen Soziallehre bereits nahe kam: Das Volk 

muss das Recht haben, „das, was es selbst tun kann: in seinem Haus, in seiner Gemein-

de, in seiner Heimat auch selbst zu besorgen und zu vollbringen.“636 In der ersten Sozi-

alenzyklika, Rerum Novarum, wurden diese Gedanken aufgegriffen, aber noch nicht 

explizit ausformuliert. Dies geschah schließlich in der Enzyklika Quadragesimo Anno. 

Die dort aufgeführte Definition des Subsidiaritätsprinzips, in welcher der Begriff »Sub-

sidiarität« geprägt wurde und die als die allgemeingültige Definition gilt, geht auf den 

                                                

Vgl. Klüber (1960) S. 122-132, Lutz/Nell-Breuning (1967) S. 29 und S. 74f., Nell-Breuning (1980)  
S. 46ff., Schöningh (1998) S. 196-210 und Marx/Wulsdorf (2002) S. 174-180. 
631 Vgl. Marx/Wulsdorf (2002) S. 181. 
632 Nell-Breuning (1990) S. 87. 
633 Ebd. S. 90f. 
634 Vgl. z.B. Waschkuhn (1995) S. 9 und Kuttenkeuler (1998) S. 26. 
635 Skinner (1978) und Luyckx (1991). 
636 Zitiert nach Nell-Breuning (1990) S. 89. 
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an der Enzyklika mitwirkenden deutschen Jesuiten Gustav Gundlach zurück.637 Eben-

falls an der Ausarbeitung beteiligt war Oswald von Nell-Breuning, auch ein Jesuit, der 

in den Folgejahren zu dem maßgeblichen Interpreten des Prinzips wurde.  

Aussage des Subsidiaritätsprinzips 

„Wie dasjenige, was der Einzelmensch aus eigener Initiative und mit sei-
nen eigenen Kräften leisten kann, ihm nicht entzogen und der Gesell-
schaftstätigkeit zugewiesen werden darf, so verstößt es gegen die Ge-
rechtigkeit, das, was die kleineren und untergeordneten Einheiten leisten 
und zum guten Ende führen können, für die weitere und übergeordnete 
Gemeinschaft in Anspruch zu nehmen; zugleich ist es überaus nachteilig 
und verwirrt die ganze Gesellschaftsordnung. Jedwede Gesellschaftstä-
tigkeit ist ja ihrem Wesen nach subsidiär; sie soll die Glieder des Sozial-
körpers unterstützen, darf sie aber niemals zerschlagen oder aufsau-
gen.“638 

Ausgehend von diesem Zitat, welches allgemein als grundlegende Definition des 

Subsidiaritätsprinzips anerkannt wird, sowie von der Auseinandersetzung mit dem ei-

gentlichen Wortsinn von »Subsidiarität« her, lassen sich alle Kernelemente des Subsi-

diaritätsprinzips erarbeiten. Dabei fällt auf, dass das Subsidiaritätsprinzip quasi in zwei 

Teile zerfällt, die gegenläufig sind, gleichsam miteinander ringen, sich aber doch ergän-

zen, wie zwei verschiedene Seiten ein und derselben Medaille.639 

Auf der einen Seite steht »subsidium afferre« (=Hilfe bringen), was zu der deut-

schen Übersetzung von Subsidiarität als »hilfreicher Beistand« führt. Und auf der ande-

ren Seite steht „ihm nicht entzogen [...] werden darf“, was darauf hinweist, dass alle 

Aufgaben so weit unten wie möglich erfüllt werden sollten.640  

                                                

637 Nell-Breuning (1980) S. 49, Schoen (1998) S. 122 und Becker (2002) S. 664. 
638 Heiliger Stuhl (1931) „Quadragesimo Anno“ Ziffer 79. Deutsche Übersetzung nach Marx/Wulsdorf 
(2002) S. 125. Zitat lt. Quellenangabe: „Just as it is gravely wrong to take from individuals what they can 
accomplish by their own initiative and industry and give it to the community, so also it is an injustice and 
at the same time a grave evil and disturbance of right order to assign to a greater and higher association 
what lesser and subordinate organizations can do. For every social activity ought of its very nature to 
furnish help to the members of the body social, and never destroy and absorb them.“ 
639 Vgl. Richter (1987) S. 300, Nell-Breuning (1990) S. 94 und Schilling (1995). 
640 Ein Hinweis zum Sprachgebrauch in dieser Arbeit: Wenn vom Verhältnis von oberer und unterer Ebe-
ne zueinander die Rede ist, dann kann sich das sowohl auf die Beziehung von Bürger / Individuum / Fa-
milie zum Staat beziehen, als auch auf die der verschiedenen politischen Ebenen untereinander. In der 
Regel also von der des Bundes, als der oberen Ebene, zu den Ländern, oder der Länder zu den Kommu-
nen. »So weit unten wie möglich« bedeutet also: Wenn möglich beim Bürger, oder auf der niedrigsten 
möglichen politischen Ebene, z.B. den Kommunen. 
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Das Subsidiaritätsprinzip hat also einerseits eine positive, bejahende und helfen-

de Seite, welche den Anspruch der untergeordneten Einheit auf Hilfe von oben betont, 

und andererseits eine negative, verneinende und abgrenzende Seite, welche die obere 

Instanz in ihre Schranken weist und das Recht der kleinen Einheit auf Unversehrtheit 

und Entfaltungsfreiheit verteidigt. Es verpflichtet den Staat ebenso zur Aktivität wie zur 

Selbstbeschränkung. Kurz gefasst lässt es sich also auf die Formel »Unterstützung und 

Abgrenzung« reduzieren. 

Subsidiarität bedeutet also, dass alle Aufgaben auf der niedrigstmöglichen Ebene 

erledigt werden sollen, auf der sie effizient ausgeführt werden können. Entscheidungen, 

die das Leben der Menschen beeinflussen, sollen auch so nah am Menschen wie mög-

lich getroffen werden.641 Außerdem ist es ein Gebot der Freiheit und der Personalität, 

dass jedes Individuum die Möglichkeit hat, seine Gaben und Fähigkeiten einzusetzen 

und zu entfalten, um zur Verwirklichung dessen zu gelangen, was es von seinem Schöp-

fer für Anlagen bekommen hat.642 Aufgabe des Staates ist es folglich, dem Individuum 

die nötige Unterstützung zu geben, die es hierfür benötigt. Erst wenn es die Aufgabe 

nicht oder nur ineffizient auszuführen in der Lage ist, darf er dieselbe an sich ziehen.643 

Damit ist das Subsidiaritätsprinzip kein reines Abwehrprinzip, das lediglich den 

Staat auf Distanz halten soll. Vielmehr hat es einen positiven Gehalt und zielt auf die 

Selbstverwirklichung der Menschen, eine effiziente Verteilung der Kompetenzen und 

eine Maximierung des Gemeinwohls. Hier sei auch auf den internationalen Bezug der 

katholischen Soziallehre hingewiesen. Das Subsidiaritätsprinzip lässt sich natürlich 

auch auf das Verhältnis von Nationalstaat und internationaler Organisation übertra-

gen.644 

Ziel des Subsidiaritätsprinzips ist die Förderung des Gemeinwohls unter Wah-

rung der Normen der Personalität, Gerechtigkeit und Freiheit. Dies erreicht es durch die 

Einforderung von Unterstützung der unteren Ebene durch die obere und Abgrenzung 

der unteren Ebene von der oberen. Wird dies eingehalten, führt das zur Wahrung der 

individuellen Freiheit, der optimalen Nutzung vorhandener Stärken und der Aktivierung 

                                                

641 Clark (2001). 
642 Lutz/Nell-Breuning (1967) S. 30 und S. 75. 
643 Marx/Wulsdorf (2002) S. 185. 
644 Lutz/Nell-Breuning (1967) S. 75. 
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potentieller Stärken. Damit möchte das Subsidiaritätsprinzip sowohl Effektivität als 

auch Effizienz645 des Gesellschaftsaufbaus steigern. 

Der negative / abgrenzende Charakter 

Die Definition in Quadragesimo Anno wendet sich an die höheren Ebenen. Sie 

weist sie in die Schranken, mit der Aufforderung, dem Einzelnen nichts zu entziehen, 

was er selber leisten kann, und nichts für sich in Anspruch zu nehmen, was eine kleinere 

Einheit zu leisten im Stande ist. Damit bezieht sich die erste Hälfte der Definition klar 

auf den abgrenzenden Charakter des Subsidiaritätsprinzips und begründet diese Haltung 

mit den negativen Folgen eines solchen Vorgehens. Der Staat, bzw. die jeweils nächst-

höhere Instanz darf sich in nichts einmischen, was die untere Ebene selber erledigen 

kann, und selbst wenn diese Probleme hat, muss erst die Möglichkeit der Hilfe zur 

Selbsthilfe erwogen werden, bevor er eine Aufgabe an sich ziehen kann.  

Hier können bei genauem Hinsehen zwei unterschiedliche Nuancen in der Ar-

gumentation der verschiedenen Autoren ausgemacht werden: Die einen sagen, dass die 

obere Instanz nur dann eingreifen darf, wenn die untere eine Aufgabe nicht erfüllen 

kann.646 Hier wird das Subsidiaritätsprinzip als Kompetenzsperre647 verstanden, die 

Ausgrenzung wird also sehr eng ausgelegt und strikt vollzogen. Die anderen hingegen 

argumentieren, dass die obere Instanz nur dann eingreifen darf, wenn sie eine Aufgabe 

besser erfüllen kann als die untere, was eine Kompetenzöffnung648 mit sich bringt. 

Während erstere Position vor allem eine Skepsis gegenüber staatlichen Eingriffen, auto-

kratischen Herrschaftsformen und zentralistischer Machtkonzentration ausdrückt,649 legt 

letztere vor allem Wert auf die Steigerung der Effizienz politischer Steuerung,650 indem 

                                                

645 „Efficiency is concerned with doing things right. Effectiveness is doing the right things.“ Drucker 
(1974). 

Effektiv = wirkungsvoll, die richtigen Dinge tun, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. 

Effizient = wirtschaftlich, die Dinge richtig tun, also möglichst ressourcensparend. 

Man kann effektiv sein, also Dinge tun, die der Verwirklichung z.B. des Gemeinwohls dienen, aber dabei 
ineffizient arbeiten, also nicht den ressourcensparendsten Weg wählen. Man kann auch eine Maßnahme 
effizient durchführen, dabei aber ineffektiv sein, weil die Maßnahme überhaupt nichts zur Erreichung des 
Ziels beiträgt. Vgl. Drucker (1974). 
646 Vgl. z.B. Nell-Breuning (1990) S. 83. 
647 Richter (1987) S. 149. 
648 Ebd. 
649 Ebd. S. 300. 
650 Ebd. S. 194. 
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diejenige Ebene eine Aufgabe übernehmen soll, welche sie am besten erfüllen kann. 

Aus der Definition in Quadragesimo Anno lassen sich beide Sichtweisen herauslesen: 

Zu Beginn schreibt sie, der Staat solle dem Bürger nichts entziehen, was dieser selber 

leisten könne, am Ende heißt es, die kleineren Einheiten sollen das verantworten, was 

sie zu einem „guten Ende führen“ können, was wiederum für die letztere Position 

spricht. 

Der positive / unterstützende Charakter 

Diese Seite der »Subsidiaritätsmedaille« wird sofort durch den Begriff Subsidia-

rität in den Mittelpunkt gestellt. »Subsidium afferre« heißt Hilfe bringen. Dieser Aspekt 

des Subsidiaritätsprinzips betont die Pflicht des Staates bzw. der höheren Ebene, dem 

Bürger bzw. der unteren Ebene hilfreich zur Seite zu stehen und ihn/sie, wo immer nö-

tig, zu unterstützen. Daher übersetzt Nell-Breuning das Subsidiaritätsprinzip oft mit 

„hilfreicher Beistand.“651 Die Definition in Quadragesimo Anno fordert in ihrer zweiten 

Hälfte die Gesellschaft auf, „die Glieder des Sozialkörpers [zu] unterstützen,“ nicht 

ohne sofort wieder darauf hinzuweisen, dass dies nicht in einer Zerschlagung derselben 

münden darf. 

Während der Staat also mit der negativen Seite des Subsidiaritätsprinzips zu-

rückgedrängt wird, betont die positive Seite, dass er durchaus auch eine aktive Rolle zu 

spielen hat. Subsidiarität heißt eben nicht, dass die Betroffenen alle Probleme allein 

lösen müssen. Sie heißt, dass Unterstützungsleistungen grundsätzlich erst dann zu erfol-

gen haben, wenn der Betroffene nicht in der Lage ist, die Probleme zu lösen, und von 

ihnen überwältigt zu werden droht.652  

3.2.3.4 Nachhaltigkeit 

Entwicklung 

Das Nachhaltigkeitsprinzip ist eines der jüngsten Elemente der katholischen So-

ziallehre und wurde auch nicht von ihr entwickelt, sondern erst später inkorporiert. Ur-

sprünglich stammt der Begriff aus der Forstwirtschaft. Populär und allgemein bekannt 

wurde er v.a. im Hinblick auf ökologische Fragestellungen. Heute wird er viel breiter 

                                                

651 Nell-Breuning (1990) S. 79. 
652 Richter (1987) S. 170. 
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verwendet und bezieht sich, neben der Umwelt, auf schlechterdings alle für die Nach-

welt relevanten Systeme.653 

Die erste Erwähnung des Begriffs Nachhaltigkeit erfolgte zu Beginn des 18. 

Jhds. in Sachsen, als der Oberberghauptmann von Carlowitz dem durch übermäßigen 

Silberabbau hervorgerufenen Holzmangel durch Aufforstung und sorgsamere Abhol-

zung entgegenwirken wollte. Er stellte fest, dass es für das Dasein des Landes entschei-

dend sei, die Erhaltung und Nutzung des Waldes so zu gestalten, dass „es eine continu-

irliche, beständige und nachhaltende Nutzung gebe.“654 Unter nachhaltiger Nutzung 

verstand man seitdem eine langfristige Ertragssicherung des Waldes, indem man im 

gleichen Maße aufforstet wie man abgeholzt hat. Dabei verstand man unter »Nachhalt« 

ursprünglich so etwas wie »Rückhalt«, also das, was man für die Zukunft zurückhält.655 

Trotz seiner langen Tradition blieb der Nachhaltigkeitsbegriff lange Zeit recht unbe-

kannt. Dies ändere sich erst seit 1972 langsam, als der Club of Rome seinen Bericht 

„Die Grenzen des Wachstums“ veröffentlichte und die Vereinten Nationen ihre erste 

globale Umweltkonferenz in Stockholm abhielten. Nach und nach wurde das die Nach-

kriegsjahre beherrschende Fortschritts- und Wachstumsparadigma abgelöst von dem 

Bewusstsein für die Bedrohung der natürlichen Lebensgrundlagen der Menschheit und 

der Notwendigkeit eines dauerhaften Umweltschutzes.656 Der eigentliche Durchbruch 

des Nachhaltigkeitsprinzips kam 1987 mit dem Abschlussbericht der Kommission der 

Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung, benannt nach der Vorsitzenden, der 

ehemaligen norwegischen Ministerpräsidentin Gro Harlem Brundtland. In dem nach 

vierjähriger Arbeit vorgelegten Abschlussbericht „Unsere gemeinsame Zukunft“ („Our 

Common Future“) prägte die Brundtland-Kommission die klassische, weiter unten noch 

vorzustellende Definition des Begriffs der nachhaltigen Entwicklung (»sustainable de-

velopment«).657  

Innerhalb der katholischen Soziallehre wurde 1965 die voranschreitende Zerstö-

rung der Schöpfung in der Enzyklika Gaudium et Spes658 als große Herausforderung 

                                                

653 Vgl. Marx/Wulsdorf (2002) S. 187-193 und Wulsdorf (2005) S. 13. 
654 Carlowitz (1713), zitiert nach Wulsdorf (2005) S. 16. 
655 Wulsdorf (2005) 15f. 
656 Ebd. S. 16ff. 
657 Ebd. S. 20-24 und Reis (2003) S. 13f.  
658 Heiliger Stuhl (1965). 
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eingestuft, jedoch wurde das Nachhaltigkeitsprinzip erst 1997 in der Erklärung der bei-

den großen Kirchen „Für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit“ explizit aufge-

griffen. Seitdem wurde es in zahlreichen kirchlichen Verlautbarungen behandelt und 

seine Bedeutung für die christliche Gesellschaftsverantwortung betont. U.a. 2001 in der 

„Charta Oecumenica“ oder 2002 in der kirchlichen Stellungnahme zur UN-Konferenz 

für Nachhaltigkeit und Entwicklung in Johannesburg. Obgleich das Nachhaltigkeits-

prinzip also nicht zu den »klassischen« Grundsäulen der katholischen Soziallehre zählt, 

ist es doch zu einem wichtigen Element derselben geworden.659  

Aussage 

Die Relevanz des Nachhaltigkeitsprinzips für die katholische Soziallehre ergibt 

sich aus einem umfassenden Verständnis der bisherigen Grundnormen und Prinzipien. 

Will eine Gesellschaft sich auch mit späteren Generationen solidarisch zeigen, ist eine 

Politik nicht nur am Gemeinwohl der heutigen, sondern auch der späteren Generationen 

interessiert, und soll Gerechtigkeit nicht nur zwischen den heute lebenden Individuen 

herrschen, sondern auch zwischen den heutigen und den zukünftigen, so ist es unerläss-

lich, auch deren Interessen in das eigene Kalkül einzubinden.  

Dies bedeutet, dass es die Verantwortung der lebenden Generation ist, alle für 

den Menschen relevanten Systeme in einem Zustand zu hinterlassen, der auch den fol-

genden Generationen die Deckung ihrer Bedürfnisse ermöglicht. Die bereits erwähnte 

Brundtland-Kommission hat in ihrem Abschlussbericht eine allgemein anerkannte Defi-

nition geliefert: 

„Dauerhafte (nachhaltige) Entwicklung ist Entwicklung, welche die Be-
dürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige Ge-
nerationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können.“660 

Dies ist zwar keine umfassende und abschließende Definition, sie erfasst aber 

das Grundanliegen der Nachhaltigkeitsdebatte, nämlich eine gerechte Gestaltung des 

Ausgleichs zwischen heutiger und zukünftigen Generationen. Nachhaltigkeit wird be-

                                                

659 Wulsdorf (2005) S. 30-43. 
660 Hauff (1987).  

Englischer Originaltext, World Commission on Environment Development (1987): „Development that 
meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own 
needs.“ 



 

 167 

griffen als Sicherung der Zukunftsfähigkeit oder als Verantwortung für die Zukunft. 

Damit sind die beiden Grundkategorien Verantwortung und Zukunft etabliert.661 

Anfangs bezog sich Nachhaltigkeit nur auf Schutz der Natur und Erhaltung der 

natürlichen Lebensgrundlagen. Nach und nach jedoch weitete sich der Begriff auf die 

Forderung nach Sicherung der Bedürfnisse späterer Generationen aus und dehnte sich 

auf soziale und ökonomische Belange aus. Ein nachhaltiges Sozialsystem ist in sich 

stabil und wird auch noch kommenden Generationen zur Verfügung stehen. Ein nach-

haltiger Haushalt ist ausgeglichen und belastet nicht die Zukunft mit zu hohen Schul-

den. Eine nachhaltige Unternehmenspolitik schont einerseits die Natur, ist aber anderer-

seits auch so langfristig ausgerichtet, dass das dauerhafte Überleben des Unternehmens 

gesichert ist. Mit der Erklärung von Rio wurde der Begriff schließlich zu einer „Pro-

grammatik für die Bewältigung der gemeinsamen Zukunft der Menschheit,“662 der auch 

entwicklungspolitische Belange mit einschloss. Auch ist der zeitliche Horizont flexibler 

geworden. Nachhaltigkeit bezieht sich nicht mehr nur auf künftige Generationen, son-

dern beschreibt allgemein ein langfristig sinnvolles und erfolgreiches Handeln. Somit ist 

dasjenige Handeln nachhaltig, welches nicht nur auf den Augenblick gerichtet, sondern 

dauerhaft angelegt ist. 

Heute wird also von dem Nachhaltigkeitsprinzip nicht nur eine saubere Umwelt 

eingefordert, sondern genauso ein stabiles Rentensystem und ein ausgeglichener Haus-

halt, ein Wirtschaftswachstum, das die natürlichen Ressourcen schont und die unterent-

wickelten Länder mit einbezieht, eine zukunftsgerichtete Bildungspolitik, frühzeitige 

Entschärfung von Konflikten, u.v.m., kurzum, ein Handeln, das in all seinen Facetten 

die Belange der künftigen Generationen, bzw. das langfristige Ergebnis mit einbezieht. 

Das Verantwortung für die Zukunft übernimmt, sich solidarisch mit den künftigen Ge-

nerationen zeigt und intertemporale Gerechtigkeit realisiert.663 

                                                

661 Wulsdorf (2005) S. 18ff. 
662 Ebd. S. 20. 
663 Vgl. Marx/Wulsdorf (2002) S. 187-193, welche aber die nicht-ökologischen Aspekte vernachlässigen, 
Reis (2003) S. 15ff. und Wulsdorf (2005) S. 13-43. 
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3.2.3.5 Weitere Aspekte 

Die Summe der inhaltlichen Aspekte der katholischen Soziallehre lässt sich auch 

anders darstellen. Beispielhaft für die unterschiedliche Schwerpunktsetzung verschiede-

ner Autoren kann hier eine andere Übersichtsdarstellung angeführt werden. 

 

Abbildung 13: Modern Catholic Social Principles 
Quelle: Barrera (2001) S. 258 

Eine weitere Zusammenfassung durch die päpstliche Kommission »Iustitia et 

Pax« unterscheidet zehn Hauptfelder der katholischen Soziallehre.664 

• Das Wesen der katholischen Soziallehre 

• Die Menschliche Person 

• Die Familie 

• Die soziale Ordnung 

• Die Rolle des Staates 

• Die Wirtschaft 

• Arbeit und Löhne 

• Armut und Wohltätigkeit 

• Die Umwelt 

                                                

664 Nguyen Kardinal Van Thuan (2000). 
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• Die internationale Gemeinschaft.  

Die katholische Soziallehre beschäftigt sich mit den verschiedensten Themen 

von den Menschenrechten und der Religionsfreiheit, über Ehe, Abtreibung und Todes-

strafe, bis hin zu verschiedenen Regierungsformen, Gewerkschaften, Lohnfindung und 

freiem Handel.665 Es finden sich neben den bisher erläuterten Prinzipien eine ganze 

Reihe weiterer, z.T. sehr konkreter Forderungen. Diese können großteils unter die bis-

lang genannten Prinzipien subsumiert werden oder leiten sich von diesen ab, werden 

aber gelegentlich auch einzeln aufgeführt. Da sie, gerade für die Zwecke dieser Arbeit, 

von keiner überragenden Bedeutung sind, sollen sie nur exemplarisch kurz angerissen 

werden. 

Die wichtigste dieser Forderungen dürfte wohl die auf die Eigentumsfrage ge-

richtete sein. Die katholische Soziallehre verteidigt das Privateigentum, da dies eine 

geordnete Nutzung der Güter ermöglicht. Einerseits dienen die Güter ihrem Besitzer, 

der damit für sich sorgen kann (Individualfunktion), andererseits aber auch der ganzen 

Gesellschaft, zu deren Nutzen sie letztlich beitragen sollen (Sozialfunktion). Es gilt der 

Grundsatz der Hochscholastik: „administratio et dispensatio particularis – Usus com-

munis.“ Einzelne haben die Verwaltung und Verfügung, aber der Nutzen soll allen zu 

Gute kommen. Wird die durch Eigentum entstehende Macht missbraucht, wird eine 

Sozialisierung als legitim betrachtet. Das Recht auf Eigentum entsteht, weil der Mensch 

es zum Überleben benötigt. Der Verwendungszweck (Zielursache) ist also wichtiger als 

die Herkunft (Wirkursache). Entsprechend ist die personelle Einkommensverteilung 

(»jeder hat, was er braucht«) wichtiger als die funktionelle (»wie bekommt jeder sein 

Einkommen«).666 Daraus leitet sich auch eine Stellungnahme zu den verschiedenen 

Wirtschaftssystemen ab, in welcher sowohl der Kommunismus als auch ein völlig ent-

fesselter Kapitalismus abgelehnt werden und ein dritter, der sozialen Marktwirtschaft 

nahe kommender Weg gefordert wird.667 

Damit eng korreliert ist die Frage nach der sozialen Sicherheit. Dies bedeutet in 

erster Linie, dass stabile politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Verhältnisse 

                                                

665 Ebd. 
666 Z.B. Heiliger Stuhl (1891) Ziffer 8f., (1931) Ziffer 46, (1987) Ziffer 42 und (1991) Ziffer 43.  
667 Z.B. Heiliger Stuhl (1931) Ziffer 88, (1991) Ziffer 42 und Heiliger Stuhl (2009) Ziffer 35 und 39. Vgl. 
Marx (2009) und Breen (2010). 
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geschaffen werden sollen. Finanzielle Transfers hingegen sind nur eine Notlösung. Aber 

nicht nur der Staat ist in der Pflicht. Individueller Not sollte mit individueller Hilfe be-

gegnet werden. Diejenigen, die dem Not leidenden am nächsten stehen, sollen sich um 

ihn kümmern. Die Not, die aus politischen Gegebenheiten resultiert, soll durch eine 

Änderung der Verhältnisse beseitigt werden, nicht durch Alimentierung.668 

Darüber hinaus fordert die katholische Soziallehre Chancengerechtigkeit für alle. 

Sie fordert die Möglichkeit für Arbeiter, eigenes Kapitalvermögen zu bilden, sich in 

Gewerkschaften zusammenzuschließen und sich in ihren Unternehmen auch durch Mit-

bestimmung einzubringen. Sie betont die Vorrangigkeit des Produktionsfaktors Arbeit 

vor dem des Kapitals und das Recht auf eine gerechte Entlohnung, mit der sich der Le-

bensunterhalt sichern lässt. Sie pocht auf eine »Option für die Armen«, erinnert an die 

»universelle Bestimmung der Güter« und fordert jeden Einzelnen auf, sich gemäß seiner 

Möglichkeiten und Fähigkeiten in den Prozess zur Verbesserung dieser Welt und seiner 

Gesellschaft einzubringen.669 

                                                

668 Z.B. Heiliger Stuhl (1931) Ziffer 136 und (1965) Ziffer 66. Vgl. Lutz/Nell-Breuning (1967) S. 28f. 
und Clark (2001). 
669 Vgl. Marx/Wulsdorf (2002) S. 132 und Herrera (2004). 
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4 Kriterien an die (Finanz-)Politik 

Hier soll gezeigt werden, welche Implikationen sich aus der katholischen Sozial-

lehre für die Politik im Allgemeinen und den Umgang mit Staatsverschuldung im Spe-

ziellen ergeben, wie sich die allgemeinen Grundsätze für die Politik konkretisieren und 

operationalisieren lassen, und wie die einzelnen Maßnahmen ausgestaltet werden sollen, 

damit sie dazu beitragen, das Oberziel der guten Gesellschaftsordnung zu verwirklichen. 

Damit die Bewertung der politischen Maßnahmen kein subjektiv geprägtes Interpretie-

ren bleibt, wird im Folgenden ein festes Bündel mit Kriterien erarbeitet. Es soll ein Kri-

terienkatalog erstellt werden, aus dem sich ableiten lässt, wie eine gute Politik aus Sicht 

der katholischen Soziallehre aussehen könnte.  

Allerdings sei daran erinnert, dass die katholische Soziallehre nur eine grund-

sätzliche Richtschnur zur Hand gibt. Sie stellt keine konkreten Handlungskataloge oder 

Maßnahmenpakete auf, sondern liefert nur die erläuterten Normen / Ziele und Prinzipi-

en. Die Übertragung derselbigen in verschiedene Kontexte und die Ausarbeitung prakti-

scher Handlungsanweisungen überlässt sie explizit dem Sachverstand der jeweiligen 

Fachwissenschaften. Wer also das Unterfangen angeht, konkrete Implikationen und 

Bewertungskriterien aus den Prinzipien der katholischen Soziallehre abzuleiten, wird 

nicht umhin kommen, eigene Schritte zu wagen und eigene Sichtweisen und Interpreta-

tionen anzubieten. Naturgemäß eröffnet dies stets den Raum für Diskussionen über 

eventuelle Unvollständigkeiten, Missinterpretationen oder Fehlgewichtungen. 

4.1 Methodisches Vorgehen 

Wie beschrieben, formuliert die katholische Soziallehre vier Grundprinzipien 

(Personalität, Solidarität, Subsidiarität und Nachhaltigkeit). Dies sind die Grundregeln, 

die Aufbau und Organisation der Gesellschaft und alle ihrer Bereiche prägen sollen. Die 

Einhaltung dieser Regeln führt zur Erreichung der drei Unterziele (Freiheit, Gerechtig-

keit und Gemeinwohl), wodurch wiederum die beiden Oberziele (individuelles Wohler-

gehen und gute Gesellschaftsordnung) verwirklicht werden. Das entscheidende Kriteri-

um ist die Einhaltung der Grundprinzipien. Da diese im Hinblick auf die Unterziele 

formuliert wurden, lässt sich eine Matrix aufspannen, in welcher die Spalten für jeweils 

ein Grundprinzip und die Zeilen für jeweils ein Ziel stehen. Jedes Ziel ist gleichsam 

eine Kriteriendimension für die Verwirklichung eines Prinzips. In den daraus entstehen-
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den Feldern soll dann festgehalten werden, welches Kriterium eine Maßnahme zu erfül-

len hat, damit sie unter Berücksichtigung des jeweiligen Prinzips auf die Erreichung 

eines bestimmten Ziels hinwirkt. So lässt sich jedes Prinzip in verschiedene Kategorien 

aufspalten, von denen sich jede auf ein bestimmtes Ziel bezieht. Dadurch werden die 

recht allgemeinen Prinzipien greifbar gemacht und auf handfeste Fragestellungen herun-

tergebrochen. Wenn also Prinzip A in Spalte A steht und Ziel 1 in Zeile 1, so steht in 

Feld A1 die Forderung, die Prinzip A aufstellt, um zur Erreichung von Ziel 1 beizutra-

gen. Oder andersherum gelesen, erweitert Ziel 1 das Prinzip A um eine bestimmte Di-

mension, fügt ihm sozusagen weitere Aspekte hinzu. So entsteht eine Matrix der Bewer-

tungskriterien, welche auf beliebige Politikfelder angewandt werden kann. 

Tabelle 2: Erstellung der Kriterienmatrix 

Quelle: eigene Erstellung 

 Prinzip A oder:  Prinzip A 

Ziel 1 

Kriterium A1 

Welcher Umstand 

muss erfüllt sein, 

damit A zur Errei-

chung von 1 bei-

trägt? 

 

Ziel 1 

Kriterium A1 

Welche Aspekte er-

geben sich aus der 

Berücksichtigung 

von 1 für A? 

Naturgemäß setzen verschiedene Prinzipien verschiedene Schwerpunkte, so dass 

es zu einer unterschiedlichen Zahl an Kriterien pro Ziel kommen kann. Auch gibt es 

Überschneidungen, sowohl zwischen den verschiedenen Feldern eines Ziels, als auch 

zwischen denen eines Prinzips. Es kann daher an einigen Stellen durchaus strittig sein, 

welchem Feld ein bestimmtes Kriterium am sinnvollsten zugeordnet werden sollte. 

Auch kann es zu leichten Redundanzen bei der Überprüfung der Kriterien kommen. 

Um die aufgespannte Matrix zu füllen und die Kriterien zu formulieren, müssen 

alle Kernforderungen der Prinzipien und alle Charakteristika der Ziele gesammelt und 

zueinander in Bezug gesetzt werden, so dass die einzelnen Ansätze der Prinzipien den 

verschiedenen Zielen zugeordnet und wenige griffige Kriterien aus der Fülle der Aspek-

te herausdestilliert werden können. Erschwert wird dies dadurch, dass die Kriterien ja 

auf verschiedene Politikfelder und Bezugspersonen anwendbar sein müssen. Sie müssen 
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also allgemein genug gehalten werden, so dass sie je nach Bereich unterschiedlich an-

gewandt werden können, aber doch konkret genug sein, um eine handfeste Bewertung 

zu ermöglichen. 

Ist die Bewertungsmatrix vollständig aufgespannt, kann die Einhaltung der ein-

zelnen Kriterien im evaluierten Politikfeld überprüft und bewertet werden. In einer ein-

fachen Variante könnte man sich mit einer schlichten Tendenzbewertung begnügen. 

Dabei würde man die Erfüllung jedes Kriteriums mit „+“ für eine gute, „0“ für eine neu-

trale oder „-“ für eine schlechte Erfüllung bewerten. In manchen Fällen kann es vor-

kommen, dass ein Politikfeld keine Wirkung im Bezug auf ein bestimmtes Kriterium 

hat, ohne dass dies ein Defizit wäre. In diesen Fällen wird das Kriterium mit „n.n.“ be-

wertet. Nach Bewertung aller Einzelkriterien lässt sich aus dem Mittel aller Wertungen 

eine Gesamtbewertung sowohl für jedes Prinzip, als auch für jedes Ziel erstellen. So 

lässt sich schnell eine Tendenz und ein erster Handlungsbedarf ablesen. Zwei Beispiele: 

Tabelle 3: Bewertungsmatrix 

Quelle: eigene Erstellung 

Bsp. 1 Prinzip 

A 

Prinzip 

B 

Prinzip 

C 

 Bsp. 2 Prinzip 

A 

Prinzip 

B 

Prinzip 

C 

Ziel 1 
A1 

- 

B1 

- 

C1 

- 

 
Ziel 1 

A1 

+ 

B1 

+ 

C1 

- 

Ziel 2 
A2 

+ 

B2 

+ 

C2 

+ 

 
Ziel 2 

A2 

+ 

B2 

+ 

C2 

- 

Ziel 3 
A3 

+ 

B3 

+ 

C3 

+ 

 
Ziel 3 

A3 

- 

B3 

n.n. 

C3 

+ 

 

Beispiel 1: In Zeile 1 stehen nur „-“, alle weiteren Felder sind positiv bewertet. D.h., 

dass zwar alle Prinzipien berücksichtigt sind (denn jede Spalte hat mehr „+“ als „-“) und 

dass die Ziele 2 und 3 erreicht sind, aber dass Ziel 1 unerreicht ist. Folglich gälte es, die 

aktuelle Politik im Hinblick auf Ziel 1 zu modifizieren und die entsprechende Zieldi-

mension bei der Umsetzung der jeweiligen Prinzipien mehr zu berücksichtigen.  



 

 174 

Beispiel 2: Hier ist Ziel 1 grundsätzlich erreicht, wird aber bei der Umsetzung 

von Prinzip C nicht berücksichtigt. Gleiches gilt für Ziel 2. Eine bessere Beachtung der 

beiden Ziele im Bezug auf Prinzip C würde dessen Erfüllung bewirken. Außerdem hat 

Prinzip A Defizite bei Ziel 3. Bei Prinzip B können auf diesem speziellen Politikfeld 

keine Aussagen zur Wirkung bezüglich Ziel 3 gemacht werden. 

Das Verfahren lässt sich weiter verfeinern, indem man berücksichtigt, dass u.U. 

manche Kriterien bedeutender sein können als andere, oder dass es zu Zielkonflikten 

zwischen verschiedenen Kriterien kommen kann. In diesem Fall wäre eine Abwägung 

und ggf. Gewichtung der Kriterien vorzunehmen. Auch kann man, statt einfach die Zahl 

der »+«, »0« und »-« gegeneinander zu stellen, etwas formaler vorgehen. 

Man könnte jeder Einzelbewertung wi,j (mit i und j als Indizes für das Ziel und 

das Prinzip) einen entsprechenden Gewichtungsfaktor qi,j zugeben und aus deren Pro-

dukt die Gesamtwertung ermitteln. 

Die Bewertung eines Ziels i wäre dann  

(33) Wi = qi,1wi,1 + qi,2wi,2 + ...+ qi,Jwi,J( ) 1ni
, mit ni = qi, j

j=1

J

∑  

die Bewertung eines Prinzips j wäre entsprechend 

(34) Wj = q1, jw1, j + q2, jw2, j + ...+ qI , jwI , j( ) 1nj , mit nj = qi, j
i=1

I

∑ . 

Die Bewertung der Gesamtmatrix für ein Politikfeld p ergäbe sich aus der Mul-

tiplikation einer Bewertungsmatrix W und eine Gewichtungsmatrix Q: 

 

 

W =
w1,1  w1,J
  
wI1  wIJ

⎛

⎝

⎜
⎜
⎜

⎞

⎠

⎟
⎟
⎟

, 

 

Q =
q1,1  q1,J
  
qI1  qIJ

⎛

⎝

⎜
⎜
⎜

⎞

⎠

⎟
⎟
⎟

. 

Daraus ergibt sich 

(35) Wp = qi, jwi, j
j=1

J

∑
i=1

I

∑
⎛

⎝⎜
⎞

⎠⎟
1
n

, mit n = qi, j
j=1

J

∑
i=1

I

∑ .670 

                                                

670 Zur Berechnung von Matrizen und gewichteten Mitteln vgl. Bosch (2003) S. 170ff. und 
Sachs/Hedderich (2009) S. 80f. 
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Als Bewertung erscheint eine Skala von 2 bis -2 geeignet. Dies ermöglicht fünf 

Beurteilungsstufen. Dies ist nicht zu grob, so dass die Unterscheidungsfähigkeit nicht 

verloren geht, aber auch nicht zu fein, was die Gefahr einer willkürlichen Abstufung 

erhöhen würde. 

Ein Beispiel: Ziel 1 (Gerechtigkeit) hat folgende Bewertungen bei den Kriterien: 

Prinzip A wird voll erfüllt und mit 2 bewertet. Prinzip B erhält mit 0 eine neutrale Be-

wertung. Prinzip C wird tendenziell positiv bewertetet, also mit 1. Prinzip D schließlich 

wird verfehlt und mit -1 bewertet. Ziel 1 ist mit 2 gewichtet, Ziel 2 nur mit ½, Ziel 3 

und 4 normal (mit 1). Daraus ergibt sich folgende Berechnung: 

 
W1 =

qA,1wA,1 + qB,1wB,2 + qC ,1wC ,1 + qD,1wD,1( )
n1

=

2x2 + 0,5x0 +1x1−1x1
4,5

= 0,8
 mit n1 = q1, j

j∈ A,B,C ,D{ }
∑ . 

Mit 0,88 liegt die Zielerfüllung im positiven Bereich, aber doch deutlich entfernt 

vom Maximalwert 2. Das Ziel 1, in diesem Fall Gerechtigkeit, wird also im getesteten 

Politikfeld relativ gut erfüllt, es besteht aber auch noch deutlicher Verbesserungsbedarf. 

Aus dem Ergebnis lässt sich einfach und eindeutig ablesen, in welchen Bereichen Hand-

lungsbedarf besteht und in welche Richtung die Veränderungen zielen müssen. 

4.2 Allgemeine Bewertungskriterien 

Die Grundprinzipien der katholischen Soziallehre sind Personalität, Solidarität, 

Subsidiarität und Nachhaltigkeit. Die Ziele sind Freiheit, Gerechtigkeit und Gemein-

wohl. Im Folgenden werden sie zueinander in Beziehung gesetzt und operationalisiert. 

Personalitätsprinzip 

Das Personalitätsprinzip fordert ein Ausgerichtetsein der Politik auf die Person. 

Sie soll sich am Wohl des Individuums orientieren, ihm die Entfaltung seines Person-

seins in Individualität und Sozialität ermöglichen.671 Es führt zur Verwirklichung von 

persönlicher Freiheit und ermöglicht die Entfaltung der Persönlichkeit. Daher muss eine 

Maßnahme das Kriterium der Entfaltungsfreiheit erfüllen und diese fördern oder mög-

                                                

671 Deutsche Bischofskonferenz (2003) S. 18: „Die Wirkungen allen politischen Handelns [...] sind daran 
zu messen, inwieweit sie letztlich der Wohlfahrt und den Entfaltungsmöglichkeiten der Menschen zugute 
kommen.“ 
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lichst wenig einschränken. Denn ein Individuum, das sich nicht in seiner Persönlichkeit 

entwickeln kann, ist aus Sicht der katholischen Soziallehre nicht wirklich frei. 

Die Dimension der Gerechtigkeit wird berücksichtigt, wenn das Kriterium Betei-

ligungsgerechtigkeit umgesetzt wird, die im Zentrum des Gerechtigkeitsverständnisses 

der katholischen Soziallehre steht. Sie strebt die Schaffung von Chancengleichheit an, 

so dass jeder die Möglichkeit hat, sich gemäß seiner Begabungen zu entfalten. Ferner ist 

das Kriterium Individualität zu berücksichtigen. D.h., dass nicht alle Fälle über einen 

Kamm geschoren werden, sondern dass es Möglichkeiten gibt, die jeweilige Situation 

zu berücksichtigen. Denn nur dann ist die Definition von Gerechtigkeit672 erfüllt.  

Die Gemeinwohlorientierung verlangt, dass das Kriterium Einzelwohl eingehal-

ten wird. Denn Gemeinwohl setzt sich zusammen aus den verschiedenen Einzelwohlen 

und darf nicht auf deren Kosten gehen. Daher muss eine Maßnahme auch das Wohl der 

tatsächlich Betroffenen fördern und darf nicht nur der Gesellschaft Vorteile bringen.673 

Solidaritätsprinzip 

Das Solidaritätsprinzip setzt im Sinne des »Verstricktseins der Glieder« auf eine 

gemeinsame Verantwortung aller Gesellschaftsglieder für die Erreichung der Ziele und 

die Verwirklichung einer guten Gesellschaftsordnung. 

Um die Freiheit zu wahren, muss die Solidarität das Kriterium der Entschei-

dungsfreiheit achten. Es soll solidarische Hilfe gewährt werden, aber diese darf nicht zu 

einer Bevormundung der Empfänger führen. Es muss ihnen erlaubt sein, ihre persönli-

chen Präferenzen zu verwirklichen. 

Die Dimension der Gerechtigkeit steht bei dem Solidaritätsprinzip besonders im 

Mittelpunkt. Hier ergeben sich zwei zu erfüllende Kriterien: Verteilungsgerechtigkeit 

bringt zum Ausdruck, dass die Solidarität zu einer gerechten Versorgung aller mit den 

notwendigen Gütern führt. Jeder erhält das, was ihm zusteht. Dies ist natürlich eine 

dehnbare Definition, da das Verständnis darüber, was jedem zusteht, zwischen den Ge-

sellschaften und Individuen variiert. Letztlich muss diese Frage immer von der Politik 

geklärt werden. Auf jeden Fall aber muss das Existenzminimum gesichert sein, und die 

solidarische Unterstützung muss ausreichen, um das Kriterium der Entfaltungsfreiheit 

                                                

672 Jedem das ihm Zustehende zuteilen, Gleiches gleich und Ungleiches ungleich behandeln. 
673 Z.B. könnte Euthanasie mit dem Verweis auf Vorteile für die Gesellschaft, wie z.B. Kostenersparnis, 
begründet werden. Dem steht dieses Kriterium, wie auch dasjenige der Entfaltungsfreiheit entgegen. 
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zu erfüllen. Damit Solidarität gerecht ausgestaltet ist, muss nicht nur jeder seinen Anteil 

erhalten, sondern es müssen auch alle dazu beitragen, diese Hilfeleistung zu erbringen. 

Dies kommt im Kriterium Universalität zum Ausdruck. Es darf nicht sein, dass sich 

manche Gruppen aus der Verantwortung stehlen. Die Lasten der solidarischen Hilfe 

müssen gleichmäßig über die Gesellschaft verteilt werden. 

Auch aus dem Ziel Gemeinwohl ergeben sich zwei Forderungen. Zum Einen 

muss die Solidarität auf Gegenseitigkeit beruhen. Auch die Empfänger der Hilfe haben 

eine Bringschuld, welche von der Politik aktiv eingefordert werden muss. Sie sollen 

sich so gut als möglich an der Gesellschaft revanchieren, also eine Gegenleistung 

erbringen, oder versuchen, sich so bald wie möglich aus der Hilfsbedürftigkeit zu be-

freien. Zum Anderen soll die Politik auch dem Gesellschaftswohl dienen.674 Eine Nicht-

berücksichtigung dieser Kriterien würde zu einer einseitigen Interpretation von Solidari-

tät zu Lasten der Leistenden führen. Sie würde der Balance aus Individualität und Sozia-

lität, Einzelwohl und Gesellschaftswohl, welche immanenter Bestandteil der Definition 

von Gemeinwohl ist, nicht gerecht. 

Subsidiaritätsprinzip 

Das Subsidiaritätsprinzip zielt auf eine optimale Verteilung der Kompetenzen 

und Aufgaben zwischen den Ebenen. Mit seinen beiden Elementen der Abgrenzung und 

der Unterstützung fordert es eine Ansiedlung der Verantwortung möglichst weit unten, 

betont aber gleichzeitig die Hilfspflicht der höheren Ebenen. 

Subsidiäre Verwirklichung von Freiheit bedeutet, dass die verschiedenen ausfüh-

renden Einheiten, z.B. die Kommunen, die Möglichkeit haben, verschiedene Wege zur 

Erreichung des gesellschaftlich angestrebten Ziels auszuprobieren und den für sie besten 

wählen zu können. Dieses Kriterium wird Organisationsfreiheit genannt. 

Subsidiarität verwirklicht Gerechtigkeit, wenn sie die Kriterien der Eigenver-

antwortung und der Variabilität berücksichtigt. Ersteres besagt, dass die höhere Ebene / 

der Staat nur diejenigen Aufgaben an sich ziehen darf, welche die untere Ebene / der 

Einzelne nicht oder nur schlechter ausführen kann. Auch darf die untere Ebene die Ver-

antwortung in solchen Fällen nicht nach oben abschieben. Letzteres fordert eine An-

                                                

674 Ein Negativbeispiel war das regelmäßige Ansteigen der Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen vor Wahlen. 
Sie waren solidarisch finanziert und zugunsten der Empfänger. Aber letztendlich halfen sie nichts, da es 
nur wahlkampfgetriebene Strohfeuer waren. Eine solche Politik kann nicht mit dem Solidaritätsprinzip 
gerechtfertigt werden, da es ihr an Solidarität mit den Beitragszahlern ermangelt. 
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passbarkeit der Maßnahmen an regionale Präferenzen. Da die Vorstellungen über die 

ideale Ausprägung eines Ziels variieren können, sollte es eine Möglichkeit geben, die 

Maßnahmen entsprechend anzupassen. 

Die Erfüllung der Kriterien Effizienz und Aktivierung spielt eine besondere Rolle 

bei der Erreichung des Ziels des Gemeinwohls. Effizienz ist gegeben, wenn eine Aufga-

be möglichst gut erledigt wird. Dafür muss sie auf der optimalen Ebene und möglichst 

weit unten angesiedelt werden.675 Aktivierung heißt, dass die Politik Hilfe zur Selbsthil-

fe leistet und nicht nur Transfers zahlt. Dies weist der untersten Ebene / dem Indivi-

duum seine ihm zustehende Verantwortung zu, steigert seinen Nutzen, weil sich so die 

Persönlichkeit mehr entfaltet, und hilft der Gesellschaft durch sinkende Kosten. 

Nachhaltigkeitsprinzip 

Nachhaltige Politik behält den langfristigen Nutzen und Erfolg einer Maßnahme 

im Auge. Sie achtet darauf, dass diese wirksam und sinnvoll ist, und behält die Interes-

sen der späteren Generationen oder allgemeiner der zukünftigen Akteure im Auge. 

Um deren Freiheit zu wahren erfüllt sie das Kriterium der Handlungsfreiheit und 

erhält ihnen die Spielräume um angemessen auf die Herausforderungen ihrer Zeit rea-

gieren zu können.  

Daher bürdet sie ihnen auch keine Lasten auf, die zu tragen Verantwortung der 

gegenwärtigen Akteure wäre. Folglich achtet sie darauf, dass die gegenwärtige Politik 

keine langfristig negativen Auswirkungen hat. Mit diesem Kriterium der Intertempora-

len Gerechtigkeit wird das Ziel der Gerechtigkeit unterstützt. 

Schließlich fördert eine nachhaltige Politik das Gemeinwohl durch eine Beach-

tung des Effektivitätskriteriums. Getroffene Maßnahmen müssen langfristig wirksam 

und sinnvoll sein; d.h. das Politikziel muss durch sie auch tatsächlich erreicht werden. 

Außerdem darf sie nicht nur auf kurzfristige Vorteile bedacht sein, sondern muss auf 

eine langfristig positive Wirkung für die Gesellschaft setzen. 

 

 

                                                

675 Diese knappe Feststellung über die optimale Ansiedlung von Kompetenzen ist Gegenstand einer inten-
siven Diskussion der ökonomischen Theorie des Föderalismus. Eine etwas differenziertere Darstellung 
und die Begründung der Aussage findet sich z.B. bei Oates (1972), Frey (1981) und Blankart (1998). 
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Matrix der Bewertungskriterien 

Spannt man nun zwischen Prinzipien und Zielen eine Matrix auf und füllt die 

Felder mit den genannten Kriterien, ergibt sich folgendes Bild: 

Tabelle 4: Matrix der allgemeinen normativen Bewertungskriterien 

Quelle: eigene Erstellung 

Prinzipien 

 

Ziele 

Personalität 

Ausgerichtet auf die 

Individuen 

Solidarität 

Gemeinsame  

Verantwortung 

Subsidiarität  

Optimale  

Kompetenzverteilung 

Nachhaltigkeit 

Langfristig wirksam 

und sinnvoll 

Fr
ei

he
it 

Entfaltungsfreiheit 

Möglichkeit zur Persön-

lichkeitsentfaltung 

Entscheidungs-

freiheit 

Keine Bevormun-

dung 

Organisationsfreiheit 

Verschiedenheit der 

Zielerreichungswege 

Handlungsfreiheit 

Spielräume für 

Zukunft erhalten 

 

G
er

ec
ht

ig
ke

it 

Beteiligungs-

gerechtigkeit 

Chancengleichheit 

Individualität 

Berücksichtigung der 

jeweiligen Situation 

Verteilungs-

gerechtigkeit 

Jeder erhält Anteil 

Universalität 

Jeder trägt Anteil bei 

Eigenverantwortung 

Nicht entziehen, was 

untere Ebene kann 

Variabilität 

Anpassbarkeit an 

regionale Präferenzen 

Intertemporale  

Gerechtigkeit 

Keine langfristig 

negativen Auswir-

kungen 

G
em

ei
nw

oh
l 

Einzelwohl 

Fördert das Wohl des 

Betroffenen 

Gegenseitigkeit 

Verpflichtungen der 

Transferempfänger 

Gesellschaftswohl 

Gemeinschaft profi-

tiert von Maßnahme 

Effizienz 

Ausführung so weit 

unten wie möglich 

Aktivierung 

Hilfe zur Selbsthilfe 

Effektivität 

Politikziel wird  

erreicht  

Langfristigkeit 

Langfristige, nicht 

kurzfristige Wirkung 

im Mittelpunkt 

 

Diese Matrix kann wie eine Schablone über die Skizzen verschiedener Politik-

felder gelegt werden, um die Übereinstimmungen und Abweichungen aufzuzeigen. Da-

für werden sämtliche Kriterien geprüft und bewertet. 
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4.3 Kriterien an die Verschuldungspolitik 

Wie lassen sich nun diese Kriterien auf die Staatsverschuldungsthematik über-

tragen? Welchen Umgang mit Staatsverschuldung fordert die katholische Soziallehre? 

Zu welchen Schlüssen kommt man, wenn man die Ergebnisse von Teil A »Theorie der 

Staatsverschuldung« im Lichte der eben erarbeiteten Ergebnisse betrachtet? Erstaunli-

cher Weise wird das Thema Staatsverschuldung in den offiziellen Dokumenten der ka-

tholischen Soziallehre nicht erwähnt. Lediglich die deutschen Bischöfe haben das The-

ma Staatsverschuldung in Stellungnahmen angeschnitten676 und darauf hingewiesen, 

dass dieses Thema auch im Rahmen der katholischen Soziallehre Relevanz besitzt. Oh-

ne es detailliert zu untermauern, machen sie deutlich: Staatsverschuldung stellt eine 

unzulässige Belastung zukünftiger Generationen dar und muss begrenzt werden. Die 

Einschränkung der staatlichen Handlungsfähigkeit, die Verunsicherung der Bürger und 

die Abwälzung von Lasten auf die Zukunft werden verurteilt. Im Folgenden soll diese 

Grundaussage detailliert untersucht werden, wobei jedes einzelne Bewertungskriterium 

im Bezug auf die Staatsverschuldung diskutiert wird, um zu eruieren, wie es erfüllt 

werden kann, bzw. ob es für dieses Politikfeld überhaupt relevant ist. 

4.3.1 Personalitätskriterien 

Das Prinzip der Personalität ist im Bezug auf die Staatsverschuldungsthematik 

eher von sekundärer Bedeutung. Ob und inwieweit das Personalitätsprinzip in einer Ge-

sellschaft gewahrt wird, hängt mehr davon ab, wie die Institutionen und die Gesetze 

ausgestaltet sind, und weniger davon, wie sie finanziert werden. Dennoch ist es nicht 

irrelevant und so sollen die einzelnen Kriterien gesondert untersucht werden. 

Entfaltungsfreiheit 

Das Personalitätsprinzip trägt zur Erreichung des Freiheitsziels bei, wenn das 

Kriterium der Entfaltungsfreiheit erfüllt wird. Dies kann ganz grundsätzlich die Wah-

rung der Menschenrechte bedeuten, oder in der Sozialpolitik die Auszahlung einer Sozi-

alhilfe in Höhe des soziokulturellen Existenzminimums. Als direkte Verbindung zur 

Staatsverschuldung könnte man sehen, dass sie es der gegenwärtigen Generation ermög-

licht, sich besser zu entfalten. Durch Staatsverschuldung verbessert sie die eigene Situa-

tion. Da dies jedoch zu Lasten der folgenden Generationen geht, verletzt sie deren Per-

                                                

676 So zur Bundestagswahl 1980 und zur Finanzkrise: Deutsche Bischofskonferenz (1980) und (2009). 
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sonalität, so dass dieses Argument nicht aufgenommen wird. Vielmehr gibt es eine di-

rekte negative Verbindung von Staatsverschuldung und Entfaltungsfreiheit. Durch die 

negativen Wachstumswirkungen und anderen nachteiligen Auswirkungen engt Staats-

verschuldung die Entfaltungsfreiheit der Zukunft ein. 

Daneben gibt es einen indirekten Zusammenhang. Steuern engen die Entfal-

tungsfreiheit der Individuen ein. Sie greifen in das persönliche Einkommen ein und re-

duzieren die Handlungsmöglichkeiten des Individuums. Natürlich spricht sich die ka-

tholische Soziallehre nicht grundsätzlich gegen Steuern aus. Sie sind notwendig, um ein 

funktionierendes Gemeinwesen zu erhalten. Doch soll sich der Staat mäßigen und nur 

gerechte und angemessene Steuern erheben, um dem Wohlergehen der Gesellschaft 

nicht zu schaden.677 Die Steuerlast sollte auch durch einen Bezug zu der zahlenden Per-

son legitimiert sein. Dies kann ein direkter Nutzen oder die Erfüllung einer Solidaritäts-

pflicht sein. Staatsverschuldung reduziert zwar in der Gegenwart die Steuerlast, erhöht 

diese aber in der Zukunft. Wenn nun zukünftige Steuerzahler für gegenwärtige Leistun-

gen zahlen müssen, so läuft dies dem Personalitätskriterium zuwider. Ihre Entfaltungs-

freiheit wird eingeengt, ohne dass dem ein Nutzen oder die Erfüllung einer Pflicht ge-

genübersteht. Die Lastenverschiebung durch Staatsverschuldung, d.h. die Erhöhung 

zukünftiger Steuern, für Konsumausgaben verbietet sich also. Sie ist nur gerechtfertigt, 

wenn dem ein entsprechender Nutzen oder eine gerechtfertigte Solidaritätsleistung ge-

genübersteht. Ersteres kann durch eine Goldene Regel der Staatsverschuldung erreicht 

werden, mit der das »pay as you use«-Prinzip verwirklicht wird. Diese trägt auch den 

Entfaltungsrechten der gegenwärtigen Generation Rechnung. Auch sie darf nicht mit 

der Verpflichtung überfordert werden, alle Lasten für langfristige Investitionen alleine 

zu schultern. Für Letzteres muss man sich fragen, welche intergenerativen Solidaritäts-

pflichten es gibt. Da Eltern und Kinder im Sinne der katholische Soziallehre füreinander 

einstehen sollen, kann man auch eine intergenerative Solidaritätspflicht ableiten, eine 

gemeinsame Verantwortung und eine gegenseitige Unterstützung in Notsituationen. 

Damit lässt es sich aus Sicht des Personalitätsprinzips rechtfertigen, die Lasten für Ka-

tastrophen und außerordentliche Ereignisse durch Staatsverschuldung zu verteilen, 

wenn sie die Belastungsgrenze einer einzelnen Generation übersteigen. Immerhin dient 

die Abwendung einer Katastrophe auch der Erhaltung der Freiheit der zukünftigen Ge-

                                                

677 Heiliger Stuhl (1891) Ziffer 32. Der englische Originaltext spricht von „fair“. 
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nerationen. Kurzfristige Staatsverschuldung, z.B. für automatische Stabilisatoren oder 

Steuerglättung sind ebenfalls gerechtfertigt, solange die Kredite tatsächlich auch zeitnah 

zurückgezahlt werden. 

Konkret lässt sich also festhalten: Die Lastenverschiebung durch Staatsverschul-

dung ist nur im Zuge einer Goldenen Regel und bei Notsituationen gerechtfertigt. Die 

Finanzierung von Konsum (inkl. Abschreibungen), d.h. die Anhäufung ungedeckter 

Staatsverschuldung, verletzt das Personalitätsprinzip. Das Kriterium der Entfaltungs-

freiheit läst sich also im Bezug auf die Staatsverschuldung wie folgt formulieren: Keine 

Steuern ohne Gegenleistung. Staatsverschuldung nur kurzfristig oder nur im Rahmen 

der Goldenen Regel oder bei Katastrophen. 

Individualität  

Der Einsatz von Staatsverschuldung hat über das Steuer- und Transfersystem 

Einfluss auf die individuelle Situation der Bürger. Wie genau, hängt jedoch von der 

jeweiligen Politik ab. So kann eine höhere Staatsverschuldung für niedrigere Steuern – 

die v.a. den Reichen nutzen – oder für höhere Transfers genutzt werden. Umgekehrt 

können die später nötigen Einschnitte über höhere Steuern oder niedrigere Ausgaben 

finanziert werden. Alle so erzielten Umverteilungseffekte lassen sich aber auch direkt, 

ohne den Umweg der Staatsverschuldung erzielen. Die Frage, ob es grundsätzlich rich-

tig ist, dass sich ein Staat verschuldet, hat nichts mit der gewünschten Umverteilung 

oder der Ausgestaltung des Steuer- und Transfersystems zu tun. Während also das Steu-

er- und Transfersystem einen Bezug zur individuellen Situation haben und haben soll-

ten, ist die Frage nach der Staatsverschuldung eine abstrakte, von der individuellen Si-

tuation der verschiedenen Bürger in den verschiedenen Perioden unabhängige Thema-

tik. Obwohl also die Gerechtigkeit bei Staatsverschuldung eine große Rolle spielt, tut 

sie das weniger im Bezug auf die Personalität. Das Kriterium der Individualität kann 

nicht auf die Staatsverschuldung bezogen werden, es entfällt bei dieser Untersuchung.  

Beteiligungsgerechtigkeit 

Ebenfalls im Spannungsfeld von Personalität und Gerechtigkeit befindet sich das 

Kriterium der Beteiligungsgerechtigkeit, welche auf eine Chancengleichheit abzielt. Es 

ist z.B. im Bereich der Bildungs- und Sozialpolitik von besonderer Bedeutung.  

Auch hier kommen die höhere Steuerbelastung und die negativen Auswirkungen 

der Staatsverschuldung zum Tragen. Aufgrund des niedrigeren Wachstums und der hö-
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heren Steuerlast, welche die verschiedenen Generationen zu tragen haben, führt Staats-

verschuldung zu einer Reduktion der intergenerativen Chancengleichheit. Wenn frühere 

Generationen eine hohe Staatsverschuldung angehäuft haben, dann steigt die Belastung 

für spätere Generationen, so dass diesen weniger Spielräume, z.B. für Forschung und 

Bildung bleiben. Somit reduzieren sich ihre Chancen, das eigene Wohlergehen zu meh-

ren. Dieser Eingriff verletzt die Personalität und widerspricht der Gerechtigkeit. Grund-

sätzlich darf die gegenwärtige Politik nicht die Entfaltungschancen späterer Generatio-

nen mindern. Es scheint daher angebracht, das Kriterium der Beteiligungsgerechtigkeit 

inhaltlich etwas zu dehnen und die Chancengleichheit auf die Handlungsfreiräume einer 

Generation zu beziehen. 

Einzelwohl  

Das Einzelwohl-Kriterium setzt die Personalität in Bezug zum Gemeinwohl. Der 

Einzelne darf nicht verrechnet werden. Eine gute Politik muss auch die Wirkung auf den 

Einzelnen im Auge haben. Allgemein könnte man sagen, dass die negativen Auswir-

kungen der Staatsverschuldung dem Einzelwohl widersprechen. Konkret kann man hier 

auf die intergenerative Verteilungswirkung der Staatsverschuldung abstellen. Wenn 

einzelne Bevölkerungsgruppen schlechter gestellt werden, so kann das Einzelwohl-

Kriterium dadurch verletzt werden.678 Doch muss dieses Kriterium in Relation zum So-

lidaritätsprinzip gesehen werden. Es gibt auch gewünschte Umverteilung. Progressive 

Steuern zum Beispiel stellen bewusst eine bestimmte Gruppe schlechter. Allerdings 

lässt sich dies u.U. rechtfertigen, indem man auf die Vorteile verweist, wie gesellschaft-

liche Stabilität, die auch den belasteten Gruppen daraus entwachsen. Bei den negativen 

Auswirkungen von zu hoher Staatsverschuldung und der durch sie verursachten intrage-

nerativen Umverteilung fällt es schwer, solch eine Rechtfertigung zu finden. Das Ein-

zelwohl-Kriterium kann also auf die Verschuldungspolitik übertragen werden, indem 

man daraus die Forderung ableitet, keine unerwünschte Umverteilung oder Effizienz-

verluste auszulösen.  

4.3.2 Solidaritätskriterien 

Staatsverschuldung ermöglicht die Verteilung von Lasten über verschiedene Ge-

nerationen, ist daher eng mit dem Solidaritätsprinzip verknüpft. Solidarität im Sinn von 

                                                

678 Hier lässt sich eine Parallele zum ökonomischen Pareto-Prinzip ziehen. 



 

 184 

gemeinsamer Verantwortung fordert einerseits, dass alle gemeinsam denjenigen helfen, 

die in Not sind, dass andererseits aber auch niemand versucht, die anderen auszubeuten. 

Entscheidungsfreiheit  

Das erste Solidaritätskriterium ist die Entscheidungsfreiheit. Demnach darf Soli-

darität nicht zu einer Bevormundung einzelner Personen, oder in diesem Fall, einzelner 

Generationen führen. Die Handlungsfreiheit und die Möglichkeit, selber über die Ver-

wendung von Mitteln zu entscheiden, darf nicht durch frühere Schulden eingeschränkt 

werden.679 Hier sind gewisse Überschneidungen zu den Personalitätskriterien der Ent-

faltungsfreiheit und Beteiligungsgerechtigkeit erkennbar. Allerdings wird durch dieses 

Kriterium die Staatsverschuldung noch stärker eingedämmt: Es hinterfragt die Legitimi-

tät der Goldenen Regel, welche ja spätere Generationen verpflichtet, sich an den Kosten 

früherer Entscheidungen zu beteiligen. Gäbe es nur diese Regel, müsste man die Golde-

ne Regel verbieten. Im Kontext der anderen Kriterien und angesichts des Interesses spä-

terer Generationen an dem Vorhandensein bestimmter Infrastruktur, lässt sich die Gol-

dene Regel dennoch nicht ganz verwerfen. Allerdings werden ihr enge Grenzen gesetzt. 

Es sollte ihr ein enger Investitionsbegriff zugrunde liegen. Entscheidungsfreiheit heißt 

aber auch, dass jede Generation für sich selbst möglichst frei die angemessenen Mittel 

wählen können sollte. Solange also keine Abwälzung auf die Zukunft vorgenommen 

wird, kann das Verschuldungsinstrumentarium z.B. für Steuerglättung genutzt werden. 

Universalität  

Setzt man Solidarität und Gerechtigkeit in Beziehung, so geht es um eine ange-

messene Verteilung des Nutzens und der Lasten. Das Kriterium der Universalität ist 

einfach auf die Staatsverschuldung zu übertragen. Wenn es eine Notsituation gibt, wel-

che eine Unterstützung durch andere erfordert, so sollen auch alle an der Aufbringung 

der notwendigen Ressourcen beteiligt werden. Somit lässt sich die Verteilung der La-

sten für die Bewältigung besonderer Ereignisse über mehrere Generationen mit Hilfe 

der Staatsverschuldung rechtfertigen. Allerdings umfasst die Universalität auch die 

Ausgangsgeneration. Das häufig zu beobachtende Vorgehen, dass sämtliche Lasten über 

die Verschuldung in die Zukunft verschoben werden, ist unter den Maßgaben der katho-

lischen Soziallehre nicht zu rechtfertigen.680 Um die Ausgangsgeneration an den Lasten 

                                                

679 Vgl. z.B. Deutsche Bischofskonferenz (2009) S. 34. 
680 Deutsche Bischofskonferenz (2009) S. 35. 
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der jeweiligen Krise zu beteiligen, wäre es denkbar, eine zeitnah einsetzende Pflicht zur 

Aufnahme der Rückzahlung festzuschreiben.  

Verteilungsgerechtigkeit / Lastengerechtigkeit 

Das zweite Kriterium im Spannungsfeld von Solidarität und Gerechtigkeit ist die 

Verteilungsgerechtigkeit. Im Bezug auf andere Politikfelder ist die Bedeutung offen-

sichtlich. Im Bezug auf die Staatsverschuldung ist wieder etwas Übertragungsarbeit 

notwendig. Hier geht es in erster Linie um die Verbindungen zwischen verschiedenen 

Generationen. Eine gezielte Umverteilung von reicheren zu ärmeren Generationen ist 

kaum möglich, da die vergangenen Generationen nicht mehr beeinflusst werden können 

und über die Lage der zukünftigen Unklarheit herrscht. Im Falle der Staatsverschuldung 

ist das Gerechtigkeitsgebot weniger eine Aufforderung zur Umverteilung, als vielmehr 

eine Sperre gegen ungerechtfertigte Umverteilung. Gerechtigkeit, definiert als »jedem 

das Seine zukommen lassen«, heißt auch, dass niemandem weggenommen werden darf, 

was ihm zusteht. Damit ist eine konsumorientierte Umverteilung zwischen den Genera-

tionen ausgeschlossen. Solidarität zwischen den Generationen heißt, wie bei der Univer-

salität gezeigt wurde, Beteiligung an den Kosten von Katastrophen, andererseits aber 

auch, dass die zukünftigen Generationen nicht von der Gegenwart ausgebeutet werden. 

Aus der Verteilungsgerechtigkeit wird daher eine Lastengerechtigkeit. Es dürfen nur 

Lasten weitergegeben werden, denen ein entsprechender Nutzen gegenübersteht. Auch 

dieses Kriterium lässt Staatsverschuldung also höchstens im Rahmen einer Goldenen 

Regel oder für Katastrophen zu. In diesem Kontext ist auch die Frage der Abschreibun-

gen von Investitionen anzusiedeln. Sollten kreditfinanzierte Investitionen erlaubt sein, 

so müssen diese angemessen abgeschrieben werden, so dass die Schulden entsprechend 

der Nutzung getilgt werden. Kosten für kurzfristige Maßnahmen, wie Steuer- oder Kon-

junkturglättung sind zeitnah, d.h. innerhalb eines Konjunkturzyklus aufzubringen. Kre-

ditfinanzierte Konsumausgaben sind auf jeden Fall abzulehnen. 

Gegenseitigkeit  

Bei sich überlappenden Generationen ist es nicht schwierig Gegenseitigkeit her-

zustellen. Bei dem Verhältnis von Generationen, die nicht gleichzeitig leben, sind posi-

tive und negative Erbschaften ein Mittel, eine ökonomische Beziehung herzustellen. 

Das Kriterium der Gegenseitigkeit wirkt also bei Staatsverschuldung nicht so unmittel-

bar, wie z.B. in der Sozialpolitik, ist aber auch hier relevant. In der Sozialpolitik bedeu-

tet sie z.B., dass die Reichen Transfers an Arme finanzieren, dafür aber erwarten dürfen, 
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dass diese sich aktiv um eine Besserung ihrer Lage bemühen. Dies kennt man unter dem 

Stichwort des Förderns und Forderns. Bei einer intergenerativen Betrachtungsweise 

ergeben sich naturgemäß andere Implikationen. Zum Einen unterstreicht es die Forde-

rung des Universalitätsprinzips: Sollten Lasten auf die Zukunft verteilt werden, müssen 

auch die gegenwärtigen Generationen sich an deren Abbau beteiligen. Dies gilt insbe-

sondere auch im Hinblick auf Kredite zur Bewältigung von besonderen Krisensituatio-

nen. Zum Anderen müssen die an die Zukunft übertragenen Lasten mit einem Nutzen 

verbunden sei. Kredite zur Erhöhung des eigenen Konsums verstoßen gegen das Krite-

rium der Gegenseitigkeit. Schulden zu hinterlassen bedeutet, einen Transfer zu erhalten. 

Daraus entsteht eine Verpflichtung für die Transferempfänger. 

Gesellschaftswohl 

Die Forderung nach der Berücksichtigung des Gesellschaftswohls klingt in die-

sem Zusammenhang fast wie ein Pleonasmus. Natürlich wird erwartet, dass alle politi-

schen Maßnahmen diesem Ziel folgen. Dennoch schadet es nicht, dieses Kriterium ex-

pressis verbis aufzuführen. Es fordert, dass nur für solche Maßnahmen Schulden aufge-

nommen werden, die auch das Gemeinwohl aller Betroffenen erhöhen. Auch muss der 

Nutzen der jeweiligen Maßnahme höher sein als die Nachteile aus der Verschuldung. 

Hier sind die empirischen Erkenntnisse zur Wirksamkeit kreditfinanzierter Ausgaben zu 

berücksichtigen. Bedenkt man die negativen Erfahrungen mit der diskretionären Fiskal-

politik, so könnte man sie unter der Maßgabe dieses Kriteriums verwerfen.  

4.3.3 Subsidiaritätskriterien 

Das Subsidiaritätsprinzip ist ein Organisationsprinzip, das Gesellschaftsaufbau 

und Kompetenzverteilung im Blick hat. Somit ist es für Fragen der Staatsverschuldung 

von untergeordneter Bedeutung. 

Organisationsfreiheit  

Das Kriterium der Organisationsfreiheit möchte die Freiheit der Einzelnen und 

der unteren Ebenen wahren, indem es die Achtung des Subsidiaritätsprinzips einfordert. 

Es bieten sich verschiedene Interpretationsen an. So könnte es wieder auf den Aspekt 

des nicht einzuengenden Handlungsspielraumes hin gedeutet werden. Doch ist dies er-

stens etwas zu weit hergeholt und zweitens bereits ausreichend bei den anderen Punkten 

berücksichtigt. Doch gibt es eine weitere Interpretationsmöglichkeit. Das Subsidiaritäts-

prinzip fordert, das jede Ebene Entscheidungsfreiheit in den ihr zustehenden Themen-
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gebieten hat. Man könnte die einzelnen Ebenen durch Generationen ersetzen und die 

Entscheidungsfreiheit auf die Finanzierungswege beziehen. Demnach stünde es jeder 

Generation frei, sich zu verschulden oder nicht. Diese Argumentation ist jedoch nicht 

zulässig, da die Staatsverschuldung der einen Generation negative Effekte auf die ande-

ren haben kann. Da die Freiheit des Einzelnen aber nicht beinhaltet, anderen schaden zu 

dürfen, kann die Organisationsfreiheit nicht bedeuten, dass eine Generation Lasten auf 

die andere abwälzen darf. Wenn das Äquivalenztheorem gälte, so sähe es anders aus. 

Dann gäbe es hier ein starkes Argument dafür, Staatsverschuldung zuzulassen. Da das 

Äquivalenztheorem für diese Arbeit jedoch verworfen wurde,681 wird auch der entspre-

chenden Argumentation nicht gefolgt. Einer dritten Interpretation zufolge sagt dieses 

Kriterium aus, dass jede staatliche Ebene, also Bund, Gemeinden und Kommunen selber 

über ihre Finanzierung entscheiden können sollten. Dies ist natürlich zutreffend. Doch 

auch hier gilt wieder das Verbot der Lastenabwälzung. Diese Argumentation hat also 

keine Relevanz für die Suche nach dem richtigen Umgang mit Staatsverschuldung.  

Eine letzte Interpretationsmöglichkeit wäre, die Organisationsfreiheit auf die In-

dividuen zu beziehen. Das Subsidiaritätsprinzip besagt ja auch, dass der Staat den Pri-

vatleuten nicht entziehen soll, was diese selber können. Nun hat die Politische Ökono-

mie gezeigt, dass es der Politik leichter fällt, die Ausgaben zu erhöhen, wenn sie die 

Möglichkeit hat, die Kosten durch Staatsverschuldung zu verschleiern. Staatsverschul-

dung kann also dazu führen, dass sich der Staatssektor entgegen dem Subsidiaritätsprin-

zip immer weiter zu Lasten der individuellen Freiheit aufbläht. Denkt man diese Argu-

mentation konsequent zu Ende, könnte man unter Umständen aus diesem Kriterium die 

Forderung nach einem Verbot von Staatsverschuldung ableiten, um damit dem Politik-

versagen vorzubeugen, das zu einer sich ständig aufblähenden Staatstätigkeit führt und 

somit die subsidiarische Freiheit der Bürger verletzt. Allerdings ist die Tatsache, dass 

etwas missbraucht werden kann, noch lange kein Argument dafür, es gleich komplett zu 

verbieten. Das Kriterium der Organisationsfreiheit wird also hier dahingehend interpre-

tiert, dass der Einsatz von Staatsverschuldung nicht zu einer Aufblähung der Staatstä-

tigkeit führen darf. Dies kann z.B. durch ein Verbot konsumorientierter Ausgaben er-

reicht werden. 

 

                                                

681 Vgl. Kapitel A.3.3.2. 
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Variabilität  

Variabilität lässt sich nur auf die Staatsverschuldung übertragen, wenn man sie 

wieder im Hinblick auf das Verhältnis der Generationen zueinander interpretiert. Dann 

deuten sie wieder in die selbe Richtung wie auch die Kriterien der Beteiligungsgerech-

tigkeit und der Entscheidungsfreiheit, nämlich dass jede Generation ihre eigenen Ent-

scheidungen treffen können sollte. Da diese Interpretation das Subsidiaritätsprinzip je-

doch sehr weit dehnt und die sich daraus ergebenden Aspekte bereits andernorts veran-

kert sind, scheint es sinnvoll, das Variabilitäts-Kriterium im Bezug auf die Staatsver-

schuldung außen vor zu lassen. 

Eigenverantwortung 

Das Eigenverantwortungskriterium lässt sich auf zweierlei Weise anwenden: in-

tertemporal und organisatorisch. Der intertemporale Aspekt lässt sich im Hinblick auf 

die Goldene Regel interpretieren. Wenn man die untere Ebene, die nicht bevormundet 

werden soll, durch die zukünftige Generation ersetzt, so sagt das Kriterium aus, dass 

eine Bindung zukünftiger Mittel durch heutige Investitionsentscheidungen nicht zuläs-

sig ist. Jede Generation sollte das Recht haben, ihren eigenen Präferenzen gemäß zu 

handeln. Das Subsidiaritätsprinzip entfaltet hier seine begrenzende Wirkung. Dadurch 

entsteht jedoch ein Zielkonflikt mit dem Solidaritätsprinzip, welches eine Beteiligung 

aller Nutznießer an den Kosten fordert, und unter Umständen mit dem Gemeinwohl-

prinzip, wenn nämlich die kreditfinanzierten Investitionen die allgemeine Wohlfahrt 

erhöhen. Der organisatorische Aspekt liegt näher am ursprünglichen Kern des Subsidia-

ritätsprinzip: wenn jede Einheit die Aufgaben erfüllen sollte, die sie am besten erfüllen 

kann, dann sollte jede Einheit auch die finanzielle Verantwortung dafür tragen. Sie soll-

te nicht versuchen, die Lasten – und damit auch die eventuellen Defizite – auf andere 

Gebietskörperschaften abzuschieben. Genau dies ist aber immer wieder zu beobachten. 

Einerseits wird immer wieder versucht, Lasten auf Nebenhaushalte zu verlagern, so wie 

z.B. durch den Bund an die Sozialversicherungen. Andererseits versuchen niedrigere 

Ebenen, wie Kommunen oder Länder, ihre Lasten an die nächst höhere Ebene weiterzu-

reichen. Das Subsidiaritätsprinzip gilt aber in beide Richtungen. Es begrenzt nicht nur 

die Eingriffe der oberen Ebene, es nimmt auch die unteren Ebenen in die Pflicht. 

Aktivierung  

Dem abgrenzenden Aspekt des Subsidiaritätsprinzips steht sein positiver Aspekt 

entgegen. Während die eine Seite der Medaille unnötige Eingriffe in die Sphäre der un-
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teren Ebene, bzw. der späteren Generation ablehnt, ermutigt die andere dazu, sinnvolle 

Hilfe zu leisten. Dort, wo die obere Ebene etwas besser machen kann soll sie es auch 

übernehmen. Auf Staatsverschuldung übertragen heißt das: Dort, wo das Gemeinwohl 

erhöht werden kann und wo man die spätere Generation durch ihren Einsatz stärken 

kann, dort ist Staatsverschuldung zulässig. Wenn es gilt, den Zusammenbruch des Ge-

meinwesens durch einen Krieg, oder den der Wirtschaft durch eine Finanzkrise abzu-

wehren, wenn es gilt, einen effizienten Kapitalstock und eine gute Infrastruktur aufzu-

bauen, dann kann Staatsverschuldung ein zulässiges Mittel sein. Dies alles wird subsu-

miert unter dem Kriterium der Aktivierung. 

Effizienz 

Die Aufforderung, Dinge effizient durchzuführen, ist zwar zwar von großer Be-

deutung, betrifft aber nicht die Frage nach dem Einsatz von Staatsverschuldung im Hin-

blick auf das Subsidiaritätsprinzip. Natürlich muss z.B. der Bau einer Straße möglichst 

effizient geschehen. Ob dieser Straßenbau aber mit Hilfe von Staatsverschuldung finan-

ziert wird, hängt nicht damit zusammen, ob die Baumaßnahmen selber effizient durch-

geführt werden. Natürlich versteht es sich auch von selber, dass sie nur eingesetzt wer-

den darf, wenn der Nutzen von den Kosten der Staatsverschuldung überstiegen wird. 

Dies hat jedoch nichts mit dem Subsidiaritätsprinzip zu tun, sondern fällt unter das Kri-

terium der Gesellschaftswohls. Die Frage, ob eine Finanzierung über Staatsverschul-

dung effizienter ist als über Steuern, wird also dort angeführt. 

Obgleich das Effizienzkriterium nichts darüber sagt, ob Staatsverschuldung auf-

genommen werden sollte, ist es relevant für die Frage wie Staatsverschuldung aufge-

nommen wird. Natürlich müssen die Kredite effizient verwaltet werden. Das Bondsma-

nagement sollte dort angesiedelt werden, wo es am besten durchgeführt werden kann. 

Auch ist es im Hinblick auf die Subsidiarität relevant, wer die Kredite aufnehmen sollte. 

Einerseits kann man argumentieren, dass es sinnvoll ist, wenn die zentrale Einheit alle 

Kredite für alle Einheiten aufnimmt, wenn sie aufgrund einer besseren Bonität bessere 

Konditionen erhalten könnte. (Man denke an die Diskussion um die so genannten Euro-

Bonds.) Andererseits kann man darauf erwidern, dass so die Konsolidierungsanreize 

unsolide wirtschaftender Einheiten beseitigt würden und es zu insgesamt höherer Ver-

schuldung und Lastenverschiebung auf die solide haushaltenden Einheiten käme. Dies 

wäre natürlich nicht im Sinne des Effizienzprinzps. Eine gemeinsame Ausgabe von An-

leihen ist also nur zulässig, wenn sichergestellt ist, dass dennoch alle Einheiten solide 
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wirtschaften und es zu keiner Lastenverschiebung kommt. Dies ist jedoch schwer zu 

bewerkstelligen. Außerdem dürfte es kaum Zinsvorteile geben, wenn ohnehin alle Ein-

heiten gleichermaßen solide finanziert sind. 

4.3.4 Nachhaltigkeitskriterien 

Das Prinzip der Nachhaltigkeit mit seiner Frage nach der langfristigen Wirkung 

und Vorteilhaftigkeit ist zentral für die Betrachtung der Staatsverschuldung.  

Handlungsfreiheit  

Das Kriterium der Handlungsfreiheit spricht für sich und bedarf eigentlich kaum 

einer weiteren Erläuterung. Die gegenwärtige Politik hat stets dafür Sorge zu tragen, 

dass die Folgen ihrer Politik nicht die Handlungsspielräume der Zukunft beschränken. 

Betrachtet man den Anstieg der Zinslastquote in den letzten Jahrzehnten, so sieht man, 

dass dem keine Rechnung getragen wurde. 

Intertemporale Gerechtigkeit  

Die intertemporale Gerechtigkeit setzt einen leicht unterschiedlichen Schwer-

punkt. Sie fordert umfassend eine Politik, die keine negativen Auswirkungen entfaltet. 

Betrachtet man die zahlreichen negativen Folgen der Staatsverschuldung, so dürfte hier 

das deutlichste Argument gegen eine unbeschränkte Anhäufung von Krediten vorliegen. 

Von den Wachstumsverlusten über die Ausbeutung späterer Generationen bis hin zu 

den Inflationsängsten entfaltet Staatsverschuldung, wie in Kapitel A.3 gezeigt, ein gan-

zes Portfolio negativer Auswirkungen. Staatsverschuldung muss daher aus Sicht der 

katholischen Soziallehre beschränkt und eng reglementiert werden. Da, wo der Nutzen 

klar überwiegt, ist sie zulässig, alle anderen Fälle sind zu unterbinden. 

Effektivität  

Damit diese Beschränkung einen Sinn macht, fordert das Kriterium der Effekti-

vität, dass die Regelungen so ausgestaltet werden, dass das Politikziel auch tatsächlich 

erreicht wird. Eine Regelung wie der frühere Artikel 115 GG, der keine faktische Wir-

kung entfaltet,682 ist nicht Sinn der Sache. Eine Begrenzungsregel für die Staatsver-

schuldung muss daher den polit-ökonomischen Gegebenheiten Rechnung tragen und die 

implizite Staatsverschuldung mit berücksichtigen. 

                                                

682 Vgl. Kapitel C.3.3. 
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Langfristigkeit 

Zu guter Letzt gibt es noch das Kriterium der Langfristigkeit. Wenn untersucht 

wird, ob eine Maßnahme nutzenstiftend ist, z.B. Konjunkturpakete, so ist zwischen den 

kurz- und langfristigen Folgen zu unterscheiden. Wenn diese auseinanderfallen, sind die 

langfristigen für die Gesamtbewertung entscheidend. 

4.3.5 Die normative Kriterienmatrix 

Die diskutierten Kriterien lassen sich wieder in einer Kriterienmatrix zusammen-

fassen, diesmal angepasst an die Verschuldungsthematik: 

Tabelle 5: Normative Bewertungskriterien Staatsverschuldung 

Quelle: eigene Erstellung 

Prinzipien 

 

Ziele 

Personalität 

Ausgerichtet auf die 

Individuen 

Solidarität 

Gemeinsame  

Verantwortung 

Subsidiarität  

Optimale  

Kompetenzverteilung 

Nachhaltigkeit 

Langfristig wirksam 

und sinnvoll 

Fr
ei

he
it 

Entfaltungsfreiheit 

Möglichkeit zur Persön-
lichkeitsentfaltung heute 

und zukünftig 

- Keine ungedeckte 
Verschuldung außer in 
Krisen 

Entscheidungsfreiheit 

Keine Bevormundung 

- Erhaltung zukünftiger 
Handlungsspielräume 

- Goldene Regel nur in 
engen Grenzen 

Organisationsfreiheit 

Keine Aufblähung der 
Staatstätigkeit durch 
Staatsverschuldung  

Handlungsfreiheit 

Spielräume für Zukunft 
erhalten 

- Niedrige Zinslastquote 

G
er

ec
ht

ig
ke

it 

Beteiligungs-
gerechtigkeit 

Chancengleichheit 

- Ausgangssituation 
späterer Generationen 
nicht verschlechtern 

Lastengerechtigkeit 

Keine Lastenüberwäl-
zung ohne entsprechen-

den Nutzen 

Universalität 

Jeder trägt Anteil bei 

- Staatsverschuldung für 
besondere Ereignisse 

- Ausgangsgeneration 
muss sich an Lasten 
beteiligen 

Eigenverantwortung 

Intertemporal: Keine 
Bevormundung zukünfti-

ger Generationen 

- Lehnt Goldene Regel ab 

Organisatorisch: Keine 
Lastenabwälzung an 

andere Einheiten. 

- Fiskalische Autonomie 

Intertemporale  
Gerechtigkeit 

Keine langfristig negati-
ven Auswirkungen 

G
em

ei
nw

oh
l 

Einzelwohl 

Fördert das Wohl des 
Betroffenen 

- Keine ungewünschte 
Umverteilung 

Gegenseitigkeit 

Verpflichtung der  
Transferempfänger 

Gesellschaftswohl 

Gemeinschaft profitiert 
von Maßnahme 

- Nutzen übersteigt 
Kosten der Verschuldung 

Aktivierung 

Folgenden Generationen 
gute Ausgangsposition 

hinterlassen 

- Goldene Regel zulässig 

Effizienz 

Optimales  
Schuldenmanagement 

Effektivität 

Politikziel wird  
erreicht  

Langfristigkeit 

Langfristige, nicht 
kurzfristige Wirkung im 

Mittelpunkt 
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4.3.6 Eine andere Sichtweise 

An dieser Stelle sei jedoch noch einmal daran erinnert, dass Kriterien dieser De-

tailstufe ein erhebliches Maß an Eigeninterpretation beinhalten. Es wäre unangebracht 

zu sagen, dass die katholische Soziallehre diese oder jene Meinung zur Goldenen Regel 

verträte. Vielmehr lassen sich aus der katholischen Soziallehre bestimmte allgemeine 

Kriterien ableiten und diese lassen sich so interpretieren, dass es zu bestimmten 

Schlussfolgerungen im Bezug auf die Staatsverschuldung kommt. 

Obgleich die eben vorgestellten Schlussfolgerungen hier für die angemessene In-

terpretation gehalten werden, soll auch eine mögliche Gegenposition skizziert werden.  

Angemessene intergenerative Solidarität 

Die obige Argumentation zur intertemporalen Solidarität und der Verteilungsge-

rechtigkeit ließe sich in Zweifel ziehen. Wenn Solidarität bedeutet, dass die Reicheren 

die Ärmeren unterstützen, dann schließt das nicht aus, dass die Reichen von morgen den 

Armen von heute helfen. Es wäre denkbar, dass es in der Zukunft keinerlei Armut und 

Not mehr gibt. Dann wäre es gerecht, wenn sich diese zukünftige Generation an der 

Bekämpfung der heutigen Armut beteiligt. Selbst wenn man nicht ganz so optimistisch 

in die Zukunft blickt, lässt sich die Argumentation halten. Wenn Wirtschaft und 

Wohlstand dank technischem Fortschritt weiter wachsen, dann wird es zukünftigen Ge-

nerationen besser gehen als den heutigen, so wie es in vielen Ländern der heutigen Ge-

neration besser geht als der vor 100 Jahren. So wie es angemessen ist, dass innerhalb 

einer Generation die Wohlhabenderen Steuern zahlen, um die Armen zu unterstützen, so 

kann es auch angemessen sein, dass die reiche Zukunft besteuert wird um die gegenwär-

tige Situation zu verbessern. Diese Arbeit lehnt diese Argumentation jedoch ab, da sie 

zu sehr auf unsicheren Annahmen beruht. Da es heute nicht bekannt ist, wie wohlha-

bend welche Teile der Zukunft sein werden, ist es unmöglich, ein gerechtes Maß an 

Umverteilung festzulegen. Es ist ja auch im Steuerrecht nicht zulässig, dass Unterneh-

men oder Privatpersonen auf erhoffte oder fiktive Gewinne und Einkünfte der Zukunft 

Steuern zahlen. Da das First Best (»angemessene Umverteilung«) nicht möglich ist, 

sollte man lieber das Second Best (»keine intergenerative Umverteilung«) wählen, statt 

im Third Best (»ungerechte Umverteilung«) zu landen. Schließlich wäre es ja auch 

denkbar, dass die Zukunft aufgrund von Umweltkatastrophen oder anderen Ereignissen 

ärmer sein wird. Und selbst wenn die zukünftigen Einkommen bekannt wären, wäre es 
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wahrscheinlich, dass die in Kapitel A.4 geschilderten polit-ökonomischen Probleme, 

insbesondere die Zeitinkonsistenz der Politik, eine angemessene Umverteilung errei-

chen würde. Hinzu kommt, dass Staatsverschuldung den künftigen Wohlstand senkt. 

Die zukünftige Freiheit 

Diese Arbeit interpretiert die katholische Soziallehre so, dass ungedeckte Staats-

verschuldung einen Eingriff in die Freiheitsrechte zukünftiger Generationen darstellt. 

Dem ließen sich zwei Punkte entgegen halten: 

1. Da die Zukunft noch keine Entscheidung treffen kann, ist es das Recht und die 

Pflicht der Gegenwart, diese Entscheidungen für die Zukunft zu treffen. So lange 

diese Pflicht verantwortungsbewusst wahrgenommen wird, beinhaltet das Frei-

heitsrecht der Gegenwart auch die Aufnahme von langfristigen Krediten.  

2. Die Gegenwart muss die Freiheitsrechte der Zukunft schützen, das erfordert un-

ter Umständen den Einsatz von Staatsverschuldung. – Diesem letzen Punkt ist 

zuzustimmen. Dem wurde bereits Rechnung getragen, indem Kredite für Kata-

strophen und Kriege gutgeheißen wurden. Dem anderen wird in dieser Arbeit 

nicht gefolgt. Die Freiheit des Einen darf nicht zu Lasten der Freiheit des Ande-

ren gehen. 

Ungedeckte Bedürfnisse 

Ein letzter Einwand könnte lauten, dass die Bedürfnisse und Rechte der Gegen-

wart nicht für die der Zukunft geopfert werden dürfen. Im Mittelpunkt der katholischen 

Soziallehre steht immer die Sorge um das Wohlergehen der einzelnen Individuen. Wenn 

man diese sehr radikal interpretiert, könnte man argumentieren, dass alle anderen Über-

legungen hinten anstehen müssen, so lange es noch Menschen in Not gibt. Wenn es nun 

nicht gelänge, deren Bedürfnisse aus den Mitteln der Gegenwart zu befriedigen, dann 

wäre es legitim, dies mit Hilfe der Staatsverschuldung zu erreichen. Das Vorhandensein 

einer ungestillten Not würde alle anderen Argumente außer Kraft setzen. 

Bei dieser Argumentation werden jedoch die Nöte der Zukunft vergessen. Eine 

überbordende Staatsverschuldung kann dazu führen, dass zukünftige Generationen nicht 

mehr in der Lage wären, die Nöte ihrer eigenen Zeit zu lindern. Daher interpretiert diese 

Arbeit die Texte der katholischen Soziallehre dahingehend, dass  

1. die gegenwärtige Generation bei ihrem Handeln die Folgen desselben nicht au-

ßer Acht lassen darf, und 
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2. jeder Generation die Pflicht auferlegt wird, in ihrer Zeit die notwendigen An-

strengungen zu unternehmen, um aus eigener Kraft die notwendigen Maßnah-

men zu unternehmen.683 

Die kritische Haltung der Deutschen Bischofskonferenz zur Staatsverschuldung 

stützt diese Interpretation der katholischen Soziallehre.684 

4.4 Fazit: Katholische Soziallehre und Staatsverschuldung  

Die eingehende Untersuchung der aus der katholischen Soziallehre abgeleiteten 

Kriterien hat den Anfangsverdacht erhärtet und ergibt ein ausgesprochen ähnliches Bild 

zu dem Fazit der Theorie der Staatsverschuldung: Staatsverschuldung wird nicht grund-

sätzlich abgelehnt, sie kann in Einzelfällen ein sinnvolles Instrument sein, sie wird aber 

sehr kritisch gesehen und muss unbedingt einer strengen Begrenzung unterworfen wer-

den. Insgesamt fordert die katholische Soziallehre eine wirksame Begrenzung und weit-

gehende Vermeidung von Staatsverschuldung. 

Die Norm der Freiheit fordert die Abwesenheit von Zwang. Staatsverschuldung 

aber legt folgenden Generationen einen Zwang auf und nimmt ihnen die Handlungsfrei-

heit. Die Norm der Gerechtigkeit spricht jedem das Seine zu. Wenn aber eine Generati-

on für den Nutzen der anderen zahlen muss, ist dies nicht gegeben. Die Gemeinwohl-

Norm schließlich zielt auf das Wohlergehen aller. Sie wendet sich damit gegen die ne-

gativen wirtschaftlichen und politischen Auswirkungen der Staatsverschuldung, sieht 

aber auch die positiven Effekte, z.B. bei Katastrophen. 

Zusammenfassend lässt sich die katholische Soziallehre wie folgt zu der Frage 

der Staatsverschuldung interpretieren: 

• Staatsverschuldung sollte nicht grundsätzlich verboten, aber eng reglementiert 

werden.  

• Kurzfristige Staatsverschuldung, die zeitnah ausgeglichen wird, somit zu keiner 

intergenerativen Umverteilung führt und gemeinwohlfördernd ist, ist in Ord-

                                                

683 Diese Arbeit betritt mit ihrer Interpretation der katholischen Soziallehre im Bezug auf Detail-Aspekte 
der Staatsverschuldung Neuland, so dass es zu dieser Diskussion keine verwertbaren Quellen gibt. Es sei 
an dieser Stelle jedoch ein ausdrücklicher Dank an Daniel Finn, Professor für Theologie und Volkswirt-
schaft an der Saint John's University, für seine wertvollen Anregungen ausgesprochen. 
684 Deutsche Bischofskonferenz (1980) und (2009). 
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nung. Steuerglättung und Konsumglättung durch automatische Stabilisatoren 

über einen Konjunkturzyklus hinweg sind folglich zulässig. 

• Langfristige Staatsverschuldung ist nur in den beiden folgenden Ausnahmefällen 

angebracht. Ansonsten ist jegliche Lastenüberwälzung zu unterbinden. 

• Staatsverschuldung im Rahmen der intergenerativen Solidarität ist legitim. D.h., 

die Finanzierung von Katastrophen und außergewöhnlichen Ereignissen über 

Staatsverschuldung sollte möglich bleiben. 

• Staatsverschuldung im Rahmen der Goldenen Regel ist ein Grenzfall. Sie sollte 

nur nach gründlicher Abwägung genutzt werden, nur in engen, klar definierten 

Grenzen und nur wenn sich davon ein deutlicher Nutzenzuwachs erwarten lässt. 

Ein entwickeltes Industrieland wie Deutschland, mit Nettoinvestitionsquoten na-

he Null, sollte lieber auf dieses Instrument verzichten. Ein aufstrebendes 

Schwellenland hingegen könnte es einsetzen. 

• Staatsverschuldung für Konsumzwecke und ungedeckte Staatsverschuldung 

werden strikt abgelehnt. 

• Die Staatsschuldregulierung muss politisch wirksam sein und alle Formen der 

Staatsverschuldung umfassen. 

Somit gibt die katholischen Soziallehre einen normativ begründeten Rahmen, 

der Richtschnur für detaillierte Regelungen sein kann. Es sei noch einmal daran erin-

nert, dass sie jedoch nicht die Absicht oder Fähigkeit hat, selber konkrete Regelungen 

aufzustellen.  

Diese ausführliche Untersuchung der normativen Fragestellung bestätigt das üb-

liche Vorgehen, Staatsverschuldung mit Verweis auf Gerechtigkeitsaspekte kritisch zu 

hinterfragen. Die intuitive Annahme, dass unbegrenzte Staatsverschuldung aus normati-

ver Sicht fragwürdig ist, bestätigt sich auch bei näherem Hinsehen.  

Es gilt daher im nächsten Schritt, ökonomische und normative Richtlinien abzu-

gleichen und daraus politisch und wirtschaftlich sinnvolle Regelungen abzuleiten, die 

diesen Kriterien gerecht werden.  
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C. Begrenzung von Staatsverschuldung 

Teil A dieser Arbeit hat gezeigt, dass Staatsverschuldung aus ökonomischer 

Sicht begrenzt werden muss. In Kapitel A.4 wurde ferner gezeigt, dass es im politischen 

Wettbewerb immer wieder zu übermäßiger Staatsverschuldung kommen wird. Der poli-

tische Prozess wird nicht von selbst dauerhaft zu dem wünschenswerten Ergebnis kom-

men. Teil B kam mit einer normativen Argumentation ebenfalls zu dem Ergebnis, dass 

Staatsverschuldung begrenzt werden muss. Wenn man in der Einteilung von Giersch685 

bleibt, so folgt auf die positive und die normative Ökonomik nun die Kunstlehre, d.h. 

die Frage nach Möglichkeiten zur Reduzierung der Kluft zwischen Sollen und Sein. 

Es bedarf wirksamer Schranken zur Begrenzung der Staatsverschuldung. Denk-

bar sind konstitutionelle Regeln oder z.B. wettbewerbliche Gegebenheiten, die eine 

Selbstregulierung erzwingen. In diesem letzten Teil der Arbeit soll zuerst untersucht 

werden, welche Kriterien eine gute Begrenzungsregelung erfüllen sollte. Anschließend 

werden bestehende Konzepte anhand dieser Kriterien überprüft. Schließlich sollen Vor-

schläge erarbeitet werden, wie eventuelle Schwächen der bestehenden Konzepte beho-

ben werden könnten. Diese Arbeit will so die Kunstlehre zur Begrenzung der Staatsver-

schuldung weiter voran bringen. 

Die katholische Soziallehre entwickelt gesellschaftliche Ziele. Die Entwicklung 

konkreter Maßnahmen zur Erreichung derselben delegiert sie an die jeweiligen Fachdis-

ziplinen, da sie hier die größere Lösungskompetenz vermutet. Daraus folgt für diese 

Arbeit, dass es in erster Linie an der Ökonomie liegt, ein Begrenzungsregime zu ent-

wickeln, das die Staatsverschuldung nachhaltig begrenzt. Dieses soll die ökonomischen 

wie auch die ethischen Anforderungen für einen effizienten und moralischen Umgang 

mit Staatsverschuldung gleichermaßen erfüllen. Dieser Teil C kehrt daher zurück zu der 

ökonomischen Argumentation von Teil A, bleibt dabei aber auf dem Fundament der 

normativ-philosophische Argumentationsebene von Kapitel B. Die zu entwickelnden 

Kriterien und Regeln zum konkreten Umgang mit Staatsverschuldung werden primär 

ökonomischer Natur sein. Doch auch bei der nun folgenden ökonomischen Argumenta-

tion bleiben die ethischen Überlegungen als Metaebene präsent. Wo nötig erfolgt ein 

Rückgriff auf Forderungen der normativen Kriterienmatrix, falls diese über die ökono-

                                                

685 Giersch (1961). 
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mischen Anforderungen hinausgehen oder diese ergänzen. So entsteht im Ergebnis eine 

Synthese aus ökonomischen und ethischen Kriterien. 

Es bedarf wirksamer Schranken gegen das ständige Ansteigen der Staatsver-

schuldung. Aber welche Eigenschaften sollten diese Schranken erfüllen?  

Die Erfahrung zeigt: Der Kampf gegen die Staatsverschuldung ist nicht völlig 

aussichtslos. Es gibt eine Vielzahl von Stellschrauben, mit denen sich die Verschuldung 

reduzieren lässt. Strenge Budgetregeln haben in der Vergangenheit immer wieder eine 

bremsende Wirkung entfaltet.686 Primo zeigt für die US-Bundesstaaten, dass Ausgabe-

beschränkungen, Regeln zum Budgetausgleich und Veto-Möglichkeiten die Verschul-

dung reduzieren.687 Wagschal bestätigt die Wirksamkeit von Verfassungshürden und 

anderen Regelungen, wie den Maastricht-Kriterien im Vorfeld der Euro-Einführung.688 

Auch zahlreiche andere Studien untermauern die Sinnhaftigkeit guter Budgetregeln.689 

Drazen weißt darauf hin, dass gute Budgetregeln eine stärkere Wirkung entfalten als 

schwache Institutionen.690  

Allerdings hat sich auch gezeigt, dass bislang die wenigsten Budgetregeln ihr 

Ziel voll erreicht haben. Dort, wo es solche Regeln gab, stiegen die Schulden langsamer 

als andernorts. Aber sie stiegen dennoch zu stark. Der Einsatz von Budgetregeln ist also 

ein erfolgversprechendes Instrument, das weit verbreitet und anerkannt ist, das aber 

noch weiter optimiert werden muss.691 

In welche Richtung sollten diese Optimierungen gehen? Wie kann die Wirksam-

keit erhöht werden? Das zu untersuchen ist die Aufgabe dieses Kapitels. Besonderes 

Augenmerk wird dabei auf zwei Bereiche gelegt, die oft bei der Gestaltung bisheriger 

Regeln vernachlässigt wurden: Die von der politischen Ökonomie gezeigten Prozesse 

des politischen Alltags und die meist vernachlässigten Erkenntnisse über die implizite 

Staatsverschuldung. 

                                                

686 Vgl. Poterba (1996), Dabán Sánchez, et al. (2003), Primo (2006) und Feld/Kirchgässner (2008). 
687 Primo (2006). 
688 Wagschal (2002). 
689 Siehe z.B. Roubini/Sachs (1989) S. 905, Kopits/Symansky (1998) und Fabrizio/Mody (2006).  
690 Drazen (2002). 
691 Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2007b) S. 71f. 
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Der Begriff der Budgetregel orientiert sich dabei an dem der fiskalpolitischen 

Regel im Sinne von Kopits und Symansky,692 im Gegensatz zu geldpolitischen Regeln 

wie der Taylor-Regel. Budgetregeln werden verstanden als dauerhaft gültige, gesetzlich 

geregelte Restriktion der Finanzpolitik. Der Ansatz, das polit-ökonomisch begründete 

Versagen der Politik mit gezielten Gesetzes- und Verfassungsschranken zu bekämpfen, 

wurde v.a. von Buchanan propagiert693 und hat zur Entstehung der konstitutionellen 

Ökonomik geführt.694 

Neben den Budgetregeln soll aber auch geprüft werden, inwieweit andere Rege-

lungen, wie z.B. No-Bailout-Klauseln oder indirekte Begrenzungen, wie eine unabhän-

gige Notenbank,695 die gewünschten Effekte bringen können. 

                                                

692 Kopits/Symansky (1998) S. 2. 
693 Vgl. z.B. Buchanan/Brennan (1988). 
694 Pies/Leschke (1996), Grözinger/Panther (1998) und Wagschal (2002). 
695 Siehe Schlesinger, et al. (1993) S. 5. 
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1 Grundsätzliche Anforderungen an Begrenzungskonzepte 

1.1 Wann muss begrenzt werden? 

Wie gezeigt wurde, muss Staatsverschuldung nicht stets und in jeder Form be-

kämpft werden. Es gilt also abzugrenzen, wann eine Begrenzung angebracht ist, und 

wann nicht. Hier bietet sich das Kriterium der Vorteilhaftigkeit an. Wenn die Kredite 

allgemein Vorteile bringen und dabei keine ethischen Kriterien, wie in Teil B diskutiert, 

verletzen, so ist ihr Einsatz angebracht. Unstrittig sind hier kurzfristige Kredite zur 

Überbrückung temporärer Schwankungen, sowie im Falle außergewöhnlicher Ereignis-

se.696 Heikel wird es bei langfristigen Schulden, die sich immer weiter aufsummieren. 

Wie bereits dargelegt, ist dabei zu unterscheiden zwischen gedeckten und ungedeckten 

Schulden. Steht einer Verbindlichkeit ein entsprechender Wert gegenüber, so wird keine 

Nettolast weitergegeben. Auch wird dadurch die Schuldenquote nicht unbegrenzt stei-

gen. Ein steigender Schuldenberg bringt, wie in Teil A gesehen, eine Summe wirtschaft-

licher und politischer Nachteile mit sich, in Teil B wurde gezeigt, dass dies auch aus 

normativer Sicht problematisch ist. Daraus folgt, dass es auch für die durch Ausnahme-

tatbestände gerechtfertigten Kredite eine begrenzende Regelung geben muss. Diese Be-

grenzung kann offensichtlich nicht quantitativer Natur sein, da dies dem Zweck dieser 

Regelungen zuwiderliefe. Wenn es das Ziel einer Regelung ist, z.B. die Handlungsfä-

higkeit bei Naturkatastrophen zu erhalten, so macht es keinen Sinn, hier eine Deckelung 

einzuziehen. Andererseits kann es aber auch nicht Sinn der Sache sein, ein unlimitiertes 

Einfallstor für steigende Schuldenstände zu schaffen. Auch krisenbedingte Schulden 

sollten nicht unbegrenzt aufsummiert und dauerhaft in die Zukunft weitergereicht wer-

den können. Dieses Dilemma kann aufgelöst werden, indem alle Sonderkredite mit ei-

nem Tilgungsplan kombiniert werden. So lassen sich die Lasten verteilen, ohne dass sie 

komplett abgeschoben werden können.697 

Allgemein kann man sagen, dass immer gehandelt werden muss, wenn eine un-

gerechtfertigte Belastung an kommende Generationen weitergegeben werden soll. Es 

muss also in zwei Fällen eingegriffen werden: 

                                                

696 Vgl. z.B. Scherf (1996) S. 379 und Edling (2001) S. 232. 
697 Details, insbesondere polit-ökonomische Probleme, werden weiter unten diskutiert. 
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1. Wenn langfristig eine nicht durch Sonderereignisse gerechtfertigte Nettolast ent-

steht, also wenn die ungedeckten Schulden über den Konjunkturzyklus hinweg 

ansteigen. 

2. Wenn in Ausnahmesituationen Kredite aufgenommen werden, ohne dass ein 

Tilgungsplan festgelegt wird. 

Oder umgekehrt formuliert, Staatsverschuldung ist zulässig wenn: 

1. Sie nur kurzfristig entsteht und mittelfristig wieder ausgeglichen wird. 

2. Sie durch außergewöhnliche Ereignisse gerechtfertigt ist und durch einen ver-

bindlichen Tilgungsplan wieder abgebaut wird. 

3. Sie durch einen entsprechenden Gegenwert gedeckt ist.698 

1.2 Was muss begrenzt werden?  

Bei der Frage „was soll begrenzt werden“ gibt es zwei Dimensionen zu betrach-

ten: Die Art der Verschuldung und den Zweck der Verschuldung. Wenn nicht nur ir-

gendeine Kennziffer konstant gehalten, sondern tatsächlich die Lastenverschiebung auf 

die Zukunft zu verhindern werden soll, dann muss ein Begrenzungsregime jede Form 

von Staatsverschuldung umfassen. Für den Steuerzahler der Zukunft ist es gleichgültig, 

für welche Form von Staatsverschuldung er höhere Steuern zahlen muss. Diese Feststel-

lung erscheint ebenso banal wie wichtig. So ist es umso verwunderlicher, dass dieser 

Aspekt in der allgemeinen Diskussion praktisch keine Rolle spielt. Wie bei der weiter 

unten folgenden Vorstellung verschiedener Begrenzungskonzepte zu sehen sein wird, 

zielen diese ausschließlich auf die explizite Verschuldung. Bei manchen Studien699 wird 

die grundsätzliche Problematik der impliziten Staatsverschuldung zwar ausführlich dar-

gestellt, bei der Erarbeitung von Lösungsvorschlägen wird sie jedoch stets wieder unter 

den Tisch fallen gelassen. Wenn ein Begrenzungsansatz aber nur einen Teil des Pro-

blems erfasst, so kann er auch nur einen Teil lösen. Eine wirksame Begrenzung der öf-

fentlichen Verschuldung muss also zwingend beide Ebenen im Blick haben: Die impli-

zite und die explizite Staatsverschuldung. Auch muss sie alle Bereiche, also föderalen 

Ebenen, Sozialversicherungen und Sondervermögen umfassen. 

                                                

698 Hier sei jedoch wieder auf die Diskussion um polit-ökonomisches Missbrauchspotential, Messschwie-
rigkeiten und gegen Null gehende Nettoinvestitionen in entwickelten Ländern verwiesen. 
699 Insbesondere Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2007b). 
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Die zweite Dimension ist der Zweck der öffentlichen Ausgaben. Werden die 

Mittel investiv verwendet oder konsumtiv? Dienen sie der Abwendung von wirtschaftli-

chem Schaden oder der Befriedigung von Partikularinteressen? Auch hier geben sowohl 

die ökonomische Theorie, wie die normative Betrachtung klare und übereinstimmende 

Leitlinien vor. Kreditfinanzierte Ausgaben für Investitionen sind durch ihren Gegenwert 

gerechtfertigt. Mittelfristige Verschuldung für die Abfederung von Schwankungen, so-

wie die Flexibilität, auf außergewöhnliche Ereignisse reagieren zu können, werden 

durch ihren Nutzen für die Wirtschaft und Gesellschaft gerechtfertigt, solange sie auch 

wieder zurückgeführt werden. Es ist wichtig, dass die Flexibilität der Fiskalpolitik er-

halten bleibt.700 Rein konsumtive Ausgaben, wie z.B. die Anhäufung hoher Pensionsan-

sprüche oder langfristig steigende Schuldenstände sind hingegen sowohl ökonomisch 

wie ethisch nicht vertretbar. 

Zusammenfassend lässt sich sagen: 

1. Jede Form von Staatsverschuldung muss erfasst werden, auch die implizite. 

2. Konsumtive Staatsverschuldung muss unterbunden werden. 

3. Langfristige Verschuldung ohne Gegenwert muss vermieden werden. 

1.3 Wo muss die Begrenzung ansetzen?  

Wo, oder bei wem, muss eine Budgetregel ansetzen, um Staatsverschuldung 

wirksam zu begrenzen? Dahinter steht auch die Frage, was Staatsverschuldung verur-

sacht. Ein einflussreicher Teil der Diskussion sieht die Entstehungsursache in den An-

reizen für die einzelnen Gebietskörperschaften, ihren Nutzen durch Lastenabwälzung zu 

erhöhen.701 Nach dieser Argumentation ist es im Interesse z.B. einzelner Bundesländer 

sich gezielt zu überschulden, so lange sie davon ausgehen können, dass ihnen die ande-

ren Länder oder der Bund im Krisenfall aushelfen. So lässt sich das Konsumniveau der 

eigenen Bürger erhöhen, während die Lasten von anderen getragen werden. Dies führt 

zu einer Abwärtsspirale, in der niemand mehr ein Interesse an soliden Finanzen haben 

                                                

700 Es sei an die Diskussion in Kapitel A.2 erinnert, nach der die Fiskalpolitik in gewissem Rahmen eine 
glättende Wirkung entfalten kann. Vgl. z.B. Arreaza, et al. (1998).  
701 Zur Diskussion um Moral Hazard bei Staatsverschuldung vgl. Lane (1993), Hagen/Eichengreen 
(1996), Pisauro (2001), Fasten (2006) und Vigneault (2007). Für die spezielle deutsche Diskussion vgl. 
Blankart, et al. (2006) und Jochimsen/Konrad (2006). Für internationale Beispiele vgl. Inman (1995), 
Corsetti, et al. (1999), Lane/Phillips (2000) und Dell Ariccia, et al. (2006). 
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kann. Am Beispiel der Zinsentwicklung der deutschen Bundesländer im Bezug zu dem 

Zinslast-Einnahmen-Verhältnis (dem vom Bundesverfassungsgericht genutzten Kriteri-

um zur Evaluierung der Haushaltssituation) lässt sich zeigen, dass die Märkte von einen 

Bailout ausgehen und es keine disziplinierende Zinsspreizung gibt.702 Das Verhalten der 

Bundesländer lässt sich als Moral Hazard interpretieren.703 Die Schweiz hingegen wird 

immer wieder als positives Beispiel für die begrenzenden Wirkungen einer No-Bailout-

Klausel auf die Staatsverschuldung angeführt.704 

Wenn dies die Ursache ist, ist es folgerichtig, bei den Anreizen der Gebietskör-

perschaften anzusetzen. Entsprechend werden No-Bailout-Klauseln und geordnete In-

solvenzverfahren gefordert. D.h., es soll verboten werden, dass andere Einheiten im Fall 

der Fälle eingreifen und die Schulden übernehmen können. Stattdessen müsste die über-

schuldete Einheit im Zweifelsfall in die Insolvenz gehen. Dieser Mechanismus würde 

schon direkt abschreckend wirken und daneben auch einen weiteren disziplinierenden 

Effekt entfalten: Mit steigender Verschuldung würden die Kreditgeber einen höheren 

Risikoaufschlag fordern, so dass die steigenden Zinsen einen bremsenden Effekt entfal-

ten würden. Für Jochimsen und Konrad gilt dann: „Man erhält so eine funktionierende 

Schuldenbremse, bei der man die Entscheidung über Verschuldung dann getrost dem 

Markt überlassen kann.“705 

Wären also mit einer strikten No-Bailout-Klausel und der Möglichkeit staatli-

cher Insolvenz alle Probleme gelöst? Diese Argumentation hat unbestreitbar ihre Be-

rechtigung, greift jedoch zu kurz. Sie verkennt, dass es auch bei der Entstehung von 

Staatsverschuldung wieder verschiedene Ebenen zu betrachten gibt. 

Die erste Ebene ist die jeweilige staatliche Einheit, z.B. der Bund oder ein Bun-

desland. Jede Einheit hat bestimmte Interessen und reagiert auf Anreize. Wenn es eine 

glaubhafte Aussicht auf einen Bailout gibt, so hat das Land ein Interesse, sich übermä-

ßig zu verschulden. Bis hierhin greift die oben genannte Argumentation.  

                                                

702 Heppke-Falk/Wolff (2008). 
703 Rodden (2005). 
704 Vgl. z.B. Blankart/Klaiber (2004) und Fasten (2006), der jedoch auch eine weitere Verschärfung for-
dert. 
705 Jochimsen/Konrad (2006) S. 25. 



 

 203 

Die zweite Ebene sind die Politiker. Sie sind es, welche die Entscheidung über 

die tatsächliche Fiskalpolitik treffen. Wie die politische Ökonomie gezeigt hat, haben 

diese eine eigene Zielfunktion, bei welcher das eigene Interesse, in der Regel die eigene 

Wiederwahl, an erster Stelle kommt.706 Die dritte Ebene schließlich sind Wähler und 

öffentliche Meinung. Sie beeinflussen die Politiker über die Abwahldrohung. 

Diese Betrachtung zeigt, dass eine No-Bailout-Klausel alleine meist relativ we-

nig bewirken kann.707 Das Problem der Zeitinkonsistenz hebelt die begrenzende Wir-

kung der möglichen Insolvenz zumindest in Teilen aus. Jede einzelne Regierung blickt 

zuerst auf die nächste Wahl und erst dann auf die langfristigen Folgen. Frei nach dem 

Motto »Was kümmert mich der langfristige Zinsanstieg, wenn ich die nächste Wahl 

verliere«, wird jede Regierung die nötigen Sparmaßnahmen auf die Zeit nach der je-

weils nächsten Wahl verschieben.708 Die angedrohte Sanktion (höhere Zinsen) trifft 

nicht den eigentlichen Akteur. Sie schadet dem Land, sie schadet nachfolgenden Regie-

rungen. Die jetzige Regierung wird aber immer nur eine marginale Zusatzlast tragen 

müssen. Bestätigt wird diese Kritik durch die Praxis. Während No-Bailout-Klauseln für 

Unterebenen wie die Bundesländer diskutiert werden, gelten sie faktisch schon immer 

für die jeweils höchste Ebene. Niemand würde einen Bailout für die Bundesrepublik 

oder die Vereinigten Staaten leisten können. Dennoch lässt sich auch hier ein stetiger 

Anstieg der Staatsverschuldung beobachten. Offensichtlich ist eine No-Bailout-Klausel 

allein also keine wirksame Restriktion für die handelnden Politiker. 

Dies ändert sich – wie in Kapitel A.4 diskutiert – erst, wenn sich die Fiskalillu-

sion auflöst, wenn die Bürger sich des Themas bewusst werden und erkennen, welche 

zukünftigen Zusatzlasten die gegenwärtige Politik erzeugt, wenn eine Regierung fürch-

ten muss, für ihre Schuldenpolitik abgestraft zu werden, wenn also die negativen Folgen 

einer weiteren Verschuldung schwerer wiegen als die Unannehmlichkeiten der Sparpo-

litik. Dies lässt sich aktuell am Beispiel Griechenlands beobachten. Dort gab es zwar 

einen Teil-Bailout, dieser war jedoch an harte Sparauflagen geknüpft. Das Land stand 

unmittelbar am finanziellen Abgrund, ein »Weiter-So« war nicht möglich. Ist ein Land 

in einer solchen Situation, kann die Politik unmöglich Reformen weiter verschleppen, 

                                                

706 Vgl. Kapitel A.4. 
707 Vgl. auch Schlesinger, et al. (1993) S. 138. 
708 Stichwort »delayed stabilizations«, vgl. Persson/Tabellini (2000) S. 361ff. 
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weil es dann sofort auf sie zurückschlagen würde. Ein unkonditionierter Bailout hinge-

gen würde ein Weiterwirtschaften ermöglichen. 

Somit entfaltet ein No-Bailout zwar eine Wirkung, aber zu spät. Es kann nicht 

Sinn einer guten Regelung sein, erst zu wirken, wenn eine Katastrophe unmittelbar be-

vorsteht. Sie muss weitaus früher greifen und bereits die negativen Wirkungen der Pha-

se davor abfedern. Es muss das Ziel sein, nachteilige und unerwünschte Verschuldung 

komplett zu verhindern, und nicht erst die völlige Überschuldung. Für eine solche Rege-

lung müssen alle drei Dimensionen berücksichtigt werden. Das Land muss genauso ein 

Interesse an einer angemessenen Verschuldung haben, wie die handelnden Politiker. Für 

Letzteres wiederum müssen auch die Wähler ein Interesse an der Einhaltung bestimmter 

Defizitgrenzen haben, damit sie deren Verletzung bei den Wahlen stärker sanktionieren 

als eventuelle Konsolidierungsmaßnahmen. Wie dies aussehen könnte, wird im folgen-

den Kapitel diskutiert. In der Verknüpfung dieser drei Ebenen könnte auch der Erfolg 

der Schweizer Regelungen liegen. Dort wird ein No-Bailout-Prinzip kombiniert mit 

direkter Demokratie, inklusive Volksabstimmungen über Finanzfragen,709 und oben-

drein mit einer strengen Verfassungsregel ergänzt. Auch der Sachverständigenrat sieht 

in No-Bailout-Klauseln nur eine Ergänzung zu einer verfassungsmäßigen Grenze.710 

Die Entscheidungen der jeweiligen Regierung dürfen nicht nur über indirekten 

Druck beeinflusst werden. Dies könnte dazu führen, dass die Entscheidung über die 

Höhe der Staatsverschuldung eine Abwägung zwischen verschiedenen Einflüssen wäre, 

so dass es letztlich nur darauf ankäme, welcher Druck stärker ist. Daher muss die Regu-

lierung auch eine Komponente enthalten, welche direkt auf die Politik zielt. Hier gilt es, 

die Möglichkeiten für ungewünschte diskretionäre Entscheidungen so weit als möglich 

zu beschneiden. Da es die Politik ist, welche die Entscheidung über die Höhe der 

Staatsverschuldung fällt, ist diese direkte Regulierung letztlich das entscheidende Feld.  

Dieser Abschnitt zeigt: Ein wirksames Begrenzungsregime muss nicht nur öko-

nomisch sinnvoll sein, sondern auch polit-ökonomischen Gegebenheiten Rechnung tra-

gen. Es muss alle drei Dimensionen ansprechen und dafür sorgen, dass das Land und die 

Wähler, vor allem aber die Politik ein Interesse an der gewünschten Verschuldungspoli-

                                                

709 Zum Erfolg dieser direktdemokratischen Elemente vgl. Freitag, et al. (2003) und Feld/Kirchgässner 
(2008). 
710 Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2007b) S. 120. 
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tik haben. Wenn nur eine Ebene angesprochen wird, so bleibt ein Risiko, dass die Be-

grenzung scheitert. Die wichtigste Ebene jedoch ist die Politik als handelnder Akteur. 

1.4 Wie muss begrenzt werden?  

1.4.1 Kriterien in der Literatur 

Neben den genannten Aspekten finden sich eine Reihe von weiteren Anforde-

rungen für ein wirksames Begrenzungsregime. 

Buchanan und Wagner nennen einige Kriterien.711 Die Regeln müssen einfach 

und verständlich sein, so dass sie von jedem Wähler verstanden werden können. Es 

muss eindeutig sein, wann die Regeln einzuhalten sind und wann Ausnahmen greifen. 

Sie müssen die Werte einer Gesellschaft widerspiegeln und als normativ bindend emp-

funden werden. Schließlich müssen sie auch juristisch bindend sein. Diese allgemeine 

Akzeptanz und Verständlichkeit erschweren die Umgehung der Regeln. Der Aspekt der 

Einfachheit zieht sich durch weite Teile der Literatur712 und wird als entscheidender 

Punkt zur Vermeidung von Umgehungshandlungen wie »kreativer Buchführung«, so-

wie zur Erhöhung der Akzeptanz innerhalb der Bevölkerung gesehen. 

Berthold weißt darauf hin, dass ein Abbau der Fiskalillusion den politischen 

Wettbewerb und damit die Qualität der Politik erhöht.713 Dies könnte z.B. durch das 

Ausweisen der Politikfolgen für einzelne Bevölkerungsgruppen erfolgen. Auch hier ist 

Transparenz entscheidend. 

Verbreitet ist auch die Position, dass eine Regel zur Begrenzung der Staatsver-

schuldung außerhalb der Tagespolitik der jeweiligen Ebene verankert sein muss. Dies 

kann die Verfassung sein, oder eine übergeordnete staatliche Ebene. Andernfalls würde 

eine solche Regel den gleichen polit-ökonomischen Schwierigkeiten unterliegen wie die 

eigentliche Budgetaufstellung und in den Kämpfen des politischen Alltags wirkungslos 

werden.714 Gleiches gilt für die Feststellung von Ausnahmetatbeständen. Nur wenn ihr 

Einsatz durch ein hohes Quorum erschwert wird, behalten sie ihre Wirksamkeit und 

                                                

711 Buchanan/Wagner (1977) Kapitel 12. 
712 Z.B. Alesina/Perotti (1996) S. 5, Milesi-Ferretti (2004) und Primo (2006). 
713 Berthold (1990) S. 117ff. 
714 Vgl. z.B. Buchanan/Wagner (1977), Alesina/Perotti (1996), Poterba/Hagen (1999) und Niepelt (2005). 
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bleiben tatsächlich Ausnahmen. Aus ähnlichen Gründen wird eine Überwachung und 

Durchsetzung der Regeln durch eine unabhängige Institution vorgeschlagen.715 

Buchanan und Wagner fordern einen festen Anpassungsmechanismus, der bei 

Grenzüberschreitungen ausgelöst wird und die Einhaltung der Grenze sichert. Dies 

könnte eine automatische Steuererhöhung oder eine automatische Ausgabenkürzung 

sein. Buchanan und Wagner favorisieren letzteres, da die Steuererhöhung den öffentli-

chen Sektor bevorzugen würde.716 Dabei verkennen sie jedoch die polit-ökonomischen 

Zwänge. Wie in C.3.7 gezeigt wird, ist die praktische Umsetzung dieses Vorschlags, das 

Gramm-Rudman-Hollings-Gesetz, daran gescheitert, dass die Kürzungen antizipiert 

wurden. Jedes Ressort erhöhte seine ursprünglichen Planzahlen um den Betrag, der als 

Kürzung erwartet wurde.717  

Schließlich, auch wenn es banal klingt, muss eine Regel auch umsetzbar sein. 

Gerade bei quantitativen Zielen muss man berücksichtigen, dass das Budget kurzfristig 

mehr von den Launen der Konjunktur als von den Aktionen der Politik abhängt und sich 

nicht exakt steuern lässt.718 

Kopits und Symansky haben einen vielbeachteten Kriterienkatalog zur Bewer-

tung von Budgetregeln erstellt,719 der etliche der genannten Punkte aufgreift. Er dient in 

einigen Untersuchungen als Grundlage.720 Demnach muss eine Regel folgendermaßen 

beschaffen sein: 

• eindeutig (»well defined«)  

Es muss klar sein, welcher Indikator beschränkt wird, wie er definiert ist, welche 

Bereiche der Beschränkung unterliegen und welche Ausnahmen es gibt. 

                                                

715 Vgl. Inman (1998), der den Obersten Gerichtshof vorschlägt. 
716 Buchanan/Wagner (1977) 178ff. 
717 Kleist (1991) S. 67ff. Davon unbenommen ist jedoch die Erfahrung, dass Konsolidierungen meist 
nachhaltiger sind, wenn sie über Ausgabensenkungen statt über Steuererhöhungen erfolgen. Vgl. Hagen, 
et al. (2001), Zaghini (2001) und Wagschal/Wintermann (2006). Die Frage, wie die Politik die nötige 
Konsolidierung zur Erfüllung der Ziele erreichen soll, ist jedoch nicht Teil dieser Arbeit. Hier geht es 
darum, die fiskalpolitischen Ziele und ein wirksames Begrenzungsregime zu definieren. Vgl. 
Wintermann, et al. (2006) für Vorschläge zur nachhaltigen Haushaltskonsolidierung. 
718 Penner/Steuerle (2004). 
719 Kopits/Symansky (1998), insbesondere S. 18f. 
720 Z.B. Kell (2001) für das Vereinigte Königreich oder Buti, et al. (2003) für die europäischen Regelun-
gen. 
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• transparent (»highly transparent«)  

Die fiskalischen Handlungen einer Regierung müssen nachvollziehbar sein. Dies 

gilt insbesondere für Buchhaltung und Prognosen. 

• zielführend (»adequate to specified goal«)  

Die Regeln sollten zu dem angestrebten Ziel passen, so dass es auch erreicht 

wird. 

• konsistent (»conistent with other policies«)  

Sie sollten weiterhin in sich selbst schlüssig sein und auch zu den Handlungen 

auf anderen Politikfeldern passen, sich also gut in das allgemeine Regierungs-

handeln einfügen. 

• einfach (»simple«)  

Verständliche Regeln haben eine größere Wirkung auf Regierende und Öffent-

lichkeit. 

• flexibel (»flexible to fluctuations and shocks«)  

Budgetregeln sollten nicht die Flexibilität behindern, auf Konjunkturzyklen und 

exogene Schocks zu reagieren. 

• durchsetzbar (»enforceable«)  

Es muss die Möglichkeit bestehen, die Regeln auch durchzusetzen. 

• eingebettet (»supported by policies«)  

Eine Budgetregel allein bewirkt wenig, wenn sie nicht von entsprechenden 

Sparmassnahmen zu ihrer Erreichung begleitet wird. 

Diese Kriterien sind hilfreich im Bezug auf die Frage, wie eine Budgetregel aus-

sehen soll, sie geben jedoch keine Auskunft darüber, was sie erreichen soll. Auch fehlen 

konkrete Vorschläge, wie die gegebenen Ziele zu erfüllen sind. Dennoch sollen diese 

Ansätze weiter unten wieder aufgegriffen und weiterverarbeitet werden. 

1.4.2 Schlussfolgerungen aus der Analogie zu den externen Effekten 

Wenn, wie in Kapitel A.4 diskutiert wurde, Defizite negative externe Effekte 

sind, die aufgrund eines Marktversagens auftreten, dann lassen sie sich vielleicht auch 

so ähnlich bekämpfen wie negative externe Effekte. Tatsächlich lässt sich aus den 

Grundprinzipien der klassischen Maßnahmen zur Bekämpfung von negativen externen 



 

 208 

Effekten viel lernen. Diese lassen sich in zwei Grundstrategien unterteilen, mit denen 

eine Internalisierung der Kosten erreicht werden soll: Selbst- und Fremdregulierung. 

Selbstregulierung bedeutet, dass man versucht, solche Rahmenbedingungen zu 

setzen, dass die Akteure die Kosten selbstständig internalisieren und von sich aus das 

Richtige tun, also dass der Markt sich selbst reguliert. Wenn man erreicht, dass die Ko-

sten da getragen werden müssen, wo sie verursacht werden, werden die Akteure den 

schädlichen Output auf ein effizientes Niveau senken. Fremdregulierung hingegen be-

deutet, dass der Staat eine Regelung vorgibt, z.B. indem er eine Outputmenge festsetzt, 

an die sich alle zu halten haben. Auf ersteres setzen das Coase-Theorem, auch in seiner 

Fortentwicklung des Zertifikatehandels, und Fusionen. Auf letzteres setzen staatliche 

Verbote. Die Pigou-Steuer ist eine Sonderform: Hier greift der Staat regulierend ein, 

aber auf eine anreizkompatible Art und Weise, bei welcher die Fremdregulierung zu 

einer Selbstregulierung führt.  

Wenn man die Diskussion um die Begrenzung der Staatsverschuldung beobach-

tet, so fällt auf, dass diese – ohne es explizit zu sagen – entlang derselben Grenzen ver-

läuft: Die eine Gruppe von Vorschlägen zielt darauf ab, Handlung und Haftung besser 

in Deckung zu bringen und dadurch Staatsverschuldung zu vermeiden.721 Im Zuge der 

deutschen Föderalismusdiskussion z.B. hofft man, die Länder durch einen Haftungsaus-

schluss disziplinieren zu können, weil sie dann für zu hohe Schulden durch ein schlech-

teres Kapitalmarktranking bestraft würden. Offensichtlich zielen diese Vorschläge auf 

die Internalisierung der durch Staatsverschuldung entstehenden negativen externen Ef-

fekte ab, wodurch eine Selbstregulierung erreicht werden soll. Auf der anderen Seite 

gibt es Ansätze, die auf eine striktere gesetzliche Regulierung der Problematik setzen.722 

Verschuldung soll verboten oder nur noch in eng definierten Grenzen eingesetzt werden 

dürfen, oder von einer unabhängigen Institution geregelt werden. Es erfolgt eine Fremd-

regulierung, die den Akteuren bestimmte Handlungsvorgaben macht. 

Betrachtet man die in Abschnitt A.4 diskutierten Ausnahmen vom Unmöglich-

keitspostulat, spiegelt sich ebenfalls dieser Unterschied wieder. Das Unmöglichkeitspo-

stulat wird ausgehebelt, wenn Politiker für Staatsverschuldung bestraft werden, d.h. ihre 

                                                

721 Vgl. z.B. Blankart, et al. (2006) und Fasten (2006). 
722 Vgl. z.B. Kleist (1991), Danninger (2002) und Weizsäcker (2004a).  
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Kosten internalisieren müssen und sich daher selber regulieren, oder wenn ein wirksa-

mes Verbot besteht, d.h. eine Fremdregulierung vorgenommen wurde. 

Die Vorteile einer Selbstregulierung liegen auf der Hand: Hat man ein entspre-

chendes institutionelles Arrangement gefunden, so werden die Kosten automatisch in-

ternalisiert und die Probleme regeln sich weitgehend von selbst. Die Akteure haben ein 

eigenes Interesse daran, sich wie gewünscht zu verhalten, und der negative externe Ef-

fekt wird wirksam bekämpft. Fremdregulierung hingegen hat die Nachteile, dass sie in 

der Regel starr und gegen die Marktkräfte gerichtet ist. Die Akteure haben weiterhin ein 

Interesse daran, den negativen externen Effekt auszuüben, und zeigen eine oft erstaunli-

che Kreativität, Wege zur Umgehung der Regulierung zu finden. Gerade bei Regulie-

rungen zu Staatsschuldbegrenzung hat sich gezeigt, dass diese meist sehr löchrig ausge-

staltet wird. Auch werden selbst bestehende Regelungen oft missachtet, da sie schwer 

durchzusetzen sind.723  

Dennoch können die reinen Selbstregulierungsstrategien nicht überzeugen. Denn 

ein wirksamer Internalisierungsmechanismus lässt sich bei der Staatsschuldproblematik 

nur schwer einrichten. Eine Umsetzung des Coase-Theorems, auch mit der Weiterent-

wicklung des Zertifikatehandels, scheint für die Reduktion der Staatsverschuldung 

kaum sinnvoll, denn diese ist ein monetäres Problem. Und wie soll eine Entschädigung 

für ein monetäres Problem ausgestaltet werden? Wie soll die heutige Generation Aus-

gleichzahlungen für zu hohe Schulden an die morgige Generation leisten? Natürlich 

könnte man Rücklagen in Höhe der Verschuldung bilden (was tatsächlich eine sinnvolle 

Lösung wäre), aber dann wäre es ja auch keine Verschuldung mehr, das Ganze führt 

sich also selber ad absurdum. Dazu kommt das Problem nicht vorhandener Gleichzei-

tigkeit. Ursache und Folge, Handeln und Geschädigt-Werden liegen zeitlich weit aus-

einander. Die Geschädigten sind noch nicht geboren, können sich also nicht wehren. 

Und man kann auch nur schwer mit ihnen verhandeln. Auch ein Zertifikatehandel mit 

Ungeborenen ist eher schwierig. Ein Handel mit Schuldenzertifikaten zwischen einzel-

nen Ländern würde ggf. einen effizienten Einsatz der Verschuldung ermöglichen, bräch-

te aber nichts im Hinblick auf ihre Gesamthöhe. Mit Coase kommt man nicht weiter. 

Die Eigentumsrechte sind nicht durchsetzbar, Ausgleichszahlungen nicht durchführbar, 

                                                

723 Vgl. z.B. Kleist (1991), Kampmann (1995) und Kirchgässner (2004). So legen z.B. die deutschen 
Bundesländer regelmäßig verfassungswidrige Haushalte vor, ohne dass die betroffenen Politiker irgend-
welche Sanktionen zu befürchten hätten. 
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die Transaktionskosten unendlich. Auch Fusionen sind hier nicht möglich. Hinzu 

kommt: Das Handeln des Staates wird von der aktuellen Regierung bestimmt, man 

müsste also die individuellen Maximierungsfunktionen der Politiker fusionieren, was 

nicht möglich ist. Auch dieser Ansatz hilft hier also nicht weiter.  

Die bereits erwähnten Modelle, die eine Internalisierung der Kosten durch eine 

ausgeprägtere Haftung der Länder für ihre Schulden erreichen wollen, verkennen einen 

entscheidenden Punkt: Nicht nur die Staaten müssen die Kosten ihrer Verschuldungspo-

litik internalisieren, sondern auch und vor allem die Politiker. Denn letztlich wird das 

Handeln der Staaten von den Politikern bestimmt, und damit von deren Interessen. So-

mit werden für einen von der Abwahl bedrohten Regierungschef die kurzfristigen 

Wahlchancen wichtiger sein als das langfristige Rating seines Landes. Letztlich muss 

also erreicht werden, dass die Politiker ein eigenes Interesse daran haben, die Staatsver-

schuldung im Rahmen zu halten.  

Da ein Ausgleich zwischen Schädiger und Geschädigtem nur schwer zu bewerk-

stelligen ist, und da es mit den Politikern und den von ihnen geleiteten staatlichen Ein-

heiten zwei (wenn man die Wähler mit einbezieht sogar drei) Interessensebenen gibt, 

wird sich diese Form des negativen externen Effekts kaum durch Internalisierung allein 

bekämpfen lassen. Das Marktversagen auf politischen Märkten wird nicht ohne regula-

torische Eingriffe zu beheben sein. Natürlich gibt es gewisse Bereiche des Problems, 

z.B. das Abwälzen von Verschuldung auf andere in einem föderalistischen Staat ohne 

Haftungsausschlüsse, wo sich eine Internalisierung durch den jeweiligen Akteur viel-

leicht erreichen und das Teilproblem damit lindern lässt, doch wird man, wie oben ge-

schildert, damit nie das Gesamtproblem beseitigen können. Man wird nicht darum her-

um kommen, eine verbindliche Grenze zu setzten, welche nicht überschritten werden 

darf. Negative externe Effekte, die nicht internalisierbar sind, müssen schlichtweg ver-

boten werden. Aber auch dies ist leichter gesagt als getan. Abgesehen davon, dass sich 

die Politik ständig neue diskretionäre Spielräume und Lastenverschiebungskanäle 

schafft, um solche Regelungen zu umgehen, bleibt auch die Frage, wie eine Einhaltung 

der Regeln erzwungen werden soll. 

Statt die beiden Ansätze als Gegensatz zu begreifen, kann man sie als Ergänzung 

auffassen. Wo immer möglich, muss man für eine Internalisierung der Kosten und damit 

Selbstregulierung sorgen, indem man diskretionäre Spielräume schließt und Lastenver-

schiebungskanäle trockenlegt. Je mehr sich von selber regelt, umso besser. Allerdings 
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kann dies nicht mehr sein als eine flankierende Maßnahme zusätzlich zur Fremdregulie-

rung. Die Bereiche, die sich nicht internalisieren lassen, müssen reguliert werden. Al-

lerdings kann es viel Druck von der regulatorischen Grenze nehmen, wenn in den Be-

reichen, in denen es möglich ist, möglichst viel internalisiert wird. Und auch im Rah-

men der Regulierung selbst kann das Internalisierungsprinzip fruchtbringend angewandt 

werden. Man könnte mit der Regulierung den Rahmen setzen und definieren, ob oder 

wie viel Staatsverschuldung erlaubt ist. Statt die Einhaltung des Rahmens aber mit Hilfe 

von Verboten durchsetzen zu wollen, könnte man mit Sanktionen arbeiten, die dann 

doch wieder zu einer Internalisierung führen. Eine Regulierung, die sich so zu wehren 

weiß wäre weitaus wirksamer, als ein zahnloses Verbot. Hier weist die Pigou-Steuer die 

Richtung, in die weiter gedacht werden kann. Der Staat reguliert und setzt den Rahmen, 

aber er erreicht seine Einhaltung, indem er den Verursachern von negativen externen 

Effekten solche Kosten aufbürdet, dass sie den Output auf das gewünschte Niveau redu-

zieren.724 Allerdings muss darauf geachtet werden, dass die Sanktionen auch den tat-

sächlichen Akteur treffen, dass also sowohl der Kredite aufnehmende Staat an sich, als 

auch der Verschuldung beschließende Politiker ein ureigenes Interesse an einer Einhal-

tung der Zielmarke haben. 

Zusammenfassend lässt sich sagen: Wo immer möglich, sollte Staatsverschul-

dung durch Internalisierung der Kosten bekämpft werden, so dass es zu einer Selbstre-

gulierung kommt. Dies wird aber nicht überall gelingen, so dass es auch einer Fremdre-

gulierung bedarf, die verbindliche Grenzen setzt. 

Diese Debatte um das Begrenzungsprinzip setzt sich bei der Wahl der Mittel 

fort. Auch hier gibt es zwei scheinbar widersprüchliche Ansätze, wie das gewünschte 

Ziel erreicht werden kann. Auf der einen Seite kann man auf eine Intensivierung des 

Wettbewerbs setzen, auf der anderen kann man versuchen, ihn zu regulieren. Bei einer 

Intensivierung des politischen oder ökonomischen Wettbewerbs soll der Wettbewerbs-

druck die Politiker in Zaum halten und ihnen so die Möglichkeit nehmen, die negativen 

externen Effekte auszuüben. Hierbei ist es wichtig, zwischen dem ökonomischen und 

                                                

724 In ihrer klassischen Grundform ist die Pigou-Steuer natürlich nicht eins zu eins auf die Staatsschuld-
problematik übertragbar. Denn auch hier ergibt sich das Problem, dass das monetäre Problem der Staats-
verschuldung schlecht durch monetäre Strafzahlungen behoben werden kann. Verschärft wird dies durch 
die fehlende Gleichzeitigkeit und durch das Fehlen einer übergeordneten Instanz, welche die Steuern 
eintreibt. Das Prinzip kann aber fruchtbar gemacht werden, wie z.B. der Europäische Stabilitäts- und 
Wachstumspakt mit seiner Androhung von Strafzahlungen bei übermäßigen Defiziten vom Grundsatz her 
zeigt. 
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dem politischen Wettbewerb zu unterscheiden. Eine Intensivierung des politischen 

Wettbewerbs mag viele Vorteile haben, z.B. eine bessere Berücksichtigung der Präfe-

renzen der Bürger oder niedrigere Renten für die Politiker, wird aber im Hinblick auf 

die Staatsverschuldung wenig bringen. Immerhin ist es gerade der Wettbewerb, der ein 

Auftreten des negativen externen Effekts begünstigt. Je schärfer der Wettbewerb, umso 

mehr werden die Kandidaten gezwungen, ihre Preise zu senken. Und solange die Mög-

lichkeit dazu besteht, werden sie dies mit Hilfe der Staatsverschuldung tun. Gerade dar-

in liegt ja das Marktversagen des politischen Wettbewerbs. Aber auch eine Reduktion 

der Wettbewerbsintensität auf den politischen Märkten ist aus staatspolitischen Ge-

sichtspunkten und aus Gründen der Präferenzberücksichtigung nicht wünschenswert. 

Eine Intensivierung des ökonomischen Wettbewerbs hingegen kann dazu beitragen, 

dieses Marktversagen zu bekämpfen. Zu dem ökonomischen Wettbewerb werden hier 

auch institutionelle Regelungen gerechnet, die ein Zusammenfallen von Handlung und 

Haftung bewirken, z.B. Haftungsausschlüsse, die ein Abwälzen der eigenen Verschul-

dung auf andere Länder unmöglich machen. Die Intensivierung des ökonomischen 

Wettbewerbs trägt dazu bei, die diskretionären Spielräume der Politik abzuschleifen und 

die negativen Folgen der Staatsverschuldung eher für die Bürger sichtbar und spürbar zu 

machen. So trägt der Wettbewerb zu einer Internalisierung der Kosten bei. Konkret 

könnte dies eine Liberalisierung von Kapital-, Güter- und Arbeitsmärkten bedeuten. 

Diese müsste begleitet werden von institutionellen Reformen, die mehr Transparenz in 

die innerstaatlichen Umverteilungsregime bringen und echte Selbstverantwortung bei 

den eigenen Finanzen und einer Stärkung der wettbewerblichen Elemente im Staatsauf-

bau, z.B. ein echter Wettbewerbsföderalismus, wie in der Schweiz.725 

Dennoch ist der Wettbewerb im Bezug auf die Staatsschuldproblematik kein 

Allheilmittel. Zum Einen wurde gezeigt, dass sich nicht alle Kosten internalisieren las-

sen, zum Anderen greifen die ökonomischen Schranken oft zu spät. Bei kleineren Län-

dern, oder bei Ländern die in sehr massiven ökonomischen Schwierigkeiten stecken, 

oder bei sehr gravierendem Fehlverhalten, machen sich die negativen Folgen von Fehl-

verhalten relativ schnell bemerkbar. Große Volkswirtschaften, die noch weit genug von 

den ökonomischen Grenzen der Staatsverschuldung entfernt sind, haben jedoch noch 

genügend Spielraum, sich weiter zu verschulden. So ist es auch nicht verwunderlich, 

                                                

725 Vgl. Berthold/Fricke (2007). 
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dass in der Liste der erfolgreichen Konsolidierungen vor allem, und in der Liste der 

nachhaltig erfolgreichen Konsolidierungen ausschließlich kleinere Länder zu finden 

sind.726 Diese waren dem Wettbewerbsdruck so stark ausgesetzt, dass sie konsolidieren 

mussten und diesen Kurs auch beibehalten haben. Offensichtlich verblieben den Politi-

kern nicht mehr ausreichend diskretionäre Spielräume, um ihre Preise durch Staatsver-

schuldung zu senken. Deutschland hingegen hatte als wirtschaftlich großes Land trotz 

ökonomischer Probleme immer noch den Spielraum, sich weiter zu verschulden. Auch 

in den USA schlugen die Kosten der Staatsverschuldung nicht direkt genug durch, um 

einen Rückfall in die Verschuldungspolitik zu verhindern. Bei großen Ländern wird es 

schwer fallen, den Wettbewerb so stark zu intensivieren, dass die Grenzen so eng wer-

den, dass es zu keiner Staatsverschuldung mehr kommt. Hier greifen die Grenzen erst, 

wenn das Problem bereits virulent geworden ist. Es bedarf aber einer Regel, die sofort 

wirkt. Es zeigt sich wieder, dass die Internalisierung nicht ausreicht. Es bedarf auch 

einer Regulierung. Entsprechend genügt die Intensivierung des Wettbewerbs nicht, er 

muss auch reguliert werden. 

Bei einer Regulierung des Wettbewerbs sollen institutionelle Regelungen einen 

Rahmen setzen, der das Auftreten der negativen externen Effekte verhindert. Offen-

sichtlich zielt dieses Instrumentarium auf eine Umsetzung des Begrenzungsprinzips der 

(Fremd-)Regulierung ab. Man könnte die Regulierung fälschlicherweise als eine Ein-

schränkung des politischen Wettbewerbs verstehen, wodurch die Regulierungs-Strategie 

im Widerspruch zur Intensivierungsstrategie stünde. Tatsächlich verändert eine Regulie-

rung jedoch nur die Spielregeln, den Rahmen des Wettbewerbs, nicht aber seine Intensi-

tät. In einem sportlichen Wettkampf wird das Ringen der Mannschaften um den Sieg ja 

auch nicht weniger intensiv, nur weil das Spielfeld etwas verkleinert wird. Lediglich die 

Strategien zum Sieg ändern sich. Genauso würde sich auch die Intensität des politischen 

Wettbewerbs nicht verändern, wenn man der Politik die Verschuldungskompetenz ent-

zöge. Zwar ändert sich die Preiskalkulation der Kandidaten, doch überall gleicherma-

ßen. Man würde lediglich verhindern, dass der Wettbewerb zu Lasten Dritter ausgeführt 

wird.727 Damit löst sich auch der scheinbare Widerspruch zwischen Intensivierungs- 

                                                

726 Wagschal/Wintermann (2006). 
727 Ggf. könnte dies sogar zu einer Intensivierung des politischen Wettbewerbs führen: Ein Politiker mit 
einem schlechten Effizienzparameter θP könnte diesen nicht mehr durch höhere Staatsverschuldung aus-
gleichen. Die eigentlich Kompetenz tritt also deutlicher zu Tage. 



 

 214 

und Regulierungsstrategie auf. So wie oben Internalisierung und Regulierung, können 

auch diese beiden komplementär verwendet werden. So wie sich die Regulierung durch 

ein Internalisierungsregime verteidigen lässt, so kann eine Regulierung des Wettbe-

werbs seine Intensivierung ergänzen, um sicherzustellen, dass die höhere Intensität nicht 

zu mehr negativen externen Effekten führt.  

Zusammenfassend lässt sich festhalten: Staatsverschuldung kann als negativer 

externer Effekt verstanden werden, den Politiker ausüben, um ihre Preise zu senken und 

ihre Wahlchancen zu erhöhen. Es wird zu keiner freiwilligen Internalisierung kommen, 

da die Dilemma-Situation, in der die Politiker stecken, eine solche Zusammenarbeit 

zum allgemeinen Vorteil unmöglich macht. Das in dieser Arbeit formulierte Unmög-

lichkeitspostulat besagt daher, dass der politische Wettbewerb eine dauerhaft solide 

Finanzpolitik unmöglich macht. Ausnahmen können nur auftreten, wenn die Folgen der 

Staatsverschuldung den Wählern bewusst sind und von diesen bestraft werden, die 

Rahmenbedingungen Sparmaßnahmen erzwingen oder der politische Wettbewerb nicht 

vollkommen ist. Da der politische Wettbewerb die Politiker gleichsam in eine solche 

Dilemma-Situation bringt, dass sie förmlich gezwungen werden, sich negativ zu verhal-

ten, ist es die Aufgabe der Institutionen, die Anreize so zu setzen, dass sich die Akteure 

auf die gewünschte Art verhalten.728 Die Strategie zur Bekämpfung von Staatsverschul-

dung muss aus einer Kombination von Fremd- und Eigenregulierung bestehen. Feste 

Grenzen setzen den Rahmen, in dem die Politik handeln kann, anreizkompatible Arran-

gements bewirken ihre Einhaltung. Das Instrumentarium zur Durchsetzung der Regulie-

rung sollte eine Mischung aus Intensivierung und Regulierung des Wettbewerbs sein. 

Eine Intensivierung des (insbesondere ökonomischen) Wettbewerbs lässt die diskretio-

nären Spielräume abschmelzen, führt zur Internalisierung der Kosten und senkt den 

Druck auf regulative Grenzen. Eine wirksame Regulierung unterbindet darüber hinaus-

gehende Verschuldungstendenzen.729 

                                                

728 Suchanek (2001). 
729 Die Frage nach den diversen Möglichkeiten zur Intensivierung des politischen Wettbewerbs würden 
den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Sie konzentriert sich daher auf die Frage nach guten institutionellen 
Grenzen für die Staatsverschuldung, also die Regulierung des politischen Wettbewerbs.  
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2 Bewertungskriterien für die Begrenzung von Staatsver-

schuldung  

Im Folgenden sollen die Maßstäbe für die Bewertung von Budgetregeln definiert 

werden. Welche Ziele muss ein Begrenzungsregime erreichen, um als sinnvoll erachtet 

zu werden? Es gilt zu diskutieren, welche Prinzipien es einhalten muss, um diese Ziele 

zu erreichen, und welche Kriterien im Einzelnen erfüllt werden müssen, damit es tat-

sächlich wirkt. Dieses Kapitel führt die verschiedenen Stränge der bisherigen Arbeit 

zusammen und verknüpft sie zu einem umfassenden Katalog von Anforderungen an ein 

Begrenzungskonzept. Dabei werden bekannte Thesen aus bislang getrennten Bereichen 

mit neuen Ansätzen kombiniert, um am Ende eine vollständige Kriterienmatrix zu erhal-

ten, anhand derer verschiedene Begrenzungskonzepte evaluiert werden können. Wie 

eingangs bereits diskutiert, gilt es, einen ökonomischen Kriterienkatalog zu entwickeln, 

der jedoch mit den ethischen Anforderungen kompatibel ist und – wo nötig – durch die-

sen ergänzt wird. 

2.1 Ziele der Staatsschuldbegrenzung 

Was soll eine gute Budgetregel aus volkswirtschaftlicher Sicht erreichen? Be-

trachtet man den aktuellen Forschungsstand zur Staatsverschuldung, lässt sich folgendes 

festhalten: Wie gezeigt wurde, stellt Staatsverschuldung in der Regel eine ungerechtfer-

tigte Lastenüberwälzung auf zukünftige Generationen dar. Sie geht einher mit einer 

Reihe von politischen und ökonomischen Problemen, sowie einer Umverteilung zwi-

schen und innerhalb der Generationen. Anders stellt sich das Bild dar, wenn die Ver-

schuldung durch einen entsprechenden Gegenwert gedeckt ist. Die Goldene Regel kann 

– wenn richtig ausgestaltet – nützlich wirken und dabei einen Teil der Nachteile ver-

meiden. Die klassische diskretionäre Fiskalpolitik kann als gescheitert betrachtet wer-

den. Allerdings kann kreditfinanzierte Fiskalpolitik durchaus eine positive Wirkung 

entfalten. Steuerglättung, automatische Stabilisatoren und die Fähigkeit, auf außerge-

wöhnliche Ereignisse zu reagieren, entfalten einen großen Nutzen.  

Die gesamte Diskussion in Teil A dieser Arbeit, insbesondere in den Kapiteln 

A.2 »Rechtfertigungsgründe« und A.3 »Auswirkungen« lässt sich auf zwei Kernthesen 

zusammenfassen: 
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Einerseits besteht die Notwendigkeit, Staatsverschuldung zu begrenzen. Ande-

rerseits wäre es mit erheblichen Schäden verbunden, wenn man sie einfach komplett 

verbieten würde. Ein guter Ansatz zur Begrenzung von Staatsverschuldung muss also 

zwei Ziele miteinander verbinden: 

1. Die Vermeidung von Lastenüberwälzung 

2. Die Erhaltung fiskal- und wirtschaftspolitischer Flexibilität 

Das erste Ziel beabsichtigt, die drohenden langfristigen Nachteile, die sich aus 

einer zu hohen Staatsverschuldung ergeben, abzuwehren, eine Benachteiligung der Zu-

kunft zu verhindern, und das Entstehen ungedeckter Staatsverschuldung zu vermeiden. 

Das zweite Ziel will erreichen, dass es zu keinen ungerechtfertigten ökonomischen 

Nachteilen für die Gegenwart kommt. Es will den Nutzen erhalten, den Staatsverschul-

dung als Instrument der Politik unbestreitbar entfalten kann.  

Diese Zielsetzung dürfte weitgehend konsensfähig sein und zieht sich wie ein ro-

ter Faden durch weite Teile der Diskussion. Kopits und Symanski kommen zu einem 

ähnlichen Schluss, wenn sie feststellen: „The task is to ensure fiscal discipline that con-

tributes to price stability and is conducive to sustained economic growth.“730 Auch der 

Sachverständigenrat, um ein zweites Beispiel zu nennen, fordert eine Begrenzung, die 

Staatsverschuldung eindämmt, ohne Wohlfahrtsverluste durch mangelnde Flexibilität zu 

verursachen.731 Mit dieser Kombination entkräftet man auch die gelegentliche Kritik an 

Budgetregeln, dass sie prozyklisch wirkten.732 Wie unten gezeigt wird, decken sich die-

se ökonomischen Ziele mit den normativen Anforderungen. 

2.2 Prinzipien der Staatsschuldbegrenzung 

Die Erreichung der eben definierten Ziele wird jedoch in der Praxis durch eine 

Vielzahl von Faktoren erschwert oder gar verhindert. Es gilt also nun, Prinzipien abzu-

leiten, durch deren Einhaltung gewährleistet wird, dass die vorgeschlagenen Regeln 

auch tatsächlich wirken und ihre Ziele erreichen. Diese Prinzipien müssen sämtliche 

bislang diskutierten theoretischen Erkenntnisse zur Staatsverschuldung inkorporieren 

und operationalisieren.  

                                                

730 Kopits/Symansky (1998) S. 6. 
731 Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2007b) S. 1ff. 
732 Vgl. Tanner (2004) S. 3. 
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Der erste Blick gilt der Frage der Vollständigkeit. Eine Regel kann nur wirken, 

wenn sie umfassend wirkt. Hierfür definiert diese Arbeit das Universalitätsprinzip. Es 

besagt, dass eine wirksame Regelung alle relevanten Bereiche abdecken muss. Dies 

umfasst Arten der Verschuldung, wie auch den Ausnahmenkatalog. In Kapitel A.1 »De-

finition und Abgrenzung« wurde gezeigt, dass Staatsverschuldung in verschiedenen 

Formen auftreten kann und dass alle Formen für die Frage der Lastenverschiebung rele-

vant sind. In Kapitel A.2 »Rechtfertigungsgründe« wurden die sinnvollen Ausnahme-

tatbestände geschildert. 

Der zweite Blick betrachtet die langfristige Wirkung einer Regelung. Sie muss 

dem Nachhaltigkeitsprinzip genügen. Sie muss sicherstellen, dass die beiden Ziele auch 

langfristig erreicht werden und dass das ganze Regelwerk langfristig konsistent wirkt. In 

Kapitel A.3 »Auswirkungen« wurden die langfristig schädlichen Folgen einer falsch 

eingesetzten Staatsverschuldung geschildert. Dies rechtfertigt die Forderung nach einer 

nachhaltigen Regulierung. 

Als drittes gilt es, die Budgetregeln so auszugestalten, dass sie langfristig auch 

tatsächlich eingehalten werden. Sie müssen durchsetzbar und effektiv sein. Sie müssen 

so ausgestaltet werden, dass sie nicht umgangen, umgedeutet oder ignoriert werden 

können. Dies wird hier unter dem Durchsetzbarkeitsprinzip subsumiert. In Kapitel A.4 

»Politische Ökonomie der Staatsverschuldung« wurde gezeigt, dass politische Prozesse 

eine entscheidende Determinante der Staatsverschuldungshöhe sind. Es wurde gezeigt, 

dass der Erfolg einer Budgetregel mit ihrer Überlebensfähigkeit im politischen Prozess 

steht und fällt. Diese Erkenntnis dient auch als Rechtfertigung für den folgenden Punkt. 

Als viertes schließlich müssen die Regeln und ihre Einhaltung verständlich, 

nachvollziehbar und überprüfbar sein. Diese Aspekte werden unter dem Transparenz-

prinzip subsumiert. 

2.3 Die ökonomische Bewertungsmatrix 

Wie genau hat nun eine wirksame und sinnvolle Staatsschuldbegrenzung auszu-

sehen? Wie kann erreicht werden, dass Lastenüberwälzung umfassend und wirksam 

verhindert wird? Welche Kriterien müssen erfüllt sein, damit man davon ausgehen 

kann, dass das Flexibilitätsziel wirklich durchsetzbar und transparent ausgestaltet wird? 

Es gilt, konkrete Bewertungskriterien zu erarbeiten, anhand derer verschiedene Konzep-

te einheitlich abgeprüft, und die Stärken und Schwächen identifiziert werden können. 
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In der Literatur finden sich kaum konsistente Ansätze für solche Kriterienkata-

loge. Einer der wenigen Versuche, der Ansatz von Kopits und Symansky733 weist deut-

liche Lücken und Schwächen auf. Es werden die Erkenntnisse der Neuen Politischen 

Ökonomie wie auch der Generationenbilanzierung vernachlässigt und keine Ziele vor-

gegeben, ganz zu schweigen von der ethischen Dimension. Auch Kampann stellt einen 

Katalog auf, bleibt aber noch mehr im Vagen verhaftet. Regeln sollen praktikabel und 

konjunkturverträglich sein. Der Staatsverschuldungsbegriff und der haushaltspolitische 

Handlungsspielraum sollen klar definiert sein.734 Eine einheitliche, umfassende und 

theoretisch solide fundierte Systematik zur Bewertung von Begrenzungskonzepten 

könnte daher die allgemeine Diskussion um Begrenzungskonzepte befruchten. 

Die gleichen blinden Flecken, die sich bei der Evaluierung auftun, finden sich 

auch bei vielen Vorschlägen. So nützt eine Beschränkung wenig, wenn sie z.B. nur die 

Hälfte des Problems erfasst oder wenn sie einfach umgangen werden kann. Die vorlie-

gende Arbeit will einen Kriterienkatalog erarbeiten, der erstmals konsequent die Er-

kenntnisse der klassischen Verschuldungstheorie mit denen der neuen politischen Öko-

nomie und denen zur impliziten Staatsverschuldung kombiniert. Wie zuvor bei der ka-

tholischen Soziallehre lässt sich auch hier zwischen den Zielen und Prinzipen eine Ma-

trix aufspannen, deren Felder die einzelnen Bewertungskriterien ergeben, anhand derer 

verschiedene Vorschläge abgeprüft werden können. 

2.3.1 Kriterien zum Universalitätsprinzip 

Das Generational Accounting und verwandte Ansätze haben eindrucksvoll ge-

zeigt, dass die explizite Staatsverschuldung nur die Spitze des Eisberges ist.735 Will man 

verhindern, dass Lasten überwälzt werden, so muss man auch die implizite Staatsver-

schuldung in eine Begrenzungsregel mit einbeziehen. Außerdem müssen alle Bereiche, 

für die der Steuerzahler haftet, miteinbezogen werden, also alle staatlichen Ebenen, So-

zialversicherungen und Sondervermögen. Das Universalitätsprinzip trägt somit zur Er-

reichung des Zieles der Nichtüberwälzung bei, wenn das Kriterium Alle Verschul-

dungsarten erfüllt wird. Hieran kranken ein Großteil der gegenwärtigen Begrenzungen. 

                                                

733 Kopits/Symansky (1998), insbesondere S. 18f. 
734 Kampmann (1995) S. 69ff. 
735 Vgl. Kapitel A.1.2. 
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Bezogen auf das Ziel der Flexibilität bedeutet das Universalitätsprinzip, dass es 

Ausnahmen für alle relevanten Bereiche geben muss. Das heißt, auch unter dem jewei-

ligen Begrenzungsregime muss Steuerglättung möglich sein, müssen die automatischen 

Stabilisatoren funktionieren können (zur Konjunkturglättung) und muss die Handlungs-

fähigkeit in besonderen Krisen gewährleistet sein. Auch Fehlschätzung, z.B. bei Steuer-

prognosen, und konjunkturelle Schwankungen müssen abgefedert werden können.  

2.3.2 Kriterien zum Nachhaltigkeitsprinzip 

Das Nachhaltigkeitsprinzip möchte sicherstellen, dass das jeweilige Ziel auch 

langfristig erreicht wird und die Budgetregel entsprechend wirkt. Auch hier ist die Fest-

legung der Kriterien recht einfach, die spannende Diskussion folgt bei deren Umset-

zung. 

Will man Lastenüberwälzung langfristig verhindern, so muss man erreichen, 

dass keine ungedeckte Verschuldung entsteht. Das bedeutet, dass jeder Verbindlichkeit 

mindestens ein entsprechender Gegenwert gegenübersteht. Soweit also Defizite jenseits 

der Ausnahmefälle erlaubt werden, müssen diese durch einen netto Vermögenszuwachs 

gerechtfertigt werden. Dies wird nur gelingen, wenn die Abschreibungsthematik mit-

einbezogen wird. Dies unterbleibt bei vielen Goldenen Regeln, so dass der Schulden-

berg zwar langsamer, aber dennoch kontinuierlich wächst. 

Im Bezug auf die Ausnahmetatbestände des Flexibilitätsziels heißt das: Es muss 

auch zu einer Rückführung der Schulden kommen. Wenn jede Inanspruchnahme einer 

Ausnahme dazu führt, dass der Gesamtschuldenstand dauerhaft steigt, dann ist das Ge-

samtproblem nicht gelöst, sondern durch die Einschränkung höchstens reduziert. Die 

Steuerglättung hat einen kurzfristigen, die automatischen Stabilisatoren einen mittelfri-

stigen und die Krisenreaktionsfähigkeit einen langfristigen Zeithorizont. Natürlich ist es 

legitim, auch einen entsprechenden Zeithorizont für die Rückführung der jeweiligen 

Verschuldung in Anspruch zu nehmen. Würde man z.B. eine kurzfristige Rückzahlung 

eines Kredits zur Katastrophenbewältigung fordern, so würde die ganze Klausel ihren 

Sinn verlieren. Das heißt aber nicht, dass es nicht angebracht ist, diese Verschuldung 

irgendwann zurückzuführen. Denn damit würde man die entsprechenden Nachteile und 

Lasten endlos weitergeben und irgendwann völlig Unbeteiligte damit belasten. 
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2.3.3 Kriterien zum Durchsetzbarkeitsprinzip 

Mit der Einhaltung des Durchsetzbarkeitsprinzips steht und fällt der Wert des 

ganzen Regelwerks. Nur wenn die Regeln auch wirklich umfassend eingehalten werden 

und in der Praxis funktionieren, können sie wirken. Wie die neue politische Ökonomie 

gezeigt hat, ist die Staatsverschuldung ein verlockendes Instrument zur Erlangung von 

Vorteilen im politischen Wettbewerb. Selbst Politiker die ihr, z.B. aus ideologischen 

Gründen, kritisch gegenüberstehen und der Verabschiedung einer Begrenzungsregel 

zustimmen, werden im Alltagsgeschäft versucht sein, ihre Spielräume durch eine Aus-

höhlung oder Umgehung der Regel zu erweitern. Wenn hier eine Lücke bleibt, so wird 

sie immer wieder zu dem Ventil werden, aus dem der Druck entweicht, statt eine echte 

Konsolidierung zu erzwingen. Obwohl dies lange bekannt ist und schon manch eine 

Begrenzungsregel an dieser Problematik gescheitert ist, ergibt sich hier – gemeinsam 

mit den Fragen rund um die implizite Staatsverschuldung – die größte Schwachstelle in 

der gegenwärtigen Diskussion. Aufgrund der Vielschichtigkeit der Problematik gilt es 

hier mehrere Kriterien zu definieren, um das Thema umfassend abzudecken. 

Angesichts der Widerstände, die Sparpolitik im Allgemeinen zu überwinden hat, 

und des politischen Drucks, der entsteht, muss eine Begrenzungsregel so verankert sein, 

dass sie schwer zu ändern ist. Wenn eine Regel von einer einfachen Regierungsmehrheit 

geändert werden kann, dann ist die Regierung in der Festlegung ihrer Fiskalpolitik ge-

nauso frei wie ohne Regel. Dies ließ sich beim amerikanischen Gramm-Rudman-

Hollings-Gesetz beobachten. Hier wurden Grenzen immer dann heraufgesetzt, wenn sie 

tatsächliche eine schmerzhafte Einsparung erfordert hätten.736 Ebenso muss sicherge-

stellt werden, dass eventuelle Ausnahmetatbestände schwer zu missbrauchen sind. Im 

alten Artikel 115 des deutschen Grundgesetzes konnte eine einfache Regierungsmehr-

heit die Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts feststellen. Dies geschah 

regelmäßig, selbst bei verhältnismäßig guter konjunktureller Lage. Die Regel verlor so 

ihren bindenden Charakter. 

Die folgenden Kriterien gelten für beide Ziele gleichermaßen. 

Wirksame Sanktionen erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass Regeln eingehalten 

werden. Daher sollten auch bei einer Budgetregel alle relevanten Akteure spürbare 

                                                

736 Vgl. Kleist (1991) und Kapitel C.3.7 
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Nachteile erleiden, wenn sie diese verletzen.737 Für Politik und Staat werden so die rich-

tigen Anreize gesetzt, auf Seiten der Bevölkerung kann so die Fiskalillusion reduziert 

werden. Idealer Weise könnte eine solche Sanktion gleichzeitig dazu beitragen, den 

jeweiligen Missstand zu beheben.738 

Wie oben geschildert, gibt es in Literatur und Praxis viele Beispiele, wie Bud-

getregeln entwertet werden, z.B. durch kreative Buchführung, bewusst geschönte Pro-

gnosen, zu weit gefasste Investitionsbegriffe, zu lang gestreckte Abschreibungszeiträu-

me, politisch motivierte Bewertungen oder schlichtes Ignorieren bestimmter Fakten. 

Aus demokratietheoretischen Gründen ist es unbestritten, dass die Budgethoheit, also 

die Entscheidung über die Verwendung der Mittel, beim Parlament zu liegen hat. 

Gleichzeitig hat aber auch die politische Ökonomie gezeigt, dass der politische Wettbe-

werb immer wieder ein Politikversagen hervorruft. Jede amtierende Regierung wird in 

schwierigen Zeiten versuchen ihren Handlungsspielraum zu erweitern, indem sie die 

Beschränkungen zu unterlaufen sucht. Auch die Erwartung, dass eine Regierung gegen 

sich selbst Sanktionen verhängen könnte, ist eher unrealistisch. Ein Beispiel ist der eu-

ropäische Stabilitäts- und Wachstumspakt.  

Die beiden Aspekte der Budgethoheit und notwendiger Maßnahmen gegen das 

Politikversagen kann man vereinen, indem man für die „technischen Fragen“ einer Be-

grenzungsregel eine Unabhängigkeit von der Tagespolitik festlegt. Das heißt, das Par-

lament behält seine volle Budgethoheit, aber Aspekte wie Prognosen, Konjunkturbeur-

teilungen, Feststellung von Regelverletzungen, Führen von Konten, etc. werden aus der 

aktuellen Tagespolitik herausgehalten. Die Politik bestimmt die Spielregeln in Form der 

Budgetregel und sie spielt das Spiel. Aber sie beruft einen Schiedsrichter, der für die 

Einhaltung der Regeln verantwortlich ist. Ohne eine solche Unabhängigkeit der techni-

schen Fragen von der Tagespolitik ist dem Missbrauch Tür und Tor geöffnet und eine 

Budgetregel gerät schnell unter Druck. 

2.3.4 Kriterien zum Transparenzprinzip 

Erfolgreiche Budgetregeln müssen einfach, eindeutig und transparent sein. Die-

ser Punkt wird in der Literatur immer wieder betont. Dem sollen die beiden folgenden 

                                                

737 Berthold (1990) S. 117. 
738 Siehe Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2007b)  
S. 110ff. für Kriterien für wirksame Sanktionen. 
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Kriterien Rechnung tragen. Zum Einen braucht es eine klare Definition. Es muss ein-

deutig sein, was gemeint ist. Es darf sich keine Verschleierungsmöglichkeit ergeben. Es 

darf nicht passieren, dass es später Streit gibt, ob ein bestimmter Tatbestand unter die 

Regel fällt oder nicht.  

Besonders im Bereich des Flexibilitätsziels ist es wichtig, dass die Regelungen 

nachvollziehbar für die Bürger sind. Die Ausnahmetatbestände müssen so eindeutig 

formuliert sein, und ihre Inanspruchnahme so transparent dokumentiert werden, dass sie 

überprüfbar sind. So wird die Fiskalillusion reduziert und der öffentliche Druck zur 

Einhaltung der Regeln erhöht. 

2.3.5 Darstellung der ökonomischen Bewertungsmatrix 

Die geschilderten Ziele, Prinzipien und Kriterien lassen sich wie folgt darstellen: 

Tabelle 6: Ökonomische Bewertungskriterien Staatsverschuldung 

Quelle: eigene Erstellung 

Ziele 

Prinzipien 

Lastenüberwälzung verhindern 

Keine Benachteiligung der Zukunft 

Flexibilität erhalten 

Vermeidung ökonomischer Nachteile 

Universalitäts-
prinzip 

Alle relevanten  
Bereiche erfassen 

Alle Verschuldungsarten 

Explizite & implizite Verschuldung auf 
allen Ebenen 

Relevante Ausnahmetatbestände 

Steuerglättung, automatische Stabilisato-
ren und Reaktion auf Krisen ermöglichen  

Nachhaltigkeits-
prinzip 

Langfristig wirken 

Keine ungedeckte Verschuldung 

Defizite höchstens bei entsprechendem 
Gegenwert 

Rückführung der Schulden 

Wenn Ausnahmen genutzt werden, müssen 
die Schulden auch tatsächlich zurückge-
zahlt werden 

Wirksame Sanktionen 

Jeweilige Akteure müssen bei Regelverletzung spürbare Nachteile erleiden 

Unabhängigkeit von Tagespolitik 

Kein Ermessensspielraum und keine Manipulationsmöglichkeit für Regierung 

Durchsetzbarkeits-
prinzip 

Geeignet für politi-
schen Alltag 

Schwer zu ändern 

Hoher Schutz vor Änderung 

Schwer zu missbrauchen 

Hohe Hürden vor Ausnahmetatbeständen 

Transparenz-
prinzip 

Verständlich und 
nachvollziehbar 

Klare Definition 

Eindeutigkeit darüber, wer und was be-
schränkt wird, Fiskalillusion reduzieren 

Nachvollziehbar für Bürger 

Eindeutige Ausnahmetatbestände und 
simple Darstellung 
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Die konkrete Bewertung und Evaluation verschiedener Budgetregeln erfolgt 

analog zu dem in B.4.1 vorgestellten Verfahren. Jedes Kriterium erhält eine Bewertung, 

die Gesamtnote ergibt sich aus dem gewichteten Mittel. 

Einschränkungen 

Die Ermittlung von Gesamtnoten erzeugt eine Vergleichbarkeit verschiedener 

Konzepte. Allerdings müssen diese mit Vorsicht genossen werden. Eine Regel kann in 

einigen Bereichen die Kriterien gut erfüllen und so eine insgesamt passable Gesamtbe-

wertungen erhalten und trotzdem vollständig wirkungslos bleiben, weil sie an anderen 

Stellen eine Lücke enthält. Die Gesamtbewertung als Durchschnittswert – selbst wenn 

dieser gewichtet ist – aller Einzelkriterien ist also nur von bedingter Aussagekraft.  

Es wäre denkbar, dass eine Regel eine leicht positive Gesamtbewertung erhält, 

weil sie zwar alle relevanten Punkte adressiert und viele ++ erhält, und aber trotzdem 

völlig wirkungslos bleibt, weil sie ständig umgangen wird. Ein einziges -- kann unter 

Umständen alles aushebeln, auch wenn dies in der Gesamtbewertung nicht deutlich 

wird. Gleichzeitig könnte eine andere Regel bei der Gesamtbewertung schlechter ab-

schneiden, z.B. weil sie überall gleichermaßen nur neutrale Bewertungen erhält, aber 

dennoch immerhin eine kleine Wirkung entfalten. Eine Rangfolge von Bewertungsre-

gimen auf Basis des Durchschnittswertes ist also »cum grano salis« zu nehmen. In wei-

terführenden Arbeiten sollte darüber nachgedacht werden, den Bewertungsmechanismus 

zu verfeinern. Z.B. dahingehend, dass es für ein -- in bestimmten Bereichen eine pau-

schale Abwertung für die gesamte Regel gibt.739 

Als Beispiel kann das in C.3.7 vorgestellte Gramm-Rudman-Hollings-Gesetz 

dienen. Es enthält in einigen Bereichen gute Ansätze, ist aber aufgrund von Lücken in 

der Durchsetzbarkeit vollständig gescheitert. Damit offenbart sich hier zwar eine kleine 

Schwäche bei der Vergleichbarkeit verschiedener Konzepte, gleichzeitig zeigen diese 

Überlegungen aber auch die große Relevanz eines umfassenden Kriterienschemas. Erst 

wenn man alle relevanten Bereiche in die Untersuchung mit einbezieht, ergibt sich ein 

aussagekräftiges Bild. Eine Regel kann, wie beim Gramm-Rudman-Hollings-Gesetz 

geschehen, den Anforderungen klassischer Kriterienkataloge, wie dem von Kopits und 

                                                

739 So ähnlich wird auch bei Produktbewertungen der Stiftung Warentest vorgegangen. 
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Symansky740 oder den Forderungen von Buchanan und Wagner741 weitgehend gerecht 

werden, und dennoch scheitern. Eine Analyse mit dem hier entwickelten Kriterienkata-

log hingegen deckt alle kritischen Bereiche ab. 

Fazit 

Dieser hier neu entwickelte Kriterienkatalog fasst erstmals die bislang gesondert 

diskutierten Erkenntnisse zur Staatsverschuldung in einem einheitlichen Schema zu-

sammen. Dieses umfassende Bild ermöglicht eine tiefergehende Evaluierung bestehen-

der Konzepte, wie auch eine ganzheitliche Herangehensweise bei der Entwicklung neu-

er Konzepte. Erst einer Betrachtung, die sämtliche relevanten Aspekte mit einbezieht, 

wird es gelingen, eine langfristig wirksame Begrenzungsregel zu entwickeln.  

Mit Hilfe dieser Kriterienmatrix werden im Folgenden verschiedene Begren-

zungsvorschläge geprüft werden. Außerdem soll sie als Basis dienen, um ein eigenes 

Begrenzungsregime zu entwickeln. Vorher wird jedoch überprüft, in welchem Verhält-

nis die ökonomischen und normativen Begrenzungskriterien zueinander stehen. 

2.4 Das Verhältnis ökonomischer und normativer Kriterien 

In Abschnitt B dieser Arbeit wurde dargelegt, wie die Verschuldungsthematik 

aus normativer Sicht zu beurteilen ist. Es wurde gezeigt, wie wichtig es ist, dass eine 

Regel, welche die tägliche (Finanz-)Politik so stark beeinflusst, wie eine Budgetregel 

dies tut, auch dem normativen Empfinden der Bevölkerung entspricht. Sie erhält so Le-

gitimität und eine weitaus stärkere Bindungskraft. Auch wurde dargestellt, dass die 

normative Bewertung einer »ungerechten« Lastenverschiebung in der ökonomischen 

Diskussion unterschwellig eine große Rolle spielt, ohne dass diese Annahme näher be-

gründet würde. Ferner wurde gezeigt, dass die katholische Soziallehre sich als theoreti-

scher Rahmen zur Beurteilung dieser normativen Aspekte eignet. Anders als es der Na-

me vermuten lässt, handelt es sich hier nicht um eine religiöse Lehre. Vielmehr ist das 

Gedankengut der katholischen Soziallehre eine der tragenden geistigen Säulen von 

Grundgesetz und sozialer Marktwirtschaft. Ihre Aussagen sind in Deutschland weitge-

hend konsensfähig. 

                                                

740 Kopits/Symansky (1998). 
741 Buchanan/Wagner (1977). 
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Die allgemeinen Aussagen der katholischen Soziallehre wurden aufgeschlüsselt, 

operationalisiert und auf die Thematik der Staatsverschuldung übertragen, so dass eine 

Bewertungsmatrix erstellt werden konnte. Zur Erinnerung wird sie hier noch einmal 

dargestellt, allerdings – zur besseren Vergleichbarkeit – mit vertauschten Achsen. 

Tabelle 7: Normative Bewertungskriterien Staatsverschuldung, vertauschte Achsen 

Quelle: eigene Erstellung 

Ziele 

Prinzipien 

Freiheit Gerechtigkeit Gemeinwohl 

Personalität 

Ausgerichtet auf die 

Individuen 

Entfaltungsfreiheit 

Möglichkeit zur Persön-
lichkeitsentfaltung 

- Keine ungedeckte Ver-

schuldung außer in Krisen 

Beteiligungsgerechtigkeit 

Chancengleichheit 

- Ausgangssituation späte-

rer Generationen nicht 

verschlechtern 

Einzelwohl 

Fördert das Wohl des 

Einzelnen  

- Keine ungewünschte 
Umverteilung 

Solidarität 

Gemeinsame  

Verantwortung 

Entscheidungsfreiheit 

Keine Bevormundung  

- Keine Einengung späterer 
Handlungsspielräume 

- Goldene Regel nur in 

engen Grenzen 

Lastengerechtigkeit 

Keine Lastenüberwälzung 
ohne entsprechenden 

Nutzen 

Universalität 

Jeder trägt Anteil bei 

- Staatsverschuldung für 
besondere Ereignisse 

- Ausgangsgeneration 
muss sich an Lasten betei-
ligen 

Gegenseitigkeit 

Verpflichtung der  
Transferempfänger  

Gesellschaftswohl 

Gemeinschaft profitiert 
von Maßnahme 

- Nutzen übersteigt Kosten 
der Verschuldung 

Subsidiarität  

Optimale  

Kompetenzverteilung 

Organisationsfreiheit 

Keine Aufblähung der 

Staatstätigkeit durch 

Staatsverschuldung 

Eigenverantwortung 

Intertemporal: Keine Bevor-
mundung zukünftiger Genera-

tionen 

- Lehnt Goldene Regel ab 

Organisatorisch: Keine 
Lastenabwälzung an andere 

Einheiten. 

- Fiskalische Autonomie 

Aktivierung 

Folgenden Generationen 
gute Ausgangsposition 

hinterlassen 

- Goldene Regel zulässig 

Nachhaltigkeit 

Langfristig wirksam 

und sinnvoll 

Handlungsfreiheit 

Spielräume für Zukunft 

erhalten 

- Niedrige Zinslastquote 

Intertemporale Gerech-

tigkeit 

Keine langfristig negativen 

Auswirkungen 

Effektivität 

Politikziel wird  

erreicht  

Langfristigkeit 

Langfristige Wirkung im 
Mittelpunkt 
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Es stellt sich nun die Frage, in welcher Beziehung die herausgearbeiteten öko-

nomischen und normativen Ziele, Prinzipien und Kriterien zueinander stehen. Gibt es 

Zielkonflikte oder eine Zielkongruenz? Entsprechen sich die Kriterien, oder gibt es Wi-

dersprüche oder Ergänzungen? Dies zu prüfen, ist Aufgabe dieses Kapitels. Dabei sei 

daran erinnert, dass sich einerseits nicht alle Aspekte der katholischen Soziallehre auf 

die Thematik der Staatsverschuldung übertragen lassen, und dass die katholische Sozial-

lehre andererseits keine Detailvorgaben für ein Politikfeld vorgibt, sondern eine allge-

meine Richtschnur ist. Sie versteht sich als Rahmen, innerhalb dessen die einzelnen 

Politikfelder gestaltet werden sollen. Es bleibt also ein Ermessens- und Interpretations-

spielraum. Zu Beginn sollen die Ziele verglichen werden: 

Tabelle 8: Vergleich ökonomischer und normativer Ziele 

Quelle: eigene Erstellung 

Ökonomische Ziele Lastenüberwälzung verhindern 

 

Flexibilität erhalten 

Normative Ziele Gerechtigkeit Gemeinwohl Freiheit  

Das Ziel, Lastenüberwälzung zu vermeiden, dient der Gerechtigkeit zwischen 

den Generationen, sichert die Freiheit kommender Generationen und steigert langfristig 

das Gemeinwohl. Das Flexibilitätsziel soll die (Handlungs-)Freiheit der gegenwärtigen 

Generation sichern, wirtschaftliche Nachteile verhindern und somit das Gemeinwohl 

steigern. Die Möglichkeit, die Kosten großer Krisen zu verteilen, dient der Gerechtig-

keit zwischen den Generationen. Ökonomische und normative Ziele sind also offenkun-

dig synchron. Wenn man die einen erreicht, erfüllt man auch die anderen. Dies gilt auch 

umgekehrt: Eine Regelung, die Gerechtigkeit, Freiheit und Gemeinwohl verwirklicht, 

wird auch die beiden ökonomischen Ziele erreichen. Denn Gerechtigkeit lässt sich nur 

herstellen, wenn auch Lastenüberwälzung verhindert wird. Sichert man das Gemein-

wohl und die Freiheit, wird man auch die Flexibilität erhalten. Es lässt sich somit eine 

Zielkongruenz konstatieren. Ethik und Ökonomie streben hier das gleiche Ergebnis an. 

Bei den Prinzipien lassen sich naturgemäß wenig Überschneidungen feststellen. 

Hier spiegeln sich die unterschiedlichen »Welten« wider. Hier sieht man, dass es sich 

um zwei unterschiedliche Herangehensweisen an die Thematik handelt. Außerdem sind 

die ökonomischen Prinzipien auf die Thematik der Staatsverschuldung zugeschnitten, 
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während die Prinzipen der katholischen Soziallehre universal auf die meisten gesell-

schaftlichen und politischen Themen anwendbar sind. Entsprechend haben zwar beide 

ein Nachhaltigkeitsprinzip, Personalitäts-, Solidaritäts- und Subsidiaritätsprinzip lassen 

sich aber nicht direkt mit den Prinzipien »Umfassend«, »Durchsetzbar« und »Transpa-

rent« in Beziehung setzen. 

Spannend ist nun die Frage, wie es auf der Ebene der Kriterien aussieht. Die Kri-

terien sind die konkreten Maßgaben, was zu tun ist, um die definierten Ziele zu errei-

chen. Fordern katholische Soziallehre und Theorie der Staatsverschuldung die gleichen 

Maßnahmen? Um dies zu untersuchen, werden die Kriterien gegenübergestellt. Dabei 

werden jedem ökonomischen Kriterium alle inhaltlich passenden normativen Kriterien 

zugeordnet, da diese allgemeiner sind. 
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Tabelle 9: Vergleich ökonomischer und normativer Kriterien 
Quelle: eigene Erstellung 

Ökonomische Kriterien Korrelierende  
normative Kriterien 

Alle Verschuldungsarten 

Explizite & implizite Verschuldung auf allen Ebenen 
- Beteiligungsgerechtigkeit 

- Entscheidungsfreiheit 

- Handlungsfreiheit 

Ausnahmen für relevante Bereiche 

Steuerglättung, automatische Stabilisatoren und Reakti-
on auf Krisen ermöglichen 

- Universalität 

- Aktivierung 

- Handlungsfreiheit 

- Intertemporale Gerechtigkeit 

Keine ungedeckte Verschuldung 

Defizite höchstens bei entsprechendem Gegenwert 
- Entfaltungsfreiheit 

- Beteiligungsgerechtigkeit 

- Entscheidungsfreiheit 

- Lastengerechtigkeit 

- Eigenverantwortung 

- Aktivierung 

- Handlungsfreiheit 

- Gegenseitigkeit & Intertemporale Gerechtigkeit 

Rückführung der Schulden 

Wenn Ausnahmen genutzt werden, müssen die Schul-
den auch tatsächlich zurückgezahlt werden 

- Entfaltungsfreiheit 

- Beteiligungsgerechtigkeit 

- Entscheidungsfreiheit 

- Universalität 

- Gegenseitigkeit 

- Intertemporale Gerechtigkeit 

- Eigenverantwortung 

Wirksame Sanktionen 

Jeweilige Akteure müssen bei Regelverletzung spürbare 
Nachteile erleiden 

Unabhängigkeit von Tagespolitik 

Überwachung und Durchsetzung unterliegen nicht dem 
politischen Wettbewerb 

Schwer zu ändern 

Hoher Schutz vor Änderung 
Schwer zu missbrauchen 

Hohe Hürden vor Ausnahmetatbeständen 
Klare Definition 

Eindeutigkeit darüber, wer und was beschränkt wird; 
Fiskalillusion reduzieren 

Nachvollziehbar f. Bürger 

Eindeutige Ausnahmetatbestände & simple Darstellung 

- Effektivität 

- Langfristigkeit 

Implizit durch Zielerreichung - Gesellschaftswohl & Organisationsfreiheit 
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Offensichtlich besteht keine vollständige Deckungsgleichheit der Kriterien, 

vielmehr gibt es zahlreiche Überschneidungen. Z.B. wird das Kriterium der Beteili-

gungsgerechtigkeit erfüllt, indem alle Verschuldungsarten berücksichtigt werden, die 

Entstehung ungedeckter Verschuldung verhindert wird und neu aufgenommene Schul-

den zurückgeführt werden. Umgekehrt ausgedrückt, dient das Kriterium „Alle Ver-

schuldungsarten“ dazu, Beteiligungsgerechtigkeit, Entscheidungs- und Handlungsfrei-

heit herzustellen. Die Gegenüberstellung zeigt, dass die ökonomischen Kriterien viel 

konkreter sind. Es lässt sich schwer sagen, »die Herstellung von Beteiligungsgerechtig-

keit verwirklicht das Kriterium, alle Verschuldungsarten abzudecken.« Dieses Ergebnis 

war jedoch zu erwarten. Immerhin will die katholische Soziallehre keine detaillierten 

Maßnahmen vorschreiben. Sie will vielmehr Richtschnur sein, anhand derer verschie-

dene Fachdisziplinen konkrete Maßnahmenbündel erarbeiten können. Die katholische 

Soziallehre gibt Ziele vor – welche in diesem Fall mit denen der Ökonomie überein-

stimmen und sie zusätzlich legitimieren – am Sachverstand der Wirtschaftswissen-

schaftler liegt es, Strategien zu deren Erreichung zu erarbeiten.  

Es gibt aber auch Stellen, an denen die Forderungen der katholischen Soziallehre 

über die der Volkswirtschaftslehre hinaus gehen. So fordert z.B. das normative Kriteri-

um der Universalität, dass jeder seinen Anteil beiträgt. Im Sinne einer gerecht gelebten 

Solidarität dürfen zwar die Lasten für besondere Ereignisse auf zukünftige Generationen 

verteilt werden, doch muss sich auch die Ausgangsgeneration an ihnen beteiligen. Da-

mit fordert die katholische Soziallehre ganz konkret eine dahingehende Verschärfung 

der Ausnahmeregeln für Krisen, dass sie mit einem Tilgungsplan verknüpft werden, 

welcher in zeitlicher Nähe zur Aufnahme der Kredite einsetzt. Als Beispiel ließen sich 

die Kosten der jüngsten Finanzkrise nennen: Diese wurden durch Kredite gedeckt. Im 

Sinne der Gerechtigkeit kann man aus der katholischen Soziallehre ableiten, dass bereits 

jetzt die daraus entstandenen Kosten klar benannt werden müssen und die jetzige Gene-

ration einen Teil dieser Kosten tragen muss.  

Insgesamt stechen drei Beobachtungen besonders ins Auge: 

1. Alle Kriterien der einen Seite werden auch durch Kriterien der anderen Seite ab-

gedeckt.  

2. Ein Großteil der normativen Kriterien wird durch die ersten vier ökonomischen 

Kriterien abgedeckt, während die letzten sechs ökonomischen nur mit zwei nor-

mativen Kriterien korrelieren. 
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3. Das Kriterium „Keine ungedeckte Verschuldung“ scheint aus normativer Sicht 

von besonderer Bedeutung zu sein. 

Zu 1. Jedes ökonomische Kriterium hat korrelierende normative Kriterien und 

umgekehrt. Lediglich die beiden normativen Kriterien „Gesellschaftswohl“ und „Orga-

nisationsfreiheit“ werden nicht direkt widergespiegelt. Auch diese beiden werden je-

doch implizit berücksichtigt. Wenn die Staatsverschuldung tatsächlich wirksam be-

grenzt wird, dann wird damit automatisch die Organisationsfreiheit geschützt und das 

Gesellschaftswohl gefördert. Lediglich ein Aspekt des Gesellschaftswohl-Kriteriums 

lässt sich nicht direkt operationalisieren, nämlich die Forderung, dass der Nutzen einer 

konkreten Maßnahme die Kosten der dafür aufgenommenen Verschuldung übersteigt. 

Indirekt wird jedoch auch dieser Punkt teilweise durch das Verbot ungedeckter Ver-

schuldung und die Rückzahlungspflicht abgedeckt. Die beiden Bewertungsmatrizen 

sind also deckungsgleich. Die normativen Forderungen sind ökonomisch sinnvoll und 

die ökonomischen Forderungen sind legitim und verwirklichen die normativen Ziele.  

Zu 2. Die ersten vier ökonomischen Kriterien beschäftigen sich mit der inhaltli-

chen Beschaffenheit einer Budgetregel. Die letzten sechs hingegen zielen auf die Wirk-

samkeit und Durchsetzbarkeit ab. Betrachtet man die Beziehung zu den normativen Kri-

terien, sticht ins Auge, dass sich die ersten 11 normativen Kriterien alle auf die ersten 

vier ökonomischen Kriterien beziehen. Auf die letzten sechs ökonomischen Kriterien 

beziehen sich nur die letzten zwei normativen Kriterien. Dies unterstreicht wieder den 

Umstand, dass die katholische Soziallehre Ziele definiert und Leitlinien vorgibt, aber 

bewusst die konkrete Umsetzung den Fachdisziplinen überlässt. Es ist deren Aufgabe, 

die Grundsätze in den jeweiligen Kontext zu übersetzen. In diesem Fall ist es Aufgabe 

der Ökonomie, Wege zu finden, wie sich das Ziel der Staatsschuldbegrenzung realisie-

ren lässt. 

Zu 3. Das ökonomische Kriterium „Keine ungedeckte Verschuldung“ korreliert 

mit acht normativen Kriterien und damit mit so vielen wie kein anderes. Dies zeigt, wie 

zentral dieser Punkt ist, und welche erheblichen normativen Auswirkungen es hat, wenn 

Lasten an die Zukunft verschoben werden. 

Damit lässt sich ein weiteres zentrales Ergebnis dieser Arbeit festhalten: 

Die ökonomische Theorie und die katholische Soziallehre kommen zu dec-

kungsgleichen Forderungen im Bezug auf die Staatsverschuldung. Ökonomische und 

normative Forderungen an die Staatsverschuldung sind synchron. Ein wirksames Be-



 

 231 

grenzungsregime, wie es sich aus der Theorie der Staatsverschuldung als sinnvoll ablei-

ten lässt, erfüllt auch die Forderungen der katholischen Soziallehre. Umgekehrt wird 

eine Begrenzungsregel, die der katholischen Soziallehre widerspricht, auch ökonomisch 

nachteilig sein.  

Damit bestätigt diese Arbeit die gängige – aber kaum belegte – Annahme, dass 

Staatsverschuldung auch aus moralischer Sicht fragwürdig ist und der Zukunft gegen-

über ungerecht ist. Die allermeisten ökonomischen Arbeiten sehen dies bislang einfach 

als Selbstverständlichkeit, ohne sich die Mühe zu machen, es weiter zu belegen. Hier 

erfolgt der ausführliche Nachweis.  

Dies ist auch von Bedeutung für die öffentliche Diskussion über die Notwendig-

keit einer Begrenzung. Wie gezeigt wurde, gibt es nach wie vor in der öffentlichen Dis-

kussion Stimmen, die sich gegen eine solche Begrenzung wenden. Die hier erarbeiteten 

Ergebnisse geben den Befürwortern einer Begrenzung ein weiteres gewichtiges Argu-

ment in die Hand. Forderungen nach einer Begrenzung der Staatsverschuldung fußen 

nicht nur auf Effizienzüberlegungen, sondern sind auch moralisch geboten. 

In dem Bewusstsein, dass die hier erarbeitete ökonomische Bewertungsmatrix 

auch den Forderungen der normativen Bewertungsmatrix gerecht wird, wird sich diese 

Arbeit im Folgenden auf erstere konzentrieren. Anhand der ökonomischen Bewer-

tungsmatrix werden nun verschiedene Budgetregeln analysiert. 
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3 Begrenzungskonzepte in der Diskussion 

In diesem Kapitel sollen ausgewählte Begrenzungskonzepte vorgestellt und an-

hand der eben erarbeiteten Bewertungsmatrix evaluiert werden. Bei bereits erprobten 

Konzepten lassen sich die Aussagen der Evaluierung mit den historischen Erfahrungen 

vergleichen, um so zu sehen, welchen Wert die mit Hilfe der Matrix gewonnenen Er-

kenntnisse haben.  

Folgende Budgetregeln sollen vorgestellt werden: Aufgrund ihrer Relevanz für 

die deutsche Diskussion wird der Schwerpunkt auf der alten und neuen Grundgesetzre-

gel liegen, sowie der Schweizer Schuldenbremse und dem Vorschlag des Sachverstän-

digenrates. Ferner sollen mittelfristige Ausgabenrahmen am Beispiel des us-

amerikanischen Gramm-Rudman-Hollings-Gesetz dargestellt werden. Als Beispiel für 

relative Ausgabengrenzen wird der EU Stabilitäts- und Wachstumspakt geschildert.  

Die Evaluierung erfolgt analog zu dem in Kapitel B.4.1 vorgestellten Verfahren. 

Die Kriterien werden auf Basis einer Skala von sehr gut (++) über gut (+), neutral/nicht 

relevant (0) und schlecht (-) bis hin zu sehr schlecht/nicht vorhanden (--) bewertet. Dies 

ermöglicht eine ausreichende Differenzierung zwischen verschiedenen Situationen. Eine 

Regel, welche die Anforderungen vollständig erfüllt, erhielte ein ‚sehr gut’. Eine Regel, 

welche zwar Nutzen bringt, aber das Ziel nicht voll erreicht, erhält immerhin noch ein 

‚gut’. Genauso kann auch bei schlechten Regeln unterschieden werden zwischen völlig 

wirkungslosen, bzw. nicht vorhandenen Grenzen, und schlechten Regelungen, die aber 

immerhin noch besser sind als gar keine Regel. Diese fünfstufige Skala ist also einer-

seits ausreichend differenziert, andererseits aber nicht so fein, dass Einordnung eine 

Ebene höher oder tiefer in Willkür ausartet.  

Zur Berechnung von Durchschnittswerten gilt sehr gut als zwei Punkte, gut als 

einer, neutral als null Punkte, schlecht als minus eins und sehr schlecht als minus zwei 

Punkte. Außerdem werden bei der Bewertung der Zielerreichung (Lastenüberwälzung 

verhindern und Flexibilität erhalten) die Kriterien des Universalitätsprinzips (Alle Ver-

schuldungsarten und Relevante Ausnahmetatbestände) doppelt gewichtet. Denn diese 

beiden Kriterien haben für die langfristige Wirkung die größte Bedeutung. Für die Mi-

nimierung der langfristigen Lastenüberwälzung ist es entscheidend, dass die richtigen 

Größen begrenzt werden und dass diese Begrenzung langfristig wirkt. Die Frage von 
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Schlupflöchern und Umgehungsmöglichkeiten ist ebenfalls wichtig, aber wenn von vor-

neherein das falsche begrenzt wird, dann hilft es auch nicht viel, dass die wertlose Regel 

nicht umgangen werden kann. Daher die doppelte Gewichtung der beiden ersten Prinzi-

pien. Denn es hilft wenig, wenn eine Regel polit-ökonomisch gut ausgestaltet ist, aber 

am eigentlichen Ziel vorbei geht, oder wenn z.B. eine Ausnahmeregel nicht missbraucht 

werden kann, aber sich auf die falschen Dinge bezieht. Außerdem werden die Kriterien, 

die für beide Ziele gelten, in der Gesamtbewertung auch zwei Mal gewertet. 

Die Bewertung eines Ziels i wäre dann742 

(36) Wi = qi,1wi,1 + qi,2wi,2 + ...+ qi,Jwi,J( ) 1ni
, mit ni = qi, j

j=1

J

∑ , 

die Bewertung eines Prinzips j wäre entsprechend 

(37) Wj = q1, jw1, j + q2, jw2, j + ...+ qI , jwI , j( ) 1nj , mit nj = qi, j
i=1

I

∑ . 

Die Bewertung der Gesamtmatrix für ein Politikfeld p ergäbe sich aus der Mul-

tiplikation einer Bewertungsmatrix W und eine Gewichtungsmatrix Q: 
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Daraus ergibt sich 

(38) Wp = qi, jwi, j
j=1
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∑
⎛
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⎞
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1
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∑
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Bevor sich die Arbeit den genannten, ausgefeilten Budgetregeln zuwendet, wird 

als Einstieg das schlichte Schuldenverbot geprüft. Es wird zwar von kaum jemandem 

ernsthaft vorgeschlagen, kann aber als abstrakter Vergleich dienen. 

                                                

742 Siehe Kapitel B.4. 
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3.1 Striktes Schuldenverbot 

3.1.1 Beschreibung 

Dies ist die wohl simpelste Form der Schuldenbegrenzung. Unerwünschte und 

übermäßige Verschuldung wird dadurch vermieden, dass sie einfach vollständig verbo-

ten wird. Auf Ausnahmen und andere ausgefeilte Regelungen wird verzichtet. Ein füh-

render Verfechter dieses Ansatzes ist James Buchanan.743 Zentrales Argument ist, dass 

mit dieser Regel alle polit-ökonomischen Probleme ausgeschaltet werden können.  

3.1.2 Diskussion 

In wie weit erfüllt eine so ausgestaltete Budgetregel die zuvor erarbeiteten Krite-

rien für eine wirksame und sinnvolle Begrenzung von Staatsverschuldung? 

Alle Verschuldungsarten 

Eine solche Regel erfasst alle Formen der expliziten Verschuldung, hat aber kei-

nen Einfluss auf die implizite. Es erfolgt daher eine neutrale Bewertung. Bewertung der 

Zielerreichung: 0 

Ausnahmen für relevante Bereiche 

Diese fehlen. Da Schulden verboten sind, können sie nicht für automatische Sta-

bilisatoren, Steuerglättung und Krisen herangezogen werden. Da das Ziel vollständig 

verfehlt wird, eine sehr schlechte Bewertung. Bewertung der Zielerreichung: -- 

Keine ungedeckte Verschuldung 

Wenn es keine Verschuldung gibt, kann auch keine ungedeckte Verschuldung 

erstehen. Dieses Kriterium wird also vollständig erfüllt und daher sehr gut bewertet. 

Bewertung der Zielerreichung: ++ 

Rückführung der Schulden 

Da es keine Ausnahmen gibt, müssen auch keine entsprechenden Schulden zu-

rückgeführt werden, es gibt also auch keinerlei Probleme damit. Bewertung der Zieler-

reichung: ++ 

 

                                                

743 Siehe z.B. Buchanan/Wagner (1977) S. 180 oder Buchanan (1997). 
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Wirksame Sanktionen 

Da hier nur die allgemeine Form eines Schuldenverbots diskutiert wird, dieser 

Punkt aber von der konkreten Ausgestaltung abhängt, entfällt dieses Kriterium bei einer 

allgemeinen Betrachtung. Bewertung der Zielerreichung: n.n. 

Unabhängigkeit von Tagespolitik 

Da es keine Ausnahmen und Ermessensspielräume gibt, besteht kaum eine Ge-

fahr, dass der politische Wettbewerb zu Umgehungsversuchen führen könnte. Eine ex-

terne Kontrolle wäre wünschenswert, ist aber nicht entscheidend, wenn es im fiskali-

schen Prozess nichts zu definieren gibt. Bewertung der Zielerreichung: 0 

Schwer zu ändern 

Da hier nur die allgemeine Form eines Schuldenverbots diskutiert wird, dieser 

Punkt aber von der konkreten Ausgestaltung abhängt, entfällt dieses Kriterium hier. 

Bewertung der Zielerreichung: n.n. 

Schwer zu missbrauchen 

Ohne Ausnahmen und Sondertatbestände gibt es auch keine Einfallstore für 

Missbrauch. Das ist prinzipiell gut. Aufgrund der extrem rigiden Ausgestaltung wird 

diese Regel jedoch Umgehungsversuche provozieren. Ein vollständiges Verbot jegli-

chen Schwankungsausgleichs ist kaum umzusetzen. Die Politik wird daher versuchen, 

andere Puffer zu schaffen. Es erfolgt daher eine neutrale Bewertung. Bewertung der 

Zielerreichung: 0 

Klare Definition 

Eine eindeutigere Regel lässt sich kaum vorstellen. Es kann also auch hier eine 

eindeutig positive Bewertung erfolgen. Bewertung der Zielerreichung: ++ 

Nachvollziehbar für die Bürger 

Der Verzicht auf Ausnahmen bewirkt eine hohe Verständlichkeit und Nachvoll-

ziehbarkeit. Auch hier also eine positive Bewertung. Bewertung der Zielerreichung: ++ 

3.1.3 Evaluierung 

Wie ist die das Schuldenverbot insgesamt zu bewerten? Die Gesamtbewertung 

des Kriteriums ergibt einen Wert von 0,4, also ein 0. Für das Ziel »Lastenüberwälzung 

verhindern« wird ein Wert von 0,8 erreicht, also ein +. Für »Flexibilität erhalten« wird 
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ein Wert von 0 erreicht. Das Universalitätsprinzip erreicht -1 Punkte, also ein -, das 

Nachhaltigkeitsprinzip 2 Punkte, also ein ++, das Durchsetzbarkeitsprinzip 0 Punkte 

und das Transparenzprinzip 2 Punkte, also ein ++.744 Es entfaltet deutliche Stärken bei 

den Fragen rund um die Durchsetzbarkeit im politischen Alltag. Es ist einfach, klar und 

transparent. So kann es, abgesehen von der impliziten Staatsverschuldung, auch eine 

wirksame Schranke gegen Lastenüberwälzung sein. Dieses erste Ziel wird erreicht. Al-

lerdings zu einem hohen Preis. Flexibilität wird völlig verhindert, womit man jedoch 

wenigstens auch möglichen Missbrauch verhindert. Man muss davon ausgehen, dass die 

Umsetzung einer solchen Regel mit hohen Kollateralschäden verbunden wäre. Somit 

kann dieser Ansatz zwar im Hinblick auf seine Klarheit und polit-ökonomische Taug-

lichkeit durchaus als Vorbild dienen, muss aber dennoch insgesamt als untauglich ver-

worfen werden. So sieht es auch eine große Zahl von Ökonomen und verweist dabei auf 

die Problematik, dass ein Schuldenverbot zu prozyklischem Verhalten führen könnte.745 

Dies könnte sich ändern, wenn es statt dem vollständigen Schuldenverbot nur ein struk-

turelles Schuldenverbot oder Konjunkturrücklagen gäbe.746  

                                                

744 Berechnung der Werte, vgl. Kapitel B.4.1: 

Gesamt: (0*2-2*2+2+2+0*2+0+2+2)/11=0,4; 

Lastenüberwälzung: (0*2+2+0+2)/5=0,8; Rest analog. 
745 Vgl. Levinson (1998) S. 715 und Mayer/Stähler (2009). 
746 Vgl. Bohn/Inman (1996) und Knight/Levinson (1999). 
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Tabelle 10: Bewertungsmatrix Schuldenverbot 

Quelle: eigene Erstellung 

Gesamtbewertung 

0 

Lastenüberwälzung verhindern 

Gesamtbewertung: + 

Flexibilität erhalten 

Gesamtbewertung: 0 

Universalitäts-
prinzip 

- 

Alle Verschuldungsarten 

0 

Relevante Ausnahmetatbestände 

-- 

Nachhaltigkeits-
prinzip 

++  

Keine ungedeckte Verschuldung 

 ++ 

Rückführung der Schulden 

++ 

Wirksame Sanktionen 

n.n. 

Unabhängigkeit von Tagespolitik 

0 

Durchsetzbarkeits-
prinzip 

0  

Schwer zu ändern 

n.n. 

Schwer zu missbrauchen 

0 

Transparenz-
prinzip 

++ 

Klare Definition 

++ 

Nachvollziehbar f. Bürger 

++ 

3.2 Die alte Regelung des deutschen Grundgesetzes 

3.2.1 Beschreibung 

Die deutsche Budgetregel ist in den Artikeln 109 und 115 des Grundgesetzes 

verankert. Hier soll der Stand von vor der kürzlich erfolgten Revision diskutiert wer-

den.747 Der neue Stand wird weiter unten dargestellt. 

Zentraler Punkt der alten Regelung war der Artikel 115 GG der eine Art Golde-

ner Regel darstellte. Er besagte:  

(1) Die Aufnahme von Krediten sowie die Übernahme von Bürgschaften, 
Garantien oder sonstigen Gewährleistungen, die zu Ausgaben in künfti-
gen Rechnungsjahren führen können, bedürfen einer der Höhe nach be-
stimmten oder bestimmbaren Ermächtigung durch Bundesgesetz. Die 
Einnahmen aus Krediten dürfen die Summe der im Haushaltsplan veran-

                                                

747 Für eine ausführliche Darstellung vgl. Sachverständigenrat zur Begutachtung der 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2007b) S. 57ff. Diese Version galt seit 1969. Zur vorherigen, deut-
lich strengeren Regel vgl. Wagschal (2002) S. 64. 
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schlagten Ausgaben für Investitionen nicht überschreiten; Ausnahmen 
sind nur zulässig zur Abwehr einer Störung des gesamtwirtschaftlichen 
Gleichgewichts. Das Nähere wird durch Bundesgesetz geregelt. 

(2) Für Sondervermögen des Bundes können durch Bundesgesetz Aus-
nahmen von Absatz 1 zugelassen werden. 748 

Beim Art. 115 Abs. 1 Satz 2 GG handelte es sich um eine endogene Verschul-

dungsgrenze, welche die Kreditfinanzierung auf investive Maßnahmen beschränkte.749 

Damit wurde in der Verfassungsänderung die Objektbezogenheit des ursprünglichen 

Art. 115 GG bezüglich der Kreditaufnahme aufgegeben und durch einen situationsbe-

zogenen Deckungsgrundsatz ersetzt.750 D.h., gem. Art. 115 Abs. 1 Satz 2 GG wurde 

nicht auf ein einzelnes Investitionsprojekt abgestellt und gem. Art. 115 Abs. 1 Satz 2, 2. 

HS GG wurde die Ausnahme der Beschränkung der Kreditfinanzierung auf investive 

Maßnahmen von einer Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts abhängig 

gemacht. Grundsätzlich orientierte sich die Verfassungsvorschrift des Art. 115 Abs. 1 

Satz 2 GG an der Goldenen Regel. Demnach kann ein staatliches Defizit beziehungs-

weise der Aufbau von Staatsverschuldung mit der damit einhergehenden Vorbelastung 

künftiger Haushalte durch Tilgung und Verzinsung dann hingenommen werden, wenn 

dies mit einer Erhöhung des Vermögens, aus dem zukünftige Erträge erwachsen, ein-

hergeht und sich damit die staatliche Nettovermögensposition nicht verschlechtert.751 

Intention des Art. 115 Abs. 1 Satz 2 GG war somit die Schaffung eines Lastenaus-

gleichs zwischen den Generationen.752 Darüber hinaus wurden Ausgaben für Investitio-

nen als ein geeignetes Instrument einer antizyklischen Finanzpolitik betrachtet, so dass 

deren Kreditfinanzierung im Rahmen des Art. 115 Abs. 1 Satz 2 GG als unproblema-

tisch angesehen wurde.753 

                                                

748 Art. 115 GG wurde zuletzt durch das 20. Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes geändert, siehe 
Bundesgesetzblatt (1969), S. 357. Diese Verfassungsregelung wurde mit seiner Verschuldungsgrenze 
auch in die meisten Länderverfassungen so übernommen. Vgl. Finger (2001) S. 89, Deutsche Bundesbank 
(2005a) S. 26, Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2006) S. 
300 und (2007b) S. 57. Die Ausnahmeklausel des Art. 115 Abs. 1 Satz 2 GG wurde erforderlich, um das 
Konzept der antizyklischen Finanzpolitik, das mit zeitgleicher Verabschiedung des StWG eingeführt 
wurde, verfassungsmäßig abzusichern. Vgl. Scherf (1996) S. 380.  
749 Vgl. Kampmann (1995) S. 114. 
750 Vgl. Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2007b) S. 58. 
751 Deutsche Bundesbank (2005a) S. 26 und Singer (2005) S. 5. 
752 Vgl. Finger (2001) S. 91 und Schemmel (2006) S. 10. 
753 Vgl. Deutsche Bundesbank (1999) S. 29. 
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Artikel 115 GG muss im Kontext des Artikel 109 GG, insbesondere des Absatz 

2, gesehen werden.754 Dieser besagte:  

(1) Bund und Länder sind in ihrer Haushaltswirtschaft selbständig und 
voneinander unabhängig. 

(2) Bund und Länder haben bei ihrer Haushaltswirtschaft den Erforder-
nissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen. 

(3) Durch Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, 
können für Bund und Länder gemeinsam geltende Grundsätze für das 
Haushaltsrecht, für eine konjunkturgerechte Haushaltswirtschaft und für 
eine mehrjährige Finanzplanung aufgestellt werden.755 

...  

Dem Haushaltsgesetzgeber ist mit Art. 109 Abs. 2 GG eine Verantwortung für 

die Auswirkungen des Haushalts auf die Gesamtwirtschaft auferlegt worden, weshalb 

auch die Kreditfinanzierung von Staatsausgaben dem gesamtwirtschaftlichen Gleichge-

wicht Rechnung zu tragen hat. Diese Zielvorgabe ist eine konstitutionelle Verpflich-

tung, aus der sich Grenzen der Staatsverschuldung je nach gesamtwirtschaftlicher Situa-

tion in dem Sinne ergeben, als dass die staatliche Kreditaufnahme das gesamtwirtschaft-

liche Gleichgewicht nicht beeinträchtigen bzw. dessen Wiederherstellung nicht gefähr-

den darf.756 Art. 109 Abs. 2 GG ist folglich eine eigenständige, qualitativ situationsbe-

zogene Verschuldungsobergrenze.757 Aus diesem Grund ist die Kreditfinanzierung nach 

Art. 109 Abs. 2 GG hinsichtlich der unterschiedlichen Konjunkturphasen und seiner 

Auswirkungen auf den Konjunkturverlauf zu beurteilen. In einer Normalsituation, d.h. 

in einer Phase der Normalauslastung gesamtwirtschaftlicher Kapazitäten, ist der Staats-

haushalt konjunkturneutral zu gestalten. In Rezessionen soll er konjunkturfördernd, in 

Boomphasen konjunkturdämpfend wirken. Art. 109 Abs. 2 GG stellt somit eine qualita-

tive und Art. 115 Abs. 1 GG eine quantitative Beschränkung der Staatsverschuldung 

dar, die den Haushaltsgesetzgeber band. 

                                                

754 Der Zusammenhang der beiden Regelungen wurde vom Bundesverfassungsgericht in einem Urteil 
vom 18. April 1989 festgestellt. „Des zweiten Halbsatzes dieser Vorschrift bedarf es, damit den Erforder-
nissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts auch in einer Störungslage genügt werden kann.“ 
Bundesverfassungsgericht (1989) S. 311. 
755 Art. 109 Abs. 3 GG wurde zuletzt durch das 20. Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes vom 12. Mai 
1969 geändert. Vgl. Bundesgesetzblatt (1969) S. 357. 
756 Vgl. Bundesverfassungsgericht (1989) S. 334 und Funke (1995) S. 283. 
757 Vgl. Funke (1995) S. 285. 
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In der Praxis hat sich gezeigt, dass die genannten Regelungen in mehrerlei Hin-

sicht problematisch waren. Dies beginnt mit dem unbestimmten Verfassungsbegriff des 

gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts, für den hilfsweise auf die Definition des § 1 

StWG zurückgegriffen wurde,758 und setzt sich fort mit dem nicht geklärten Investiti-

onsbegriff, der Missbrauch Tür und Tor öffnete.759 Der Sachverständigenrat zur Begut-

achtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung stellt dazu fest, „dass die Interpretati-

on des Investitionsbegriffs der ökonomisch gut begründeten Intention des Artikel 115 

Grundgesetz zuwider läuft.“760 Auch wurde immer wieder kritisiert, dass stets die Brut-

toinvestitionen als Bezugsgröße genommen wurden, so dass die Abschreibungen außen 

vor blieben.761 Dieser Schwachpunkt führt die ganze Regelung ad absurdum. Selbst 

wenn alles andere problemlos wäre, würde dies doch dazu führen, dass der gesamte 

Schuldenberg immer weiter ansteigt und es zu ungedeckter Verschuldung kommen 

kann.762  

Die mangelnde Bindungskraft des alten Artikel 115 GG zeigt sich auch in so 

kleinen Details wie dem Umstand, dass er nur für die veranschlagten Ausgaben galt, 

nicht für den tatsächlichen Vollzug. Wichen die tatsächlichen Ausgaben oder Einnah-

men von den Planungen ab, eröffnete sich neues Missbrauchspotential.763 Das Ziel der 

Konjunkturglättung wurde insofern verfehlt, als die angestrebten Überschüsse in kon-

junkturell guten Zeiten nie erreicht wurden. Es fehlten hier bindende Verpflichtungen. 

                                                

758 Vgl. Gandenberger (1990) und Kampmann (1995) S. 121.  
759 Vgl. Schemmel (2006) und Deutsche Bundesbank (1999) S. 29. 
760 Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2006) S. 16. 
761 Z.B. Bundesverfassungsgericht (2007) Zi. 32ff. 
762 Vgl. z.B. Funke (1995) S. 304 und Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung (2006) S. 16, S. 281 und S. 301. 
763 Vgl. Bundesrechnungshof (1994), Nebel (2005) Rn. 28 und Schemmel (2006). Kopits/Symansky 
(1998) S. 10 weisen darauf hin, dass Deutschland mit der Bezugnahme auf veranschlagte, nicht auf tat-
sächliche Finanzströme eine Ausnahme darstellt. 
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Abbildung 14: Vergleich Schuldenstandsquote und BIP-Wachstum in  

Deutschland 

Die Ausnahmeregel des Artikel 115 Abs. 1 GG erwies sich als Einfalltor für eine 

fast beliebige Umgehung der Begrenzungsregel. Da der Beschluss einer einfachen 

Mehrheit genügte um eine Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts festzu-

stellen, wurde diese Ausnahme auch dann in Anspruch genommen, wenn objektiv kein 

Anlass dafür vorlag. Dies wurde auch vom Bundesverfassungsgericht gerügt.764 Zwar 

gab es eine Begründungspflicht, doch stellte diese „in der Staatspraxis kein wirkliches 

Hindernis für eine höhere Neuverschuldung“765 dar. Der Sachverständigenrat zur Be-

gutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung stellt fest, dass die Anwendung der 

Ausnahmeregel des Art. 115 Abs. 2 GG in den Jahren 2002 bis 2004 und 2006 „von 

Seiten der Bundesregierung in zum Teil ökonomisch zweifelhafter Weise begründet 

wurde.“766 

                                                

764 Bundesverfassungsgericht (1989) S. 344. 
765 Bundesrechnungshof (2004). 
766 Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2006) S. 301.  
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Absatz 2 des Artikel 115 GG öffnet ein weiteres Tor für Umgehungsmaßnah-

men,767 das genauso kritisch zu beurteilen ist wie die Praxis, auf in den Vorjahren erteil-

te, aber nicht genutzte Kreditermächtigungen zurückzugreifen.768  

3.2.2 Diskussion 

In wie weit erfüllt eine so ausgestaltete Budgetregel die zuvor erarbeiteten Krite-

rien für eine wirksame und sinnvolle Begrenzung von Staatsverschuldung? 

Alle Verschuldungsarten 

Die Regel hat zwei Lücken: sie ignoriert die implizite Staatsverschuldung und 

enthält keine Beschränkung für Sondervermögen. Sie bezieht sich nur auf einen kleinen 

Teil der Staatsverschuldung und erfüllt dieses Kriterium somit nicht. Allerdings ist es 

besser als keine Regel, somit eine schlechte aber keine sehr schlechte Bewertung. Be-

wertung der Zielerreichung: - 

Ausnahmen für relevante Bereiche 

Es bleiben ausreichend Spielräume durch die Goldene Regel, die Ausnahmen für 

konjunkturelle Störungen und Sondervermögen. Das Kriterium ist voll erfüllt, somit 

eine sehr gute Bewertung. Bewertung der Zielerreichung: ++ 

Keine ungedeckte Verschuldung 

Dieses Kriterium zu erfüllen ist der ursprüngliche Zielgedanke hinter dieser Re-

gel. Umso bedauerlicher, dass es so deutlich verfehlt wird. Da Abschreibungen nicht 

berücksichtigt werden, ergibt sich mittelfristig eben jener Zustand, der vermieden wer-

den sollte. Aber immerhin wird die Kreditaufnahme im Regelfall wenigstens etwas re-

guliert, so dass das Ergebnis immer noch besser sein dürfte als ganz ohne diese Regel. 

Bewertung der Zielerreichung: - 

 

 

                                                

767 Vgl. Staender (2000) S. 370 für eine ausführlichere Diskussion. Als Beispiele können genannt werden 
§ 5 Abs. 2 des Gesetzes über die Einrichtung eines Fonds „Deutsche Einheit“, § 4 Abs. 3 Erblastentil-
gungsfonds-Gesetz, § 9 Abs. 1 Entschädigungs- und Ausgleichsgesetz, § 5 Abs. 3 und § 10 des Gesetzes 
über die Verwaltung des ERP-Sondervermögens und § 7 Lastenausgleichsgesetz. 
768 Gemäß § 18 Abs. 3 Satz 1 BHO gilt die Ermächtigung der Kreditaufnahme zur Deckung von Ausga-
ben bis zum Ende des nächsten Haushaltsjahres und, wenn das Haushaltsgesetz für das zweitnächste Jahr 
nicht rechtzeitig verkündet wird, bis zur Verkündung dieses Haushaltsgesetzes. 
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Rückführung der Schulden 

Implizit ist dieses Ziel in der Regelung des Artikel 109.2 GG enthalten. Faktisch 

gab es in diese Richtung jedoch keine Erfolge. Bewertung der Zielerreichung: - 

Wirksame Sanktionen 

Bei einer Verletzung der Regelungen kann die Öffentlichkeit politischen Druck 

ausüben und die Opposition könnte vor dem Verfassungsgericht klagen. Das Eine wirkt 

jedoch nur indirekt, das Andere braucht Jahre um zu einem Ergebnis zu kommen, so 

dass beides keine wirkliche Sanktion für die aktuelle Politik darstellte. Bewertung der 

Zielerreichung: - 

Unabhängigkeit von Tagespolitik 

Vom Investitionsbegriff bis hin zur Feststellung eines vermeintlichen konjunktu-

rellen Ungleichgewichts liegen sämtliche Definitionen im Ermessensspielraum der Re-

gierung. Von einer Unabhängigkeit von der Tagespolitik kann also keine Rede sein. 

Bewertung der Zielerreichung: -- 

Schwer zu ändern 

Durch die Verankerung in der Verfassung genießt diese Regel einen starken 

Schutz. Allerdings können die Details von der Regierung durch einfaches Gesetz festge-

legt und verändert werden. Bewertung der Zielerreichung: + 

Schwer zu missbrauchen 

Die geschilderten Missstände machen es einfach, die Regel zu missbrauchen. 

Immerhin gibt es die öffentliche und parlamentarische Kontrolle, sowie die Möglich-

keit, das Verfassungsgericht anzurufen. Daher noch eine schlechte Bewertung. Bewer-

tung der Zielerreichung: - 

Klare Definition 

Einerseits ist es eindeutig, auf welche Größen sich die Regel bezieht. Anderer-

seits sind der Investitionsbegriff und der des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts 

unbestimmt. Bewertung der Zielerreichung: 0 

Nachvollziehbar für die Bürger 

Feinheiten, wie eine Manipulation des Investitionsbegriffs, können von Laien 

kaum nachvollzogen werden. Die Einhaltung der konkreten Regel hingegen ist recht 
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offensichtlich und wurde in den Medien meist eindeutig kommuniziert. Insgesamt dürf-

te hier also noch eine positive Bewertung angebracht sein. Bewertung der Zielerrei-

chung: + 

3.2.3 Evaluierung 

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die alte grundgesetzliche Regelung zwar 

von der Intention her lobenswert, in ihrer Anwendung aber gescheitert ist. Die gängigen 

Bezeichnungen in der Literatur gehen in die Richtung von „stumpfes Schwert“769 und 

„Papiertiger“770. Gelegentlich wird die Regelung gar als verschuldungsfördernd be-

zeichnet.771 Tatsächlich konnte die Regelung ein deutliches Ansteigen der deutschen 

Verschuldung772 und in manchen Jahren sogar ein Schrumpfen des staatlichen Anlage-

vermögens nicht verhindern.773  

Die Analyse anhand der hier genutzten Bewertungsmatrix deckt sich mit dieser 

Bewertung. Die Regelung erreicht ihr Ziel nicht. Die Gesamtbewertung des Kriteriums 

ergibt einen Wert von -0,4, also noch 0. Für das Ziel »Lastenüberwälzung verhindern« 

wird ein Wert von -0,7 erreicht, also ein -. Für »Flexibilität erhalten« wird ein Wert von 

0 erreicht. Das Universalitätsprinzip erreicht 0,5 Punkte also noch +. Das Nachhaltig-

keitsprinzip erreicht -1,0 Punkte, also ein -, das Durchsetzbarkeitsprinzip ebenso, und 

das Transparenzprinzip 0,5 Punkte, also ein +.774 Es gelingt ihr zwar, der Politik die 

nötige Flexibilität zu erhalten, doch geschieht das auf eine nicht nachhaltige Art und 

Weise. Auch versagt sie bei der Aufgabe, eine Lastenüberwälzung auf spätere Genera-

tionen zu verhindern.775 Nicht umsonst wurden die Regeln 2009 grundlegend verändert. 

                                                

769 Singer (2005) S. 17. 
770 Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2006) S. 16. 
771 Jochimsen/Konrad (2006) S. 114. 
772 Vgl. Empirie in Kapitel A.1.1. 
773 Vgl. Deutsche Bundesbank (2005b) S. 16. 
774 Berechnung der Werte, vgl. Kapitel B.4.1: 

Gesamt: (-1*2+2*2-1-1-1*2-2*2+1-1+0+1)/14=-0,4; 

Lastenüberwälzung: (-1*2-1-1-2+1+0)/7=-0,7; Rest analog. 
775 Diese kritische Gesamtbewertung darf jedoch nicht den Blick darauf verstellen, dass die Regel immer-
hin eine gewisse Wirkung entfaltet hat. Sie rückte die Thematik immer wieder ins öffentliche Interesse 
und übte Druck auf die Politik aus. Sie war nicht gut, aber immerhin besser als keine Regel. 
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Tabelle 11: Bewertungsmatrix alte Grundgesetzregel 
Quelle: eigene Erstellung 

Gesamtbewertung 

0 

Lastenüberwälzung verhindern 

Gesamtbewertung: - 

Flexibilität erhalten 

Gesamtbewertung: 0 

Universalitäts-
prinzip 

+ 

Alle Verschuldungsarten 

- 

Relevante Ausnahmetatbestände 

++ 

Nachhaltigkeits-
prinzip 

-  

Keine ungedeckte Verschuldung 

- 

Rückführung der Schulden 

 - 

Wirksame Sanktionen 

- 

Unabhängigkeit von Tagespolitik 

-- 

Durchsetzbarkeits-
prinzip 

-  

Schwer zu ändern 

+ 

Schwer zu missbrauchen 

-  

Transparenz-
prinzip 

 + 

Klare Definition 

0 

Nachvollziehbar f. Bürger 

+ 

3.3 Die Schweizer Schuldenbremse 

3.3.1 Beschreibung 

Obgleich die Schweiz im internationalen Vergleich sehr gut da steht, was die 

Verschuldung anbelangt, erlebte sie in der Zeit von 1990 bis 1998 eine beinahe Ver-

dopplung ihrer Verschuldung von 15 v.H. auf 29 v.H. des BIP. Nach längerer Diskussi-

on wurde daraufhin in einer Volksabstimmung am 02.12.2001 mit einer Mehrheit von 

84,7 v.H. eine Verfassungsänderung zur Einführung der Schuldenbremse (Art. 126 Abs. 

2 BV) als finanzpolitisches Disziplinierungsinstrument beschlossen. Die Schuldenbrem-

se soll einen mittelfristigen Haushaltsausgleich erzwingen und strukturelle Ungleichge-

wichte im Bundeshaushalt verhindern. Dies impliziert zugleich, dass durch einen kon-

stanten absoluten Schuldenstand eine langfristig abnehmende Schuldenquote angestrebt 

wird. Sie fand erstmals für das Bundesbudget 2003 ihre Anwendung.776 Das Konzept 

                                                

776 Vgl. Schweizerischer Bundesrat (2000) S. 4686, Colombier/Frick (2000a) S. 19, Schweizerischer 
Bundesrat (2003a) S. 5626, Hartwig/Kobel Rohr (2004) S. 483, Müller (2004) S. 492 und 
Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2007b) S. 92. 
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der Schuldenbremse beinhaltet eine Ausgabenregel, die Führung eines Ausgleichskon-

tos und Sonderregelungen für die Berücksichtigung von außerordentlichen Ausgaben 

und Vorgaben zur Verwendung außerordentlicher Einnahmen. Die relevanten Artikel 

der Schweizerischen Bundesverfassung lauten: 

Art. 126  
1 Der Bund hält seine Ausgaben und Einnahmen auf Dauer im Gleich-
gewicht. 
2 Der Höchstbetrag der im Voranschlag zu bewilligenden Gesamtausga-
ben richtet sich unter Berücksichtigung der Wirtschaftslage nach den ge-
schätzten Einnahmen.  
3 Bei ausserordentlichem Zahlungsbedarf kann der Höchstbetrag nach 
Absatz 2 angemessen erhöht werden. Über eine Erhöhung beschliesst die 
Bundesversammlung nach Artikel 159 Absatz 3 Buchstabe c.  
4 Überschreiten die in der Staatsrechnung ausgewiesenen Gesamtausga-
ben den Höchstbetrag nach Absatz 2 oder 3, so sind die Mehrausgaben 
in den Folgejahren zu kompensieren.  
5 Das Gesetz regelt die Einzelheiten. 

Art. 159 (3) Der Zustimmung der Mehrheit der Mitglieder jedes der bei-
den Räte bedürfen jedoch: [...]  
c) die Erhöhung der Gesamtausgaben bei ausserordentlichem Zahlungs-
bedarf nach Artikel 126 Absatz 3. 

Kernstück der Regelung ist die Ausgabenregel. Sie soll sicherstellen, dass ein 

ausgeglichener Haushalt über den Konjunkturzyklus hinweg erreicht wird. Zur Vermei-

dung konjunkturbedingter Budgetdefizite wird gemäß Art. 126 Abs. 2 BV die maximale 

Höhe der im Voranschlag angesetzten öffentlichen Ausgaben einer Periode an die um 

einen Konjunkturfaktor korrigierten Einnahmen derselben Periode gebunden. Der Kon-

junkturfaktor hängt am Outputgap, i.e. gemäß Art. 24a Finanzhaushaltsgesetz der Quo-

tient aus dem geschätzten realen BIP gemäß langfristig geglättetem Trend (Produkti-

onspotenzial) und dem voraussichtlichen realen BIP im Voranschlagsjahr. 

Sind die Produktionskapazitäten nicht vollständig ausgelastet und die Volkswirt-

schaft befindet sich in einer rezessiven Phase, können die öffentlichen Ausgaben die 

Einnahmen um den Konjunkturfaktor übersteigen. Es kommt zu Budgetdefiziten. In 

einer wirtschaftlichen Normallage sind Einnahmen und Ausgaben auszugleichen. Bei 

einer Überlastung der Produktionskapazitäten sind Haushaltsüberschüsse zu realisieren. 

Über den Gesamtzyklus gleichen sich bei symmetrischem Konjunkturverlauf die kon-

junkturbedingten Defizite und Überschüsse aus. Liegt zusätzlich bei Einführung der 
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Schuldenbremse kein strukturelles Finanzierungsdefizit vor, so sollte insgesamt ein aus-

geglichener Haushalt erreicht werden.777 

So soll die Ausgabenregel einerseits ein strukturell ausgeglichenes Budget errei-

chen, andererseits aber auch konjunkturelle Flexibilität ermöglichen. 

Ein zweiter Baustein ist das Ausgleichskonto. Da die Ausgabenregel auf ex-ante 

Schätzungen beruht, ist es wahrscheinlich, dass es im Haushaltsvollzug zu Abweichun-

gen kommt. Damit diese nicht zu einer Aushöhlung der Schuldenbremse führen, wird 

ein Ausgleichskonto geführt, auf dem alle Abweichungen verbucht werden. Eventuelle 

Defizite müssen in den Folgejahren wieder ausgeglichen werden.778 Bei einer Belastung 

des Ausgleichskontos unter 6 v.H. der Ausgaben oder bei Bestehen eines Überschusses 

besteht kein Handlungsbedarf. Erst wenn der Fehlbetrag die Höchstgrenze von 6 v.H. 

der im vergangenen Rechnungsjahr getätigten Gesamtausgaben überschreitet, muss in 

einem Zeitraum von drei Jahren der über 6 v.H. liegende Fehlbetrag bindend abgebaut 

werden.779 Überschüsse schufen ursprünglich keinen Puffer, sondern fielen unter den 

Tisch.780 Inzwischen wurde das Ausgleichskonto jedoch dahingehend modifiziert, dass 

Überschüsse dem Konto gutgeschrieben werden und so einen Puffer schaffen können.781 

Diese Regel soll Anreize für strategische und daher asymmetrische Einnahmeschätzun-

gen reduzieren und verhindern, dass Defizite aus dem regulären Bundeshaushalt auf ein 

Nebenkonto umgebucht werden.782 Im Konzept der Schuldenbremse wirkt das Aus-

gleichskonto somit regulierend auf die in der Praxis auftretenden Probleme. Gleichzeitig 

entspricht es einem Sanktions- und Fehlerkorrekturmechanismus, der eine ex-post 

Kompensation von Zielverfehlungen verlangt, aber zusätzlich budgetpolitische Hand-

lungsspielräume ermöglicht.783 Allerdings verhindert es nicht, dass es zu einmaligen, 

                                                

777 Vgl. Schweizerischer Bundesrat (2003a) S. 5624. Für eine formale Darstellung siehe Brandner, et al. 
(2005) S. 5-11 und Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 
(2006) S. 312-315 (Kasten 19). 
778 Vgl. Colombier/Frick (2000b) S. 19, Hartwig/Kobel Rohr (2004) S. 484 und Brandner, et al. (2005)  
S. 10. 
779 Vgl. Colombier/Frick (2000b) S. 19, Danninger (2002) S. 20f. und Schweizerischer Bundesrat (2003a) 
S. 4696. 
780 Sie sollen eventuelle Kredite im Rahmen der Sonderregeln ausgleichen. Allerdings wurde kritisiert, 
dass dadurch das so genannte „Dezemberfieber“ gefördert wird. Dabei ist die Verwaltung gegen Ende des 
Jahres bestrebt, das bewilligte Geld vollständig auszugeben, statt es verfallen zu lassen. 
781 Vgl. Schweizerischer Bundesrat (2003b) S. 8105. 
782 Vgl. Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2006) S. 315. 
783 Vgl. Schweizerischer Bundesrat (2000) S. 4695, Bodmer (2003) und Brandner, et al. (2005) S. 21. 
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gezielten Fehlschätzungen kommt, z.B. in Wahljahren. Um das Schlupfloch der außer-

ordentlichen Ausgaben zu schließen, wurde 2009 ergänzend ein Amortisationskonto 

eingeführt. Hier wird verbucht, falls die außerordentlichen Ausgaben die außerordentli-

chen Einnahmen überschreiten. Diese Defizite müssen aus dem ordentlichen Haushalt 

ausgeglichen werden.784 

Schließlich gibt es Sonderregeln für besondere Umstände, wie Naturkatastro-

phen, schwere Rezessionen oder Kriege. Diese erlauben es, den Ausgabenplafond der 

Schuldenbremse zu erhöhen. Voraussetzung dafür ist, dass die absolute Mehrheit der 

Mitglieder von National- und Ständerat diesem Vorhaben zustimmt. Die Schuldenbrem-

se kann damit als flexible Regelbindung mit diskretionären Spielraum betrachtet wer-

den.785  

Einmalige oder irreguläre Einnahmen, wie der Erlös aus der Versteigerung von 

UMTS-Lizenzen oder dem Erlös aus dem Verkauf der Swisscom-Aktien, sollen nicht in 

die Bestimmung des Ausgabenplafonds einfließen, sondern sind für die Schuldentilgung 

oder eine Reduktion des Fehlbetrages im Ausgleichs- oder Amortisationskonto zu ver-

wenden. Diese Regelung ist notwendig, um die Verstetigung der Ausgaben nicht zu 

konterkarieren.786 Interessant ist auch der Ansatz, dass ein Defizitausgleich über eine 

Ausgabenreduktion erfolgen sollte.787 Dies trägt der Erfahrung Rechnung, dass Konso-

lidierungen seltener gelingen, wenn sie über Steuererhöhungen erfolgen.788 

Zu den technischen Problemen der Schweizer Schuldenbremse gehört die Er-

mittlung des Konjunkturfaktors, der über die Höhe des Ausgabenplafonds bestimmt. 

Insbesondere die Ermittlung des Produktionspotenzials  ist nicht unproblematisch. 

Es ist nicht direkt messbar, sondern muss geschätzt werden. Es gibt kein Verfahren zur 

Potentialschätzung, das absolute Gültigkeit beanspruchen kann. Das gängigste, welches 

auch hier zur Anwendung kommt, ist der Hodrick-Prescott-Filter (HP-Filter).789 Bei 

dessen Berechnung, insbesondere bei der Wahl des Glättungsparameters, eröffnen sich 

                                                

784 Eidgenössisches Finanzdepartement (2008) und Hausner/Simon (2009). 
785 Vgl. Colombier/Frick (2000b) S. 19, Colombier (2004) S. 13 und Hartwig/Kobel Rohr (2004) S. 484. 
786 Vgl. Brandner, et al. (2005) S. 35. 
787 Feld/Kirchgässner (2008) S. 241f. 
788 Alesina/Perotti (1995) und Wagschal/Wintermann (2006). 
789 Vgl. Colombier/Frick (2000b) S. 20, Danninger (2002) S. 22, Schips, et al. (2003) S. 6 und 
Hartwig/Kobel Rohr (2004) S. 485. 
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jedoch diskretionäre Spielräume.790 Je höher der Wert des Glättungsparameters gewählt 

wird, desto größer sind die konjunkturell interpretierbaren Schwankungen um den HP-

Trend.791 In Boomphasen wird die Wachstumsrate des realen BIP unterschätzt, d.h. die 

Ausgaben müssen stärker unterhalb der geschätzten Einnahmen verbleiben. In Rezessi-

onsphasen wird die Wachstumsrate des realen BIP überschätzt, d.h. die Ausgaben dür-

fen die geschätzten Einnahmen deutlicher überschreiten. Schips et al. haben in ihrem 

Gutachten herausgearbeitet, dass der Konjunkturfaktor nach dem HP-Filter systema-

tisch das Ausmaß der konjunkturell bedingten Abweichung von der Normallage unter-

schätzt.792 Diese Problematik wurde mit einer Modifikation des HP-Filters, die eine 

bessere Konjunkturreagibilität sicherstellt, entschärft. Auf weitere Aspekte des HP-

Filters, wie der „Endpunktproblematik“, soll hier nicht näher eingegangen werden, da 

sie für die Untersuchung dieser Arbeit nicht relevant sind.793 

Ein weiterer Punkt ist, dass es kaum möglich ist, über den Konjunkturzyklus 

hinweg tatsächlich einen exakten Budgetausgleich zu erzielen. Nur wenn zu Beginn 

eines Konjunkturzyklus dessen Dynamik und Dauer vollständig bekannt wäre, was 

praktisch unvorstellbar ist, könnte das Verfassungsziel des Ausgleichs der Staatsschuld 

über einen symmetrischen Konjunkturzyklus hinweg exakt erreicht werden. Dies liegt 

besonders an der mangelnden Symmetrie von Konjunkturzyklen, also an der unter-

schiedlichen Dauer von Auf- und Abschwüngen.794 Wird die Schuldenbremse in einer 

Boomphase eingeführt, so verbleibt über den Zyklus hinweg ein Überschuss. Wird die 

Schuldenbremse hingegen in einer Rezessionsphase eingeführt, so verbleibt nach Ab-

schluss des Zykluses ein Defizit.795 Der Saldo wird Schätzungen zufolge jedoch in ei-

nem finanzpolitisch vernachlässigbarem Rahmen liegen.796 

                                                

790 Vgl. Deutsche Bundesbank (2000) S. 38, Weyerstraß (2001) S. 11 und Hartwig/Kobel Rohr (2004)  
S. 485. 
791 Vgl. Colombier (2004) S. 17. 
792 Vgl. Schips, et al. (2003) S. 5. 
793 Vgl. dazu Weyerstraß (2001) S. 11 und Hartwig/Kobel Rohr (2004) S. 485. 
794 Vgl. Lommatzsch/Stephan (2001) S. 23, Schips, et al. (2003) S. 52 und S. 68 und Müller (2004)  
S. 500. 
795 Vgl. Schips, et al. (2003) S. 14 und Hartwig/Kobel Rohr (2004) S. 486. 
796 Vgl. Bruchez (2003). 
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Schließlich gibt es Kritik an der komplizierten Buchhaltung des Ausgleichskon-

tos, welche die Transparenz des Verfahrens senkt.797 

Inhaltlich ist der gewichtigste Kritikpunkt, dass es keinen Zwang und keine 

Sanktionen gibt. Das Parlament ist in seinen Budgetrechten unbeschnitten und kann 

theoretisch auch dann weitere Ausgaben beschließen, wenn es der Schuldenbremse wi-

derspricht.798 In dem speziellen Fall der Schweizer Schuldenbremse ist es jedoch denk-

bar, dass dieses Manko anderweitig ausgeglichen wird. Der Umstand, dass die Regelung 

mit einer solch großen Mehrheit per Volksentscheid eingeführt wurde, gibt ihr eine 

solch starke Legitimation, dass es der Politik schwerfallen dürfte, die Regel zu missach-

ten. 

3.3.2 Diskussion 

In wie weit erfüllt eine so ausgestaltete Budgetregel die zuvor erarbeiteten Krite-

rien für eine wirksame und sinnvolle Begrenzung von Staatsverschuldung? 

Alle Verschuldungsarten 

Auch die Schweizer Schuldenbremse berücksichtigt die implizite Staatsver-

schuldung nicht,799 erfasst aber die gesamte explizite Staatsverschuldung. Es erfolgt 

daher bei diesem Kriterium noch eine neutrale Bewertung. Bewertung der Zielerrei-

chung: 0 

Ausnahmen für relevante Bereiche 

Die Anpassung des Ausgabenplafonds an die aktuelle Konjunkturregel ermög-

licht eine antizyklische Konjunkturpolitik. Automatische Stabilisatoren und Steuerglät-

tung bleiben möglich. Für besondere Situationen gibt es außerdem eine Ausnahmeregel. 

Das Kriterium wird voll erfüllt. Bewertung der Zielerreichung: ++ 

Keine ungedeckte Verschuldung 

Das strukturelle Schuldenverbot verhindert die Entstehung von Verschuldung 

und damit auch die Entstehung von ungedeckter Verschuldung. Da die Höhe der Netto-

                                                

797 Siehe dazu Schweizerischer Bundesrat (2000) S. 4696, Bodmer (2003) S. 9 und Colombier (2004)  
S. 23. Die Kritik an der asymmetrischen Ausgestaltung des Ausgleichskontos wurde durch die oben be-
schriebene Anpassung der Regel berücksichtigt. 
798 Feld/Kirchgässner (2008) S. 231f. 
799 Die jedoch in der Schweiz vergleichsweise gering ist. Vgl. Hagist, et al. (2009) S. 33. 
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investitionen jedoch nicht berücksichtigt wird, kann es bei einer negativen Nettoinvesti-

tion und gleichzeitig konstant bleibendem Schuldenstand zu einem Ansteigen der unge-

deckten Verschuldung kommen. Nun ist zwar das Vorhandensein früherer Schulden 

nicht der neuen Regel anzulasten, aber dennoch bleibt diese Lücke. Es erfolgt daher 

eine positive, aber keine sehr gute Bewertung. Bewertung der Zielerreichung: + 

Rückführung der Schulden 

Dieser Punkt ist etwas zwiespältig. Positiv ist, dass der Konjunkturfaktor einen 

Ausgleich der konjunkturellen Defizite über den Zyklus hinweg erreicht. Ein Großteil 

der Schulden wird also im Normalfall wieder zurückgeführt. Allerdings fehlt ein Kon-

trollkonto oder -mechanismus, der diesen Ausgleich über den Zyklus absichert. Auch 

gibt es das Ausgleichs- und das Amortisationskonto. Allerdings kann dies umgangen 

werden. Wenn das Ausgleichskonto überzogen ist, kann es durch Sondereinnahmen, 

also z.B. den Verkauf von Vermögen wieder ausgeglichen werden. In diesem Fall wird 

das Defizit nicht durch Einsparungen, sondern durch Substanzreduzierung ausgeglichen. 

Die im Rahmen der Sonderregel für besondere Situationen aufgenommenen Kredite 

werden nicht geregelt. Die ursprüngliche Regel, Überschüsse auf dem Ausgleichskonto 

dafür zu verwenden, wurde gekippt. Zwar werden Sondereinnahmen hierfür verwendet, 

doch ist nicht garantiert, dass diese ausreichen werden und außerdem nur, wenn das 

Ausgleichskonto nicht überzogen ist. Da das Kriterium für einen Teil erfüllt wird und 

für einen anderen nicht, ist die Bewertung neutral. Bewertung der Zielerreichung: 0 

Wirksame Sanktionen 

Wie bereits diskutiert, ist dies ein potentieller Schwachpunkt der Regel. Es gibt 

keine Sanktionen. Durch den hohen gesellschaftlichen Stellenwert der Regel besteht 

jedoch ein gewisser Schutz. Daher nur eine negative, keine sehr negative Bewertung. 

Bewertung der Zielerreichung: - 

Unabhängigkeit von Tagespolitik 

Die Regeln sind grundsätzlich recht eindeutig und lassen wenig diskretionäre 

Spielräume. Allerdings verbleiben Details, wie die Ausgestaltung des HP-Filters oder 

das Führen des Ausgleichskontos in der Verantwortung der Politik. Auch ist das Aus-

gleichskonto recht schwach ausgestaltet. Bewertung der Zielerreichung: 0 

Schwer zu ändern 
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Die Regel hat Verfassungsrang und wurde mit überwältigender Mehrheit per 

Volksentscheid beschlossen. Es ist kaum ein Szenario denkbar, in dem eine Regel 

schwerer zu ändern wäre.800 Bewertung der Zielerreichung: ++ 

Schwer zu missbrauchen 

Die Regeln für konjunkturelle Defizite und besondere Ereignisse sind klar. Al-

lerdings liegt das Quorum für außergewöhnliche Schulden recht niedrig und die Be-

rechnung des Konjunkturfaktors ist der Hand der Regierung. Hier eröffnet sich Miss-

brauchspotential. Daher eine neutrale Bewertung. Bewertung der Zielerreichung: 0 

Klare Definition 

Es ist eindeutig, was die Schuldenbremse regelt und wie sie funktioniert. Ledig-

lich in den Details gibt es, wie oben diskutiert, Unklarheiten. Bewertung der Zielerrei-

chung: + 

Nachvollziehbar für die Bürger 

Die zentralen Werte sind einfach zu überprüfen und nachzuvollziehen. Es ist da-

her davon auszugehen, dass die Öffentlichkeit gut beurteilen kann, ob die Regel auch 

eingehalten wird. Das Verfahren des Konjunkturfaktors und die Ausgleichsmechanis-

men für das Ausgleichskonto sind hingegen für Laien schwer nachzuvollziehen. Dies 

lässt sich jedoch kaum ändern. Bewertung der Zielerreichung: + 

3.3.3 Evaluierung 

Trotz diverser Einwände gilt die Schweizer Schuldenbremse als Erfolg.801 Zwar 

gab es unmittelbar nach der Einführung der Schuldenbremse eine Reihe von Problemen, 

insbesondere aufgrund eines Einbruchs bei den Einnahmen und bei der Anwendung des 

HP-Filters. Daraufhin wurde der Abbau des strukturellen Defizits konjunkturverträglich 

bis 2007 gestaffelt. Außerdem wurden der HP-Filter und das Ausgleichskonto modifi-

ziert. Man könnte kritisch einwenden, dass hier ein negativer Präzedenzfall geschaffen 

                                                

800 Abgesehen vielleicht von Regelungen, die unter dem Schutz des Artikel 79 Absatz 3 des Grundgeset-
zes stehen. Diese so genannten Ewigkeitsklausel legt fest, dass Teile der Verfassung, insbesondere die 
Grundrechte und der föderale Staatsaufbau, niemals geändert werden dürfen. Ein solcher Schutz für eine 
Budgetregel ist jedoch schwerlich vorstellbar, weshalb die Frage nicht weiter erörtert wird. Vgl. dazu 
Waechter (1997) und Franz (2004) S. 415ff. 
801 Feld/Kirchgässner (2004), Hausner/Simon (2009) und Häflinger (2010). Groneck/Plachta (2008) zei-
gen in einer rekursiven Simulation, dass eine Regel, wie die Schweizer Schuldenbremse das Verschul-
dungsniveau der deutschen Bundesländer deutlich gesenkt hätte. 
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wurde. Als gravierende Einschnitte nötig waren, wurden diese zeitlich gestreckt und die 

Regeln angepasst. Doch insgesamt wurden, wie die folgende Grafik zeigt, die Ziele er-

reicht und ein weiteres Ansteigen der Verschuldung verhindert. Eine Simulation zeigt, 

dass sie auch in Deutschland den Anstieg der Verschuldung gebremst hätte.802 Selbst in 

der jüngsten Finanzkrise, in der die Verschuldung in vielen Ländern sprunghaft stieg,803 

konnte die Schweiz erfolgreich die Defizite begrenzen. Allerdings wird es sicher noch 

einige Jahre und Konjunkturzyklen dauern, bis sich die Schweizer Schuldenbremse ab-

schließend empirisch evaluieren lässt. 

 

Abbildung 15: Schuldenstands- und Defizitquote in der Schweiz 

Die Schuldenbremse diente und dient auch immer wieder als Vorbild für andere 

Begrenzungsmodelle, insbesondere der deutschen Schuldenbremse, die weiter unten 

diskutiert wird.804 

                                                

802 Groneck (2008) S. 158f. 
803 Siehe Grafiken in Kapitel A.1. 
804 Vgl. Brandner, et al. (2005), Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung (2007b) und Häflinger (2010). 



 

 254 

Auch die Analyse mit Hilfe der Kriterienmatrix kommt zu einem positiven Er-

gebnis. Die Gesamtbewertung des Kriteriums ergibt einen Wert von 0,5, also ein knap-

pes +. Für das Ziel »Lastenüberwälzung verhindern« wird ein Wert von 0,4 erreicht, 

also eine gute 0. Für »Flexibilität erhalten« wird ein Wert von 0,6 erreicht, also ein +. 

Das Universalitätsprinzip erreicht 1,0 Punkte, also ein +, das Nachhaltigkeitsprinzip 0,5 

Punkte, also ein +, das Durchsetzbarkeitsprinzip 0,0 Punkte, also ein 0, und das Trans-

parenzprinzip 1,0 Punkte, also ein +.805 Es handelt sich um eine weitgehend gut ausge-

staltete Regel mit nur drei wesentlichen Schwächen: sie vernachlässigt die implizite 

Staatsverschuldung, hat keine Sanktionen und zu wenig externe Kontrolle. Sie ist eine 

gute Regel, die aber an ein paar Stellschrauben nachgestellt werden sollte. 

Tabelle 12: Bewertungsmatrix Schweizer Schuldenbremse 
Quelle: eigene Erstellung 

Gesamtbewertung 

+ 

Lastenüberwälzung verhindern 

Gesamtbewertung: 0 

Flexibilität erhalten 

Gesamtbewertung: + 

Universalitäts-
prinzip 

+ 

Alle Verschuldungsarten 

0 

Relevante Ausnahmetatbestände 

++ 

Nachhaltigkeits-
prinzip 

+  

Keine ungedeckte Verschuldung 

+ 

Rückführung der Schulden 

0  

Wirksame Sanktionen 

- 

Unabhängigkeit von Tagespolitik 

 0 

Durchsetzbarkeits-
prinzip 

0  

Schwer zu ändern 

++ 

Schwer zu missbrauchen 

0 

Transparenz-
prinzip 

 + 

Klare Definition 

+ 

Nachvollziehbar f. Bürger 

+ 

                                                

805 Berechnung der Werte, vgl. Kapitel B.4.1: Gesamt: (0*2+2*2+1+0-1*2+0*2+2+0+1+1)/14=0,5; Rest 
analog. 
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3.4 Das Modell des Sachverständigenrates 

3.4.1 Beschreibung 

Für die deutsche Diskussion und die Entwicklung der neuen Grundgesetzregel 

war der Vorschlag des Sachverständigenrates (SVR), die so genannte Schuldenschranke, 

von Bedeutung.806 Er orientiert sich in weiten Teilen an seinem Schweizer Vorbild, 

weicht aber an einigen Stellen auch signifikant ab. Es ist daher interessant, die beiden 

nebeneinander zu halten. Um Redundanzen zu vermeiden, soll die Vorstellung des 

SVR-Vorschlags hier nur in knapper Form erfolgen. 

Der große Unterschied zur Schweizer Schuldenbremse liegt in der Grundsatzent-

scheidung, statt eines Schuldenverbotes eine Goldene Regel vorzuschlagen. Grundsätz-

lich fordert auch der SVR einen Budgetausgleich über den Konjunkturzyklus und Son-

derregeln für Ausnahmen, doch erlaubt er auch Defizite für Nettoinvestitionen. 

Konkret schlägt der Sachverständigenrat drei Module vor: 

Modul 1 regelt die langfristige Verschuldung. Die Nettokreditaufnahme muss 

den Nettoinvestitionen entsprechen. Diese Goldene Regel, die sich in der Tradition des 

alten Artikel 115 GG befindet, wird mit intergenerativen Gerechtigkeitsüberlegungen 

begründet. Sie soll erreichen, dass es zu keiner Umverteilung von Lasten zwischen den 

Generationen kommt.807 Bei einer negativen Nettoinvestitionsquote müssen im Haushalt 

Überschüsse erwirtschaftet werden, um dies auszugleichen. Dabei wird großen Wert 

darauf gelegt, dass die Regel auf einem engen Investitionsbegriff fußt. Abschreibungen 

und Desinvestitionen werden berücksichtigt, Personal- und Bildungsausgaben nicht. 

Langfristig soll eine konstante Schuldenquote erreicht werden.808 

Modul 2 soll die kurzfristige Verschuldung begrenzen, ohne jedoch die automa-

tischen Stabilisatoren zu behindern. Wie in der Schweiz werden die Ausgaben an die 

konjunkturbereinigten Einnahmen gebunden, allerdings aber – siehe Modul 1 – nur die 

nicht-investiven Ausgaben. Diese Ausgabenregel wird ebenfalls um ein Ausgleichskon-

to für Schwankungen und Fehlschätzungen und eine Ausnahmeregel für Sondersituatio-

nen ergänzt. Interessant ist, dass auch politische Reformen, wie z.B. eine teure Steuerre-

                                                

806 Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2007b). 
807 Ders. (2009) S. 180. 
808 Ders. (2007b) S. 74ff. 
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form, unter diese Sonderregel fallen. Das Quorum zur Inanspruchnahme der Sonderre-

gel ist eine Zweidrittelmehrheit in Bundestag und Bundesrat. Das Ausgleichskonto darf 

2 v.H. des BIP nicht überschreiten, geschieht dies doch, muss die Differenz im Folge-

jahr zurückgeführt werden. 809 

Modul 3 schließlich umfasst Sanktionen und Verfahrensregeln. Die Sanktionen 

beziehen sich insbesondere auf das Ausgleichskonto. Wird eine Überschreitung nicht im 

Folgejahr zurückgeführt, so muss automatisch ein Zuschlag auf die Einkommensteuer 

erhoben werden, der für einen Ausgleich des Kontos sorgt.810 

Konkret schlägt der SVR vor, den Artikel 115 GG folgendermaßen umzuformu-

lieren: 

(1) 1Die Aufnahme von Krediten sowie die Übernahme von Bürgschaften, 
Garantien oder sonstigen Gewährleistungen, die zu Ausgaben in künfti-
gen Rechnungsjahren führen können, bedürfen einer der Höhe nach be-
stimmten oder bestimmbaren Ermächtigung durch Bundesgesetz. 2Eine 
dauerhafte Aufnahme von Krediten ist, mit Ausnahme der in Absatz 4 ge-
nannten Ausgaben, nur zulässig zur Finanzierung der im Haushaltsplan 
veranschlagten, bereinigten Ausgaben für Investitionen. 

(2) 1Der im Haushaltsplan veranschlagte Höchstbetrag der Ausgaben 
ohne die Ausgaben für Investitionen nach Absatz 1 Satz 2 darf im Regel-
fall die konjunkturbereinigten Einnahmen ohne die Einnahmen aus Kre-
diten nicht überschreiten. 2Abweichungen sind in den Folgejahren zu-
rückzuführen. 

(3) Kredite aufgrund nachhaltiger Überschreitungen der Ausgaben ge-
mäß Absatz 2 sind durch eine Ergänzungsabgabe nach Artikel 106 Ab-
satz 1 Nummer 6 zu tilgen. 

(4) Eine Regelung, die den Höchstbetrag der Ausgaben nach Absatz 2 
erhöht, ist nur zulässig zur Abwehr einer Rezession oder bedarf der Zu-
stimmung von zwei Dritteln der Mitglieder des Bundestages und zwei 
Dritteln der Stimmen des Bundesrates. 

(5) Das Nähere regelt ein Bundesgesetz, das der Zustimmung von zwei 
Dritteln der Mitglieder des Bundestages und zwei Dritteln der Stimmen 
des Bundesrates bedarf. 

                                                

809 Ebd. S. 82ff. 
810 Ebd. S. 109ff. 
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(6) In den Verfassungen der Länder ist ein Haushaltsausgleich mit Sank-
tionen entsprechend den Absätzen 2, 3 und 4, 2. Alternative, vorzuse-
hen.811 

3.4.2 Diskussion 

In wie weit erfüllt dieser Vorschlag die zuvor erarbeiteten Kriterien für eine 

wirksame und sinnvolle Begrenzung von Staatsverschuldung? 

Alle Verschuldungsarten 

Auch der Vorschlag des SVR berücksichtigt die implizite Staatsverschuldung 

nicht, erfasst aber die ganze explizite Staatsverschuldung.812 Es erfolgt daher bei diesem 

Kriterium noch eine neutrale Bewertung. Bewertung der Zielerreichung: 0 

Ausnahmen für relevante Bereiche 

Wie beim Schweizer Vorbild gibt es hier alle relevanten Ausnahmen, so dass die 

nötige Flexibilität erhalten bleibt und das Kriterium voll erfüllt wird. Bewertung der 

Zielerreichung: ++ 

Keine ungedeckte Verschuldung 

Eine strikt ausgestaltete Goldene Regel mit engem Investitionsbegriff und Be-

rücksichtigung von Abschreibungen kann das Entstehen ungedeckter Verschuldung 

ebenso gut bekämpfen wie ein Schuldenverbot. Sie hat sogar noch den Vorteil, dass sie 

auch Desinvestitionen berücksichtigt und somit die theoretische Hintertür schließt, wel-

che ein Schuldenverbot offen lässt. Dafür hat sie den Nachteil, dass sie anfällig für Ma-

nipulationen ist. Die vollständige Überwachung aller Abschreibungen gilt als schwer 

durchführbar. Wenn dies obendrein noch in der Verantwortung der Regierung selbst 

liegt, so lassen sich hier leicht kleinere Manipulationen durchführen. Daher eine alles in 

allem gute, aber nicht perfekte Vorgabe. Bewertung der Zielerreichung: + 

Rückführung der Schulden 

Wie in der Schweiz ist es gut, dass die kurzfristigen Schulden über den Kon-

junkturzyklus ausgeglichen werden sollen. Positiv kommt hier hinzu, dass es mit dem 

Steueraufschlag einen Mechanismus gibt, der den Ausgleich des Sonderkontos er-

                                                

811 Ebd. S. 4. 
812 Und das obwohl die Thematik der impliziten Staatsverschuldung in dem Gutachten ausführlich thema-
tisiert wird. 
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zwingt. Auch dass negative Nettoinvestitionen mit Überschüssen einhergehen müssen, 

ist gut. Als Schwäche bleibt, dass außergewöhnliche Ausgaben nicht zurückgeführt 

werden müssen. Somit eine gute, aber nicht sehr gute Einschätzung. Bewertung der 

Zielerreichung: + 

Wirksame Sanktionen 

Die Wehrhaftigkeit dieser Regel ist eine ihrer Stärken. Ein Steueraufschlag dürf-

te bei den Wählern höchst unpopulär sein und somit entsprechenden Druck auf die Poli-

tik ausüben. Das Kriterium kann als voll erfüllt angesehen werden. Bewertung der Ziel-

erreichung: ++ 

Unabhängigkeit von Tagespolitik 

Es ist gut, dass entscheidende Teile der Regel, insbesondere die Sanktionen, kei-

ne diskretionären Elemente enthalten. Allerdings verbleiben auch hier die Messung, das 

Führen der Konten und die Festlegung von Konjunkturfaktor und Abschreibungen in 

der Verantwortung der Politik. Dies eröffnet Manipulationsspielräume. Bewertung der 

Zielerreichung: 0 

Schwer zu ändern 

Die Regel soll in der Verfassung verankert werden und selbst das Begleitgesetz 

erfordert eine zwei Drittelmehrheit in Bundestag und -rat. So wird die Regel ausrei-

chend gesichert. Bewertung der Zielerreichung: ++ 

Schwer zu missbrauchen 

Die Quoren für die Inanspruchnahme der Ausnahmeregeln liegen deutlich höher 

als in der Schweiz. Als Schwäche bleibt jedoch, dass das Ausgleichskonto dauerhaft mit 

2 v.H. des BIP überzogen sein kann. Hier droht die Gefahr, dass dies ein Dauerzustand 

wird, so dass das Konto seinem eigentlichen Zweck, der Erhaltung von Flexibilität und 

der Abfederung von Fehlschätzungen, nicht mehr gerecht werden kann, ohne es noch 

weiter zu überziehen.813 Bewertung der Zielerreichung: + 

 

                                                

813 Hier sei an den europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakt erinnert. Eigentlich sollten die Haushalte 
der Mitgliedsstaaten im Normalfall ausgeglichen sein, und in Krisen ein Defizit von bis zu 3 v.H. des BIP 
aufweisen. De facto war es meist so, dass die Haushalte im Normalfall bis zu 3 v.H. des BIP im Minus 
waren und in Krisen oft deutlich darüber. 
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Klare Definition 

Wie in der Schweiz ist es eindeutig, was der SVR-Vorschlag regelt und wie er 

funktioniert. Lediglich in den Details gibt es, wie oben diskutiert, Unklarheiten. Bewer-

tung der Zielerreichung: + 

Nachvollziehbar für die Bürger 

Die zentralen Werte sind einfach zu überprüfen und nachzuvollziehen. Es ist da-

her davon auszugehen, dass die Öffentlichkeit gut beurteilen kann, ob die Regel auch 

eingehalten wird. Lediglich der Bereich der Goldenen Regel, insbesondere Investitions-

begriff und Abschreibungen, ist für die breite Öffentlichkeit zu komplex. Daher hier 

eine schwächere Bewertung als bei der Schweizer Schuldenbremse. Bewertung der 

Zielerreichung: + 

3.4.3 Evaluierung 

Wie ist die Schuldenschranke insgesamt zu bewerten? Die Bewertung schließt 

sich nahtlos an die positive Einschätzung des Schweizer Modells an.814 Eine gut ausge-

staltete Goldene Regel und ein Schuldenverbot werden hier als prinzipiell gleichwertig 

anerkannt. Darüber hinaus würde die Schuldenschranke Schwächen der Schuldenbrem-

se, insbesondere die fehlenden Sanktionen, abstellen. Es handelt sich also insgesamt um 

eine lobenswerte Weiterentwicklung. Die Gesamtbewertung des Kriteriums ergibt einen 

Wert von 1,1 also ein +. Für das Ziel »Lastenüberwälzung verhindern« wird ein Wert 

von 0,9 erreicht, also auch +. Für »Flexibilität erhalten« wird ein Wert von 1,3 erreicht, 

also ein +. Das Universalitäts- und das Nachhaltigkeitsprinzip erreichen 1,0 Punkte, also 

ein +, das Durchsetzbarkeitsprinzip gar 1,2 Punkte, also ein +, und das Transparenz-

prinzip 1,0 Punkte, also ein +.815 

Leider werden aber auch hier zwei entscheidende Schwächen nicht behoben. Es 

fehlt an externer Kontrolle und die implizite Staatsverschuldung wird nicht berücksich-

tigt. 

                                                

814 Groneck/Plachta (2008) zeigen in einer rekursiven Simulation, dass die Schuldenschranke, genauso 
wie die Schweizer Schuldenbremse das Verschuldungsniveau der deutschen Bundesländer deutlich ge-
senkt hätte. 
815 Berechnung der Werte, vgl. Kapitel B.4.1: Gesamt: (0*2+2*2+1+1+2*2+0*2+2+1+1+1)/14=1,1; Rest 
analog. 
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Tabelle 13: Bewertungsmatrix Schuldenschranke des Sachverständigenrates 
Quelle: eigene Erstellung 

Gesamtbewertung 

+ 

Lastenüberwälzung verhindern 

Gesamtbewertung: + 

Flexibilität erhalten 

Gesamtbewertung: + 

Universalitäts-
prinzip 

+ 

Alle Verschuldungsarten 

0 

Relevante Ausnahmetatbestände 

++ 

Nachhaltigkeits-
prinzip 

+  

Keine ungedeckte Verschuldung 

 + 

Rückführung der Schulden 

+ 

Wirksame Sanktionen 

++ 

Unabhängigkeit von Tagespolitik 

0 

Durchsetzbarkeits-
prinzip 

+  

Schwer zu ändern 

++ 

Schwer zu missbrauchen 

+ 

Transparenz-
prinzip 

+ 

Klare Definition 

+ 

Nachvollziehbar f. Bürger 

+ 

3.5 Die deutsche Schuldenbremse 

3.5.1 Beschreibung 

Am 1. August 2009 traten die Änderungen des Grundgesetzes in Kraft, welche 

unter anderem die alten Budgetregeln durch eine neue Schuldenbremse ersetzten. Die 

Artikel 109 und 115 GG wurden grundlegend verändert. Das Ziel: Die oben beschriebe-

nen Schwächen abzustellen und Staatsverschuldung nachhaltig zu begrenzen. Die neue 

Regelung orientiert sich an dem Vorbild der Schweizer Schuldenbremse und der Schul-

denschranke des Sachverständigenrates. Sie gilt und wirkt im Rahmen des europäischen 

Stabilitäts- und Wachstumspaktes. 

Grundsätzlich soll ein strukturelles Defizit in Bundes- und Länderhaushalten 

vermieden werden. Für die Länder ist diese strukturelle Null-Verschuldung verpflich-

tend, der Bund erhielt einen Puffer und darf ein Defizit von bis zu 0,35 v.H. des BIP 

behalten. Die deutsche Schuldenbremse verwirft also die Goldene Regel und folgt der 
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Schweiz in Richtung strukturelles Schuldenverbot.816 Allerdings ist der Bund dabei 

nicht ganz so konsequent wie die Schweiz und behält sich besagtes strukturelles Defizit 

vor. Die viel kritisierten Sondervermögen der alten Grundgesetzregel wurden abge-

schafft. Allerdings wurden Sozialversicherungen und Gemeinden nicht in die Regel mit 

einbezogen. Hier besteht die Gefahr, dass Lasten einfach verlagert werden.817 

Wie in der Schweiz orientieren sich die zulässigen Ausgaben an den konjunktu-

rell angepassten Einnahmen. Außerordentliche Einnahmen sollen nicht in den Haushalt 

einfließen.818 Für Fehlschätzungen und Schwankungen gibt es ein Ausgleichskonto, hier 

Kontrollkonto genannt, dessen Defizit 1,5 v.H. des BIP nicht überschreiten soll. 

Daneben gibt es die üblichen Sonderregeln für Katastrophen und besondere Ereignisse, 

wie z.B. die Finanzkrise. Diese Ausnahmeregel kann von einer Mehrheit des Bundesta-

ges beschlossen werden. Hier gibt es eine Besonderheit: Kredite, die im Rahmen einer 

solchen Ausnahme aufgenommen werden, müssen mit einem Tilgungsplan verbunden 

werden. Ein Stabilitätsrat bestehend aus den Finanzministern von Bund und Ländern 

sowie der Bundeswirtschaftsminister soll Haushaltsführung von Bund und Ländern 

überwachen und bei Bedarf Sanierungsprogramme beschließen. Diese sind aber nicht 

bindend und werden von dem jeweiligen Land in eigener Verantwortung umgesetzt. Die 

schärfste Sanktion, die dem Stabilitätsrat zur Verfügung steht, ist die wiederholte Er-

mahnung. Dies klingt wenig überzeugend.819 

Schließlich wurden in Artikel 143d GG Übergangsfristen für den Bund bis 2016 

und für die Länder bis 2020 sowie Konsolidierungshilfen für finanzschwache Länder 

festgelegt. Unter den Gesichtspunkten der Besonderheiten des deutschen Föderalismus 

wird auch kritisch gesehen, dass die Finanzautonomie der Bundesländer nicht gestärkt 

wurde. Dies könnte zu Problemen führen. Doch ist dies nicht der Schuldenbremse anzu-

lasten, sondern der in Teilen unglücklichen Ausgestaltung des deutschen Föderalis-

mus.820 

                                                

816 Hintergrund waren vor allem polit-ökonomische Gründe und die Befürchtung, dass eine Goldene Re-
gel zwar wünschenswert sei, aber in der Praxis doch immer wieder umgangen werden könnte. Vgl. z.B. 
Fuest (2010b). 
817 Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2009) S. 181 und 
Fuest (2010a). 
818 Hausner/Simon (2009) S. 4. 
819 Hanke (2010). 
820 Feld/Baskaran (2009). 
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Die relevanten Artikel lauten nun: 

Artikel 109 GG  
(1) Bund und Länder sind in ihrer Haushaltswirtschaft selbständig und 
voneinander unabhängig.  
(2) Bund und Länder erfüllen gemeinsam die Verpflichtungen der Bun-
desrepublik Deutschland aus Rechtsakten der Europäischen Gemein-
schaft auf Grund des Artikels 104 des Vertrags zur Gründung der Euro-
päischen Gemeinschaft zur Einhaltung der Haushaltsdisziplin und tragen 
in diesem Rahmen den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen 
Gleichgewichts Rechnung.  
(3) Die Haushalte von Bund und Ländern sind grundsätzlich ohne Ein-
nahmen aus Krediten auszugleichen. Bund und Länder können Regelun-
gen zur im Auf- und Abschwung symmetrischen Berücksichtigung der 
Auswirkungen einer von der Normallage abweichenden konjunkturellen 
Entwicklung sowie eine Ausnahmeregelung für Naturkatastrophen oder 
außergewöhnliche Notsituationen, die sich der Kontrolle des Staates ent-
ziehen und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigen, vorse-
hen. Für die Ausnahmeregelung ist eine entsprechende Tilgungsregelung 
vorzusehen. Die nähere Ausgestaltung regelt für den Haushalt des Bun-
des Artikel 115 mit der Maßgabe, dass Satz 1 entsprochen ist, wenn die 
Einnahmen aus Krediten 0,35 vom Hundert im Verhältnis zum nominalen 
Bruttoinlandsprodukt nicht überschreiten. Die nähere Ausgestaltung für 
die Haushalte der Länder regeln diese im Rahmen ihrer verfassungs-
rechtlichen Kompetenzen mit der Maßgabe, dass Satz 1 nur dann ent-
sprochen ist, wenn keine Einnahmen aus Krediten zugelassen werden. 
(4) Durch Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, 
können für Bund und Länder gemeinsam geltende Grundsätze für das 
Haushaltsrecht, für eine konjunkturgerechte Haushaltswirtschaft und für 
eine mehrjährige Finanzplanung aufgestellt werden.  
... 

Artikel 109a  
Zur Vermeidung von Haushaltsnotlagen regelt ein Bundesgesetz, das der 
Zustimmung des Bundesrates bedarf,  
1. die fortlaufende Überwachung der Haushaltswirtschaft von Bund und 
Ländern durch ein gemeinsames Gremium (Stabilitätsrat),  
2. die Voraussetzungen und das Verfahren zur Feststellung einer dro-
henden Haushaltsnotlage,  
3. die Grundsätze zur Aufstellung und Durchführung von Sanierungspro-
grammen zur Vermeidung von Haushaltsnotlagen.  
Die Beschlüsse des Stabilitätsrats und die zugrunde liegenden Bera-
tungsunterlagen sind zu veröffentlichen. 

Artikel 115 GG  
(1) Die Aufnahme von Krediten sowie die Übernahme von Bürgschaften, 
Garantien oder sonstigen Gewährleistungen, die zu Ausgaben in künfti-
gen Rechnungsjahren führen können, bedürfen einer der Höhe nach be-
stimmten oder bestimmbaren Ermächtigung durch Bundesgesetz.  
(2) Einnahmen und Ausgaben sind grundsätzlich ohne Einnahmen aus 
Krediten auszugleichen. Diesem Grundsatz ist entsprochen, wenn die 
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Einnahmen aus Krediten 0,35 vom Hundert im Verhältnis zum nominalen 
Bruttoinlandsprodukt nicht überschreiten. Zusätzlich sind bei einer von 
der Normallage abweichenden konjunkturellen Entwicklung die Auswir-
kungen auf den Haushalt im Auf- und Abschwung symmetrisch zu be-
rücksichtigen. Abweichungen der tatsächlichen Kreditaufnahme von der 
nach den Sätzen 1 bis 3 zulässigen Kreditobergrenze werden auf einem 
Kontrollkonto erfasst; Belastungen, die den Schwellenwert von 1,5 vom 
Hundert im Verhältnis zum nominalen Bruttoinlandsprodukt überschrei-
ten, sind konjunkturgerecht zurückzuführen. Näheres, insbesondere die 
Bereinigung der Einnahmen und Ausgaben um finanzielle Transaktionen 
und das Verfahren zur Berechnung der Obergrenze der jährlichen Netto-
kreditaufnahme unter Berücksichtigung der konjunkturellen Entwicklung 
auf der Grundlage eines Konjunkturbereinigungsverfahrens sowie die 
Kontrolle und den Ausgleich von Abweichungen der tatsächlichen Kre-
ditaufnahme von der Regelgrenze, regelt ein Bundesgesetz. Im Falle von 
Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen, die sich der 
Kontrolle des Staates entziehen und die staatliche Finanzlage erheblich 
beeinträchtigen, können diese Kreditobergrenzen auf Grund eines Be-
schlusses der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages überschritten 
werden. Der Beschluss ist mit einem Tilgungsplan zu verbinden. Die 
Rückführung der nach Satz 6 aufgenommenen Kredite hat binnen eines 
angemessenen Zeitraumes zu erfolgen. 

3.5.2 Diskussion 

In wie weit erfüllt die deutsche Schuldenbremse die hier verwendeten Kriterien 

für eine wirksame und sinnvolle Begrenzung von Staatsverschuldung? 

Alle Verschuldungsarten 

Wie seine beiden Vorbilder berücksichtigt die deutsche Schuldenbremse die im-

plizite Staatsverschuldung nicht, außerdem erfasst sie nicht die ganze explizite Staats-

verschuldung des Bundes. Kritisch ist, dass die Sozialversicherungen, bei denen erheb-

liche Belastungen geparkt werden können, außen vor bleiben. Auch die Gemeinden 

werden nicht in die Regelung einbezogen. Hier müssten jeweils eigene Regeln erlassen 

werden. Außerdem bleibt ein Verschuldungsspielraum. Es erfolgt daher bei diesem Kri-

terium eine schlechtere Bewertung als bei den vorangehenden Modellen. Bewertung der 

Zielerreichung: - 

Ausnahmen für relevante Bereiche 

Wie bei den beiden Vorbildern bleiben automatische Stabilisatoren, Steuerglät-

tung und Reaktionen auf Sondersituationen möglich. Bewertung der Zielerreichung: ++ 
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Keine ungedeckte Verschuldung 

Die Bewertung entspricht derjenigen der Schweizer Schuldenbremse, nur dass 

der Bund in Deutschland noch ein kleines Defizit beibehalten darf. Positiv ist, dass au-

ßerordentliche Einnahmen nicht mehr in den Haushalt einfließen. Daher trotz der leicht 

schwächeren Ausgestaltung noch eine positive Bewertung, da die Regel eine signifikant 

positive Wirkung entfalten dürfte. Bewertung der Zielerreichung: + 

Rückführung der Schulden 

Kurzfristige Schulden werden über den Konjunkturzyklus zurückgeführt. Be-

sonders hervorzuheben ist, dass auch außergewöhnliche Schulden mit einem Tilgungs-

plan verbunden werden müssen. Allerdings gibt es keine Regelungen zu den Zeiträu-

men. Auch die Vorschriften zum Ausgleich des Kontrollkontos sind eher lasch, es fehlt 

ein Automatismus wie bei dem Vorschlag des Sachverständigenrates. Da dennoch eine 

insgesamt positive Auswirkung zu erwarten ist, erfolgt noch eine positive Bewertung. 

Bewertung der Zielerreichung: + 

Wirksame Sanktionen 

Dies dürfte die Achillesferse der Regelung sein. Es mangelt an Sanktionen. Der 

Stabilitätsrat hat keine Durchgriffsrechte und dürfte daher eher eine Alibiveranstaltung 

bleiben. Allerdings kann bei einer Verletzung der Regelungen die Öffentlichkeit politi-

schen Druck ausüben und die Opposition könnte vor dem Verfassungsgericht klagen. 

Das Eine wirkt jedoch nur indirekt, das Andere braucht Jahre um zu einem Ergebnis zu 

kommen, so dass beides keine wirkliche Sanktion für die aktuelle Politik darstellt. Aber 

immerhin mehr, als wenn es gar keine Regelung gäbe. Bewertung der Zielerreichung: - 

Unabhängigkeit von Tagespolitik 

Zwar sind die grundsätzlichen Regeln klar und eindeutig, doch gibt es im Detail 

erhebliche Spielräume. Angefangen vom Konjunkturfaktor bis hin zu den, im Vergleich 

zu den Vorbildern, lasch ausgestalteten Regelungen zum Ausgleich des Korrekturkon-

tos. Die jüngste Kritik des Bundesrechnungshofes an einer unangemessenen Zahlen-

grundlage für die Verschuldungsspielräume der nächsten Jahre unterstreicht die Pro-
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blematik und die Gefahr einer Aushöhlung.821 Es verbleiben also Kanäle, um kurzfristig 

die Regelungen zu dehnen. Bewertung der Zielerreichung: - 

Schwer zu ändern 

Als grundgesetzliche Regel genießt die Schuldenbremse einen hohen Schutz. Sie 

ist jedoch etwas schwächer geschützt, als im Vorschlag des SVR, da die Begleitgesetze 

von einer einfachen Mehrheit geändert werden können. Bewertung der Zielerreichung: 

+ 

Schwer zu missbrauchen 

Wie in der Schweiz sind die Regeln grundsätzlich gut, aber aufgrund des niedri-

gen Quorums und mancher Unbestimmtheiten im Detail zu leicht zu manipulieren. Be-

wertung der Zielerreichung: 0 

Klare Definition 

Es ist eindeutig und überprüfbar, was begrenzt wird. Wie bei den beiden Vorbil-

dern verbleiben nur die technischen Unklarheiten bei Details. Bewertung der Zielerrei-

chung: + 

Nachvollziehbar für die Bürger 

Die deutsche Schuldenbremse ist ähnlich transparent wie die schweizerische. Ih-

re Einhaltung kann von der Öffentlichkeit gut nachvollzogen werden, bei Konjunktur-

faktor und Ausgleichskonto gibt es dieselben Probleme. Bewertung der Zielerreichung: 

+ 

3.5.3 Evaluierung 

In der Diskussion um die deutsche Schuldenbremse gab es auch ablehnende 

Stimmen, die insbesondere eine vermeintliche Wachstumsfeindlichkeit der Schulden-

bremse anprangern.822 Diese Kritik fußt jedoch auf der Auffassung, dass Staatsver-

schuldung offensiv zur Wachstumsförderung verwendet werden sollte und keine inter-

generationale Umverteilung bewirkt. Diese Auffassung wird in der vorliegenden Arbeit 

nicht geteilt. 

                                                

821 Vgl. Focus Online (2010) und Hulverscheidt (2010). 
822 Vgl. z.B. Horn, et al. (2008), Deutscher Gewerkschaftsbund (2009), Horn (2009), Truger, et al. (2009), 
Snower (2010) und Weizsäcker (2010). 



 

 266 

Die Mehrheit kommt hingegen zu einer verhalten positiven Einschätzung, die 

auch von dieser Analyse bestätigt wird. Zwar wird auf die Schwächen, insbesondere die 

einfache Inanspruchnahme der Sonderregel und die Nichtberücksichtigung von Kom-

munen und Sozialversicherungen verwiesen, doch wird die Schuldenbremse grundsätz-

lich als Fortschritt begrüßt.823 Sie ist ein erfolgreicher Wechsel von der diskretionären 

zu einer regelgebundenen Finanzpolitik.824 Der SVR spricht von einer „strikten fiskali-

schen Regelbindung“,825 die Wohlfahrtswirkung wird meist positiv eingeschätzt826 und 

an den internationalen Finanzmärkten wird die Schuldenbremse von führenden Analy-

sten gar als Grund genannt, deutsche Staatsanleihen im Vergleich zu amerikanischen 

und andern zu bevorzugen.827 Dies belegt, dass die Schuldenbremse auch von interna-

tionalen Analysten als wirksames Instrument betrachtet wird. 

Auch die Analyse anhand der hier genutzten Kriterien geht in diese Richtung. 

Die neue Grundgesetzregel ist ein klarer Fortschritt zur alten Regel. Sie hat jedoch 

Schwächen.828 Es werden nicht alle Verschuldungsarten berücksichtigt und die Durch-

setzbarkeit lässt aufgrund fehlender Sanktionen und externer Kontrolle zu wünschen 

übrig. Trotz einzelner Vorteile gegenüber dem Schweizer Vorbild und dem Vorschlag 

des Sachverständigenrates fällt sie doch insgesamt hinter diese zurück. 

Die Gesamtbewertung des Kriteriums ergibt einen Wert von 0,2, also neutral. 

Für das Ziel »Lastenüberwälzung verhindern« wird ein Wert von -0,1 erreicht, also eine 

0. Für »Flexibilität erhalten« wird ein Wert von 0,7 erreicht, also ein +. Das Universali-

tätsprinzip erreicht 0,5 Punkte, also ein +, das Nachhaltigkeitsprinzip mit 1,0 ebenso. 

Das Durchsetzbarkeitsprinzip erreicht -0,5 Punkte, also ein -, und das Transparenzprin-

zip 1,0 Punkte, also ein +.829 

                                                

823 Feld/Baskaran (2009), Freigang/Ragnitz (2009), Fuest (2010a), Feld (2010), Hüther (2010), Kirchhof 
(2010), Rother, et al. (2010) und Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung (2010) S. 207. 
824 Hausner/Simon (2009). 
825 Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2009) S. 9. 
826 Z.B. Mayer/Stähler (2009) und Fuest (2010b). 
827 Handelsblatt (2010c) S. 2. 
828 Für eine ausführliche Darstellung derselben vgl. Sachverständigenrat zur Begutachtung der 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2010) S. 199ff. 
829 Berechnung der Werte, vgl. Kapitel B.4.1: Gesamt: (-1*2+2*2+1+1-1*2-1*2+1+0+1+1)/14=0,2; Rest 
analog. 
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Tabelle 14: Bewertungsmatrix deutsche Schuldenbremse 
Quelle: eigene Erstellung 

Gesamtbewertung 

0 

Lastenüberwälzung verhindern 

Gesamtbewertung: 0 

Flexibilität erhalten 

Gesamtbewertung: + 

Universalitäts-
prinzip 

+ 

Alle Verschuldungsarten 

- 

Relevante Ausnahmetatbestände 

++ 

Nachhaltigkeits-
prinzip 

 + 

Keine ungedeckte Verschuldung 

+ 

Rückführung der Schulden 

+ 

Wirksame Sanktionen 

- 

Unabhängigkeit von Tagespolitik 

- 

Durchsetzbarkeits-
prinzip 

 - 

Schwer zu ändern 

+ 

Schwer zu missbrauchen 

0 

Transparenz-
prinzip 

+ 

Klare Definition 

+ 

Nachvollziehbar f. Bürger 

+ 

3.6 Das Gramm-Rudman-Hollings-Gesetz 

3.6.1 Beschreibung 

In den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts erlebten die Vereinigten Staaten v.a. 

unter Präsident Reagan einen rasanten Anstieg ihrer Verschuldung. In nur einem Jahr-

zehnt stieg die Schuldenquote um mehr als die Hälfte an.830 Nachdem mehrere vorange-

hende Versuche, das Defizit einzudämmen oder gesetzlich zu beschränken, gescheitert 

waren,831 wurde 1985 das »Balanced Budget and Emergency Deficit Control Act« be-

schlossen. Nach seinen Initiatoren wurde es auch das Gramm-Rudman-Hollings-Gesetz 

(GRH-Gesetz) genannt und unter diesem Namen bekannt. Vorbild waren die Vorschlä-

ge von Buchanan und Wagner.832 Die Regelungen eignen sich angesichts ihres vollstän-

                                                

830 Internationaler Währungsfonds (2010). 
831 Vgl. Kleist (1991) S. 44-48 für eine Übersicht. 
832 Buchanan/Wagner (1977). 
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digen Versagens nur als Negativbeispiel und sollen im Folgenden nur knapp dargestellt 

und diskutiert werden. 

Ziel des GRH-Gesetzes war die Erreichung eines ausgeglichenen Haushalts, 

konkret die stufenweise Rückführung des Defizits von 1986 bis 1991. Ausgehend von 

dem Defizit in 1985 wurde für jedes folgende Jahr eine Defizitobergrenze festgelegt, die 

stufenweise absank. So sollte der Haushalt ab 1991 ausgeglichen sein. 

Tabelle 15: Defizitziele des GRH-Gesetzes. 
Quelle: Kampmann (1995) S. 106; in Mrd. US-$. 

Haushaltsjahr 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

Defizitgrenze 171,9 144,0 108,0 72,0 36,0 0,0 

Der Präsident sollte für jedes Jahr einen Haushaltsentwurf vorlegen, der diesen 

Vorgaben entsprach. Wenn der vom Kongress ausgehandelte Gesamtetat die vorge-

schriebene Defizitgrenze überschritt, so sollten alle nicht explizit als Ausnahme defi-

nierten Ausgaben pauschal gekürzt werden, so dass die Gesamtgrenze wieder eingehal-

ten würde. Nach der Festlegung der nötigen pauschalen Kürzungen bestand noch die 

Möglichkeit diese pauschale Kürzung zu vermeiden, indem gezielte Kürzungen oder 

Steuererhöhungen durchgeführt würden. Für Rezessionen und Kriege galten Ausnahme-

regelungen. Abgesehen von der Ausnahme für schwere Rezessionen enthielt das Gesetz 

keine konjunkturreagiblen oder antizyklischen Elemente. Es galt immer die absolute, 

feste Kürzungssumme. 

Nach Problemen mit dem Vollzug und Bedenken bezüglich der Verfassungsmä-

ßigkeit wurde das Gesetz 1987 im »The Balanced Budget and Emergency Deficit Con-

trol Reaffirmation Act« überarbeitet. Neben kleineren Änderungen wurden im Wesent-

lichen folgende Modifikationen vorgenommen. Zum Einen wurden die zulässigen Defi-

zitobergrenzen erhöht und der anvisierte Budgetausgleich zeitlich nach hinten verscho-

ben. Zum Anderen wurde ein 10-Mrd.-Dollar-Puffer beschlossen, bevor die pauschalen 

Kürzungen griffen. Schließlich wurden weite Teile des Haushalts von den pauschalen 

Kürzungen im Falle einer Regelverletzung ausgenommen. Die Regel wurde gleichsam 

zahnlos. 1990 erfolgte mit dem »Budget Enforcement Act« (BEA) eine zweite Anpas-
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sung der Zielvorgaben und eine erneute Verschiebung des Defizitausgleichszeitpunkts 

des GRH-Gesetzes.833 

In der Praxis erwies sich das Gesetz als weitgehend wirkungsloser Fehlschlag. 

Schon im ersten Jahr seiner Geltung wurde die Defizithöchstgrenze nicht eingehalten. 

Auch gab es zwei Strategien, mit denen es einfach umgangen werden konnte. Zum Ei-

nen antizipierten viele Fachpolitiker drohende Kürzungen und brachten von vorneherein 

überhöhte Forderungen in den Haushaltsprozess ein, um sicherzustellen, dass auch im 

Falle einer Kürzung noch ausreichend Mittel vorhanden wären. Das Gesetz wirkte also 

teilweise gar kontraproduktiv. Zum Anderen sah es nur pauschale Kürzungen am Jah-

resanfang auf Basis der veranschlagten Haushaltszahlen vor. Abweichungen im Haus-

haltsvollzug wurden nicht berücksichtigt. 834 

Das Problem, dass die politische Kraft zur Durchsetzung der nötigen Kürzungen 

fehlte wurde »gelöst«, indem die Einsparungen in die Zukunft verschoben wurden. Die-

ses Prozedere wiederholte sich immer wieder, bis die Regelungen 1993 mit dem »Om-

nibus Budget Reconciliation Act« faktisch aufgegeben wurden. 

Tabelle 16: GRH Planzahlen vs. tatsächliche Werte. 
Quelle: Congressional Budget Office; in Mrd. US-$. 

Haushaltsjahr 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

Ursprüngliche Defizitgrenze 171,9 144,0 108,0 72,0 36,0 0,0 

Tatsächliches Defizit 237,9 168,4 192,3 205,4 277,6 321,4 

3.6.2 Diskussion 

Alle Verschuldungsarten 

Das GRH-Gesetz bezieht sich ausschließlich auf das Defizit des Bundeshaus-

halts. Sondervermögen, Sozialversicherungen oder gar die implizite Staatsverschuldung 

finden keinerlei Berücksichtigung. Viel schmaler könnte der Fokus kaum sein, aber 

immerhin wird dieser eine große Bereich adressiert. Insgesamt ist das Bild negativ, aber 

                                                

833 Vgl. Kaufmann (1989), Kleist (1991), Kampmann (1995) (auch für weitere Detailregelungen) und 
Wagschal/Wintermann (2006). 
834 Kaufmann (1989), Kleist (1991), Kampmann (1995) und Wagschal/Wintermann (2006). 
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nicht sehr schlecht. Es erfolgt daher eine schlechte Bewertung. Bewertung der Zieler-

reichung: - 

Ausnahmen für relevante Bereiche 

Die ganze Regelung ist sehr schematisch. Eine feste Summe sollte Jahr für Jahr 

abgebaut werden, unabhängig von äußeren Einflüssen. Lediglich für besonders schwere 

Ereignisse sollten Ausnahmen zulässig sein. Diese Ausnahme verhindert eine sehr 

schlechte Bewertung. Ansonsten wirkt die Regelung prozyklisch und behindert die 

Wirkung der automatischen Stabilisatoren. Sie ist daher negativ zu beurteilen. Bewer-

tung der Zielerreichung: - 

Keine ungedeckte Verschuldung 

Die Verwendung der Mittel wird in dieser Budgetregel überhaupt nicht themati-

siert. Andererseits kann sie als Übergangsregel hin zu einem vollständigen Schulden-

verbot gesehen werden. Das Ziel war ja ursprünglich, binnen 5 Jahren einen ausgegli-

chenen Haushalt zu erreichen und dauerhaft Defizite zu vermeiden. Da jede solche Re-

gel Übergangsfristen benötigt, muss man hier das Ziel betrachten und nicht den Weg 

dahin. Das Ziel ist ein Schuldenverbot, womit die Entstehung ungedeckter Verschul-

dung verhindert würde, womit wiederum dieses Kriterium voll erfüllt wäre. Der 10-

Mrd.-Dollar-Schwankungspuffer kann angesichts der Dimensionen vernachlässigt wer-

den. Bewertung der Zielerreichung: ++ 

Rückführung der Schulden 

Da es im Normalfall keine Ausnahmen gibt, bedarf es auch keiner Regelung zur 

Rückführung der dadurch entstandenen Schulden. Eine positive Bewertung ist also an-

gebracht. Lediglich in besonderen Situationen können Kredite aufgenommen werden. 

Hierfür gibt es keine Rückführungsregel. Das Kriterium ist also nicht voll erfüllt. Be-

wertung der Zielerreichung: + 

Wirksame Sanktionen 

Die pauschale Kürzung aller Budgets kann als Sanktion gewertet werden, die 

gleichzeitig den Missstand heilt. Allerdings war diese Sanktion de facto wirkungslos. So 

wurden zahlreiche Bereiche von den pauschalen Kürzungen ausgenommen, die Regel 

somit ausgehöhlt. Ferner antizipiertem die jeweiligen Fachpolitiker die Kürzungen und 

blähten die Einzelbudgets im Vorfeld der Kürzung künstlich auf, so dass sie nach der 

Kürzung das gewünschte Budget zur Verfügung hatten. Das ständige Verfehlen der Ein-
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sparziele belegt, dass die Sanktion wirkungslos war und daher negativ zu bewerten ist. 

Da es aber immerhin eine Regel gab, wird nur negativ, nicht sehr negativ bewertet. Be-

wertung der Zielerreichung: - 

Unabhängigkeit von Tagespolitik 

Es gab im GRH-Gesetz keine externe Kontrolle außerhalb des politischen Be-

triebs. Vielmehr eröffnete es Spielräume für Manipulationen. Die wohl gravierendste 

war die Möglichkeit, das Gesetz durch gezielt falsche Konjunkturprognosen auszuhe-

beln. Die pauschalen Kürzungen wurden nur am Anfang eines Jahres vorgenommen. 

Durch sehr optimistische Einnahmeschätzungen konnte man einen scheinbar regelkon-

formen Haushalt verabschieden, die später aufgrund von Mindereinnahmen auftreten-

den Lücken blieben ungeahndet.835 In dieser mangelnden Unabhängigkeit von der Ta-

gespolitik kann eine Ursache für das Scheitern des GRH-Gesetzes gesehen werden. Be-

wertung der Zielerreichung: -- 

Schwer zu ändern 

Dies war die entscheidende Achillesferse des GRH-Gesetzes. Es war nur ein ein-

faches Gesetz, das mit einfacher Mehrheit geändert werden konnte. Wenn es aber der 

Mehrheit des Parlaments nicht gelingt, einen ausgeglichenen Haushalt zu verabschie-

den, warum sollte sie sich dann von einem Gesetz zwingen lassen, das sie genauso ein-

fach ändern kann, wie sie die Defizite beschließt. Dies war auch das Problem in der 

Praxis. Das GRH-Gesetz entfaltete nicht den nötigen politischen Druck. Es war leichter, 

die Sparziele nach hinten zu verschieben. Hier kann also ein völliges Versagen konsta-

tiert werden. Bewertung der Zielerreichung: -- 

Schwer zu missbrauchen 

Da es – außer für besondere Krisen – keine Ausnahmen gab, gab es auch keine 

Regelungen für den Umgang mit diesen. Das Kriterium entfällt also hier. Bewertung der 

Zielerreichung: n.n. 

 

 

 

                                                

835 Vgl. Kaufmann (1989) S. 70ff. für empirische Evidenz, dass so verfahren wurde. 
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Klare Definition 

Das GRH-Gesetz ist vom Prinzip her sehr schlicht und einfach gehalten. Es hat 

eine klar definierte Kennziffer, für welche unzweideutige Zielwerte definiert wurden. 

Das Kriterium wird also voll erfüllt. Bewertung der Zielerreichung: ++ 

Nachvollziehbar für die Bürger 

Da es – außer für besondere Krisen – keine Ausnahmen gab, gab es auch keine 

Regelungen für den Umgang mit diesen. Ein schlichtes Verbot von Ausnahmen ist die 

denkbar einfachste und am leichtesten zu verstehende Regel. Andererseits gab es aber 

so zahlreiche Ausnahmeregeln bei den Kürzungsmechanismen, dass es für Laien völlig 

undurchsichtig wurde, welche Bereiche bei einer pauschalen Kürzung betroffen waren 

und welche nicht. Insgesamt also eine negative Bewertung. Bewertung der Zielerrei-

chung: - 

3.6.3 Evaluierung 

Die Gesamtbewertung des GRH-Gesetzes ergibt ein interessantes Bild. Obgleich 

einige zentrale Kriterien positiv bewertet werden konnten, ist es doch als ganzes ein 

vollständiger Fehlschlag. Obwohl es den Anforderungen klassischer Kriterienkataloge, 

wie dem von Kopits und Symansky836 oder den Forderungen von Buchanan und Wag-

ner837 weitgehend gerecht wird, ist es gescheitert. Das GRH-Gesetz kann als Musterbei-

spiel für den Wert des hier entwickelten ganzheitlichen Kriterienkataloges herangezo-

gen werden. Obwohl das Gesetz an sich einige begrüßenswerte Ansätze hat, vernachläs-

sigt es das Durchsetzbarkeitsprinzip. Es hat einen blinden Fleck. Dieser wurde ihm zum 

Verhängnis. Eine Regel, die sich so einfach aushebeln lässt, mag noch so gut sein, sie 

wird wirkungslos bleiben. Nur eine Regel, die alle relevanten Bereiche adressiert, hat 

eine Chance auf Erfolg. Das Scheitern des GRH-Gesetzes unterstreicht den Wert des 

hier verwendeten Kriterienkataloges. 

Die Gesamtbewertung des Kriteriums ergibt einen Wert von -0,6, also eine nega-

tive Gesamteinschätzung. Für das Ziel »Lastenüberwälzung verhindern« wird ein Wert 

von -0,4 erreicht, also gerade noch neutral. Für »Flexibilität erhalten« wird ein Wert von 

-0,8 erreicht, also eine negative Bewertung. Das Universalitätsprinzip erreicht -1 Punk-

                                                

836 Kopits/Symansky (1998). 
837 Buchanan/Wagner (1977). 
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te, also ein -, das Nachhaltigkeitsprinzip 1,5 Punkte, also ein ++, das Durchsetzbarkeits-

prinzip -1,6 Punkte, also ein --, und das Transparenzprinzip 0,5 Punkte, also ein +.838 Es 

besteht eine erstaunliche Heterogenität.  

Tabelle 17: Bewertungsmatrix GRH-Gesetz 
Quelle: eigene Erstellung 

Gesamtbewertung 

- 

Lastenüberwälzung verhindern 

Gesamtbewertung: 0 

Flexibilität erhalten 

Gesamtbewertung: - 

Universalitäts-
prinzip 

- 

Alle Verschuldungsarten 

- 

Relevante Ausnahmetatbestände 

- 

Nachhaltigkeits-
prinzip 

++  

Keine ungedeckte Verschuldung 

 ++ 

Rückführung der Schulden 

 + 

Wirksame Sanktionen 

- 

Unabhängigkeit von Tagespolitik 

 -- 

Durchsetzbarkeits-
prinzip 

--  

Schwer zu ändern 

-- 

Schwer zu missbrauchen 

 n.n. 

Transparenz-
prinzip 

+ 

Klare Definition 

++ 

Nachvollziehbar f. Bürger 

- 

3.7 Der europäische Stabilitäts- und Wachstumspakt 

3.7.1 Beschreibung 

Die europäische Schuldenkrise 2010 war begleitet von Spekulationen über das 

Zerbrechen der Euro-Währungsunion, wirtschaftlichen Turbulenzen und politischen 

Schwierigkeiten. Sie war ein eindrucksvoller Beleg für sowohl das Scheitern des euro-

päischen Stabilitäts- und Wachstumspaktes (ESWP), als auch der Notwendigkeit einer 

wirksamen Schuldenbegrenzung. Trotz seines Scheiterns soll der ESWP hier in aller 

Kürze diskutiert werden, um anhand der Kriterienmatrix die Schwachstellen aufzuzei-

gen. Auf eine Diskussion der diversen Reformvorschläge wird verzichtet, da sich hier 

                                                

838 Berechnung der Werte, vgl. Kapitel B.4.1: Gesamt: (-1*2+-1*2+2+1-1*2-2*2-2+2-1)/13=-0,61; Rest 
analog. 
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gegenwärtig noch keine klare Linie erkennen lässt, welche Ansätze sich durchsetzen 

werden, und die Vielzahl der Vorschläge den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde.839 

Der EWSP geht auf die im Vorfeld der Euro-Einführung festgelegten Maa-

stricht-Kriterien zurück, die erste Version des EWSP wurde 1997, die gegenwärtige 

Version wurde 2005 beschlossen.840 Während die Maastricht-Kriterien und der ur-

sprüngliche Pakt vor allem von dem Drängen Deutschlands nach möglichst strengen 

Regeln geprägt waren, wurde die Reform beschlossen, weil Deutschland und Frankreich 

die Regeln aufweichen wollten, um wegen ihrer wiederholten Verstöße nicht sanktio-

niert zu werden. 

Ziel des ESWP ist es, die Verschuldung in den Euro-Staaten zu begrenzen, um 

die Stabilität der gemeinsamen Währung zu sichern und fiskalische Probleme und infla-

tionäre Tendenzen zu vermeiden. Im Kern besagt der EWSP, dass die Schuldenquote 

der EWU-Länder 60 v.H. des BIP, die Defizitquote 3 v.H. des BIP nicht überschreiten 

dürfen. Die öffentlichen Haushalte sollen im Normalfall nahezu ausgeglichen sein. Bei 

drohenden Regelverstößen kann die Europäische Kommission Frühwarnbriefe ver-

schicken, bei tatsächlichen Regelverletzungen kann der Europäische Rat Sanktionen 

verhängen. Allerdings wird eine „ausnahmsweise und vorübergehende“ Überschreitung 

des Referenzwerts der Defizitquote in einigen Ausnahmefällen geduldet.841 Diverse 

Sonderfaktoren, bis hin zu Ausgaben für die Entwicklungshilfe oder politische Refor-

men, werden dabei ebenfalls berücksichtigt.842 Schließlich gibt es längere Übergangsfri-

sten zum Abbau des Defizits. Eine Verletzung des Referenzwertes der Schuldenquote 

zieht de facto keine Folgen nach sich. Abgesehen von diesen stark aufgeweichten Gren-

zen wurde auch das Defizitverfahren, das zu Sanktionen führen könnte, aufgeweicht 

und politisiert, so dass Verstöße gegen den EWSP faktisch keine Bestrafung nach sich 

ziehen.843 

                                                

839 Ein Reformvorschlag, der auf den Erkenntnissen dieser Arbeit beruht findet sich bei Berthold/Koch 
(2011). 
840 Vgl. für eine ausführliche Darstellung und Diskussion des EWSP z.B. Coeuré/Pisani-Ferry (2005), 
Donges, et al. (2005), Hausner (2005), Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung (2009) S. 84ff. und Hentschelmann (2010). Siehe Palm (2004) zum Verfahren gegen 
Deutschland und Frankreich. 
841 Art. 104 Abs. 2a EG-Vertrag. 
842 Art. 104 Abs. 3 EG-Vertrag. 
843 Für eine detaillierte Beschreibung des Verfahrens vgl. Sachverständigenrat zur Begutachtung der 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2009) S. 86. 
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3.7.2 Diskussion 

Alle Verschuldungsarten 

Die Defizit- und Schuldenstandsquoten beziehen sich auf den ganzen staatlichen 

Sektor, also auch die Sozialversicherungen und Gebietskörperschaften. Es wird also die 

ganze explizite Staatsverschuldung berücksichtigt. Allerdings bleibt auch hier die impli-

zite Staatsverschuldung außen vor. Wie in den oben diskutierten vergleichbaren Fällen, 

erfolgt daher eine neutrale Einschätzung. Bewertung der Zielerreichung: 0 

Ausnahmen für relevante Bereiche 

Der ESWP gibt ausgeglichene Haushalte als Ziel vor, gestattet aber Defizite bis 

zu 3 v.H. des BIP. Darüber hinaus gibt es weitere Ausnahmetatbestände für Konjunk-

turkrisen und besondere Ereignisse. Es besteht also erhebliches Verschuldungspotential, 

das zur flexiblen Reaktion und für die nötigen Ausnahmetatbestände genutzt werden 

kann, auch wenn der genannte Referenzwert unspezifisch und nicht auf den tatsächli-

chen Bedarf angepasst ist. Allerdings sind die zulässigen Defizite nicht an die Ausnah-

metatbestände gebunden. Sie können für strukturelle Defizite verwendet werden, was 

auch in der Vergangenheit häufig geschah. Wenn aber ein Land seine zulässigen Defi-

zitspielräume schon in Normalzeiten ausschöpft, fehlt wiederum die Flexibilität in der 

Krise, so dass es gegen den ESWP verstoßen muss, um konjunkturelle Dellen auszu-

gleichen. Allerdings sind diese Verstöße, gerade in Verbindung mit den Ausnahmere-

geln und Übergangsfristen, leicht durchführbar. Das heißt, dass den Ländern de facto, 

aufgrund der niedrigen Bindewirkung des Paktes, die volle Flexibilität erhalten bleibt, 

sich in Krisen zu verschulden. Da die Flexibilität erhalten bleibt, erfolgt eine positive 

Bewertung. Da dies jedoch oft mit einer Ziel- und Regelverletzung einhergeht, erfolgt 

keine sehr gute Bewertung. Bewertung der Zielerreichung: + 

Keine ungedeckte Verschuldung 

Der ESWP betrachtet nicht die Investitionstätigkeit. Die Defizite können rein 

konsumorientiert sein und somit ungedeckte Verschuldung erzeugen. Auch sind Desin-

vestitionen möglich, ohne dass dies berücksichtigt würde. Dafür zieht er die bekannte 

Schuldenstandsgrenze. Diese würde – wenn sie denn wirksam wäre – das maximale 

Niveau der ungedeckten Verschuldung immerhin begrenzen. Man kann also nicht be-

haupten, dass das eigentliche Ziel erreicht würde, aber immerhin gibt es eine Grenze. 

Bewertung der Zielerreichung: 0 
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Rückführung der Schulden 

Überschüsse in Boom-Zeiten sind zwar aus Sicht des ESWP wünschenswert, 

werden aber in keiner Form eingefordert. Auch gibt es keinerlei Buchhaltung, wofür 

bestimmte Kredite aufgenommen wurden und welche Summen auszugleichen wären. 

Einmal aufgenommene Kredite können also dauerhaft stehen bleiben und sich aufsum-

mieren. Das Ziel wird folglich verfehlt. Man könnte jedoch auf die insgesamt begren-

zende Wirkung der Schuldenstandsregel verweisen. Sollten Defizite im Abschwung 

eine Verletzung dieser Marke bewirken, so müssten eigentlich Überschüsse im Auf-

schwung erzielt werden, um die Marke »60 v.H. des BIP« wieder einzuhalten. In dieser 

Grenzsituation würde der Pakt also theoretisch eine zumindest relative Rückführung der 

vorher aufgenommenen Kredite fordern. Da es also in bestimmten Situationen eine Re-

gel gibt, die zwar schwach ausgeprägt, aber immerhin vorhanden ist, erfolgt eine 

schlechte, keine sehr schlechte Einschätzung. Bewertung der Zielerreichung: - 

Wirksame Sanktionen 

Auf dem Papier sieht der ESWP Sanktionen vor. Beginnend mit politischem 

Druck verschärfen sich diese bis hin zu Strafzahlungen. De facto sind diese jedoch spä-

testens seit der letzten Reform des Paktes zu leeren Drohungen verkommen. Insbeson-

dere die Politisierung des Sanktionsverfahrens ist hier als Faktor zu nennen. Es gibt kei-

ne Automatismen, Maßnahmen müssen von den Ländern beschlossen werden, wobei 

die Defizitsünder an der Abstimmung über ihre Sanktionen beteiligt werden. Immerhin 

gibt es den politischen Druck, den der Gesichtsverlust durch eine offizielle Rüge aus 

Brüssel auslösen kann. Bewertung der Zielerreichung: - 

Unabhängigkeit von Tagespolitik 

Die Referenzwerte des EWSP sind eindeutig und unabhängig von der Tagespoli-

tik. Bei allem anderen kann man dies nicht behaupten. Der Umgang mit Regelverstö-

ßen, der Sanktionsprozess, die Prognosen, sie alle unterliegen politischen Einflüssen. 

Bis vor Kurzem wurden – wie das Beispiel Griechenland zeigt – noch nicht einmal die 

Statistiken von einer unabhängigen Seite überprüft. Spätestens seit der Reform des Pak-

tes hat die Politik so viele Möglichkeiten, die Regeln des Paktes zu umgehen, dass man 

von einer klaren Zielverfehlung sprechen muss. Bewertung der Zielerreichung: -- 
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Schwer zu ändern 

Als europäischer Vertrag ist der EWSP nicht den politischen Schwankungen der 

einzelnen Länder unterworfen. Will eine Regierung die Regeln anpassen, so muss sie 

erst die anderen europäischen Staaten für ihre Position gewinnen. Dies stellt grundsätz-

lich eine signifikante Hürde dar. Die Erfahrungen mit der letzten Reform zeigen jedoch 

auch, dass gerade größere Länder verhältnismäßig einfach die nötigen Mehrheiten orga-

nisieren konnten. Daher eine leichte Abwertung und eine nur gute Beurteilung. Bewer-

tung der Zielerreichung: + 

Schwer zu missbrauchen 

Seit die klaren Grenzwerte mit ausgesprochen schwammigen Ausnahmen er-

gänzt wurden, fällt es, wie die politische Praxis gezeigt hat, sehr leicht, die Regeln zu 

missbrauchen. Hinzu kommt, dass die allgemeine Defizitregel sehr unspezifisch ist und 

daher nicht nur für die nützlichen Ausnahmetatbestände genutzt werden kann, sondern 

auch für andere Ausgaben. Bewertung der Zielerreichung: -- 

Klare Definition 

Die beiden entscheidenden Kriterien sind eindeutig und klar. Sie werden jedoch 

durch eine Reihe vager Ergänzungen aufgeweicht. So ist es einerseits für die Öffent-

lichkeit klar und transparent, ob ein Land die Kriterien einhält oder überschreitet. In-

transparent hingegen ist die Frage, wann ein formaler Verstoß vorliegt und noch mehr, 

wann mit Sanktionen zu rechnen ist. Bewertung der Zielerreichung: 0 

Nachvollziehbar für die Bürger 

Die Defizitquote ist ein klares und gut nachvollziehbares Kriterium. Die diver-

sen Sonderregeln, Ausnahmen und der vielschichtige politische Prozess hingegen sind 

für Laien kaum verständlich. Auch ist der Zusammenhang zwischen allgemein zulässi-

gen Defiziten und den speziellen Tatbeständen, für die kurz- und mittelfristige Ver-

schuldung angebracht sind, kaum sichtbar. Somit wird das Ziel insgesamt nicht erreicht. 

Bewertung der Zielerreichung: - 

3.7.3 Evaluierung 

Die eingangs schon genannten Probleme nehmen das Ergebnis der Evaluierung 

schon fast vorweg. Der ESWP ist gescheitert und konnte seine Ziele nicht erreichen. 

Folgerichtig kommt auch die hier vorgenommene Analyse zu einem insgesamt negati-
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ven Ergebnis. Die Gesamtbewertung des ESWP ergibt einen Wert von -0,5, also ein -. 

Allerdings ist nicht alles nur schlecht. In der ursprünglichen Intention zeigen sich posi-

tive Ansätze. Die Kriterienmatrix offenbart die Gründe für das Scheitern des ESWP. Für 

das Ziel »Lastenüberwälzung verhindern« wird ein Wert von -0,3 erreicht, also noch 

eine 0. Für »Flexibilität erhalten« wird ein Wert von -0,7 erreicht, also ein -. Das Uni-

versalitätsprinzip erreicht 0,5 Punkte, also ein +, das Nachhaltigkeitsprinzip -0,5 Punkte, 

also ein -, das Durchsetzbarkeitsprinzip -1,2 Punkte, also ein -, und das Transparenz-

prinzip -0,5 Punkte, also ein -.844 Offensichtlich liegt auch hier die große Schwachstelle 

wieder im Bereich der Durchsetzbarkeit. Es gelingt nicht, die Politik zur Durchsetzung 

der eigentlich halbwegs brauchbaren Ziele zu zwingen. So bestätigt sich, dass eine Re-

gel nur so viel wert ist, wie ihre politische Bindekraft und ihr Sanktionspotential. Will 

man wirksame Regeln erarbeiten, so müssen sich diese auf die Lösung dieses Kernpro-

blems konzentrieren. 

Tabelle 18: Bewertungsmatrix Europäischer Stabilitäts- und Wachstumspakt. 

Quelle: eigene Erstellung. 

Gesamtbewertung 

- 

Lastenüberwälzung verhindern 

Gesamtbewertung: 0 

Flexibilität erhalten 

Gesamtbewertung: - 

Universalitäts-
prinzip 

+ 

Alle Verschuldungsarten 

0 

Relevante Ausnahmetatbestände 

+ 

Nachhaltigkeits-
prinzip 

-  

Keine ungedeckte Verschuldung 

0 

Rückführung der Schulden 

 - 

Wirksame Sanktionen 

- 

Unabhängigkeit von Tagespolitik 

-- 

Durchsetzbarkeits-
prinzip 

-  

Schwer zu ändern 

+ 

Schwer zu missbrauchen 

-- 

Transparenz-
prinzip 

 - 

Klare Definition 

0 

Nachvollziehbar für Bürger 

- 

                                                

844 Berechnung der Werte, vgl. Kapitel B.4.1: Gesamt: (0*2+1*2+0-1-1*2-2*2+1-2+0-1)/14=-0,5; Rest 
analog. 
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4 Ein neuer Ansatz: Die qualifizierte Lastenbremse 

Die ausführliche Analyse des Vorkapitels zeigt einerseits, dass die beiden 

Schuldenbremsen und die Schuldenschranke gute Ansätze liefern, andererseits aber 

auch, dass es bei allen vorgestellten Modellen noch (zum Teil erheblichen) Verbesse-

rungsbedarf gibt. Wenn es gelänge, das Beste aus diesen drei Konzepten zu vereinen 

und so zu ergänzen, dass die verbleibenden Schwächen ausgemerzt würden, entstünde 

eine Budgetregel, die sowohl den theoretischen, wie auch den praktischen Anforderun-

gen voll genügen würde. Erstmals liefert diese Arbeit einen systematischen Vergleich, 

verbunden mit einem umfassenden Kriterienkatalog. Erst so lassen sich die besten be-

stehenden Vorschläge herausdestillieren, die bestehenden Lücken systematisch benen-

nen und schließen. 

Die in dieser Arbeit entwickelte Kriterienmatrix spiegelt die Anforderungen der 

verschiedenen Stränge der ökonomischen Theorie an eine wirksame und effiziente Bud-

getregel wieder. Sie ist darüber hinaus so ausgestaltet, dass sie auch den normativ-

ethischen Anforderungen an eine »gute« Verschuldungspolitik gerecht wird. Erst diese 

umfassende Gesamtsicht, welche die verschiedenen relevanten Aspekte zeigt, ermög-

licht die Entwicklung einer ebenso umfassenden Budgetregel. Als Analyserahmen zeigt 

sie die Stärken und Schwächen der hier überprüften Konzepte auf und gibt somit die 

Blaupause für ein verbessertes Kombimodell. Die gut bewerteten Elemente der drei 

Ausgangsmodelle können entsprechend übernommen werden, dort, wo es zu einer kriti-

schen Einschätzung kam, müssen verbesserte Ansätze erarbeitet werden. 

Im folgenden werden die einzelnen Kriterien erneut aufgegriffen und Möglich-

keiten zu ihrer Umsetzung diskutiert. Besonders auffällig ist, dass zwei Kriterien von 

keinem Modell erfüllt wurden: „Alle Verschuldungsarten“ und „Unabhängigkeit von 

der Tagespolitik“. In allen anderen Bereichen liegen nützliche Vorschläge auf dem 

Tisch, so dass nur die jeweils besten Ansätze kombiniert und ggf. weiterentwickelt wer-

den müssen. Bei diesen beiden jedoch gilt es, erweiternde Vorschläge zu machen. 

4.1 Universalität: Bekämpfung der impliziten Staatsverschuldung  

Das erste Kriterium, Alle Verschuldungsarten, ist von entscheidender Bedeutung 

für die Sinnhaftigkeit der ganzen Regel. Was hilft eine Regelung, die nur einen Teil des 
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Problems erfasst? Dennoch wird dieses Kriterium nie besser als neutral bewertet. Allen 

Vorschlägen ist dieser blinde Fleck gemein: sie ignorieren die implizite Staatsverschul-

dung. Will man die Lastenüberwälzung auf künftige Generationen vermeiden, so muss 

zwingend auch die implizite Staatsverschuldung begrenzt werden. 

Es gilt daher, die guten Regelungen der drei Ausgangsmodelle zur expliziten 

Staatsverschuldung um eine Komponente für die implizite Verschuldung zu ergänzen. 

Der strukturell ausgeglichene staatliche Finanzierungssaldo muss um eine ausgegliche-

ne Generationenbilanz ergänzt werden.845 Wenn es gelänge, die Politik zu einer Offen-

legung und Berücksichtigung impliziter Lasten zu zwingen, so wäre dies nicht nur ein 

Segen für künftige Generationen, sondern würde auch die Transparenz und Qualität der 

gegenwärtigen Politik erhöhen.  

Diese Arbeit schlägt die Einführung einer »Staatsbilanz« vor, welche alle zu-

künftigen Lasten und Zahlungsverpflichtungen, also implizite und explizite Verschul-

dung umfasst. Diese Bilanz sollte einen Konjunkturposten enthalten, der eine zyklische 

Anpassung der laufenden Ausgaben ermöglicht, wie dies die drei Ausgangsmodelle 

vorsehen. Außerdem die bei den Ausnahmen beschriebenen Sonderkonten. Ansonsten 

sollte sie ausgeglichen sein. Dies bedeutet: die Politik wird gezwungen, die gegenwärti-

ge Gesetzgebung, insbesondere Leistungszusagen, so anzupassen, dass sie von den zu-

künftigen Einnahmen gedeckt werden. Sollte sie dies nicht wollen, hat sie alternativ die 

Möglichkeit, entsprechende Rücklagen zu bilden und die Bilanz so auszugleichen. Sol-

len neue Leistungen eingeführt werden, so müssen dafür entweder Rücklagen gebildet, 

oder Einahmen erhöht, oder andere Leistungen gekürzt werden. So werden die tatsäch-

lichen Kosten schon bei der Einführung offenbar. 

Ausnahmen für relevante Bereiche 

Hier können die Regeln der drei Ausgangsmodelle vom Prinzip her übernom-

men werden. Der Konjunkturfaktor, der das Ausgabenplafond an die Konjunktur an-

passt, lässt die automatischen Stabilisatoren und die Steuerglättung weiterhin wirken. 

Das Ausgleichskonto erlaubt die Reaktion auf Fehlschätzungen. Die Sonderregel er-

möglicht Flexibilität in Ausnahmesituationen. Ergänzend wird jedoch hier vorgeschla-

gen, für alle drei Abweichungsmöglichkeiten vom grundsätzlichen Schuldenverbot ein 

                                                

845 Hier spielt der konjunkturelle Aspekt keine Rolle, da die langfristigen Berechnungen der Generatio-
nenbilanzen ohnehin Konjunkturbereinigt sind. 
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eigenes Konto zu führen, auf den die Abweichung saldiert werden. Ein Ausgleichskon-

to, auf dem alle kurzfristigen Abweichung, insbesondere aufgrund von Fehlschätzungen 

verbucht werden. Ein Konjunkturkonto für die mittelfristige Verschuldung, um zu über-

prüfen, dass der Gesamtsaldo über die Konjunktur auch wirklich ausgeglichen wird. 

Schließlich ein Sonderkonto auf den Kredite für Sondersituationen geführt werden. Ex-

plizit ein eigenes Konto für jeden Bereich zu führen, erhöht die Transparenz und Nach-

vollziehbarkeit, insbesondere für die Öffentlichkeit. 846 

4.2 Nachhaltigkeit: Goldene Regel vs. strukturellem Schuldenverbot 

Keine ungedeckte Verschuldung 

Wie kann man erreichen, dass es nicht zu langfristigen Verbindlichkeiten 

kommt, denen kein entsprechender Wert gegenübersteht? Immer wieder ist in dieser 

Arbeit die Frage nach den Vor- und Nachteilen einer Goldenen Regel, im Vergleich zu 

einem Schuldenverbot aufgekommen. Bei einer Goldenen Regel dürfen Investitionen 

durch Kredite finanziert werden, bei einem strukturellen Schuldenverbot müssen Inve-

stitionen durch Rücklagen oder aus dem laufenden Haushalt finanziert werden. Beide 

Regeln haben ihre Vor- und Nachteile.847 Die Goldene Regel ermöglicht einen schnelle-

ren Aufbau des Kapitalstocks und die Verteilung von Lasten. Dafür ist sie leicht zu 

missbrauchen und kann zu einer höheren Verschuldung führen. Das Schuldenverbot 

vermeidet diese Gefahr, lässt aber auch das investive Potential von Krediten ungenutzt. 

Somit bringen beide einen Nutzen, erreichen aber beide nicht den Optimalzustand. Dies 

zeigt sich auch bei obigem Vergleich von Schuldenbremse und Schuldenschranke. Bei-

de Ansätze haben bei diesem Kriterium eine gute, aber nicht sehr gute Bewertung erhal-

ten. An diesem Punkt wird man wohl hinnehmen müssen, dass es in der Praxis keinen 

perfekten Weg gibt, und die für die entsprechende Situation geeignete Second-Best-

Lösung wählen müssen. 

                                                

846 Schlichte Schuldenverbote lassen sich umgehen, indem implizite Verpflichtungen eingegangen wer-
den. Z.B. hat die Bundesregierung im Zuge der Finanz- und Eurokrise erhebliche Garantien ausgespro-
chen. Diese trüben im Moment nicht die Finanzstatistik, können aber dennoch später erhebliche Kosten 
verursachen. Mit solchen Garantien ließen sich auch die hier skizzierten Regelungen aushebeln. Daher 
sind sie zu bewerten und in der Staatsbilanz auszuweisen. Die nötigen Rückstellungen fallen unter die 
jeweiligen Ausnahmeregeln. 
847 Siehe A.1.4 für die Details der Diskussion und weiterführende Quellenangaben. 
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Die Goldene Regel kann, wenn es tatsächlich gelingt, alle Abschreibungen kor-

rekt einzubeziehen, die Vermögensentwicklung besser abbilden. Auch wird ihr eine 

wachstumsfördernde Wirkung zugeschrieben. Der Nachteil jedoch ist, dass dies in der 

Praxis als schwer verwirklichbar gilt, und dass sich mit der Goldenen Regel viele Mani-

pulationsmöglichkeiten eröffnen. 

Die Befürworter eines strukturellen Schuldenverbots verweisen darauf, dass die 

praktischen und polit-ökonomischen Nachteile der Goldenen Regel schwerer wiegen als 

ihre Vorteile. Sie befürworten daher den schlichteren, aber dafür einfacher durchzuset-

zenden Weg des Schuldenverbots.  

Diese Arbeit vertritt die Ansicht, dass man nicht grundsätzlich eine der beiden 

Varianten bevorzugen oder verwerfen kann. Bei richtiger Ausgestaltung sind sie beide 

gut, aber beide nicht perfekt. Welcher der Vorzug zu geben ist, hängt daher an den Um-

ständen. In einer sich entwickelnden Volkswirtschaft, die sich noch im Aufbau ihres 

Kapitalstocks und ihrer Infrastruktur befindet, wiegt der Investitionsaspekt besonders 

schwer. Hier scheint es sinnvoll, sich für eine Goldene Regel zu entscheiden. Soll die 

Budgetregel jedoch in einer entwickelten Volkswirtschaft gelten, in der wie in Deutsch-

land die Nettoinvestitionen ohnehin gegen Null tendieren, so ist das strukturelle Schul-

denverbot das Mittel der Wahl. Denn bei einer niedrigen Nettoinvestition entsteht durch 

die Goldene Regel ohnehin nur ein kleiner Spielraum. Wenn aber der Vorteil einer Re-

gel gegen Null geht, ihre Nachteile aber unverändert bestehen, macht es wenig Sinn, sie 

zu wählen. Hier ist es daher sinnvoll, die polit-ökonomischen Probleme durch ein 

schlichtes strukturelles Schuldenverbot zu umgehen. Wichtig ist aber, dass auch hier 

Erlöse aus Desinvestitionen und Sondereinnahmen zur Schuldentilgung verwendet wer-

den. Für Deutschland empfiehlt es sich also, den gewählten Weg beizubehalten. 

Rückführung der Schulden 

Bei diesem Kriterium empfiehlt sich eine modifizierte Mischung aus deutscher 

Schuldenbremse und dem Vorschlag des Sachverständigenrates. Wie gehabt, werden 

kurzfristige Schulden über den Konjunkturzyklus durch die Anpassung des Ausgaben-

plafonds automatisch ausgeglichen. Im Bezug auf das Ausgleichskonto empfiehlt sich 

die strenge Vorgehensweise des Sachverständigenrates, der nach relativ kurzer und klar 

definierter Zeit einen Automatismus in Kraft setzt, wodurch eine Rückführung eventuel-

ler Defizite erzwungen wird. So wird vermieden, dass das Ausgleichskonto zum Ver-

schiebebahnhof wird. Bei Krediten im Rahmen der Sonderregel sollte der Ansatz der 
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deutschen Schuldenbremse gewählt und noch weiter verschärft werden. Um zu verhin-

dern, dass sich außerplanmäßige Schulden zunehmend aufeinandertürmen, ist es sinn-

voll, jedes Kreditpaket mit einem Tilgungsplan zu verknüpfen.848 Aber um zu verhin-

dern, dass die Regel verwässert wird, müssen die Tilgungen zeitnah beginnen und der 

Zeitraum über den getilgt wird, muss mit Art und Ausmaß der Sondersituation korrelie-

ren.  

An dieser Stelle sei ein kurzer Exkurs zu der Frage nach der Rückzahlung der 

bereits aufgelaufenen Verschuldung erlaubt. In der öffentlichen Diskussion hört man 

immer wieder die Frage: »Wie soll dieser Schuldenberg jemals abgetragen werden?« 

Die Antwort lautet: »Gar nicht, muss er auch nicht.« Es wäre schon ein großer Erfolg, 

den absoluten Schuldenstand konstant zu halten. Warum sollte die gegenwärtige Gene-

ration alleine die Lasten für frühere Fehler zahlen? Vielmehr können diese über die Zu-

kunft verteilt werden. Wird der Schuldenstand konstant gehalten, so werden Wirt-

schaftswachstum und Inflation die Schuldenquote ganz von selbst reduzieren und so die 

Belastung abbauen. Allerdings sollte darauf geachtet werden, dass Einnahmen aus De-

sinvestitionen, z.B. Privatisierungserlöse, zur Reduktion der Altschulden verwendet 

werden. Aus Transparenzgründen könnte man in Erwägung ziehen, alle Altlasten in 

einem „Altlastenfonds“ zu bündeln und die damit verbundenen Kosten gesondert aus-

zuweisen und zu finanzieren. 

4.3 Durchsetzbarkeit: Das Bundesbankprinzip 

Um die Einhaltung der Regel zu erzwingen, müssen Verstöße durch wirksame 

Sanktionen geahndet werden. Wie in C.1.2 diskutiert, sollten dabei die drei relevanten 

Ebenen beachtet werden: Bürger, Politik und Staat. Der Sachverständigenrat schlägt in 

seinem Modell als einziger eine Sanktion vor: eine automatische Strafsteuer, die gleich-

zeitig die verschiedenen Probleme adressiert. Sie behebt den Missstand und setzt 

gleichzeitig die Politik unter Druck, indem sie die Bürger verärgert. Die Bürger werden 

eine solche Steuer vermeiden wollen und schon im Vorfeld gut beobachten, ob das 

Ausgleichskonto wieder gedeckt wird.  

Ergänzend bedarf es aber auch guter Anreize für die einzelnen Gebietskörper-

schaften, die über No-Bailout-Regeln erreicht werden können. Eine gute Insolvenzord-

                                                

848 Dies wird auch vom Bundesrechnungshof so gefordert, vgl. Handelsblatt (2004). 
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nung sollte die ganze Budgetregel gleichsam überwölben. Sie verleiht dieser die nötige 

Glaubwürdigkeit. Außerdem bindet sie die Kapitalmärkte als Verbündete mit ein, da 

diese eventuelle Abweichungen von der Budgetregeln mit höheren Zinsen bestrafen 

würden. 

Unabhängigkeit von Tagespolitik 

Neben dem bereits diskutiertem Kriterium „alle Verschuldungsarten“ ist dies das 

einzige Kriterium, das bei keinem Modell eine positive Bewertung erhalten hat. Offen-

sichtlich ist auch dies ein Punkt, an dem es sich lohnen würde, ein neues Element ins 

Spiel zu bringen. 

Die polit-ökonomische Analyse in Kapitel A.4 hat gezeigt, dass Politiker immer 

versuchen werden (oder müssen), sich zusätzliche Spielräume zu verschaffen, um ihre 

Wahlchancen zu verbessern. Die rückblickende Analyse früherer Budgetregeln hat dies 

bestätigt und auch bei den jüngsten Konzepten besteht diese Gefahr. Wenn die Erstel-

lung von Konjunkturprognosen, von denen das Ausgabenplafonds abhängt, oder die 

Festlegung von Tilgungsplänen, das Führen von Ausgleichskonten oder gar die Verhän-

gung von Sanktionen im Verantwortungsbereich der Regierung liegen, so wird das über 

kurz oder lang zu Problemen führen. Spätestens wenn eine Regierung in einem Wahl-

jahr an ihren Erfolgsaussichten zweifeln muss, wird sie in Versuchung geraten, ihre 

Fesseln durch kreative Buchhaltung zu lockern, um noch Wahlgeschenke verteilen zu 

können. Die Geschichte ist voll von solchen Beispielen. Eine zentrale Ursache ist die 

Zeitinkonsistenz optimaler Politikentscheidungen.849 

Doch wie ließe sich dieses Problem vermeiden? Die politische Ökonomie zeigt, 

dass die Bürger einer Fiskalillusion unterliegen und solches Fehlverhalten kaum sank-

tionieren.850 Popper weist darauf hin, dass sie es auch kaum könnten, selbst wenn sie 

wollten.851 

Gibt es positive Vorbilder, an denen man sich orientieren könnte? Beispiele bei 

denen das Problem der Zeitinkonsistenz überwunden wurde? In der Tat gibt es ein Vor-

bild an dem man sich orientieren könnte: die unabhängige Geldpolitik. Die Geldpolitik 

litt im gleichen Maße unter der kurzfristigen Orientierung der Politik und darunter, dass 

                                                

849 Kydland/Prescott (1977), Barro/Gordon (1983), Persson/Svensson (1989) und Roubini/Sachs (1989). 
850 Z.B. Buchanan/Wagner (1977) und Alesina/Perotti (1995). 
851 Popper (1988). 



 

 285 

sie als strategisches Instrument zum Macherhalt missbraucht wurde. Das Problem wur-

de gelöst, indem die Politik eine klare Zielvorgabe (»Geldwertstabilität«) gab, die Aus-

führung aber an eine unabhängige Institution delegierte. Die Erfolge sind bekannt. Na-

türlich ist dieses Vorgehen nicht eins zu eins auf die Fiskalpolitik übertragbar. Die Bud-

gethoheit des Parlamentes ist Kernpunkt des westlichen Demokratieverständnisses und 

eine Aufgabe derselben wäre demokratietheoretisch höchst bedenklich. Es ist essentiell, 

dass ein demokratisch legitimiertes Gremium über die Verwendung der Steuermittel 

entscheidet. Dennoch lassen sich Elemente der unabhängigen Geldpolitik auf die Fis-

kalpolitik übertragen.  

Es gibt auch hier drei Ebenen: die Festlegung der grundsätzlichen Spielregeln, 

die Übersetzung derselben in ein konkretes Ausgabenniveau und die Entscheidung über 

die Mittelverwendung. Das Erste geschieht durch eine demokratisch legitimierte Rege-

lung in der Verfassung. Auf der zweiten Ebene geht es um die Anwendung der Regeln. 

Bei der Festlegung des Ausgabenniveaus stellt sich auch die Frage, wie dieses zu finan-

zieren ist. Hier drohen die missbräuchlichen Umgehungsmaßnahmen, um ein höheres 

Ausgabenniveau zu erreichen. Hier werden auch die Rechte künftiger Generationen 

verletzt. Auf der dritten Ebene schließlich wird entschieden, wie die Mittel konkret 

verwendet werden. Dies hängt, sogar noch mehr als die Frage des Ausgabenniveaus, an 

den aktuellen Präferenzen, die sich in den jeweiligen Mehrheitsverhältnissen widerspie-

geln. Natürlich kann die Ökonomie zu der Mittelverwendung und dem Ausgabenniveau 

Empfehlungen abgeben, was effizienter ist und zu einer besseren wirtschaftlichen Ent-

wicklung führt. Allerdings steht es dem Souverän in einer Demokratie natürlich frei, 

einen Weg zu wählen, der zwar ineffizient sein mag, aber dafür anderen Präferenzen 

besser gerecht wird. Die Missachtung der Verfassungsregeln und die Ausbeutung künf-

tiger Generationen steht ihm jedoch nicht zu. Auch die Kontrolle der Einhaltung muss 

nicht unbedingt beim Parlament liegen. 

Warum also nicht diesen Teil der zweiten Ebene in die Verantwortung einer un-

abhängigen Institution übertragen? Während die Festlegung der Regeln und die Ver-

wendung der Mittel jederzeit demokratisch legitimiert ist, kann die Übersetzung und 

Kontrolle der Regeln vor Missbrauch geschützt werden. Diese technische Umsetzung 

aus dem politischen Wettbewerb heraus zu halten, wäre keine Schwächung der Demo-

kratie, sondern vielmehr eine Stärkung derselben. Sie würde die legitime Budgethoheit 

des Parlamentes nicht verletzen und gleichzeitig dafür sorgen, dass die Regeln der Ver-

fassung besser geachtet würden. Auf eine gewisse Art würde dies sogar ein demokratie-
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theoretisches Paradoxon beheben: die gegenwärtige, unbegrenzte Budgethoheit der Par-

lamente führt de facto zu einer Einschränkung der Budgethoheit zukünftiger Parlamen-

te. Diese können aufgrund der Zinszahlungsverpflichtungen nicht mehr frei entscheiden. 

Die hier vorgeschlagenen Regeln würden diese Spannung auflösen. Die Parlamente 

jeder Legislaturperiode hätten die Hoheit über die Mittel ihres Zeitraums, aber nicht 

mehr die Möglichkeit, die Budgethoheit der zukünftigen Parlamente zu verletzen,  

Konkret schlägt diese Arbeit vor, folgende Kompetenzen an eine unabhängige 

Institution zu übertragen: 

• die Überwachung der Einhaltung der Regeln und gegebenenfalls die Verhän-

gung von Sanktionen, insbesondere die Festlegung der automatischen Strafsteu-

er. 

• die Erstellung aller nötigen Prognosen, insbesondere zur Konjunktur- und Ein-

nahmeentwicklung,852 und die Festlegung des Konjunkturfaktors, bzw. des Aus-

gabenplafonds. 

• das Führen der Staatsbilanz und die Festlegung der Höhe eventuell nötiger 

Rücklagen. 

• das Führen des Ausgleichskontos und der Sonderkonten. 

• die Festlegung der Tilgungspläne für Kredite, die im Rahmen der Sonderregel 

aufgenommen wurden, insbesondere die Bestimmung des zulässigen Zeithori-

zontes.853 

• die Prozesshoheit über eventuell nötige Insolvenzverfahren. 

• ein Klagerecht vor dem Bundesverfassungsgericht. 

Damit werden der Politik alle Bereiche entzogen, die im politischen Prozess zu 

Missbrauch und Umgehung einladen. Regierungen würden sich nur sehr zögerlich sel-

ber mit Sanktionen belegen. Soll die Sanktion also eine ernsthafte Drohung sein, so 

muss sie von außen, also von einer unabhängigen Institution verhängt werden. Regie-

                                                

852 Die Erfahrung zeigt, dass hier besonders gerne und einfach manipuliert werden kann. Groneck (2008) 
weißt darauf hin, dass von 1983-2004 15 von 21 Schätzungen der erwarteten Einnahmen aufgrund über-
höhter Wachstumsprognosen zu hoch lagen. (S. 127.)  
853 Denkbar wäre auch eine Vetorecht bei der Inanspruchnahme der Sonderregel, dies wäre aber wohl 
demokratietheoretisch zweifelhaft. 
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rungen könnten versucht sein, sich durch optimistische Prognosen größeren Ausgaben-

spielraum zu verschaffen, die Bilanzen durch kreative Buchführung und zweifelhafte 

Annahmen zu schönen, Tilgungszeiträume zu lange zu strecken, usw. Daher stärkt es 

die Durchsetzbarkeit einer Budgetregel, wenn diese technischen und verfahrensbezoge-

nen Aufgaben an eine unabhängige Institution delegiert werden. Man beachte, dass es 

sich ausschließlich um Aufgaben handelt, die nicht »politisch« sind, also nicht mit der 

Umsetzung der Präferenzen der Wähler zusammenhängen. Es sind nur diejenigen Fel-

der, die sich mit der Durchführung und Durchsetzung der zuvor demokratisch festgeleg-

ten Regeln beschäftigen. 

Für die praktische Umsetzung wären mehrere Modelle denkbar. Sowohl die 

Gründung einer neuen Institution käme in Frage, wie auch die Ansiedlung dieser Kom-

petenzen bei Verfassungsgericht oder Bundesrechnungshof. Für besonders geeignet 

wird hier jedoch die Deutsche Bundesbank erachtet. Sie verfügt über das nötige ökono-

mische Fachwissen, die Unabhängigkeit und die Erfahrung im Ringen mit der Politik. 

Außerdem könnten diese neuen Kompetenzen die Lücke schließen, welche die Abgabe 

zentraler Kompetenzen an die Europäische Zentralbank gerissen hat. 

Der eben skizzierte Vorschlag soll hier als »Bundesbankprinzip« bezeichnet 

werden. 

Die Grundidee des hier als Erweiterung der Schuldenbremse vorgeschlagenen 

Konzepts ist nicht gänzlich neu und taucht in verschiedenen Varianten immer wieder in 

der Diskussion auf. Allerdings wird die Idee selten intensiviert und auch im Zusam-

menhang mit der Schuldenbremse konnten keine entsprechenden Quellen gefunden 

werden. Dennis Snower, Präsident des IfW, fordert statt einer strikten Budgetregel eine 

unabhängige Kommission, die frei über die zulässige Höhe der Ausgaben entscheiden 

kann.854 Weizsäcker reißt das Thema kurz an, indem er eine internationale unabhängige 

Institution zur Überwachung der Verschuldung andenkt, vertieft den Gedanken aber 

aber nicht.855 Ähnlich auch bei Auerbach. Er weißt darauf hin, dass ein unabhängiger 

Finanzrat dann von Vorteil sein könnte, wenn es für die Politik Anreize gibt, von der 

idealen Finanzpolitik abzuweichen.856 Ausführlich thematisiert wird das Thema nur bei 

                                                

854 Handelsblatt (2009). 
855 Weizsäcker (2004b). 
856 Auerbach (2008) S. 7f. 
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Wyplosz. Er analysiert die Analogien zwischen Geld- und Fiskalpolitik und schlägt eine 

entsprechend analoge Lösung der Probleme vor. Beide leiden unter dem Problem der 

Zeitinkonsistenz. Deshalb sollen sich beide auf ein festes Ziel verpflichten und dem 

politischen Druck durch unabhängige Institutionen ausweichen.857 Jonung und Larch 

propagieren den Ansatz, Schätzungen und Prognosen durch ein Expertengremium 

durchführen zu lassen.858 Der Sachverständigenrat weist zwar auch darauf hin, dass die 

Prognosen einer unabhängigen Institution eine größere Objektivität besitzen, nimmt 

aber dennoch eine Gegenposition ein. Demnach soll die Politik die Verantwortung für 

Prognosen behalten, damit sie auch verantwortlich gemacht werden kann.859 Mit Ver-

weis auf Popper wird hier jedoch angezweifelt, ob es gelingen kann, die Politik so wirk-

sam zu disziplinieren.860 

Schwer zu ändern 

Hier wurde vom Sachverständigenrat ein sehr gut bewerteter Vorschlag ge-

macht, nach dem nicht nur die Regel selbst in der Verfassung zu stehen hat, sondern 

auch die Begleitgesetze einer Zwei-Drittel-Mehrheit bedürfen. In Kombination mit dem 

Bundesbankprinzip dürfte man so eine Regelung schaffen, die auch schwerem politi-

schen Druck standhält. Die Verankerung der Regel in der Verfassung hat nicht nur den 

Vorteil, dass sie schwerer zu ändern ist, gleichzeitig macht sie das Verfassungsgericht 

zum Advokaten der Rechte der zukünftigen Generationen.861 

Schwer zu missbrauchen 

Um sicherzustellen, dass die Ausnahmeregelungen nicht missbraucht werden, 

sollten sie nur mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit des Bundestages in Anspruch genommen 

werden. Einerseits wird eine solche Mehrheit in wirklichen Krisen erreichbar sein, an-

dererseits verhindert dies, dass die Regierung die Regel zu ihren Zwecken missbraucht. 

Ein Missbrauch der Ausgleichskonten wird durch das Bundesbankprinzip verhindert. 

                                                

857 Wyplosz (2005). 
858 Jonung/Larch (2006). 
859 Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2007b) S. 99. 
860 Popper (1988). 
861 Vgl. Tremmel (2005) S. 4. 
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4.4 Transparenz: Bürgerberichte 

Klare Definition 

Hier liegt ein Schwachpunkt des Konzepts. Die Definition der expliziten Staats-

verschuldung ist zwar klar und eindeutig. Die Definition der impliziten Staatsverschul-

dung bereitet jedoch gewisse Schwierigkeiten, wie in Kapitel A.1.2 gezeigt wurde. Dies 

ist aufgrund der langen Prognosezeiträume und der dafür nötigen Annahmen immanent 

und lässt sich nicht beheben. Durch die Auslagerung der Bilanzierung an eine unabhän-

gige Institution wird jedoch das hier schlummernde Missbrauchspotential beseitigt. Das 

Endergebnis, die Staatsbilanz, ist trotz der Probleme im Detail aber wieder klar, ver-

ständlich und transparent. Es ist für die Öffentlichkeit überprüfbar, ob die Regeln ein-

gehalten werden. 

Nachvollziehbar für die Bürger 

Vom Aufbau her entspricht dieser Vorschlag den drei Ursprungsmodellen und 

kann daher genauso positiv bewertet werden. Es kann einfach nachvollzogen und von 

den Medien kommuniziert werden, ob die Konten überzogen werden, oder nicht. 

Es krankt allerdings an dem gleichen Problem wie seine Vorbilder, nämlich dass 

die Details unübersichtlich sind. Auch die Mischung aus verschiedenen Konten, die mit 

unterschiedlichen Zeithorizonten ausgeglichen werden müssen, verringert die Transpa-

renz. Hier sollte gezielt gegengesteuert werden.  

Dafür werden zwei Maßnahmen vorgeschlagen: Erstens sollte der Staat die Bür-

ger offensiv informieren. Z.B. durch jährliche Bürgerberichte, die mit den Steuerbe-

scheiden verschickt werden. Hier könnten die Eckpunkte, wie die Stände der Aus-

gleichskonten, übersichtlich aufbereitet werden. Zweitens sollten auch die Kosten deut-

lich gemacht werden. Hierfür empfiehlt sich eine Aufhebung des Nonaffektationspri-

zips. So wie die Sanktion für den Ausgleich des überzogenen Ausgleichskontos eine 

gesonderte Steuer ist, so könnten auch die Sonderkonten mit eigenen Steueraufschlägen 

bedient werden. Wenn also das Parlament die Sonderregel in Anspruch nimmt und für 

einen bestimmte Zweck (z.B. Konjunkturpakt zur Überwindung einer Finanzkrise) ei-

nen Kredit aufnimmt, dann muss es zugleich einen Steueraufschlag (vergleichbar zum 

Solidaritätszuschlag) beschließen, durch den der Kredit im Rahmen des damit verknüpf-

ten Tilgungsplanes zurückgezahlt werden kann. Dieser Steueraufschlag muss nicht un-

bedingt sofort in Kraft treten, da dies unter Umständen dem Zweck der Aktion zuwider 
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liefe. Aber er muss sofort beschlossen werden. So werden die Kosten deutlich und es 

wird nachvollziehbar für den Bürger, wie die Sonderregel in Anspruch genommen wird. 

4.5 Zusammenfassung und formale Darstellung  

Das eben vorgeschlagene Konzept ist ein neuer Begrenzungsansatz, der aus 

der umfassenden theoretischen Kriterienmatrix und einer Stärken-und-Schwächen-

Analyse bestehender Konzepte hervorgeht. Sie eliminiert gezielt die Schwächen bishe-

riger Ansätze, welche sich bei der vorhergehenden Analyse aufgetan haben, greift aber 

auch die jeweiligen Stärken bestehender Vorschläge – insbesondere der Schulden-

schranke und der deutschen und schweizerischen Schuldenbremse – auf und entwickelt 

diese z.T. systematisch weiter. So entsteht ein neuer Ansatz, der zwar das Rad nicht neu 

erfindet, aber durch die Beseitigung entscheidender Mängel Staatsverschuldung wirk-

sam begrenzen könnte. Ziel der Regelung ist es, nicht „nur“ den Anstieg der Schulden 

zu bremsen, sondern allgemein aller an die Zukunft überwälzten Lasten. Man könnte 

also von einer »Lastenbremse« sprechen. Diese wird durch eine unabhängige und quali-

fizierte Institution überwacht und durchgesetzt. Das vorgeschlagene Konzept soll also 

»qualifizierte Lastenbremse« genannt werden. Sie besteht aus drei Modulen: 

Modul 1: Vermeidung von Lastenüberwälzung – Die ausgeglichene Staatsbilanz 

Es wird eine Staatsbilanz geführt, die ausgeglichen sein muss und alle expliziten 

und impliziten Schulden umfasst. Es herrscht ein strukturelles Schuldenverbot und 

eventuelle Defizite bei der impliziten Staatsverschuldung sind durch entsprechende 

Rücklagen auszugleichen. So wird sichergestellt, dass keine Lasten auf die Zukunft 

überwälzt werden. 

Modul 2: Ausnahmen – Sonderkonten mit Ausgleichspflicht 

Um die nötige Flexibilität zu bewahren, kann es Ausnahmen von dem allgemei-

nen Schuldenverbot geben. Diese werden auf entsprechenden Konten verbucht und 

müssen wieder zurückgeführt werden. 

a. Kurzfristiges Ausgleichskonto  

Hier werden Abweichungen aufgrund von Schätzfehlern oder unerwarteten Er-

eignissen verbucht. Es können Puffer aufgebaut werden. Eventuelle Defizite sind 

im Folgejahr wieder auszugleichen. Geschieht dies nicht, greifen im darauf fol-

genden Jahr Sanktionen. 
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b. Mittelfristiges Konjunkturkonto  

Die zulässigen Ausgaben entsprechen den um einen Konjunkturfaktor bereinig-

ten Einnahmen. Überschüsse und Defizite werden auf dem Konjunkturkonto 

verbucht, welches über den Konjunkturzyklus hinweg ausgeglichen sein muss. 

Gelingt dies nicht, greifen ebenfalls die Sanktionen. 

c. Langfristige Sonderkonten  

Für besondere Ereignisse und Katastrophen können mit Zwei-Drittel-Mehrheit 

Sonderkredite aufgenommen werden. Diese werden auf einem entsprechendem 

Sonderkonto verbucht. Für jedes Konto ist ein Rückzahlungsplan aufzustellen 

und ein entsprechender Steuerzuschlag zu erheben, mit dem es wieder ausgegli-

chen wird. 

Modul 3: Durchsetzung – Bundesbankprinzip, Sanktionen, Verfahrensregeln 

Die Überwachung der Regel, das Verhängen von Sanktionen und die Durchfüh-

rung der Verfahrensregeln liegen in der Kompetenz der Deutschen Bundesbank. Sie 

führt Staatsbilanz und Ausnahmekonten, bestimmt den Konjunkturfaktor und erstellt 

relevante Prognosen. Sie legt die Höhe der nötigen Bilanz-Rücklagen, die Dauer der 

Tilgungspläne und nötige Sondersteuern fest. Schließlich verhängt sie nötige Sanktio-

nen zum Ausgleich von Bilanz und Sonderkonten. 

Als Sanktion kann die Bundesbank eine Strafsteuer erheben, welche einerseits 

die Fehler der Regierungspolitik offenbart und ihrer Popularität schadet, und anderer-

seits das Problem beseitigt und für den Ausgleich der Konten sorgt. 

Schließlich umfasst der Vorschlag eine Reihe von Detailregeln:  

a. Die Lastenbremse ist in der Verfassung zu verankern und auch die Begleitgeset-

ze und Ausnahmen bedürfen einer Zwei-Drittel-Mehrheit 

b. Desinvestitionen und Sondereinnahmen sind zur Tilgung von Altschulden zu 

verwenden.  

c. Es gilt das No-Bailout-Prinzip zwischen Gebietskörperschaften, für welche auch 

ein geregeltes Insolvenzverfahren gilt. 

d. Die Bürger werden mit einem jährlichen Bürgerbericht anschaulich informiert. 
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Formale Darstellung 

Die Darstellung beginnt mit der staatlichen Budgetrestriktion (2) FS=E-G-iB. 

Der Finanzierungssaldo FS ergibt sich aus den Einnahmen E abzüglich der Staatsausga-

ben G und der Zinszahlungen, welche sich aus dem Zinssatz i und dem Schuldenstand B 

ergeben. Im Normalfall sollte er Null betragen, also der Haushalt ausgeglichen sein. 

(39) FSt = Et −Gt − iBt =
!
0 . 

Es sollen also die Einnahmen den Ausgaben entsprechen. 

(40) Et = Gt + iBt . 

Die Lastenbremse fordert einen strukturellen Haushaltsausgleich, zur besseren 

Unterscheidung wird daher von FSstr gesprochen. 

Modul 1 der Lastenbremse sieht darüber hinaus eine ausgeglichene Staatsbilanz 

vor. Schafft die Politik eine implizite Verschuldung, so muss sie dafür eine Rücklage R 

bilden. Reduziert sie hingegen die implizite Staatsverschuldung, z.B. durch eine Verrin-

gerung des Rentenniveaus, kann sie Rücklagen auflösen (R<0) und hat einen größeren 

Ausgabenspielraum.862 Die Budgetrestriktion der Lastenbremse wird also erweitert auf 

(41) FSstrt = Et −Gt − iBt − Rt =
!
0 . 

Modul 2 definiert jedoch bestimmte Ausnahmen, deren Inanspruchnahme auf 

den jeweiligen Sonderkonten verbucht wird. Erstens besteht die Möglichkeit von 

Schätzfehlern, so dass es zu kurzfristigen Abweichungen kommen kann. Es wird daher 

unterschieden zwischen den tatsächlichen ex post Werten und den mit ∼ gekennzeichne-

ten ex ante Prognosen. 

Bei Haushaltsaufstellung lautet die Budgetrestriktion 

(42)  FS
 str

t = E


t−G


t− i


Bt − Rt =
!
0 . 

Sollte es jedoch zu Abweichungen kommen, so wird der daraus resultierende Fi-

nanzierungssaldo als kurzfristiger Finanzierungssaldo FSk bezeichnet und auf dem kurz-

fristigen Ausgleichskonto Kk verbucht. Es gilt also 

                                                

862 Aus praktischen Erwägungen empfiehlt es sich, die Rücklagen auf Basis der Rechtslage des Vorjahres 
festzulegen. Die Höhe wird von der damit beauftragten unabhängigen Institution ermittelt. 



 

 293 

(43) 
 FS

k = (Et − E


t ) − (Gt −G


t )  

oder 

(44) FSstrt = Et −Gt − iBt − Rt − FSt
k =
!
0 . 

Das kurzfristige Defizit aufgrund von Schätzfehlern ist immer im Folgejahr aus-

zugleichen. Somit erweitert sich die ex ante Budgetgleichung auf 

(45) 
 FS
 str

t = E


t−G


t− i


Bt − Rt + FSt−1
k =

!
0  

und die ex post Budgetgleichung auf 

(46) FSstrt = Et −Gt − iBt − Rt − FSt
k + FSt−1

k =
!
0 . 

Das bedeutet, dass ein kurzfristiges Defizit im vergangenen Jahr, z.B. aufgrund 

zu optimistischer Einnahmeerwartungen, den Ausgabenspielraum für das laufende Jahr 

reduziert, da das kurzfristige Ausgleichskonto wieder ausgeglichen werden muss. 

Zweitens sieht die Lastenbremse kein absolutes, sondern ein strukturelles Schul-

denverbot vor. Finanzierungssalden, die sich aus Konjunkturschwankungen ergeben und 

sich mittelfristig wieder ausgleichen, werden als mittelfristiger Finanzierungssaldo FSm 

bezeichnet und auf dem mittelfristigen Konjunkturkonto Km verbucht.863 Um die zuläs-

sigen, bzw. nötigen konjunkturellen Defizite, oder Überschüsse, zu ermitteln, legt die 

damit betraute unabhängige Institution einen Konjunkturfaktor kf fest. Er ist so festzule-

gen, dass Km über den Konjunkturzyklus hinweg ausgeglichen ist. Er ergibt sich aus 

dem BIP einer Periode Y und dem Produktionspotential, also dem konjunkturell berei-

nigtem BIP Y*. 

(47) kf = Y
*

Y
. 

In einer Krise ist das Produktionspotential nicht ausgelastet, also Y*>Y, folglich 

kf>1, es darf also mehr ausgegeben werden als eingenommen wird, um damit die auto-

matischen Stabilisatoren zu finanzieren. 

(48) FSt
m = Et − kft ∗Et( ) = 1− kft( )Et

. 

                                                

863 Der Haushalt muss also nur mittelfristig ausgeglichen werden, es gibt konjunkturelle Defizite (negati-
ve FSm) und Überschüsse in Boomzeiten (positive FSm). 
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Somit erweitert sich die ex ante Budgetgleichung auf 

(49) 
 FS
 str

t = E


t−G


t− i


Bt − Rt + FSt−1
k − FSt

m =
!
0

864 

und die ex post Budgetgleichung auf 

(50) FSstrt = Et −Gt − iBt − Rt − FSt
k + FSt−1

k − FSt
m =
!
0 . 

Drittens gestattet die Lastenbremse die Aufnahme von Sonderkrediten für be-

sondere Ereignisse. Diese Kredite haben einen langfristigen Horizont. Es gibt daher 

einen langfristigen Finanzierungssaldo FSl, der auf dem langfristigen Sonderkonto Kl 

verbucht wird. Jeder Sonderkredit wird einem bestimmten Ereignis x zugeordnet, so 

dass man von FSx
l  spricht. Da besondere Ereignisse immanent ungeplant sind, verändert 

sich die ex ante Budgetplanung nicht. Es post ergibt sich dann jedoch 

(51) FSstrt = Et −Gt − iBt − Rt − FSt
k + FSt−1

k − FSt
m − FSx

l =
!
0 .865 

Allerdings muss jeder Sonderkredit mit einem Tilgungsplan verknüpft werden 

und ist im Laufe von n Jahren zurückzuzahlen. Die jährliche Tilgung TGx für ein Son-

derereignis x lautet 

(52) TGx = −
1
n
∗FSx

l . 

Die jährliche Gesamttilgung TGt ist die Summe aller für die verschiedenen Son-

derkredite zu leistenden Einzeltilgungsraten. 

(53) TGt = TGx
x=1

X

∑ .866 

Somit erweitert sich die ex ante Budgetgleichung auf 

(54)  FS
 str

t = E


t−G


t− i


Bt − Rt − TGt + FSt−1
k − FSt

m =
!
0  

                                                

864 Anmerkung: In einer Krise, mit Y*>Y und kf>1 ist FSm<0. Daher wird in die Budgetgleichung ein –
FSm eingefügt, so dass der Konjunkturfaktor positiv in die Gleichung eingeht, also so wirkt, als gäbe es 
höhere Einnahmen, und FSstr weiterhin ausgeglichen ist. 
865 FSl ist stets <0, da es sich um Kredite handelt. Dass die Gleichung wieder um –FSl erweitert wird, 
bedeutet auch hier, dass sich der Ausgabenspielraum erhöht, ohne dass die Grundbedingung FSstr=0 ver-
letzt wird. 
866 Wobei natürlich nur die Sonderkredite für Sonderereignisse zurückliegender Perioden berücksichtigt 
werden, für welche der Tilgungszeitraum bereits begonnen hat. 



 

 295 

und die ex post Budgetgleichung auf 

(55) FSstrt = Et −Gt − iBt − Rt − TGt − FSt
k + FSt−1

k − FSt
m − FSx

l =
!
0 . 

Unter Berücksichtigung von (48) lassen sich (54) und (55) wie folgt ausdrücken:  

(56)  FS
 str

t = kf


E


t−G


t− i


Bt − Rt − TGt + FSt−1
k =

!
0 , 

(57) FSstrt = kftEt −Gt − iBt − Rt − TGt − FSt
k + FSt−1

k − FSx
l =
!
0 . 

Ein Defizit wird hier als negativer Finanzierungssaldo ausgedrückt, so dass eine 

zulässige Kreditaufnahme, die den Ausgabenspielraum erhöht, mit negativem Vorzei-

chen in der Gleichung steht. Da dies auf den ersten Blick etwas unübersichtlich wirkt, 

könnte man statt FS auch Das Defizit D als 

(58) Dt = Gt + itB − Et
. 

Ein Defizit wird also durch einen positiven, ein Überschuss durch einen negati-

ven Wert ausgedrückt. Die Budgetgleichungen lauten dann 

(59)  FS
 str

t = kf


E


t−G


t− i


Bt − Rt − TGt − Dt−1
k =

!
0 , 

(60) FSstrt = kftEt + Dt
k + Dx

l −Gt − iBt − Rt − TGt − Dt−1
k =

!
0 . 

Das besagt, dass die konjunturell angepassten Einnahmen zuzüglich kurzfristiger 

Kredite und Sonderkredite alle Staatsausgaben, Zinszahlungen, Tilgungen und Zahlun-

gen zur Rückführungen früherer Schätzfehler decken müssen. 
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Fazit 

Eine solche Budgetregel würde die beiden großen Ziele erreichen, nämlich La-

stenüberwälzung verhindern und gleichzeitig die nötige Flexibilität sichern. Sie würde 

diese Ziele auf eine Art ansteuern, welche die Realitäten des politischen Alltagsge-

schäfts berücksichtigt und somit Umgehung und Missbrauch verhindert. 

Erst diese Regel, die auf Basis des umfassenden Kriterienkataloges entwickelt 

wurde, kann für sich in Anspruch nehmen, alle relevanten Bereiche abzudecken. Es 

werden nicht nur die »klassischen« Elemente, wie das Ausgleichskonto weiterentwic-

kelt. Erstmals werden hier auch die Fragen nach der impliziten Verschuldung und den 

polit-ökonomischen Problemen in einem integrierten Ansatz zusammengefasst. Die 

Bedeutung dieses Fortschritts wird deutlich, wenn man sich in Erinnerung ruft, dass die 

implizite Verschuldung ein mehrfaches der expliziten ausmacht und dass die meisten 

bisherigen Begrenzungsversuche nicht an der Ökonomie, sondern an polit-

ökonomischen Problemen gescheitert sind. Nur dieser ganzheitliche Ansatz vermeidet, 

dass die Regel wieder auf die ein oder andere Art ausgehebelt wird. Die neue Staatsbi-

lanz inkludiert die implizite Staatsverschuldung. Die Weiterentwicklung mit separaten 

Ausgleichskonten und die Bürgerberichte erhöhen die Transparenz. Die festen Aus-

gleichsregeln für die Konten, verbunden mit Sanktionen, sichern die langfristige Wirk-

samkeit. Das erst hier konsequent ausgearbeitete Bundesbankprinzip garantiert die 

Durchsetzbarkeit. Die diversen Detailregelungen verhindern Umgehungsversuche. So 

wurde hier mit der qualifizierten Lastenbremse ein neuer Vorschlag abgeleitet, der die 

Staatsverschuldung wirksam begrenzen könnte. 

Nicht zuletzt kann dieser Vorschlag für sich in Anspruch nehmen, nicht nur 

ökonomischen, sondern auch ethischen Anforderungen gerecht zu werden. Es werden 

hier ökonomische und normative Analyse dieser Problematik verknüpft. Es wird ge-

zeigt, dass Staatsverschuldung nicht nur eine wirtschaftliche, sondern eine ethische Di-

mension hat. Die Analyse auf Basis der katholischen Soziallehre initiierte und legiti-

miert die Verschärfung gegenüber anderen Modellen. Dass nicht nur aus wirtschaftli-

cher, sondern auch aus ethischer Sicht eine Begrenzung der Staatsverschuldung drin-

gend geboten ist, rechtfertigt die Striktheit der Vorschläge. 

 Abschließend eine Darstellung der qualifizierten Lastenbremse in der bekannten 

Kriterienmatrix: 
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Tabelle 19: Kriterienmatrix mit geeigneter Umsetzung 
Quelle: eigene Erstellung 

Ziele 

Prinzipien 

Lastenüberwälzung verhindern 

Keine Benachteiligung der Zukunft 

Flexibilität erhalten 

Keine ökonomische Nachteile 

Universalitäts-
prinzip 

Alle relevanten  
Bereiche erfassen 

Alle Verschuldungsarten 

Explizite & implizite Verschuldung auf 
allen Ebenen 

Staatsbilanz 

Alle Lasten & Einnahmen-Erwartungen 
bilanzieren, Lücke per Rücklage schließen 

Ausnahmen f. relevante Bereiche 

Steuerglättung, automatische Stabilisato-
ren und Reaktion auf Krisen ermöglichen  

Ausnahmetatbestände 

Reaktionsmöglichkeit auf Fehlschätzung, 
Einnahme- & Konjunkturschwankung und 
Krisen durch Ausgleichskonten 

Nachhaltigkeits-
prinzip 

Langfristig wirken 

Keine ungedeckte Verschuldung 

Defizite höchstens bei entsprechendem 
Gegenwert 

Schuldenverbot 

Keine Schulden außer für Ausnahmen, 
Privatisierungserlöse für Altschulden 
ODER: 

Goldene Regel 

Schulden für Nettoinvestitionen, aber mit 
Abschreibungspflicht und Einbeziehung 
von Kapitalstock & Altschulden 

Rückführung der Schulden 

Wenn Ausnahmen genutzt werden, müssen 
die Schulden auch tatsächlich zurückge-
zahlt werden 

Feste Tilgungspläne 

Für jedes Konto Pflicht zum Ausgleich in 
jeweiligem Zeithorizont; ggf. Tilgung 
durch eigenen Steueraufschlag 

Wirksame Sanktionen 

Jeweilige Akteure müssen bei Regelverletzung spürbare Nachteile erleiden 

Automatische Strafsteuer + No-Bailout-Klausel 

Bei Verletzung einer Regel, wird Defizit durch automatischen Steuerzuschlag ausgegli-
chen. Keine Haftung der Gebietskörperschaften füreinander. 

Unabhängigkeit von Tagespolitik 

Überwachung und Durchsetzung unterliegen nicht dem politischen Wettbewerb 

Bundesbankprinzip 

Unabhängige Institution erstellt Prognosen, führt Konten, legt Konjunkturfaktor, Rück-
zahlungspläne und Rücklagen fest, überwacht Einhaltung und verhängt Sanktionen 

Durchsetzbarkeits-
prinzip 

Geeignet für politi-
schen Alltag 

Schwer zu ändern 

Hoher Schutz vor Änderung 

Verfassungsrang 

Verankerung im Grundgesetz und Zwei-
Drittel-Mehrheit für Begleitgesetz 

Schwer zu missbrauchen 

Hohe Hürden vor Ausnahmetatbeständen 

Quorum 

Feststellung von Krisen mit 2/3-Mehrheit 

Transparenz-
prinzip 

Verständlich und 
nachvollziehbar 

Klare Definition 

Eindeutigkeit darüber, wer und was be-
schränkt wird; Fiskalillusion reduzieren 

Bürgerberichte 

Nachvollziehbar für Bürger 

Eindeutige Ausnahmetatbestände und 
simple Darstellung 

Rückzahlungssteuern 
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Abschließende Bemerkungen 

Wie sind nun im Lichte dieser Arbeit die eingangs genannten Zitate zu beurtei-

len? Wenn von Stein Staatsverschuldung als Instrument zum Aufbau der Zukunft nut-

zen will, so ist dies – man denke an die Goldene Regel – nicht völlig unberechtigt. Er 

unterschätzt dabei jedoch die zahlreichen Probleme, die mit der Staatsverschuldung und 

dem Einsatz der Goldenen Regel einhergehen. Diese Arbeit stützt eher Ricardos Aussa-

ge von der »Geißel der Nation«, auch wenn das etwas zu dramatisch klingen mag. In 

den letzten Jahrzehnten griff die Staatsverschuldung in den meisten westlichen Staaten 

um sich wie ein wucherndes Krebsgeschwür. Die Ereignisse im Zuge der Euro-Krise 

haben ein Schlaglicht auf die Gefahren dieser Entwicklung geworfen. Diese Arbeit un-

terstreicht die negative Beurteilung der Staatsverschuldung. Es wurde gezeigt, dass sie 

aus Effizienzgründen wie auch aus ethischen Überlegungen begrenzt werden sollte. 

Hier kommt Schumpeters unwahrscheinlicher Wurstvorrat ins Spiel. Einerseits stützt 

diese Arbeit seine Aussage, wenn sie zeigt, dass es ohne ein entsprechendes Reglement 

immer wieder zu einem staatsverschuldungsförderndem Politikversagen kommt. Ande-

rerseits teilt diese Arbeit aber nicht den hinter diesem Zitat stehenden Defätismus. 

Vielmehr wird ein Vorschlag erarbeitet, wie sich dieses Politikversagen aushebeln und 

solide Staatsfinanzen erzwingen lassen. 

 Neben einer Reihe von kleineren Aspekten wurden folgende vier zentralen Er-

gebnisse erarbeitet: 

1. Es wurde erstmals ein umfassender Kriterienkatalog entwickelt, der alle relevan-

ten Theoriebereiche abdeckt, die systematische Evaluierung verschiedener Bud-

getregeln ermöglicht und als Schema für die Entwicklung neuer Budgetregeln 

dienen kann. Dieser Katalog in Form einer Kriterienmatrix operationalisiert die 

Erkenntnisse der volkswirtschaftlichen Forschung zu Charakter, Wirkung und 

Ursachen von Staatsverschuldung. Erstmals werden in dieser Arbeit die unter-

schiedlichen Theoriestränge innerhalb eines Kriterienkataloges verknüpft. Denn 

nur so kann ein vollständiges Bild gezeichnet werden, nur so kann ein Prüf-

schema Anspruch auf Vollständigkeit erheben, und nur so können Begrenzungs-

konzepte entwickelt werden, die auch erfolgversprechend sind. Die hier ausge-

arbeitete Kriterienmatrix schließt damit gleich zwei Lücken, indem sie bisher 
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isolierte Erkenntnisse vereint und diese gleich in ein Analyseinstrument umwan-

delt, das Ausgangspunkt für weitere Diskussion sein kann. 

2. Literatur und politische Praxis halten eine Vielzahl von Vorschlägen zur Be-

grenzung von Staatsverschuldung bereit. Diese werden jedoch kaum verglichen 

und gegeneinander abgewogen. Dies mag auch an dem Fehlen eines geeigneten 

Analyseinstruments liegen. Dadurch gehen aber wertvolle Erkenntnisse verloren, 

die sich aus dem Abgleich von Stärken und Schwächen ergeben. Diese Arbeit 

nutzt den hier neu entwickelten Analyserahmen, um den Vergleich und die Eva-

luation verschiedener Budgetregeln vorzunehmen. Dabei werden systematisch 

Vor- und Nachteile der verschiedenen Konzepte herausgearbeitet. Dieser Ver-

gleich ist nicht nur für sich genommen interessant und lange überfällig, sondern 

kann auch für die Weiterentwicklung der Diskussion wertvoll sein. So zeigen 

sich in der, alle relevanten Theorien umfassenden Kriterienmatrix, blinde Flec-

ken, die allen Ansätzen gemein sind.  

3. Ausgehend von der Kriterienmatrix und den Ergebnissen der Evaluierungen 

entwickelt diese Arbeit eine verbesserte Begrenzungsregel: die qualifizierte La-

stenbremse. Diese basiert auf der Kriterienmatrix und den zuvor durchgeführten 

Evaluierungen. Dank dieser Analyse können einerseits die jeweils besten Ele-

mente aus den bestehen Konzepten übernommen, bzw. durch Modifikationen 

optimiert werden, andererseits können die zuvor identifizierten Lücken durch 

neue Vorschläge geschlossen werden. Im Kern wird vorgeschlagen, die ander-

weitig eingeführten Ansätze des strukturellen Schuldenverbotes mit bestimmten 

Ausnahmen beizubehalten, und durch die hier neu entwickelten Konzepte der 

Staatsbilanz und der unabhängigen Kontrollinstanz mit Sanktionsrechten zu er-

weitern. Dieser Vorschlag erfüllt alle zuvor erarbeiteten Kriterien, d.h. er be-

rücksichtig als einziger alle relevanten theoretischen Erkenntnisse zur Staatsver-

schuldung. Die qualifizierte Lastenbremse umfasst explizite und implizite 

Staatsverschuldung und begrenzt deren Anstieg nachhaltig. Dabei wahrt sie je-

doch auch die nötige Flexibilität. Vor allem aber schlägt sie mehrere Sicher-

heitsmechanismen vor, welche die Wirksamkeit der Regel im politischen Alltag 

gewährleisten. So wird den Erkenntnissen der Neuen Politischen Ökonomie 

Rechnung getragen. 
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4. Schließlich bleibt diese Arbeit nicht dabei stehen, einen Vorschlag zu entwic-

keln, der allen ökonomischen Kriterien gerecht wird. Sie begnügt sich nicht da-

mit, festzustellen, dass es effizient und wohlfahrtssteigernd wäre, wenn ihre 

Vorschläge umgesetzt würden. Sie geht einen Schritt weiter, wirft einen Blick 

über den Tellerrand der Volkswirtschaftslehre hinaus und fragt auch nach der 

Legitimität und dem ethischen Wert des Vorschlags. Dies geht von der Erkennt-

nis aus, dass eine solch tiefgreifende Maßnahme wie eine wirksame Schulden-

bremse auch das normative Empfinden der Bürger widerspiegeln muss und dass 

die gesellschaftliche Relevanz und Durchsetzbarkeit einer Regel von einer Legi-

timität abhängt, die auf Effizienz und Ethik gleichermaßen fußt. Unbewusst wird 

diese Auffassung in weiten Teilen der Ökonomie geteilt, was sich daran zeigt, 

dass viele Arbeiten zur Staatsschuldbegrenzung auf Gerechtigkeitsaspekte und 

moralische Verpflichtungen Bezug nehmen. Sie kranken jedoch daran, dass ihre 

Annahme der ethischen Fragwürdigkeit von Staatsverschuldung unbegründet 

bleibt. Dadurch stehen sie auf wackeligen Füßen. Diese Lücke wird hier ge-

schlossen. Eine Analyse auf Basis der katholischen Soziallehre belegt die Ziel-

kongruenz von normativen und ökonomischen Anforderungen an die Fiskalpoli-

tik. Es wird gezeigt, dass die hier vorgeschlagene Begrenzung von Staatsver-

schuldung nicht nur ökonomisch, sondern auch ethisch geboten ist. 

Unterm Strich lässt sich festhalten, dass diese Arbeit den weit verbreiteten Fata-

lismus im Bezug auf Politik und Staatsverschuldung nicht teilt. Ja, es stimmt, dass der 

politische Wettbewerb oft unerfreuliche fiskalpolitische Ergebnisse hervorbringt. Ja, es 

stimmt, dass die Entwicklung der Staatsfinanzen besorgniserregend ist. Ja, es besteht 

dringender Handlungsbedarf. Aber nein, diese Entwicklung ist nicht alternativlos. Nein, 

der Kampf gegen die Staatsverschuldung ist nicht aussichtslos. Und nein, die westlichen 

Demokratien sind nicht zwangsläufig dazu verdammt, immer weiter in die Schuldenfal-

le zu rutschen. Staatsverschuldung lässt sich wirksam begrenzen und es gibt Mechanis-

men, mit denen das Politikversagen umgangen werden kann. Das Ringen um bessere 

Regeln ist die Mühe wert. Für eine wirksame Begrenzung von Staatsverschuldung ein-

zutreten ist das Gebot der ökonomischen Vernunft, wie auch ethische Verpflichtung. 
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